
Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s):
Titel | Title: Des Reglements für Unsere Geworbene und

National-Infanterie.
Bindbetegnelse | Volume Statement: Vol. 2;
Udgivet år og sted | Publication time and place: Copenhagen : gedruckt ... von Johan Georg

Höpffner, 1740-1747
Fysiske størrelse | Physical extent: 3 bd.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller
fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.
Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the
work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always
remember to credit the author.

https://soeg.kb.dk/discovery/fulldisplay?docid=alma99122645896705763&context=U&vid=45KBDK_KGL:KGL&lang=da
https://soeg.kb.dk/discovery/fulldisplay?docid=alma99122645896705763&context=U&vid=45KBDK_KGL:KGL&lang=da
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.da


t li V>r-V V 4 t' 'UK»' i tm' f K Wk»
- i^w/l i



 



 



I i?r ■&
HFT KONFiFl IsiF RIRI IOTFK



Des

REGLEMENTS

Geworbene und National-

INFANTERIE,

No. 2.

LOPENHAGEN, 1744-
Gedruckt in Ihro A.önigl. Majestars und Uni versitæts

Buchdmckerep, von Johann Georg Höpffner.



 



It derir
cchjle, »on £

Gnaden, König zu Danne-
marck, Norwegen, der Wenden und
Gothen, Herzog zu Schleswig, Holstein,
Stormarn und der Ditmarschen, Graf
zu Oldenburg und Delmenhorst rc. rc.
Thun allen und jeden, denen es angehet, hiemit
Allergnädigft und öffentlich kund: Welchergestalt
Uns, um allen Unordnungen und Ungleichheiten
bey Unserer geworbenen und National - Infanterie
gantzlich vorzukommen, Allerhuldreichft gefallen,
ein ausführliches Reglement verfertigen, und den
Ersten Theil desselben bereits den 16 Novembris
Anno 1739 durch den Druck publieiren zu lassen.
Und dein zufolge nun, und damit durchgängig eine
gehörige und anständige Ordnung und Egalité bey
allenVorfallen eingeführet werden, auch ein jeder,
wie er stch zu verhalten habe, wissen möge, haben
Wir in gegenwärtigen Zweyten Theil den Dienst
im Felde beschreiben lassen, und wollen fol-
chen Unfern sämtlichen Officiers zur allerunterthä-
nigften Belebung hierdurch Atlergnädigst anbefoh-
len haben. Nemlich:
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§. 4.

4 Cap. I. Was bey einem Infanterie-keglm.

Cap. i.
Was bey einem zum March bestimmten

Infanterie - Regimente erforderlich , 0dtk
sonst besorget werden muß, bevor dasselbe

zu Felde gehet.
§. i.

ein Regiment zu Felde gehen sott,
zuförderst das Ober- und Unter-Gewehr

)gängig auf das genaueste nachgesehen, alles,
was daran schadhaft, zuverlässig ausgebessert, und statt des
etwagantz undicnsttüchtigen neues angeschaffet werden, weil
es, wahrendem Feldzuge, an Gelegenheit fehlet, auch zu
späte ist, dergleichen vorzunehmen.

Wobey noch anzuführen, daß die Zimmerleute mit gut-
und starcken Äxten, auch statt der Degens mit Hand-Sa-
gen, jeder Soldat aber mit 24 scharfen Patronen jedesmal
len müssen versehen seyn.

§. 2. Hinmächst muß man den Gemeinen Mann dahin
anhalten, daß er sich einen rauchen Rantzel, oder Tornister,anschaffe, worin er dasjenige, was er mit zu Felde nimt,
packen, für den Regen beschützen, auch das etwa im Vor-
rath gelieferte Brodt stecken, und solchergestalt, wahrendemMarch , desto beqvemcr fortbringen könne.

6. Z. Weil aber der Soldat alles selber tragen muß, und
es ihm folglich zu hart fallen würde, sich mit gar zu vielen
Mundirungs-Sorten zu beschweren; da er doch, wie nach-
hero folgen wird, noch verschiedene von den Feld-Keqviü.tir ebenmäßig mitnehmen iiiuß. So ist es genug, wenn
nur dahin gesehen wird, daß jeder Soldat wenigstens mit
einer Mütze, 1 paar guten Schuhen, 2 guten Hembdern,und 2 paar Strümpfen versehen sey.



Cap. r, erforderlich/ bevor es zu Felde gehet. ?

§. 4. Nächstdem sollen auch die zu einem Feldzuge noth-
wendig Erforderliche/ und in nachfolgenden §§. angeführte
Feld-Keynütz angeschaffet/ und von Unserm Land - Krat-
General-Commissariat entweder in Klatura geliefert/ oder
die zu deren Anschaffung erforderliche Gelder angewiesen
werden.

§. s. Zuförderst gehören demnach bey einer jeden Com-
pagnie fo viele Zelten, als dieselbe an Mannschaften starck
ist, solchergestalt, daß nur 4 Mann in einem Zelte zu liegen
kommen.

Wenn aber die Regimenter lange und beschwerliche
Marches unternehmen sollen, können s Mann auf jedes
Zelt gerechnet, und die übrigen Zelten so lange in der nächst-
gelegenen Festung abgeliefert werden; um dadurch die Leute
und Packpferde destoweniger mit Fvrtbringung dererselben
und der übrigen Feld-Relikten zu beschweren.

§. 6. Alle diese Zelten nun, welche in jeder O.vadrat-
Seite 4 Seeländische Ellen halten, und nur mit einer Zelt-
Stange versehen seyn müssen, werden Compagnie- und
Reihenweise gehörig bezeichnet und numeriret, und das mit
der letzten Numer bemerckte, wird nachher» zum Wacht-
Zelte für die Fahnenwache gerechnet und ausgenommen.

§.7. Es muß aber zu diesen Zelten gut- und dichtes,
doch nicht gar zu grob - und dickes Leinen genommen wer-
den, damit zwar der gemeine Mann vor Nasse und Regen
sich könne geschähet sehen, die Packpfcrde aber mit denen-
selben nicht übermässig beladen und beschweret werden
mögen.

§. 8 . Unter solchen Zelten müssen auch 2 Unter- Officiers
Zelte befindlich, und mit Eck- und Seiten-Linien in der
Mitte von vbenab versehen seyn, damit sie daselbst desto
weiter in Qvadrate ausgespannet werden können.

A 3 §. 9»



e Cap. I. Was bey einem Infanterie-keglM.'
§. 9. Ausserdem gehören noch bey jeder Compagnie s

von grob- und stärckern Leinen gemachte Gewehr-Zelten,
welche mit rother Oel-Farbe, damit kein Regen durchdrin-
gen könne, doppelt müssen angestrichen, auch an derjenigen
Seite, welche im Campsment gegen die Fronte zu stehen
sonn, mit den gewöhnlichen Feld - Zierrachen bezeichnet
werden.

§. io» Die zu solchen Gewehr-Capellen gehörige Zelt
Stangen müssen ungleich stärcker, als die andern, auch
mit 2 Creuß-Hölhern, zwischen welchen nachhero die Ge-
wehre ordentlich gesctzet werden können, versehen seyn.

§. i i. Nicht weniger werden auch für den Unter-Staab,
und die Hautboisten 2 aZ Zelten erfordert, und auf den
jenigen Wagen oder Karren, welcher dem Gewaltiger zn
Fortbringung des Eisen-Geschirres gutgethan wird, wäh-
rendem ü-larck, geleget, und mit fortgeführet.

§. i2. Hiernachst gehöret annoch zu jedem Zelte i Zelt-
Beil, i Feld - Kessel, nebst 2 blechernen, mit ledernen
Riemen versehenen Feld-Flaschen.

§. i Z. Von vorbenannten Feld-Keqvilitis muß nun
eine jede Zelt-Camcradschaft die'Zelt-Stange, die Zelt-
Pflöcke, das Zelt-Beil, den Feld-Kessel und die beyden
Feld-Flaschen wechsclswcise, und wie sie sich bestens deß-
wegen untereinander vergleichen können, einen Tag um den
andern tragen.

§. 14. Die Zelten hingegen werden, nebst den Stangen
und Pflöcken zu den Gewehr-Capellen, auf die Packpfcrde
geleget, weil selbige auf diese Art am leicht- und beqvemsten
fortgeführet werden, und jederzeit bey dem Regimente blei-
den können.

§. i s. Zu solchem Ende müssen bey jeder Compagnie %

gute und starcke Pferde mit Pack-Satteln, oder Pack-
Küssen, davon die erstere an beyden Seiten mit Hacken,

die
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die letztere aber mit Krücken versehen sind/ angeschaffet,
auch zu deren Leit-- und Wartung per Compagnie 2 Mann,
welche mit Pferden und deren Aufpacken wohl umzugehen
wissen, auch deßwegen vor angehendem Fcldzuge gehörig zu

Unterwelten sind, ausgenommen, und von allen Diensten
frey gelassen werden.

§. 16. Falls auch die l!e§imenter das Brodt selbst und

sehr weit holen müssen, so soll von Unserm Land-Ktat- Ge-

neral-Commislariat veranstaltet werden, daß entweder per
Gompa^nie 1 Brodt-Wagen, auf welchen zugleich im

Nothfall die schwere Krancke, welche wahrend, oder bey ei-

uem plötzlich aufstossenden March , nicht sofort nach den La-
zarethen kommen, und gebracht werden können, fortzubrin-
gen sind, gut gethan, oder in deren Ermangelung die dazu
erforderliche Bauer-Wagen ausgeschrieben und geliefert
werden.

§. 17. Ausser vorangeführten Fcld-Keqvilitk müssen
noch bey einer jeden Gornpagnie 2 Quartier-Fahnen, nebst
einer zu Abstechung des Lagers nothwendig erforderlichen
Quartier-Linie angeschaffet, auch auf dieser letztem mit

roth - und andern Lappen von der voudlure deskeZiments,
die viüance von einem Zelte bis zum andern, in die Tiesse
gerechnet, bemerckct, und wahrendem March von einem der

beyden vorausgeschickten kourier - Schützen getragen
werden.

§. i8. Nichtweniger wird auch bey jedem Regimente
eine dergleichen Regiments-Linie erfordert, damit von dem

zu Abstechung des Lagers vorausgehenden Regiments-
Qvartiermeister, oder in dessen Stelle tik;» commandiern

Officier, die angewiesene Breite der Fronte desto leicht-
und geschwinder ein- und abgetheilet, auch selbige nachher»
bey Abstechung der Kiclspitzen gebrauchet werden könne;
und wird dieselbe, wahrendem March, von den sämtlich

A 4 vom



8 Cap. r. Was bey einem Infanterie - Regimente }f.

vom Regimente vorausgeschickten Courier - Schützen wech-
selsweise getragen.

§. 19. Hiernaehst muß beyzeiten dafür gesorget werden,
daß der von dem Regiments-Feldstheer mitzunehmende
Feld-Kasten mit den erforderlichen Medicamenten, Pfla-fient/ Instrumenten und sonst benöthigten Bandagen rc. ic.
gehörig versehen/ und angefüllet werde.

§. 20. Ferner wird auch einem jeden Regiments ein
besonderer mit 2 Pferden bespanneter Staabs - Wagen ge-
liefert/ damit auf selbigen sowol die Regiments - Casta, als
die turn Regimente gehörige Briefschaften, gefahren werden
können.

§. 21. Was hingegen die beym Regimente, zu Fort-bringung der Officiers Equipage, erforderliche Wagen an-
belanget, müssen solche von den sämtlichen Staabs- und
Ober-Osticiers selbst angeschaffet werden. Wieviel aber
einem jeden im Felde mitzunehmen erlaubet, oder was noch
sonsten etwa Hiebey zu beobachten ist, soll unten Cap. 24.ausführlicher vorgeschrieben und abgehandelt werden.

§.22. Hiernaehst ist noch anzuführen, daß jedesmal,
wenn ein Regiment zu Felde gehet, zu Besorgung der er-
forderlichen Reinlichkeit, einige Weiber mitgenommenwerden.

Damit aber die Armee nicht mit gar zu vielen Troßdadurch beschweret werden möge: so müssen bey einer aus
100 Köpfen bestehenden Compagnie nicht mehr als 6
Weiber mit en Campagne folgen, und dazu die Arbeit-
samsten, welche, wo möglich, keine Kinder haben, und
sonst den March auszuhalten vermögend sind, ausgesuchetwerden.

§. 2z. Endlich ist auch noch zu bemercken, daß, wenn
ein Regiment aus 2 oder mehreren Battaillons bestehen,aber nur ein eintziger Adjoutant dabey besoldet werden

mögte,
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mögte, dieser sodann bey dem Leib-Rattaillon verbleiben,
und daselbst die Dienste versehen, bey jedem der übrigen
Lattaillons aber einer von den Subalternen- Officins hiezu
ausgenommen, und von allen andern Diensten frey gelassen
werden müsse.

§. 24. Diese Adjoutants aber müssen jederzeit ihre Lri-
ßsäe-und Regiments- Roüres egal und zuverlässig hal,
ten, auch ein jeder von ihnen bey demjenigen Lattaillon,
zu welchem er gehöret, die Paraden stellen, den Rapport
empfangen, die Parole und Befehle austheilen, und gleich-
Lautende Journale halten.

Cap. 2.

Was vor- und bey dem Aufbruch einer
Armee in Acht zu nehmen.

8^ann die Regimenter campiren, oder die Armee
2? marchiren , und das Lager verändert werden soll,

muß jedesmal des Morgens, oder die Nacht vorher, der
Oeneral - Qvartiermeistcr, oder Ceneral - Qvartiermeister-Lieutenant, mit den Qvartier- Fahnen vorausgeschicket
werden, damit das neue Lager, vor Ankunft der Armee,
ausgesehen und abgestochen werden könne.

§. 2. Zu solchem Ende wird den Regimentern vorherobekam gemachet, wo und wann sich der Regiments-Qvar-
tiermeister, mit den Fouriers und Fourier- Schützen, ver-
samlen solle; da sich dann entweder derselbe, oder eilt in
dessen Stelle dazu commandirter Offieier, als welches von
der Anordnung des Regiment; Chefs dependiret, um die
bestimmte Zeit daselbst einfinden, bey dem General - Qvar-
tiermeister melden, und von jeder Compagnie einen Fou-
«er und 2 Fourier Schützen, nebst den beyden Qvartier-‘

A s
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io Cap. 2. Was vor und bey dem Auf-ruch

Fahnen, auch den Compagnie- und Regiments-Qvartier-
Linien mitbringen muß.

§. z. Sobald sich nun alles gehörig eingefunden und ge--
meldet, gehet der Ceneral-Ouartiermeister mit denenselben
voraus, und die Regiment; - Quartidrmeister von der Ca-
vallerie und Infanterie folgen demselben in derjenigen Ord-
nung nach, wie die Regimenter in der ^rmee campiren,
und zwar zu erst alle Regimenter von der ersten, und nach-
hero die Regimenter von der zweyten Linie; solchergestallt,
daß von jedem Infanterie Regimente , hinter dem voran-
reitenden Regiments - Quartiermeister, die 12. Fouriers irr
2, und die 24. Courier- Schützen in 4. Glieder marchi-
reu. Falß aber jedes, oder auch ein ctiva äetachirtesRat-
taillon , gleichsam ein besonderes Regiment vorstellet, mar-

chircit die 6 . Fouriers nur in ein Glied, und die 12. Fou-

rier-Schühen hinter denenselben in 2. Gliedern.

§.4. Die Fourier; tragen bey solchem Abmarch ihre
Kurtzgcwehre, und die Fourier - Schützen ihre Gewehre
verkehrt geschultert, letztere aber noch überdem jeder eine
Quartier--Fahne. Doch ist denen Fourier -Schützen er-

laubet, so bald sich alles im March gesetzct hat, das Ge-
wehr überzuhängen, oder im Arm zu tragen, wie solches
einem jeden am bequemsten fallt.

§. 5. Der Regiments -Quartiermcister hat nun, wah-
rendem March, bestandig dahin zu sehen, daß besagte Fou-

riers und Fourier-Schützcn ordentlich in Reyhcn und Glie-
der gehen; auch nicht zu verstatten, daß sie unterwegenS
aus-oder durcheinander lauften, sondern bis das Lager völ-
lig abgestochen, und mit Büschen maryuiret worden,
stets zusamuren bleiben.

§. 6 . Ist nun der Feind in der Nähe : so wird zu obiger
vorausgeschickten nothwendigen Bedeckung, noch ausser-
dem eine Escorte von der Cavallerie , auch erforderlichen

Falles
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Falles von der Infanterie mit gegeben. Die eigentliche
Stärcke derselben aber stehet nicht wohl zu benennen, wei
man sich hierunter, nach Maaßgebnng der jedesmaligen
Umstände, und nachdem der Feind weit oder nahe ist, in
alle Wege richten muß.

§. 7. Gewönlicher massen wird von der Kavallerie die
neue Feldwache hiczu genommen, mit welcher dann der
General-Major du Jour Von der Cavallerie zugleich Vor-«

aus gehet, um selbige gehörig auszustellen, die erfordert!--
che Nacht-und Tage-Posten anzuweisen, und zugleich dem
commandircnden Officier derselben zu bedeuten, wohin er

feine Tag-undNacht-katrouillen zu schicken, auch vor wel-
che Gegenden er die grössesie Vorsicht zu nehmen nöthig
Hat.

§.8. Sollte aber einiger Ueberfall zu befürchten seyn:
so wird noch ausserdem der General-Lieutenant du Jour
von der Cavallerie, mit einigen Escadrons , vorausgeschi--
cket, um der neuen Feldwache zu folgen, dieselbe benöthig--
ten Falles zu unterstützen, die Gegend und Beschaffenheit
des neuen Lagers gehörig zu recognoscite«, und dahin zu
sehen, daß der vortheilhafteste Platz dazu auserseheu
werde.

§. 9. Bey Ausersehung einer hiezu bequemen und vor--

theilhaften Gegend, sind nun zwar keine gewisse Umstände
vorzuschreiben , doch muß auf die Lage und Beschaffenheit
des Ortes, die Sicherheit des Lagers, ob selbiges völlig
vder wenigstens beyde Flügel bedecket werden können, die
Weite des vorzunehmenden Marches der Armée , ob auch
die Zufuhr derselben abgeschnitten werden könne, ferner ob
frisch und gutes Wasser in der Nähe, imgleichen ob Holtz,
Gmß, Fourage, Stroh zu den Zelten, und dergleichen,
zubekommen, hauptsächlich mit gesehen werden.



i L Cap. 2. Was vor und bey dem Aufbruch
§. i O. Wann nun nach vorstehender ohngefehrenBeschrei-

bung ein hinlänglich- oder am bequemsten dazu geschickter
Ort gefunden worden / so wird von dem General- Omar-
tiermeister das Lager für jedes ke^iment, oder Lattaillon,
angewiesen/ und nachher» von dem beykommenden Ue^i-
menw- Quartiermeister, so wie Cap. z. hiernachst wird
vorgeschrieben werden, abgestochen, und mit Büschen be-
mercket.

§. 11. Eine grosse Armée campiret nun, die k'ronte ge
gen den Feind habend, gewöhnlich in 2. Linien, und zwar
solchergestalt, daß auf beyde Flügel eines jeden Treffens
die Cavallerie , und in der Mitte die Infanterie zu stehen
kommt. Kleine Corps oder Detachements aber campiren
gemeiniglich nur, jedoch auf eben derselben Art, in einer
Linie.

§. 12. Hinter den 2ten Treffen kommt die Artillerie zu
stehen, und formiret also gleichsam die zte Linie. Es wa-
re dann daß die Beschaffenheit des Lagers oder andere Um
stände es erfordern möchten, die Artillerie in der Mitte
zwischen beyden Treffen campiren zu lassen.

c
§. iz. Sollte aber der Rücken des Lagers nicht hin

länglich durch Wasser, Holtz, Morast oder dergleichen ge-
sichert seyn; So müssen annoch, zu Bedeckung der Artil-
lerie, hinten , oder neben derselben, wie es etwa die Tiefe
oder Gegend des Lagers am besten gestatten will, einige
Llcaärons , oder Bataillons, genommen und angewiesen
werden: Und können, wenn sich bey einer Armee Husa
ren befinden, diese vor andern mit dazu gebrauchet werden.

§. 14. Nach geschehener Abstechung des Lagers werden
sodann die Quartiere für bic Generals, und deren Gene-
ral Staabs-Bcdiente, gehörig angewiesen.

§. Is. Bey Lo^irung des commanclirenden Generalen
wchlct nun der General-Quartiermeister den sicher-best-und

beqvcm-
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bequemsten Ort, womöglich, imGentto der Armée; zu
dessen Bedeckung erforderlichen Falles einige Escadrons,
oder Bataillons, genommen werden können.

§. i6. Hiernächst Iogiret .derselbe die übrige General,,
ohne sich hier unter nach ihrer Ancienneté zu richten; und
hat nur dahin zusehen, daß ein jeder demselben zunächsthinter, oder bey demjenigen Flügel, oder derjenigen Briga-de komme, welche derselbe commandiret, und wo er er»
Ordre de Battaille eingetheilet ist.

§. 17. Vor den General-Kriegs-Gommilsaire, Gene-
ral-Quattiermeister, Oommilsariats-, Canheley-, Proviant-
und übrigen Bedienten des General - Staabs, werden die
Quartiere jederzeit, so viel möglich, in der Nähe bey dem
commandirenden Generalen angewiesen, damit sie, be-
nöthigten Falles, sich sofort einfinden, und bey der Handseyn können.

§. 18. Die General-Adjoutants, General-Adjoutant«Lieutenants, Brigade-Majors, Staabs-8ecretaires , und
fonsten einem jeden der übrigen Generals besonders beykom-wende Staabs-Bcdicnte aber campiren, oder log-ircn je-derzeit in der Nähe demjenigen General, - Personen, zuwelchen sie gehören.

§.19. Die vor einem jeden bestimmte Häuser werden
nun von dem General -Q.uartiermcister mit dem Nahmender beykommenden bemerket, und muß sich niemand, beyschwerer Straffe und Ahndung, unterstehen, die angesetzteNahmen auszulöschen oder zu verändern; vielweniger aber
solche Wohnungen gewaltthätig zu überfallen, zu berau-
ben, zu verwüsten, oder Korn und Fourage daraus weg-zunehmen.

§. 20. Es muß auch ein jeder General mit dem ange-wiesenen Quartiere sich begnügen lassen, ob schon die Ge-
legenheiten auf den andern Flügel besser und bequemer seyn

»noch-



i4 Cap. 2. Was vor und bey dem Aufbruch

möchten. Weil dergleichen heute den einen, morgen aber
den andern trifft, und hierunter keine ^nciennete, son-
Lern bloß die Eintheilung nach der Ordre äe ßataille be-
obachtet werden kan.

§. 2i. Sollten aber nicht so viele Wohnungen verhan-
den seyn, daß alle Generals einquartieret werden könnten:
so müssen, nach dem Rang, die Aeltcsten von oben an lo-

given , und die Jüngeren campiren.
§. 22. Hiebey ist zu bemercken, daß nur bis General-

Majors inclusive , wenn Platz genung vorhanden , die
Quartiere angewiesen werden, alle Brigadiers und Qbri-
sten aber, ohne die geringste Ausnahme, hinter ihren 8».

gaden , Regimentern , oder Bataillons campiren müssen.
§. 2Z. Sollte auch der General-Quartiermeister vor nö-

chig befinden, zu Verhütung aller etwa zu besorgenden
Unordnung-und Folgerungen, die angewiesene Quartiere
mit I. a 2. Reutern, Dragonern oder Gemeinen zu bese-
hen, kan er, in Ermangelung anderer Gelegenheit, von
den vorausgeschickten Faurier-Schützcn einige dazu aus-

nehmen.
§.24. ES muß sich aber niemand, bey nachdrücklicher

Straffe und Ahndung, unterstehen, unter welchem Vor-
wand es auch seyn möge , ausser der commandirten Be-
deckung, und den gewöhnlichen Fouriers und Fourier-
Schützen , noch einige andere Leute mit dem General-
Quartiermcister vorauszuschicken, um etwa Quartiere ei-
genmachtig cinzunehruen, vielweniger aber ohne Ordre zu
fouragiren , und andere Ausschweiffungen zu begehen:
Weil sowohl diejenige, welche sich dessen unterfangen,
als auch diejenigen, welche dazu 'Anlaß oder Befehle ge-
geben, ohnausbleiblich und auf das scharfeste, dafür äuge-
sehen, und bestraffet werden sollen.

§.2s.
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§. 2 f. Des Morgens NUN, wenn die Armee marchi-
ren soll, wird bey der Infanterie keine Reveille, sondern
statt dessen die Generale geschlagen, als welche ein Zeichen
des Marches ist, nach welchem sich ein jeder dazu in gcbö-
riger Bereitschaft sehen muß. Und wird des Tages vorhc-
ro befohlen, wann erwehmer General-March geschlagen
werden soll.

§. 26. Eine Stunde hernach, wo es nicht ausdrücklich
später möchte angeordnet seyn, wird zu der Zeit, wann von
der Cavallerie Boute-selle geblasen wird, bey der Infan-
terie Vergadderung geschlagen, worauf die Zelten in der
ganßen Linie zugleich, und auf einmal abgebrochen, auf
die Packpferde geleget, und sodann die Compagnien, der
Tiefe nach, in den Compagnie-Gassen gehörig aufgestel-
let werden müssen.

§. 27. Hiernächst wird zur bestimmten Zeit bey der Ca-
vallerie zu Pferde geblasen, und bey der Infanterie March

geschlagen; nach dessen Endigung der Major die Compa-
gnien ausrücken, das Bataillon formiren, zum March
rangimt, und solchergestallt so lange auf den Kielspitzen
stehen lässet, bis zum Abmarch die Ordre ertheilet, oder
von dem voranmarehirenden Bataillon Hiemit der Einfang
gemachet worden; als nach welchem sich derselbe sodann in
alle Wege zu richten hat.

§. 28. Weil aber die Armée nicht immer auf gleiche
Art marchiren kan, sondern jedesmal, und nach Be-
schaffenheit der Gegend, in besondere Colonnen einge--
theilet werden muß', wie solches nachhero Cap. 22, aus-

führlicher soll abgehandelt werden: So wird, gewöhnli-
cher massen, des Tages vorhero eine schriftliche March-
Ordnung ausgegeben, nach welcher sich die beykommende
Generals, General -Lieutenants und General-Majors zu
richten, und Hinwieder das nöthige bey denen ihnen ange-
wiesenen Brigaden, Regimentern, oder Bataillons, zu
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sorgen und anzuordnen haben; und wird nur mündlich,
zur Nachricht der gantzen Armée, bey der Parole befohlen,
ob der Abmarch rechts oder lincks geschehen soll, damit sich
die Regimenter oder Battaillons solchergestallt vorhero zum
March rangiren können.

29. Wann nun die Armée in so viele Colonnen, alS
ordonnirct worden, abmarchiret ist, müssen sich der Ge-
neral-Lieutenant und General-Major, nebst dem Briga-
de-Major du Jour von der Infanterie, wenn die Armée
rechts abmarchiret, vor das erste Bataillon am rechten,
und wenn der Abmarch lincks geschiehet, vor das erste
Bataillon am liucken Flügel der ersten Linie einfinden, da-
mit sie jederzeit å la tete der Infanterie seyn, und diejeni-
ge Ordrer, welche noch etwa , wahrendem March, gestellet
werden möchten , allen Regimentern sofort bekannt ma-

chen und ertheilen können.
§. 30. Der älteste General von der Infanterie führet

nun jederzeit die erste, und der nächstfolgende die 2te Linie.
Die übrige Generals-Personen marchiren, nebst ihren
Adjoutants und Brigade - Majors , vor den ihnen NNterge-
denen Brigaden, und müssen dahin sehen, daß alles dasje-
nigc, was in der ertheilten March -Ordnung befohlen wor-

den, gehörig nachgelcbet und beobachtet werde.
Der Feld - Marechal, oder sonst en Chef comman-

dirende General, aber kau, nach eigenem Gutdüncken,
und wie er es vor nöthig erachtet, å la tete der Cavallerie
oder Infanterie ihm seinen Platz erwehlen, oder bald hie
bald da sich finden lajjen; doch muß den übrigen General»,
welche die Colonnen führen, solches wissend gemachet wer-

den, im Fall sie, währendem March , einige Ordres von

ihm einzuholen, oder sonst etwas melden zu lassen, vor nö-
thig finden niögtcn.

§. zi. Weil auch die Armee öfters durch Graben,
Hecken, und dergleichen, im March gehindert werden kan;

S»
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So müssen von jedem Battaillon einige, mit gehörigen Ar-
beits-Geräthschaftcn versehene Leute commandiret werden,
um, unter Anführung eines Ober-OKcierx von jeder Co-

lonne, vor derselben zu marchiren . die Wege zu machen
und auszubessern, die Hecken durchzuhauen, auch, ersor-
derlichen Falles, eine Brücke zu bauen oder überzuwerffcn.
Und können selbige, entweder des Tageö vorher, oder auch,
nachdem es befohlen wird, nur einige Stunden voraus
marchiren , damit die Armee nicht nöthig habe, so öfters
Halte zu machen.

§. 32. Sollte aber die Armee genöthiget seyn/ einen

etwas, oder gar schweren March zu unternehmen: So er-

fordert die Nothwendigkeit, daß, noch ausserdem, beson-
dere Leute von den Kegimentern commandiret, und uu-

ter Anführung eines Staabs-auch sonst dazu erforderlicher
Ober-und Unter -OKeierz, i. L 2. Tage vorher, mit ei-

ner hinlänglichen Bedeckung, vorausgeschicket werden.

§. 3 3. Damit es aber den Kegimentem nicht an denen-

jenigen Arbeits-Materialien gebrechen möge, welche voran-

geführten l'ionniers jedesmalen mitgegeben werden: So müs-
sen, bey dem Anfange des Feldzuges, einem jeden ßatail-

Ion, z. Hacken und 9. Schauffels, von der Artil'erie,
gegen Quitung geliefert, und nach Endiguug desselben wie-
der zurück genommen werden.

§. 34. Währendem March müssen nun bey der Armee
keine Wagens gelitten werden, ausser Nur, vor jeder Linie,
Kolonne, oder Brigade, die Chaise» der Generals und

vor jedes Begiment, oder Bataillon, des Obristen seine;
damit durch die viele Bagage die Armeé nicht tnt March

aufgehalten und gehindert werden möge. Sollten sich noch
ausserdem einige Wagen oder Chaisen finden lassen : So
werden selbige nicht nur sofort aus dem Wege gcworffen,
Preiß gegeben, und geplündert, sondern annoch diejenige,

B wel-
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welche sich dessen unterfangen, der Folgerungen halber,
auf das nachdrücklichste dafür angesehen und bestraffet.

§.Z5. Wennauch wir, nicht weniger Unsers
Freundlich Vielgeliebten Sohnes des
Lron-Prmtzen FRIEDRICHS Lbdn , oder, in
Unserer Abwesenheit, der commandirende Oenerul
der Armeé, im March eine Linie oder Lolonne begegnen,
oder daselbst, wo man durch einen Paß, odcrveflle, war»
chiueit müste, sich finden lassen möchten: So müssen die 8a-
taillons das erste mal, mit scharfgeschulterten Gewehren,
klingendem Spiele, fliegenden Fahnen, und dieOKcierr
zu Fuß marchircn und lalutiren.

§. z6. Schließlich ist annoch zu bemercken, daß, falß
sich einige nicht schwere Krancke, Maroflen, oder solche
Leute bey den ke^imentem befinden möchten, welche den
March nicht wohl aushalten könnten, selbige sodann, wo
es nicht, einiger Ursachen halber, ausdrücklich verboten, und
anders angeordnet würde, jederzeit, einige Stunden vor
dein Abmarch der Armee, unter Anführung eines Unter-,
und wo die Anzahl sich über 20 . Mann von jeden Battail-
Ion belauften möchte, noch unter der Aussicht eines Ober-
Oßiciers, vorausgeschicket werden müssen. Und haben
solche Ober-oder Unter -OKeierr sodann alle Ausschweiff-
und Unordnungen, welche etwa wahrend ihrem Comman-
do entstehen oder begangen werden möchten, in alle Wege
zu verantworten.

Cap,
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Cap. 3.
Von Abstechung des Lagers, und dem

Lumpemenc eiMs InfunrerieRegiments,()
§. i.

der Abstechung des Lagers weiset der General-

Quarticrmeister einem jeden Regiments - Quartier-

Meister, nicht nur die Breite der krönte, für das ihm bey-
kommende Regiment gehörig au, und bemcrcket selbige
durch 2. ausgesteckte Rsnclewlen, oder Quartier-Fahnen;
sondern zeiget auch, wie viele Distance, zwischen jedem
Regimente , zum Intervalle frey und offen gelassen werden

solle; welches jedoch nicht eigentlich benennet werden kau:

Weil derselbe sich hierunter nach der Grösse und sonstigen
Beschaffenheit des Lager-Platzes in alle Wege richten
muß.

§.2. Falß aber Platz genung vorhanden, müssen we-

nigstens zur krönte eines Bataillons 180, zum Intervalle

zwischen den beyden Battaillons 30. å 40 , und zum Inter-

valle zwischen 2. Regimentern sü. bis 60. Schritte, je-
den a 2. Fuß gerechnet, gegeben und angewiesen werden.

§. 3. Sobald diese Anweisung geschehen, theilet der R.e-

giments-Quartiermeister, oder sonst dazu vorausgeschickte
Officier, dieselbe gehörig ein; solchergcstallt, daß wenn

zur völligen Breite der krönte 18°. Schritte, oder nach
Selandifcher Maasc, als welche jederzeit hierunter zu ver-

stehen - - - - - 360, Fuß
waren angewiesen worden, sodann

B 2 i)Für
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0 Für die s. Brandgassen, ås $u{? loFuß
2) Für die 10 Reyhen Zelten im

B^attaillon å 8 Fuß - 80 -

und z) Für die beyde äusserste Reyhen
Zelten, an jeden Flügel des Lat-
taillons aber nur, å 4 Fuß - 8 -

Also in allen - 98 Fuß
davon vorhergekürhet, und die demnechst übrig
bleibende - ---- - 262 Fuß,
oder wie viel oder wenig deren auch seyn möchten, auf die
6. Lompg^nie-Gassen egal vertheilet werden müssen.

Es können aber, auf die beyde äussersten Reyhen der
Zelten im Lattaillon , aus der Ursache nur 4. Fuß angese-
tzct werden, weil die Stangen dercrselben dahin gehören,
wo die Lanäervlen an beyden Flügeln ausgestecket worden;
folglich die äusserste Helste demselben in dem Intervalle zu
stehen kommt, und also nur die innerste Helste gerechnet
werden kan.

§. 4. Damit aber diese Abtheilung der Breite desto leich--
ter und zuverlaßiger geschehen könne; hat der llegimentr-
Quarticrmeister sich hiebey folgendcrgestallt zu verhalten.

Sobald ihm ncinlich solche Breite angewiesen worden,
gehet er noch auf jeden Flügel 5. Fuß weiter hinaus, und

theilet sodann diese ganhe, und dadurch um 10. Fuß ver-

mehrte Weite, in 6. gleiche Theile.
Voll jeden Theile nun werden recht-und linckcr Hand s.

Fuß nach inwendig abgemessen, und daselbst die Stangen
der Unter-OKciers Zelte hingesetzet. Die Unter-OKcier;
Zelte an beyden Flügeln aber kommen dahin, wo die bey-
de Quartier-Fahnen vorhero hingestccket, und deren Platz,
gleich anfangs dadurch angewiesen und bemercket worden.
Und sodann wird sich die gantze Breite der krönte gleich
und zuverlaßig ab- und eingetheilet finden.

§. f. Hier-
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§. s. Hierauf wird zuförderst, nachdem auf beyde Flü-
gel die rechten Winckcl gesuchet worden, die Tiefe des La-
gers nach hinten abgestochen. Und zwar werden von der
Stange der Untcr^Öfficiers gelte 7 weil selbige durch 4. Eck-
oder Winckel-Linien ausgespannet werden, und folglich
mehrcrn Platz erfordern, bis zur ersten Stange der Gemci-
nen Zelten, i z Fuß, und hiernechst von einer Stange der
^lus^uetier-Zelte bis zur andern, 9. Fuß gerechnet; daß
also, da jedes Zelt 4. Ellen breit, noch 1. Fuß zur Zelt-
Gasse übrig bleibet. Alle Gemeine Zelten aber kommen
mit den Untcr-OKciers Zelten, der Tiefe nach, in gerader
Reyhe und Linie zu stehen.

§. 6. Diese Unter-OKciers und Gemeine Zelten werden
nun solchergestalt aufgeschlagen, daß alle Unter-Otstcicrs
Zelte die Oessnung gegen die krönte oder Gewchr-Tapellcn,
und die Gemeinen Zelte durchgängig gegen die Compagnie-
Gasse bekommen.

§. 7. Weil aber die Compagnien Nicht nöthig haben,
zu klacirung ihrer Leute jedesmal alle, sondern nur die da-
zu erforderliche Zelte auszuschlagen: So ist zu bemerckcn,
daß man in solchem Falle die hintersten weg, und in jeder
Cornpagnie-Reyhe gleich viele fehlen lassen müsse.

§. 8. Sodann werden die Platze für die Ober-OKcierz
Zelte abgestochen.

Wann nun, erst angeführter massen, eine jede Compa-
gnie nicht allemal mit gleicher Anzahl Zelte versehen, und
doch die OKciers - Gassen, in der gantzcn Am>e£ gleiche
Weite haben müssen: So werden von der Stange der Un-
ter-OKcierr, bis zur ersten Stange der Lieutenants Zelte,
148. Fuß gerechnet.

§.-9, Von sothanen Lieutenants Zelten kommen nun
die zu den beyden Flügel-Compagnien gehörige, gerade
auf die beyde äusserste Reyhen der daselbst befindlichen Zel-
te, und die übrigen Vier auf die iste, 2te, 4te uitd

B 3 ste
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5ce Brand-Gasse zu stehen, die zte und mittelste Brand-
Gasse aber wird ganßlich frey gelassen: damit der Cheff
des Battaillons jederzeit eine so viel möglich freye Aussicht
haben, das Lager aber eine desto bessere Egalité bekom-
men möge.

§. 10. Da auch dem Capitaine-Lieutenant nicht nies)#
rere Knechte und Pferde, als den übrigen Subalternes,
gut gethan werden: So muß sich derselbe mit den Subaltern-
Offidcrs von der Leib-Compagnie in'Zelt-Gemeinschaft
einlassen, und folglich auch mit den übrigen Lieutenants-
Zelten in einer Linie campiren.

§, ii. Von der ersten Stange der Lieutenants-, bis zur
ersten Stange der Capitaines- Zelte, werden sodann 48
Fuß genommen; und selbige, gerade gegen die Mitte der

Compagnie - Gassen, aufgeschlagen.
§. 12. Hicrnachst werden von der ersten Stange der Ca-

pitains-, bis zur ersten Stange der Zelten vom Ober-Staa-
be, 60 Fuß gerechnet.

§. i z. Von selbigen stehet nun des Regiments, oder
Battaillons, Chef Zelt jedesmal in der Mitten: Und wenn

Rechts campiret wird, und bey einem Battaillon Z Staubs-
Offiders befindlich seyn moglen, des ältesten Zelr am rech-
tcn, und des jüngsten Zelt am lincken; wenn aber Lincks
campiret wird, des ältesten am lincken, und des jüngsten
am rechten Flügel des Battaillons.

Sollten mehrere characterisirte Staubs - OKciers bey
einem Battaillon befindlich seyn: So müssen selbige, mit den
übrigen Capitains in gerader Linie, und gegen ihre Com-

pagnie- Gassen eampiren, damit dieftrwegcn, der Gleich-
heic des Lagers, nichts benommen werde.

Sind aber nur 2, oder gar nur ein einßiger Staubs-
OfKcier, bei) dem Battaillon verhandelt; so stehet des alte-
sten, Nttd folglich commandirenden Battaillons-Chefs,

Zelt
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Zelt mitten hinter das Bataillon, und des jünger»/ nach-
dem Rechts oder Lincks campiret wird, am rechter! oder
lincken Flügel.

§. 14. Sodann werden von der ersten Stange der Zel-
ten vom Ober- bis zur ersten Stange der Zelten vorn Un-
ter-Staabe/ abermals 40 Fuß genomnren.

§. 15. Bestehet nun ein Regiment aus 2 oder mehreren
Bataillons: So wird der Unter-Staab solchergestalt egal
vertheilet, daß bey einem jeden Bataillon, nachdem sich
nämlich diese Bediente in Zelt- und Wagen-Äemeinsthast
miteinander eingelassen haben, gleich viele p campten kom-
men; damit die Pferde und Wagen desto beqvemer hinter
jedem Bataillon placiret, und die Passage nach hinten, zu
den Marquetentereycn und Kochstellen, nicht dadurch ge-
sperret werden möge.

Bey einem einzelnen Bataillon hingegen, welches gleich-
sam ein besonderes Begiment vorstellet, campiret die eine
Helste zur rechten, und die andere Helste zur lincken Hand
des Bataillons-Chefs,

Was aber die Hautboisten, bcn Regiments Tambour,
Gewaltiger und Stocken-Knecht anbelanget, campten
selbige, ans wie vielen Bataillons auch das Regiment be-
stehe, jedesmal hinter dem Regiments - Chef, mit der hin-
tersten Stange der übrigen Zelten vom Unter-Staabe in
gerader Linie.-

§. 16, Ferner werden von der ersten Stange der Zelten
vom Unter-Staabe, bis zum Stalle, und zwar, wo die
hintersten Wagen-Rader zu stehen kommen, so Fuß
gezählt.

§. 17. Die Wagens werden nun solchergestalt' placiret,
daß die Deichseln nach hinten hinaus zu stehen konnnen,
an beyden Seiten dererselben werden die. Biquet- Pfahle
eingeschlagen, zwischen selbigen die Leinerne Krippe, und an

B 4 jedem
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jedem Biquet. Pfahle ein Pferd angebunden. Einige
Schritte weiter zurück aber wird der Mist in Haussen
gelcget.

Hicbey aber muß genau dahin gesehen werden, daß die
Passage nach hinten, zu detl Marquetentereycn und Koch-
stellen, dadurch nicht gcsperret werde.

§. i8. Von den hintersten Wagenrädern, bis zu den
Marquetentereyen und Fcuerstellen, werden endlich noch
30 Schritte, oder 60 Fuß, genommen; damit das Lager
sowol, als die Fourage, vor aller Feuers-Gefahr möge
gesichert seyn.

§. 19. Jeder Marquetcnter komt ohngefehr hinter derje-
rügen Compagnie, zu welcher er gehöret, und dcrStaabs-
Marqueterrtcr hinter der Mitte des Battaillons, mit den
übrigen in gerader Linie; der einem jeden beykommcnde
Karren, oder Wagen, aber hinter solchen Zelten zu stehen.

§. 20. Hiernachst werden die Feuerstellen zwischen den
Marquetenter-Zelten solchergestalt abgestochen, daß jedes
Zelt eine besondere Kochstelle für sich bekomme.

§. 2i. Hinter den Marquetenter-Zelten, wird nun den
Weibern der Platz angewiesen, wo sie die, zum Trocknen
der Wasche, erforderliche Stricke ausspannen können;
weil zwischen den OKcier- Zelten, in den Compagnie-
Gassen, Intervallen, und vor der Fronte, dergleichen nicht
gelitten werden muß.

§.22. Nachdem nun, vorbeschriebener maßen, die
Tiefte des Lagers nach hinten abgestochen, werden noch
forne, von der Stange der Unter-OKciers Zelte, bis zur
Stange der Gewehr-Capellcn, 10 Fuß genommen, und
solchergestalt aufgeschlagen, daß die Oefnung nach hinten,
lrnd gegen die Unter- Officiers Zelte, die Ornements derer-
selben aber gegen die Fronte zu stehen kommen.

§.2Z.
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§. 2z. Sodann von der Stange der Gewehr - Capellen,-
bis zur Place d’Armes 8 Fuß: Woselbst, vor die mittelste
Brandgasse des Battaillons, die Fahne gesehet, an beyden
Seiten derselben aber die Espontons der Öfficiers, auf
egale Distance vertheilet, hingepflanhet werden.

§. 24. Hinter den Fahnen wird ein Gestelle, oder Reck-
werck, gemacht, und kommen darauf die Trommeln en

Piramide zu liegen.
§. 2s. Von der Place d’Armes, wo nemlich dieFahnerr

und Espontons stehen, werden noch 24 Schritte zum Pare
des Regiments genommen, und in dieser Distance 6 Linien,
oder Kielspitzen, 4 Schritte voneinander entfernet, gezogen.
Auf jeden Flügel einer solchen Kielspitze wird eine Qvartier-
Fahne gepflantzet, und werden diese Kielspitzen gebrauchet,
wenn das Bataillon, oder andere Commandirte, aus-
rücken, und vor der Fronte gestellet werden sollen.

§. 26. Weil aber dieser 6 Kielspitzen in den hiernachst
folgenden Capiteln zum vftern gedacht wird : So ist noch
Hiebey anzuführen, daß jedesmal die forderste, gegen der
Fahnenwache zu, die erste genennet wird, und auf selbiger
die Öfficiers zu stehen kommen; auf den 4 folgenden, nem-
lich der 2ten, zten, 4ten rmd sten, kommen die 4 Glieder;
und endlich auf der 6ten, welche ^ Schritte vor der Place
d’Armes gezogen ist, stellen sich jedesmal die Unter'-
Öfficiers.

§. 27. Ferner werden von der Place d’Armes , bis zur
ersten Stange der Fahnenwache, 70 Schritte, oder 140
Fuß, gerechnet, und die 6 Wachzelte solchergestalt laufge-
schlagen, daß sie, eben wie die gemeinen Zelte, in den Com-
pagnie - Gassen, die Oefnung gegen einander bekommen.

§. 28. An beyden Seiten solcher Wacht-Zelten, doch
etwas voraus, werden die Feuerstellen angeleget; weil sel-
bige, vor-oder hinterwärts der Fahnenwache, die offene
Fronte benehmen und verhindern würden.

B s §. 29.
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§. 29. Endlich werden auch die Wischen ausgestecket,
und wenn das Regiment im Lager stehen bleibet, gehörige
frivete gemachet; als welches der Gewaltiger zu besorgen,
und im Stand-Lager zugleich dahin zu sehen hat, daß alle
4 Tage, die alten zugeworfen, und neue gemachet werden.

§. ZO. Solche Wischen oder Privete aber müssen, von
den Battaillons im ersten Treffen, von der Place d’Armes
gerechnet, 300 Schritte voraus, und im zweyten Treffen,
vom Stalle ab, 222 Schritte nach hinten zu, abgestochen
und angewiesen werden.

§. z r. Weil auch leichtlich sich ereignen kan, daß die
Beschaffenheit des Lagers, die Abstechung der völligen
Tieffe, nach fernen oder hinten, nicht gestatten mögte:
Seist, ein-vor allemal, als eine Grund - Regul in Acht
zu nehmen, daß in solchen Fallen, falls es hinten am Platz
gebrechen mögte, die Ober - Offices - Gassen, die Stalle,
und die Marquetentereyen, wo es aber nach forncn fehlen
mögte, die Fahnenwachen näher an das Battaillon kom-
mcn, und eingeschrancket werden können. Doch muß
man sich in allewege hierunter nach dem rechten Flügel
richten.

§. 32. Wenn die Regimenter, oder Battaillon; , mit
den sogenannten Spanischen Reutern versehen sind: So
werden selbige vor der Fronte, mit den mittclstcn Zelten der
Fahnenwachen in gerader Linie, nebeneinander hingcpflan-
zet, und mit denen dabey befindlichen Ketten gehörig anein-
ander befestiget.

Und sollten mehrere verhandelt seyn, als die Fronte des
Battaillons groß ist: Müssen selbige auf beyde Flügel, dop-
pclt hintereinander gesctzet werden, damit die Bronte der
Intervalle frey und offen bleibe.

§. 3Z. Sind auch bey den Regimentern, oder Bat-
laillons, Feldstücke verhandelt; So körnt das, bey jedem

Bat-
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Battaillon gehörige, auf den rechten oder lincken Flügel
desselben, nachdem nemlich das Battaillon rechts oder lincks
campiret, und mit den Unter- OKciers gelten in einer Li-
nie. Gerade hinter demselben komt die Xarcloes - Karre,
und wieder hinter diesen, alle bey dem Battaillon befindliche
Patronen- oder Ammunitions- KarreN.

§. 34. Würden nun bey solchen Feldstücken zugleich
commanäirte Mannschaften von der Artillerie abgegeben,
und bey denen Regimentern vertheilet seyn: So campi-
ren selbige, mit dem Unter-Staabe, und zwar hinter des
Regiments - oder Battaillons - Chefs gelte, mit dem Ge-
wältiget und Regiments Tambour, nach Inhalt des vor-

hergehenden §. 15., in egaler Linie. Und wo ein Ober-
Officier dabey verbanden, komt dessen Zelt, mit den übri-
gen vom Unter-Staabe, in einer Linie zu stehen.

§. Z s. Denen zu solchen Feldstücken, Kardoes- und Pa-
tronen-Karren, gehörigen Pferden, wird auf denjenigen
Flügel des Battaillons, wo die Canonen stehen , mit den
übrigen Wagen und Pferden in gleicher Linie, eine Stelle
angewiesen.

§. 36. Wann nun alles solchergestalt rangiret, und die
Zeiten aufgeschlagen worden: So werden dieKurzgewehre
der Unter -OKciers von den vier jüngsten Compagnien
des Battaillons, in der iten, 2ten, 4ten Midi sten Brand-
Gasse zwischen den Gewehr-Capellen egal vertheilet, sol-
chergestalt, daß in der 3ten, oder mittelsten Brand-Gaste,
hinter den Trommeln keine kommen. Die beyden Flügel-
Compagnien aber pflanhen die ihrige zu äusserst am recht-
und lincken Flügel derjenigen Gewehr-Capelle, welche vor
der äussersten Reihe der daselbst befindlichen Zelte stehen:
Und kommen durchgängig die halbe Monden dererselben
rechter Hand, alle Kurtzgewehre aber in gerader und egaler
Linie zu stehen»

§. 37«
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§. 37- Beym Aufschlagen der Zelte ist noch in Acht zu
nehmen, daß, sobald das kegiment ins Lager eingerücket
ist, sofort, und in währender Zeit, daß von jeder Zelt-Ca-
meradschaft die Unter- Oküciers- und Gemeinen - Zelten
aufgeschlagen werden, von den Gefreyten die Gewehr-Ca-
pellen, und nachhero die lckeutenantr Zelte; von den 6re-
naclier; die Zelte der Compagnie-Chefs; von den Zim-
merleutcn aver die Zelte für den Kegiments-Chef, und
nachhero für den Unter-Staab aufgeschlagen werden
müssen.

§. 38. Im Stand-Lager müssen nun die kremierhieu-
tenantz dahin sehen, daß alle Zelten, fowol in der Breite als
Tieffe, egal und gleich hoch aufgeschlagen, auch täglich,
oder so oft es nöthig, gerichtet, imgleichen, daß die Com-
pagnie- oder OKciers - Gassen, vom Stalle an, bis an
die forderste Kielspihe, planiret, die ausgestochene Kielfpi-
hen aber, wo es zu bekommen, mit grünen Waasen, oder
Mooß, ausgeleget werden.

§. 39. Nicht weniger lieget dcnenselben ob, auf die
Wirthschaft der Leute ein wachsames Auge zu haben, und,
alles Ernstes, dahin zu sehen, daß bey den Zelt-Camerad-
schaftcn das Kochen, so viel möglich eingeführet werde, und
einer dem andern hierunter an die Hand gehe; weil dieses
HIN so nothwendiger, da die durchgängige Confervation der
Leute lediglich hierauf beruhet.

§.40. Die Second- Lieutenants, oder Fähnrichs, hin-
gegen müssen täglich ihre Krancken besuchen, und dahin st-
hen, daß die gefährliche, oder mit ansteckenden Kranckhci-
tcn behaftete, von den andern abgesondert, und nach den
angewiesenen Dörfern, oder Lazarcthen, gebracht werden,
damit allen dergleichen anklebenden Seuchen in Zeiten da-
durch vorgebeuget werden könne.

§. 4 T Denen Fähnrichs ins besondere aber lieget annoch
ob, dahin zu sehen, daß vor der Fronte die Fahnen wohl

äuge-
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angebunden, bey gutem Wetter die Futterals abgezogen,
auch die Espontons an beyden Seiten ordentlich ranguet,
bey stürmigten Wetter aber die Fahnen loß gebunden, und
auf besonders dazu bestirnte kurtze Gabels, oder sogenannte
EorcbetL, niedergeleget werden.

§. 42. Der Regiment! - lamdour gegentheils besorget,
daß die Tambours sofort t>ic ^fctølc und Forchets herbey
schaffen, an, oder auf welchen, die Fahnen angebunden, oder
niedergeleget werden; Nichtweniger auch, daß selbige so-
gleich das Gestelle aufrichten, auf welchen die Trommeln
en Riramiöe liegen müssen, und endlich, daß die erfordert!-
che kurtze Forcbek an jede Fahnenwache, um die Gewehre
darauf legen zu können, geliefert werden.

§. 43« Dem Majom lieget nun überhaupt nicht nur ob,
nach diesem allen zu sehen, sondern auch, bey jedesmaliger
Veränderung des Lagers, die Lomrnunication der Rat-
taillons nachzusehen, und fals Defilées , Buschwcrcke,
Hvltzwege, Moraste, oder dergleichen, dieselbe verhindern
sollten, noch desselbigen Abends solches auszubessern, und
wenigstens die Lomrnunication so breit zu machen, daß
eine halbe Division en Fronte ohngehindert marchiren
könne.

In solcher Arbeit aber haben sich die nebeneinander stcr
hende beyde Battaillons jedesmalen hülfiiche Hand zu
bieten.

§. 44. Währendem Earnpement haben auch alle und
jede Ober-OKcierr, ohne Ausnahme, alles Ernstes und
Fleisses dahin zu sehen, daß der gemeine Mann vom Spie-
len abgehalten werde.

Weil aber dieses bey einer grossen, und hauptsächlich mit
fremden Trouppen vermengten Armee nicht wohl zu hem-
men ist: So können, in solchem Falle, die Spiel-Bäncke
vor den Fahnenwachen angeleget werdcit, damit allen

Zanck-
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Zänck- und Schlägereyen dadurch vhnverzüglich vorgebeu-
per werden könne; Und sodann muß anderweitig kein
Spiel, wie es auch Namen haben möge, gelitten und gc-
-duldet werden.

§, 4s. Ferner muß ohnausbleiblich darauf gehalten wer-
den, daß in den Intervallen , zwischen den Regimentern
und Battaillons, niemand campire, oder auf anderer Art,
die freye Passage in einige Wege gehemmet, sondern jeder-
zeit offen, und ledig gehalten werde.

§. 46. Nicht weniger muß sich kein Ober- oder Unter-
Vssicier bey Straffe der Degradation, ein Gemeiner aber
bey Straffe des Gassen-Lauffens, unterstehen, bey Nacht-
zciten einigen uunöthigen Lermen zu machen, oder ein Ge-
wehr abzufchiessen.

§. 47. Wann auch ein Regiment im Stand-Lager sie-
het, müssen dichte vor einer jeden Gewehr -Capelle, doch in
einer geraden Linie, kurhe Reckwercke gemachet, und an

selbiges bey gutem Wetter die Gewehre an beyden Seiten
solchergestalt geleget werden, daß der Lauf aus- oder ober-
warts, der Schaft aber inn- oder unterwärts zu liegen
konime.

§. 48. Nicht weniger muß dahin gesehen werden, daß
von einer jeden Zelt-«Kameradschaft, das zu ihrer Haushal-
tung erforderliche Holtz gcfamlet, und zwischen den Zelt-
Gassen ordentlich, doch solchergestalt, daß den Zelten da-
durch kein Schade geschehe, aufgestapelt werde.

§. 49. Schließlich ist noch in Acht zu nehiucn, daß von

denen in beyden Treffen am rechten Flügel stehenden Ue-

gimentern die Leib - Battaillons rechts, die andern aber
lincks, und von dencnjenigen Regimentern, welche am

Rucken Flügel stehen, die Leib-Battaillonr lincks, die an-
der» aber rechts campiren müssen.

Sollte
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Sollte aber jedes Battaillon vor sich campireii/ und
gleichsam ein besonderes Regiment vorstellen; So rangi-
ren sich alle Bataillons am rechten Flügel rechts, am lin-
cken Flügel aber lincks, wie solches schon gleichfals im er--
sten Theile des Infanterie-Regiments, Cap. 13. umstand-
lieh vorgeschrieben worden. Und in solchem Falle müssen
auch die Battaillons jederzeit solchergestallt ausrücken, und
sich rangiren, wie dieselbe würcklich yampiren.

(üap. 4.
Welchergestallt ein Infanterie-Regiment

in das Lager einrücken sott.

t
§. 1.

Wim bie Armee in der Nähe des neuen Lagers kommt,
vf muß der zuAbstechung desselben vorausgeschickt gewe-

sene Regiments- Quartiermeistcr oder Officier, dem Regi-
mente , oder Battaillon, einen Courier oderssourier-Schü-
hm, auf eine viertel Meile entgegen schicken, von der Be-
schaffenheit des Lagers vorläuffigen Rapport abstatten, und
den Ort desselben anweisen lassen

§. 2. Sobald nun das Battaillon dem ihm beykommen-
den und angewiesenen Lager, auf 2. bis 300. Schritte na-
he kömmt, wird bey der fordersten Division angeordnet,das Gewehr durchgehends verkehrtgeschultert zu tragen,
welches dann von den übrigen, wenn sie auch dem Lager
so nahe kommen, gleichfals geschiehet. Und der Major des
Battaillons siehet demnechst gehörig nach, ob alles ordent-
lich in Reyhen und Gliedern marckrire, und sich ein jederauf seinen abgetheilten Posten befinde.

§. z. Hierauf wird bey der vordersten Division Appelgeschlagen, auf welches Signal, das Zantze Battaillon sy
gleich-
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gleich ohne Tempo die Gewehre/ und die Unter-OKciers
ihre Kurtzgcwehre scl>arf schultern, die Officiers absitzen,
und zu Fuß auf ihren angewiesenen Posten marckirenmüs-
sen, wie solches im ersten Theile des Infanterie-Regle-
ment! Cap. Z6. Art. 1, §. 13. umständlicher vorgeschrie-
den worden.

§. 4. Sollte nun das kattaiHon bis dahin noch mit gan-
hen oder halben Diviüons marckiren; die Umstände aber
erfordern, daß beym Einrücken in das Lager ein Zug hin-
ter dcm andern aufmarchircn müste: So muß der Major
dasselbe mit Zügen vorhero abfallen lassen, damit beym
Aufmarch die Sträuche oder Büsche, mit welchen das La-
gcr marc^uiret worden, nicht zertreten werden. Im wie-
drigen Falle aber kan das Battaillon, mit gantzen oder hal-
ben Diviüons im Marck bleiben, und sich nachhero sol-
chcrgestallt auf dem Centro zum Aufmarch schwencken.

§. s. Der Marck wird demncchst in gehöriger Ordnung
fortgesetzet, bis das Battaillon mit fliegenden Fahnen und
klingendem Spiele auftnarchiret ist.

§. 6. Damit aber der Major sich beym Aufmarch desto
besser nach etwas richten könne, und nicht zwischen die
ausgestcckten Büsche marckiren möge, muß nicht nur der
vorausgeschickte Regiments - Quartiermeister, vor Ankunft
des Regiments , auf die beyde Flügel der fordcrstcn Kiclspi-
he eine Quartier-Fahne setzen, sondern auch auf jede Brand-
Gasse, und da, wo die äusserste Reyhe der Zelten auf
beyde Flügel zu stehen kommt, gleichfals eine Quartier-
Fahne in derjenigen Linie pflantzen, wo nachhero die Gc-
wehr-Zellten stehen sollen.

§. 7. Der Major lasset sodann nach geschehenen Auf-
inarch das Gewehr praescntimr, wieder schultern, und das
Battaillon zur Parade herstellen; hierauf aber dasselbe bre-
chcn, und die Compagnien formiren, wie im ersten Thei-
le des Infanterie - Reglements schon ausführlicher vorgc-

schrie-
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schrieben worden; und ist einen: jeden ßattaillon erlaubt,"
erforderlichen Falles, den ztenTheil des Intervalles auf-
beyden Flügeln, doch nicht mehr, mit einzunehmen, damit
dasselbe doch eine in etwas geöffnete Distanz dadurch bv
kommen möge.

§. 8 . Der Major cornmandiret hiernechst:
Gebt acht, die Fahnen-Wachc soll ausrücken!

und läst sodann auf das fernere Commando:
March! und Halt!

dieselbe 12. Schritte vor die Fronte in einer Linie hervor
treten, solchergestalt, daß die Commanditte von jeder
Compagnie mitten vor derselben zu stehen kommen.

§.9. Der Adjoutant trit sodann zu gleicher Zeit vor
die Mitte derselben und commandiret:

Gebracht!
Rechts und links nach der Mitte schließt die Reyhen r

March!
Herstellt euch!

rangiret hiernechst die Leute , und überliefert, nach vorhe-
ro an den Majoren abgestattetem Rapport, dieselbe mit ge-
fchultertem Gewehre, an den zu solcher Wache comman-

diiten Officier ; welcher dann, auf. Ordre des Majoren,
das Gewehr præfentircn, und wieder schultern lasset, nach-
hero aber nach seinen Posten marchiret, und sich Hiebey
verhüllt, wie unten Cap. 7. weitläuftiger wird vorgeschrle-
ben werden.

§. 10. Hierbei) ist aber noch mit anzuführen, daß wenn
ein Regiment aus 2, oder mehreren Battaillons bestehen
folte, das zuerst aufmarchirte nicht nöthig habe, nach den
übrigen zu warten, sondern der Major dasselbe nur sogleich
herstellen, brechen, die Compagnien formirc», die Faß-,
nen-Wache austreten, und das ßattaillon einrücken lassen

C , könne/
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könne, um die von dem iVlarcb ohnedem ermüdete Leute,
durch das lange Warten, nicht noch mehr zu mtiguiren.

<§. 11. Der Officier von der Arrestantcn-Wache vcrfü-
cict sich nun, beym Aufmarch des Battaillons, sogleich mit

denenselben an denjenigen Ort, wo die Fahnen-Wache
desjenigen Battaillons , zu welchem er gehöret, zu stehen
kommt, damit er, wann beregte Wache ihre Posten abge-
theilet und ausgesetzet hat, derselben nicht nur die ihr bey-
kommende Arrestanten überlieffern, sondern auch, wenn

das Regiment aus 2. Battaillons bestehet, die zu dem an-
dern Battaillon gehörige, durch den beym Aufbruch zu ihm
gestoßenen Unter-Oisteier wieder dahin schicken, und nach-
hero seine Leute, init verkehrtgeschultertem Gewehre, nach
den Compagnien geben lasten, er aber von seiner Wache
den schuldigen Rapport abstatten könne.

§. 12. Sobald nun die Fabncn-Wache abmarchirct ist,
last der Major das Battaillon einrücken; und commandi-
ret zu solchem Ende, nach vorhergegangenem Overliste-

ment,

Gebt acht, das Battaillon fest einrücken!

Rechts und links' nach der Mitte schließt die Reyhen!
March!

wobey sich alles verhallt, wie im ersten Theile des Infan

terie-Reglements Cap. 34. Art. 1. vorgeschrieben ist, aus
ser daß die Tambours, Pfeiffers, und Ober-OKciers, sich
mitten vor das Battaillon zusammen ziehen , solchergestalt,
daß die Tambours und Pfeiffers 2. Schritte hinter der

Fahne in einem Gliede, und zwar die Pfeiffer zu äusserst
auf beyde Flügel zu stehen kommen; Die Ober- Officiers
aber sich, an beyden Seiten der Fahne, nach ihrer An»

denneté, und nachdem das Battaillon rechts oder lincks
campi-
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campimt soll / von beyden Flügeln nach der Mitte verthci-
len, und die krönte gegen die Mitte behalten, bis

Herstellt euch!
commancbret worden.

§. i z. Endlich erfolget das Lommanclo:

Gebt acht !

Das Gewehr hoch!
Rechts umkehrt euch!

March!
da dann alle Tambours Irop schlagen, und die Oompa-
Zpieri Wischen dencnjeuigen Quartier-Fahnen, durch wel-

che, wie schon vorher §.6. erwchnet ich, die vickance von
einer jeden Lompagnie, zur Nachricht des Majoren, mar-

quit'ct worden, folgendergestalt in ihre (Compagnie . Gas-
sen gehörig einrücken.

§. 14. Sobald nemlich das erste Glied der Compagnie
mit vyrbcregtcn, in der Reiche der Gewehr-Zelten gepflanhtcu
Quartier-Fahnen in gerader Linie ist, hallen öic Tambours
von sechsten mit weiteren Trop Schlagen ein. Worauf
sofort die Leute, welche bis dahin noch in Rcyh-und Glic-
dem ordentlich marcbiren müssen, auseinander gehen, die

Zelte aufschlagen, und nachhero die Gewehre in die Ge-
wehr-Capellen setzen, die Unter- Officiers aber ihre Kurtz-
gewehre zwischen, und auf die Flügel dererselben, solcher-
gestallt Hinpstantzen , wie es im nechstvorhergehenden Lap.
3. §.z6. ausführlicher vorgeschrieben worden.

Die Fähnrichs hingegen setzen die Fahnen vor die Mitte
des Battaillons , da, wo 4. Schritte vor den Gcwehr-Zel-
ten, die lUace d’Armes marquiret ist ; an beyden Seiten
dererselben pflantzen die Officiers , welche bis dahin gleich-
fals in egal« Linie marcbiren müssen, ihre Efpontons,
und hinter denensclben legen endlich die Tambours ihre

C 2 Trom-
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Trommeln en Piramide, und besorgen sofort das dazu er-

forderliche Reckwcrck.
§. i s. Wahrender Zeit nun, daß die Zelten aufgeschla-

gen werken, reitet der Major rund um das Battaillon, um

sowohl die Ordnung des Lagers, als auch die Communi-
cations zwischen den anstoßenden Battaillon; , nachzusehen,
und das etwa erforderliche dieserwegen anzuordnen und aus-

jubcssern.
§. 16. Sobald die Zelten aufgeschlagen sind, werden

auch die Rollen verlesen, und sodann von den Comrnan-

dier-Sergeants an teil Adjoutanten, von den Lieutenants
aber an den Majoren gehörig gemeldet, ob alles richtig zu-
gegen, und wer etwa bey den fehlenden zurücke geblieben
sey.

§. 17. Wann demnechst der Major von diesem allen die
gehörige Nachricht von jeder Compagnie bekommen und
eingezogen, verfüget sich derselbe mit denen Adjoutanten
zum Chefföeö Regiments, giebt demselben von allen den
schuldigen Rapport, und erwartet dessen Ordre, ob nach
Stroh und Fourage ausgeschicket, oder was noch sonst
befohlen und angeordnet werden solle. Niemand aber muß
sich unterstehen, unter Gewartigung einer nachdrücklichen
Strafe, eheuder nach Stroh oder Fourage anszuschickcn,
bevor Befehl dazu ertheilet worden.

§. 18. Sollten auch nachhero, wenn alles in Ordnung
ist, einige Leute Wasser hohlen wollen, müssen selbige in
den Compagnie - Gassen ordentlich in Rotten aufgestellet
werden, sodann auf die Kielspitzen hervorrücken, und von

allen Compagnien , gegen die Mitte des Battaillons , zu-
sammen stossen, woselbst ihnen von jedem Battaillon 2,
auch nach Maaßgebung ihrer Anzahl, manchmal wohl ei-
nige mehrere Untcr-ORiciers mitgegeben werden, von web
chen der Llelteste dieselbe führet, die übrigen aber m die Zü-

§e,
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ge, und zum schliessen, abgetheilet werden, und ihre Kurh-
gewehre verkehrt geschultert tragen.

§. 19. Damit aber solche Unter-OReiers zuverlaßig wis-
sen können, wo frisch - und gutes Wasser in der Nahe und
am bequemsten zu bekommen sey: So muß sich jedesmal
der, zu Abstechung des Lagers, vorausgeschickte Regiments-
Quartiermeister, oder Officier, auf das genaueste darnach
erkundigen, und nach solcher eingezogenen Nachricht, ha-
ben sich hieruechft die mit solchen Leuten zur Aussicht weg-
gehende Unter-Oküciers nicht nur in alle Wege zu richten,
sondern auch für alle und jede Excesse, welche wahrend il-
rem Commando begangen werden möchten, zu antwor-
ten.

§. 20. Hiernachst ist noch anzumerckcn, daß wenn das
Regiment mit Spanischen Reutern versehen, der Major,
sogleich nach dem Aufmarsch des ßattaillons , dieselbe vor
die Eronte pflanhen, demnächst aber erst das Gewehr prX-
lentiren, wieder schultern, das Battaillon brechen, und die
Compagnien formiren lassen müsse. Wie man sich aber
hierbey mit den Spanischen Reutern zu verhalten habe, soll
nachhero Cap. 29. ausführlicher abgehandelt werden.

§. 21. Würden auch bey denen Regimentern geschwind-
schüßige Canonen, Kardoes- und Patron - Karren befind-
lich seyn: So werden selbige, indem das Battaillon auf-
marschiret, sofort nach denjenigen Flügel gebracht, wo sie
stehen sollen, und daselbst solchergestalt hingesetzet und ran-

giret, wie es in dem nachstvorhergchendem Cap. 3. §. 33.
umständlich vorgeschrieben worden.

Cap.CZ
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Cap. 5.
Wie die Regimenter nach Stroh zu den

Zelten ausschicken sollen.
§. ti

oft ein Regiment das Lager verändert hat/ muß
nach Stroh zu den Zelten ausgeschicket werden; Es

wäre dann, daß besonderer Umstände und Ursachen halber,
solches ansdrücklieh wäre verboten worden, oder aber das
Regiment so spate in das Lager mögte eingerücket seyn,
daß man es, bis auf den andern Tag aufzuschieben, gc-
zwuirgen wäre.

§. 2. Sobald nun das Regiment eingerücket ist, werden
zu solchen Behueft von jedem Battaillon 1 Sbcr-, von je-
der Compagnie 1 Unter? Officier mit feinem Kurtzgewehr,
und aus jedem Zelte 1 Mann mit Seitengewehr comman-

diret, und in den Compagnie-Gassen ordentlich in 4 Äle-
deru aufgestellet.

§. Z. Weil aber die zu Llbsteehung des Lagers vorausge-
schickt gewesene Courier - Und Courier - Schützen sieh, vor
Ankunft der Bataillons, nach der Gegend und Beschaffen-
heit des Lagers, und allen damit verknüpften Umstanden,
am zuverlässigsten erkundigen können: So ist das rathsam-
sie, einen dererselben von jeder Compagnie, bey solcher Oé-
legenheit als Unter -OKoier mitzugeben.

§.■ 4. Sothaner Unter - OKcicr rücket demnechft mit sei-
neu Leuten auf die Kielspitzen hervor, und nachdem er die-
selben Rechts - oder Lincksum machen, und gegen die Mitte
anrücken und zusammen stoffen lassen, stellet er sich 4
Schritte hinter dem 4teu Gliede.

§. s. Indessen erkundiget sich der zu diesem Commancko
bestirnte Obücicr bey dem vorausgeschickt gewesenen Regi-

ments
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ments -Qvartiermeistcr, oder Ofsieier, ob das Stroh zu
denen Zelten geliefert werde, oder wo er degelbe», in denen

nechstgelegenen Dörfern, am bequemsten habhaft werden
könne; und nachdem er diese Nachricht eingezogen, verfü-
get er sich vor die krönte, macht die Rotten voll, nndthci-
let die ihm mitgegebene Unter-Okbeier?, welche bey dem
nachherigcn Abmarsch ihre Kurtzgcwehre verkehrt gesthultert
tragen, in die Züge und zum.Schliessen gehörig ein.

§. 6 . Wird nun Stroh geliefert: So begiebt er sich an

den dazu benannten Ort, und empfangt dasselbe, gegen
Auslieferung der zu solchem Ende ihm mitgegebenen, oder
in deren Ermangelung von ihm selbst auszustellenden
Quittung.

§. 7. Soll aber Stroh mit Orclre weggenommen wer-
den: So verfüget sich derselbe an den von dem Regiments-
Qvartierineister ihm bekam gemachten Ort, welchen er so-
dann, damit er nicht etwa von einer' in der Nahe seyenden
feindlichen Partey unvermuthet überfallen werden möge,
mit seinen bey sich habenden Unter- ORcierr rundum be-
sehet, und demnechst von seinen Leuten alle Häuser durch-
suchen, und das verhandelteStroh, so viel sie nemlich dessen
benöthiget sind, wegnehmen lasset.

§. 8. Es hat aber besagter Officier wohl in Acht zu nch-
men, daß er in keinem Hause, worin ein General, oder
sonst einer von dem General - Staub würcklich logiret,
oder logiren soll, sich einigen darin befindlichen Strohes,
oder Fourage, anmaßen dörfe; Nicht weniger auch, daß
er alle nur ersinnliche Vorsicht gebrauchen, und dahin sehen
müsse, daß niemand gewaltthätig überfallen, übel begegnet,
beraubet, oder etwas anders, als wozu er commandiret
worden, weggenommen werde.

§. 9. Sobald er nun das erforderliche Stroh beysammen
hat, ziehet er seine ausgesetzte Unter Officier gehörig ein,

C 4 und



4© Cap. 6. Von den Schlägen in der Armee

und begiebt sich mit denenselben wieder nach dem Lager
zurücke.

§. io. Bey seiner Zurückkunft im Lager, laßt er dem-
uechst, nachdem ihm solches vorhero anbefohlen worden,
das mitgebrachte Stroh, entweder zwischen der Fahnen-
wache und der forderstcn Kielspihe, oder auch hinter der
Bagage, auf einen Haussen werfen, und die mitgewesene
Unter-O56cier§ so lange dabey stehen bleiben, bis er, von
der Zurückkunft mit seinem Commando, an den Chef des
Regiments, und den Premier-Majoren, den gehörigen
Rapport abgestattet) und zur Austheilung des Strohes den
Befehl erhalten: Da er denn das vor dem Unter-Staab
nothwendig erforderliche vorhero ableget, und, damit aller
Streit dMrch vermieden werde, den Ueberrest unter die
Compagnien egal vertheilet.

8. I I. Sobald NUN sothane Austheilung des Lager-
Strohes geschehen, müssen die Lieutenants von den Com-
pagnien hinwieder dahin sehen, daß, nachdem viel oder
wenig geliefert wordeir, i å 2 Bund sofort nach der Fah-
nenwache hingeschicket, das Übrigbleibende aber solcherge-
statt vertheilet werde, daß alle Zelten gleichen Antheil davon
bekommen.

Cap. 6.
Von den in der Armee gebräuchlichen
Schlägen, und was jedesmal dabey in-Obacht

zu nehmen.

Schläge, welche in der Armee geschehen, müssen
jedesmal vorhero durch einen Appel vom rechten

Flügel bekam gcnrachct werden, solchergestalt, daß wenn
bey dem ersten Battaillon dastibst Appel geschlagen wird,

sodamt
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sodann alle Battaillons IN der ersten Linie bis zum lincken
Flügel, und demnechst die Battaillons in der 2ten Linie vom

lincken bis zum rechten Flügel, ohnverzüglich aufeinander
folgen, damit die Trommeln nachhero zu gleicher Zeit in der

ganhen Armee gerühret werden, und alle Vorfalle auf ein-
mal geschehen können.

§.2. Die Reveille wird nun des Morgens, sobald der
Tag völlig angebrochen, oder bey der Artillerie durch einen
Canonen Schuß das Signal bckant gcmachet worden, bey
jedem Battaillon, von dein auf der Fahnenwache stehenden
Tambour geschlagen, nach dessen Endigung besagte Wa-
chen sofort ins Gewehr treten, und die blurnern aufgeruffen
werden müssen.

§. 3. Nachhero wird des Morgens 7/ oder bey später
Jahres-Zeit um 8 Uhr, und zwar ebenmassig nur von dem-

jenigen Tambour, welcher auf die Wache stehet, zur Bet-
stunde geschlagen, worauf die Leute sofort in den Com-

xagnie-Gassen aufgestellet werden, ausrücken, und die

Betstunde halten müssen.
§.4. Eine Stunde nach gehaltener Betstunde wird

demnechst, von allen Tambour, im Battaillon, die Ver-
gadderung geschlagen; Nach dessen Endigung zuförderst die
Fahnenwachen abgelöset werden, und nachhero die General-,
General -Staabs-, und übrige Lager - und Ausscn-Wach-
ten ausrücken, und sich an den bestimmten Ort verfügen
müssen.

§. s. Des Abends 6, oder bey später Jahres-Zeit um

5 Uhr, läßt sodann der Officier von der Fahnenwache,
durch seinen bey sich habenden Tambour, zur Abend-Bet-
stunde schlagen, welche dann eben wie des Morgens gehal-
ren wird.

§.6. Endlich wird zu der von der Generalité angeord-
neten Zeit, oder wann bey der Artillerie die Retraite ge-

C 5 schössen



42 Cap. 6. Von den Schlägen in der Armee ».was re.

schössen worden, der Zapffenstrcich von alle« Tambours im
Battaillon geschlagen, naö) dessen Endigung nicht nur dar
riquet ausrücket, sondern auch nachhcro die Compagnie-und Brand-Wachen ausgesetzet werden.

§. % An Sonn - und Festtagen wird auch in des Re-
giments - Chefs Zelt geprcdigct, da dann der Ofücier von
der Fahnenwache zu z verschiedenen malen, -Mich uM 9,
bald ro, und so Uhr durch den bey sich Abenden Tarn-
bour die Kirchen -Trommel rühren laßt; Worauf, wenn
zum zten male geschlagen worden, die Compagnien ge-r
stellet, und ltach des Obristen Zelt geführet werden.

^.8. Dieses sind nun die gewöhnlichen Schlage. Wnn
aber die Armee marchiren soll: So wird zur bcstimten
Zeit die Generale, Vergadderung undder Vlareb, von allen
T ambours im gantzcn Rattaillon, und an solchem Tage'
keine Reveille geschlagen.

§. 9. Hiebe» ist noch zu bemcrcken, daß bey allen Schla-
gen, welche nur durch den Tambour von der Fahnenwache
allein geschehen, derselbe, von sothancr Wache ab, nach
den rechten Flügel, sodann von der Fronte nach dem lin-
cken Flügel himntter, und endlich wieder zurück nach der
Fahnenwache, schlagen müsse.

§. 10. Soll aber solches von allen Tambours im Rat-
taillon geschehen: So wird von der Mitte t>cfBataillons,
wo die Trommeln liegen, nach dem rechten Flügel, hier-
ncchst die gantze Fronte hinunter nach dem linckcn Flügel,
Und dcmnechss wieder zurück bis nach der Mitte geschlagen;
Und müssen die Tambours sodann jedesmal, zu rechter
Zeit, vorder Fronte, mit angezogenen Trommeln, parat
stehen.

§. n. So oft auch der Adjoutant einige Ordrés aus-
theilen, den Rapport einziehen, oder sturst die Commandir-
Sergeanten sprechen will; begicbet sich derselbe vor der

Fronte,
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Fronte und läßt von dem Tambour der Fahnenwache,
durch z einzelne Schläge auf der Trommel, dieselbe mit

ihren Kurhgewehren, mitten vor der Fronte eines jeden Bat-

taillons, zusammen beruffen. Angesehen ein jeder Adjou-
tant, oder derjenige Officier , welcher solche Dienste ver-

richtet, jedesmal die zu sothanem Battaillon gehörige Unter-
Officiers, vor der Mitte desselben, besonders zusammen zu
beruffen, und ihnen die erhaltenen Befehle auszutheilen
hat; niemals aber, bey dergleichen Gelegenheiten, die Un-
ter-Olficierr von beyden Battaillon«, vor der Mitte des
Intervaller, zusammen gezogen werden müssen.

Cap. 7 .

Von den Zahnen-Wachen.
p.., §» t»

AAy jedem Battaillon werden zur täglichen Fahnen-
Wache I Subaltern -Officier, 2 Unter# Officiers,

1 Pfeiffer, i Tambour, und wo 3 Staabs- Officier
dabey verhandelt, 27, falls aber nur 2 Staabs -Officiers
dabey befindlich sind, 24 Gefreyten und Gemeine erfordert
und gegeben.

§. 2. Sothane Commandirte werden nun, nach gern-
digter Betstunde, in der Compagnie- ©nffe, zwischen den
Gewehr-Capellen, in einem Gliede, ordentlich aufgestellet,
rangiret, und die Gewehre, nebst dem Anzüge, nachgese-
hen, wie solches theils in dem Ersten Theile dieses Regle-
tnents Cap. 4. schon umständlich vorgeschrieben worden,
theils in dem' zten Theile hierNechst ltoch ausführlicher soll
abgehandelt werden. Und wenn dieses geschehen, wird das
Gewehr wieder niedergeleget, oder bey nassem Wetter weg-
gefehtt. Sobald aber die Vergadderung schlägt, müssen
dieselben mit geschulterten, oder bey nassen und schlackrigten
Wetter, mit verdeckten Gewehren zum Ausrücken in Be-
l-eitschaft stehen. §. z.
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8. z. Nach geschlagener Vergadderung trit sodann der

Adjoutant mitten vor Der Fronte des Battaillons, und
commandiret:
Gebt acht, die Fahnen-Wache sott ausrücken!

March !

Halt!
Auf welche Commando- Wörter dann die zur Wache be-
stimmte und aufgestellte Leute, in gerader Linie, so weither-
vor marchiren, bis sie die 2te Kiclspitzc erreichet haben.

§. 4. Hierauf erfolget das fernere Commando :

Gebt acht!
Rechts und Lincks nach der Mitte schließt die

Reyhm!
Da dann die sämtliche Commandirte von den 3 Com-
pagnien am rechten Flügel auf den lincken Fuß Lincksum,
und von den 3 Compagnien am lincken Flügel auf den
rechten Fuß Rechtsum machen, und dcmnechst, wenn,

March!
commandiret wird, vor der Mitte des ßattaillons zusam-
men stossen: Woselbst die Gemeinen eben so gewendet ste-hen bleiben; die beyde Unter ;Officiers auf beyde Flügel
treten, und mit den daselbst befindlichen Gemeinen gleiche
Wendung machen; der Tambour und Pfeiffer aber sich
2 Schritte mitten vor der Wache stellen, und beyde, wenn
das ßattaillon Rechts campiret, Lincks-, wenn aber
dasselbe Lincks campiret, Rechtsum machen bis endlichauf das Commando:

Herstellt euch!
die Lincks gewendet stehende auf den lincken Fuß Rechts-,die rechts gewendet stehende aber auf den rechten FußLincksum ntachen, und sich Herstellen.

8. s. Hier-
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§. s. Hieraus werden die Leute von dem Adjutanten
rangim, und nach vorhero an den Majoren nbo.eftattercn
Rapport, und von demselben dazu erhaltenen Befehl, dem

zur Wache kommenden Officier mit geschultertem Gewehre
überliefert.

§. 6. Nach geschehener Ueberliefferung, lassen die zur
Mache commandirte Officiers , auf Ordre des Majoren,
das Gewehr praesentire« und wieder schultern. Und wenn

demnechst bey dem ersten Battaillon , am rechten Flügel der

ersten Linie, Appel geschlagen worden, müssen nicht nur

die übrige Fahnen-Wachen in beyden Linien so, wie im

nechst vorhergehenden Cap. 6. §. 1. vorgeschrieben worden,
ohnverzüglich auf einander folgen, sondern auch , wenn

solches durchgängig geschehen, zu gleicher Zeit, in einem
Gliede, und jedesmal mit geschlossenen Reichen ab-, gegen
der alten gerade aufmarchircn, und ablösen.

§. 7. Sobald nun die neue Wache der alten bis ohn--
gefehr auf 40. Schritte nahe kommt, muß diese das Ge-
wehr praesentire« und March schlagen lassen.

§. 8. Bey Ueberliefferung der Wache, Abtheilung der

Posten, auch Ablöß- und Einziehung dererselben, verhalt
sich hiernechst die Fahnen-Wache eben so, wie auf andern
Wachen in Guamisons gebräuchlich, und im Zten Theile
dieses Reglement« ausführlicher soll abgehandelt werden.

§. 9. Es werden aber die an jeder Fahnen-Wache be-
findliche Mannschaften folgcndergestalt abgetheilet:

1) Gefreytcu - - - - 3. Mann
2) Bey der Fahne - - - - 3.

3) Aus den rechten Flügel des Battaillons 3. -

4) Auf den lincken Flügel desselben -- 3. -

s) Bey dem Chef des Battaillons -- 3. -

6) Bey dem zweyten Staabs-OKeier - 3. -

-• Latus 18. Mann
Trans-
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Transport 18. Mann

7) Bey dem dritten Staabs-OKcier 9 3.9
8) Vors Gewehr - - 9 3. ,
9) Bey den Arrestmrten - - 3. -

Summa 27. Mann.
§. 10. Von sothancn Posten mästen die Schildwachen

bev der Fahne mit aufgepflanhtem Bajonette, bey den Ar-
restanten mir blossen Degen, alle übrige aber mit geschul-
tcrten Geivehrcn flehen.

§. 11. Wann nun alle Posten gehörig abgelöset und eilt-
gezogen worden, commanäiren die Officers, von beyden
Fahnen-Wachen.

Rechts um!

und marchirct sodann die alte Wache dahin, wo die neue,
und hingegen die neue Wache dahin, wo die alte gcstan-
den, bleiben auch daselbst so lange rechts gewendet stehen,
bis von beyden Officiers,

Halt!
und sodann:

Herstellt euch!
commandiret worden.

§. 12. Hierncchst last der Olücier von der alten Wache
des ersten Battaillons ain rechten Flügel Appel schlagen,
welchem dann die andern in gehöriger Ordnung ohnverzüglich
folgen, und nachher» sofort von allen alt- und neuen Wachen
zu gleicher Zeit das Gewehr præsentirct wird.

§. i z. Die Officiers von der alten Wache commandi-
ren deiunechst:

Verkehrt schultert das Gewehr !
Rechts umkehrt euch!

(web
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(welches, obwohl die Wache die Rechen muß ge--
schlössen haben, dennoch gar füglich mit 1. Tempo
geschiehet, weil dieselbe nur in einem Gliede stehet,
und folglich die Gewehre nicht klappern oder einan-
der hindern können)

treten sodann mit ihren Tambours und Pfeiffers durch,
und marchiten mit Trop bis auf die 2te Kielspitze, die
neue Wache aber last so lange March schlagen, bis sich die
alte ohngefehr auf 42. Schritte entfernet hat.

§. 14. Sobald die alte Wache auf die 2te Kielspitze komt,
läst der Officier mit Trop schlagen einhalten, und com-

mandia’t:
Halt!

und nachdem er vorhero mit seinem Tambour und Pfeiffer
wieder durch getreten

Rechts herstellt euch!
(welches abermals mit 1. Tempo geschiehet)

Wornechst dann derselbe das Gewehr pi-Xlemiren, wieder
verkehrt schultern, abschlagen, und seine Leute auseinander
gehen lastet.

§. I s. Der Officier von der neuen Wache aber last,
nachdem das Gewehr wieder geschultert worden, dass.lbc,
die krönte gegen .das Battaillon besaitend, beym Fuß se--
hcn, auf die dazu bey jeder Wache befindliche Forchets
niederlegen, seine Leute tincksumkehrt machen, und in die
Wach-Zelte gehen.

Wobey noch anzumerckcn, daß ein jedes Gcwebr auf 2^

dergleichen Forche« zu liegen kommt, von welchen das
vorderste etwas höher seyn muß, als das hinterste, damit,
wann, wieder Vermuthen, beym Austreten, ein Gewehr
loß gehen solte, doch kein Schade dadurch geschehen möge.

§. 1.6. Wann nun svlchemnach von der alten Wache,
die Leute abgcdanckt, und auseinander gegangen sind,müst

sen
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sen die abgelösete Ossiciers. nicht nur dem 0ke5 des ke^i-
rnentz, sondern auch dem commanclirenden Lkek, und
schoren, desjenigen Battaillons, bey welchem sie dieWa-
che gehabt , von der richtig geschehenen Ablösung, und was
etwa währender Wache passiret ist, den schuldigen Kap-
port gehörig abstatten; die auf der Wache noch stehende
Ossiciers aber ein gleiches durch einen Gefreyten melden
lassen.

§. 17. Es ist aber bey dem Auf-, und nachherigen Ab-
march der neu-und alten Wachen, ein vor allemal in acht
zu nehmen, daß.sich selbige in der ganhen Linie nach einan-
der richten müssen, damit sie, so viel möglich, durchgän-
gig zu gleicher Zeit an Ort und Stelle kommen, und mik
dem Spiele einhalten lasten können.

§. 18. So oft nun, wahrender Wache, Heraus geruf-
fen wird, müssen die Leute auf das hurtigste lincker Hand
bey ihren Gewehren treten; und nachdem dasselbe geschul-
tert worden, hat der Officier wohl zu beobachten, ob der-
jenige, welchem er die schuldige Ehre bezeigen soll, ausser-
halb der Fahnenwache, oder zwischen derselben, und dem
Battaillon passire, damit er jederzeit dahinwerts die krönte
machen, und alsowrforderlichen Falles seine Leute rechtsum
kehren, auch uachhero wieder lincks herstellen lassen könne,
und nruß, in solchem Falle, der Ossicier mit dem Tarn-
bour und Pfeiffer, sobald die Wendung gcmachet worden,
jedesmalen durch - und vor seine Leute treten.

§. 19. Wenn nun die Fahnenwache austrit, stellet sich
die Schildwache vors Gewehr sofort, wenn das Battaillon
rechts campiret, auf den rechten, falls aber dasselbe lincks
campiret, auf den linckcn Flügel der Wache, 2 Schritte
von dem daselbst befindlichen Unter -Ossicier, muß auch
demnechst alle Wendungen und Manoeuvres, auf des 05-

Geiers Commando, und zu gleicher Zeit mit der Wache
machen. -

.

'

Wie
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Wie und welchergcstalt aber ein jeder im Felde- zu hono-

riren ist, soll unten Lap. 18 . umständlicher vorgeschrieben
werden.

§. ro. Sotten auch bey Nachtzeiten Commandos , oder
dergleichen versammlete Leute, von des Feindes Seite an-

marchiret kommen, muß die Fahnev-Sache sofort ins Gc-
wehr treten, selbige halten, und nicht eher an sieh kommen
lassen, bis denenselben 1. Unter-Ol6cier mit 2. Mann ent-

gegen geschicket, das Feldgeschrey abgefordert, wer sie sind,
auch woher sie kommen, gehörig untersuchet, und der wacht-
habende 056cier dadurch hinlänglich versichert worden,
daß sie zur Armee gehören.

§. 21. Falß aber dergleichen Oommandirte langst der
Linie herunter kommen: So ist es genung, wenn nur die
Wache sich munter finden lasset, lind ins Gewehr stehet;
indem dergleichen Oommandirte von demjenigen lie^imen-
te, welches auf dem Flügel campiret, oder auf welches
sie zuerst angekommen, bereits examinim worden.

§.22. Wenn auch, bey Nacht oder Tage, von einer
Fahnen-Wache zur andern, mündlich etwas besohlen wer-
den möchte, muß der wachthabende Officior bey jedem Bat-
laillon solches sofort annmiren, zur nächst gelegenen Wa-
che ohngesäumt weiter befördern , und es zugleich dem Ad-

joutanten wissen lassen , damit der ertheilten Ordre gehörig
nachgelebet werden könne.

§. 2z. Sollen aber dergleichen Befehle, oder andere
Laufzettels, schriftlich herum gehen: So müssen selbige den:
zu jeden Battaiilon gehörigen Adjoutanten sofort zur Nach-
richt oder Abschrift zugeschicket, und dcmnechst erst an die
nächst gelegene Fahnen-Wache befördert werden.

§. 24. Wenn auch des Nachts im Lager, bey der Feld-
Wache, oder den Vorposten, einiges Lärmen oder Schief-
sen gehöret wird, muß nicht nur die Wache sofort ins Ge-
wehr treten, und dasselbe beym Fuß behaltend, bis nichts

D mehr
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mehr gehöret wird, stehen bleiben, sondern es muß auch
vhngesaumt dem Adjoutanten bekannt gemachet werden,
damit dieser solches hinwieder den Staabs-OKcierr gehö-
rig nrelden, und deren weiteren Befehl hierunter gewärtig
gen könne.

§. 25. Bey dergleichen Vorfällen muß auch dervlstcier,
durch die in jeder Compagnie-Gasse befindliche Brandwa-
che, jedoch in möglichster Stille, sofort das Piquet , und
wo das Schießen noch langer anhalten, oder sehr nahe
seyn möchte, gar alle Leute, Zelt vor Zelt, aufmuntern las-
sen, welche sich dann ohngcsäumt ankleiden, aber nicht e-

berider unter Gewehr versammle» müssen, bis solches btt
fohlen wird.

§. 26. Wie denn auch, sobald bey Nachtzeiten bey der
nachstgclegcnen Fahnen-Wache jemand angeruffen, oder
angehalten wird, jedesmal herausruffen, ustd ins Gewehr
getreten werden muß; damit man, bey deren nachherigen
Ankunft, munter seyn, und die benöthigte kr-ccautioner
nehmen könne.

§. 2 7. Schließlich ist noch zu beinercken, daß der wachtha-
bende OKaier, wann er Uns , jemand von Unserm
Königl. Erbhaust, oder in Unserer Abwesenheit, den
en dies commandirenden Generalen, in der Ferne ge-
wahr wird, oder etwa siehet, daß die nachstgelegene Regi-
menter, oder Battaillons , mit Seiten - Gewehr austrcten,
er solches sowohl den Compagnien, als den Staabs- 05>

fkiers und Adjoutanten , sofort durch einen Gefreyten
wissen lassen, damit sich alles ohnvcrzüglich dazu in Be-
reitschaft halten, und.austreten könne.

Cap.
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Lap. 8.
Von den Oenergi-,Oeneml-Staabs-, und

übrigen Lager-Wachten, und Ausjen-Posten
in der Armeé,

§. r.

daß dieFahnen-Wache, wie im nechst-
vorhergehenden Cap. 7. vorgeschrieben worden, ab-

gclöset wird, lassen die Commandir-Sergeanten sofort die
zu den General-, General-Staabs-, Artillerie-, und übri-
gen Lager-Wachen oder Commando! verlangte Leute in die
Compagnie-Gasserr austreten, stellen dieselbe in 4. Glieder,
und beobachten hierbei), was schon im 1 sten Theile dieses Re-
glements Cap. 4. bey Aufstellung geschlossener Compagnie»
umständlich vorgeschrieben worden, theils in dein zten Thei-
le noch ausführlicher soll abgehandelt werden.

§. 2. Es ist aber Hiebey in Acht zunehmen, daß Unsere
eigene Leibwache, nichtweniger auch diejenige, welche bey
Unserm Freundlich Vielgeliebten Sohne
des Eron-PrlNtzenM^vLkdlLW Lbdn, oder
in Unserer Abwesenheit, bey dem en Chef commandiern-
den Generalen gegeben wird, niemals mit den übrigen Wa-
chen zugleich, sondern erst nachhero, wenn diese abntarchi-
ret sind, besonders gcstcllct werden müsse.

§. z. Die Starcke der Wachen bey den Generals, und
dem General- Staube, wird nun nach dem Rarrge der Bey-
kommenden, und wie es aus nachstehenden §§. zu ersehen,
eingerichtet.

§.4. Bey dem General-Feld ^Marechal, oder sonst en

Chef commandirenden Generalen, werden ncmlich, wenn

VOit Selbst, oder Un(a Freundlich Vielge-
lichter Sohn des Eron printzen fkie-

D 2 DE-
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DLU.IGH8 Kbden im Felde zu gegen sind, von der
Infanterie nur i.Premier-Lieutenant, z.Unter-OKeierr,
I. Pfeiffer, I. Tambour, und so. Grenadiers und Ge-
meine, zur täglichen Wache gegeben.

In Unserer Abwesenheit aber bekommt derselbe: i. Ca-

pitaine , i. Premier - oder Second-Lieutenant, i. Fähn-
rieh mit der Fahne, 4. Unter-OKciers, 1. Pfeiffer, 2.Tam-
bours, und 60. Grenadiers oder Gemeine, nachdem sol-
ches von demselben angeordnet, oder befohlen werden möch- !
tc.

§. s. Bey dem Fcld-Marechal, oder General-Feld-Ma-
rechal-Lieutenant hingegen, wenn derselbe nicht en Chef

commandiret, kommen M' täglichen Wache: I. Premier-

Lieutenant) 3. Unter-OKeiers, I. Pfeiffer, I. Tambour
und 40. Gemeine.

h. 6. Bey einem General-Feld-Zeugmeister, oder Gene-
ralen von der Infanterie, aber werden, wenn er die Armee

Nicht en Chef commandiret, täglich 1. Premier-Lieute-
nant, 2. Unter-Ofdeierz, I. Pfeiffer, I. Tambour und
36. Gemeine zur Wache gegeben.

§.7. Denen General Lieutenants von der Infanterie

gebühren: 1. Second-Lieutenant, I. Unter -OfKcier, 1,

Pfeiffer, 1.Tambour, und 24. Gemeine. J
Wenn aber der General-Lieutenant ein besonderes

Corps gleichsam en Chef commandiret, bekommt derselbe
ebensoviel, wie im ucchstvorbergchenden §pho 6, vor ei-

uem Generalen denominirct worden.

§. 8. Bey einem General-Majoren werden commandi-
ret: i . Fähnrich, 1. UtUeivOfficier, i. Pfeiffer, i. Tarn-

bour, und 16. Mann.
§. 9. Was hingegen die im Felde befindliche Geheime

Räthe anbelanget; So beruhet es aufUnsern, oder in Um

serer Abwesenheit, auf des en Chef commsndirenden Ge-
' nerals
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nerals jederzeit zu ertheilenden Befehlen, wie es mit denen,
ihnen zu gebenden Wachen gehalten werden solle: Nur
müssen Hiebey, die sonst in der Armee zu gebende Dienste
und Commaridos, jedesmalen in Betrachtung gezogen, und
nach Maaßgebung sothaner Umstände, auch die Starcke
solcher Wachen eingerichtet werden.

§. io. Bey Unserm $c(DEtat-General-Commissariat
wird eben so viel als bey einem General-Majoren zur täg-
lichen Wache commandiert ; und bekommt von solchen
Mannschaften ein jeder Oeputirter , wie auch der Feld-
Gallier, eine Schildwache.

Solte aber der älteste Oeputirte mit General-diente-
nantz, oder höherem Character gratificiref seyn, wird die-
se Wache nach seinem Range eingerichtet.

§. n. Ware kein ordentliches Feld-Etat-General-Com-
missariat mit im Felde gegeben, sondern nur ein General-
Kriegs-Cornmissaire vorhanden: So bekommt derselbe für
sich, und dem von ihm dependireuden Feld-Cornrnissarial,
eben so viele Mannschaften zur Wache, als der General-
Major. Solte aber derselbe von Uns mit einem höheren
General; Character Allergnadigst gratificiref seyn, bc-
kommt er auch, nach Maaßgebung desselben, seine Wache,
doch keine Ordonnancen.

§. ir. Würde hingegen diese Stelle von einem Ober-
Kriegs-Cornmissaire bekleidet und versehen; So dürften
nur i.Unter-Ofificier und 12. Mann, bey ihm, der Cassa,
und dem Feld-Lornmissariat, zur Wache eommandiret
werden.

§. IZ. Einem Brigadiern , wenn derselbe eine Brigade
commandiret, wird verstattet, von derselben 1. Unter-Of-
ficier und 10. Mann zur Wache zu nehmen.

§. 14. In den Gantonier-Quartieren, oder wo ein Re-
giment besonders campiret, ist dem Obristen gleichsals er-

D 3 laubt,



H Gap. 8. Von den General-, General-Staabs-,
laubt, i. Unier-056cier und 6. Mann, als eine Staabs-
Wache, von seinem Regimente sich geben zu lassen.

Vn ixt Armee aber, wird es gehalten, wie schon im
nechsivorhergehenden Cap. 7.8.9. angeordnet worden.

8, I s. Bey dem Rrvviant-Wesen werden 1. Lieutenant,
2. UtttC^Officiers, I.Pfeiffer, 1. Tambour, und 24. bis
30. Mann zur täglichen Wache gegeben.

§, 16. Der General - Quartiermcister bekommt, wenn
er einen Generals-Character bekleidet , die, seinem Range
nach, ihm beykommende Wache: Sonst aber nur i.Un-
tcivOfficier und 6. Mann.

§. 17. Bey dem General -Auditeuren kommen 1. Um
tcivOfficier und 6. Mann.

§. r8. Bey der Feld-Apothecke und dem Hospital gleich-
fals I. Unter-Ofucier und 6. Mann.

§. 19, Bey dem General - Gewaldiger aber wird nichts
mehr zur Wache gegeben, als was zu Bewachung der Ar-
restanten unumgänglich nothwendig ist.

§. 22. Jeder General-Lieutenant NUN bekommt , wenn
er nicht en Chef commandket, seine Wache von denen-
jcnigen Regimentern, so unter seinem Commando stehen,
und die General - Majors von dcnenjenigen Battaillons, so
zu ihrer Brigade geboren, doch, daß eine solche Wache, je--
desmal vorr einem Regiment, oder Battaillon, und zwar
Wechsels weise, genommen werde.

§. 21. Die Wachen beydem Feld-Mareehal, General-
Feld-kdareehal-Lieutenant, General-Fcldzeugmcister, oder
den Generals hingegen, werden zwar ebenmäßig Wechsels-
weise, jedoch von allen Regimentern, oder Battaillon;, in
der gantzen Armee gegeben. Wobey jedoch dahin zu se-
hen, und der Roüre einzurichten ist, daß die Generalr-Wa-
chen solchergestalt repartiret werden, daß nicht ein Regi-
ment alle auf einmal geben müsse/ und dadurch, vorden
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übrigen, an zurücke bleibenden Mannschaften/ zu sehr ge-
schwächet werde.

§. 22. Was aber gegentheils die 6eneraI-Staabs-/Ar-
tillerie-, und Lager-WacheN/ Aussen-PosteN/ oder sonstige
Commandos , anbelanget: So werden selbige gemein-
schaftlich von allen Regimentern in der Armeé comman-

diret und zusammen gezogen.
§. 23. Sobald demnach die von jedem Battaillon zu sol-

chen Wachen cornmandirke Leute/ in den Compagnie-
Gassen / in 4. Gliedern aufgestellet worden: Tritt der Ad-
joutant vor die Mitte des Battaillons, und last dieselbe
durch folgende Commando-Worter auf die Kielspihen her-
vorrücken / und zustnninen stossen.

Gebt acht, die Commandiite sollen ausrücken!
March!
Halt!

Gebt acht!
Nach der Mitte Rechts und Lincks uln:

March!
Herstellt euch!

wobey die Tamboure und Pfeiffer / nachdem das Battail-
Ion carnpiret/ auf den rechten oder lincken Flügel treten/
alle Unter-OKeierz aber hinter der krönte bleiben.

§. 24. Weil auch im Felde nothwendig dahin gesehen
werden muß, daß zu jedem Aussen-Posten, oder Comman-

do, die Compagnien , so viel möglich , gleich viele Leute
geben; und hierunter einigermassen eine Gleichheit getrost
fett werde: So muß auf den Compagnie- l'araden schon
den Leuten angedeutet worden seyn , wozu sie gebrauchet
werden sollen. Und diesemnach lass der älteste Adjoutant,
sobald die Commanditte von den übrigen Battaillons des-
selben Regiments, vor demjenigen Battaillop, welches der

H 4 Mit-
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Mitte der Brigade am nächsten lieget, zusammen gestossen
sind, ein Commando nach dein andern rechts- und die an-
dern lincksum machen, und verhalt sich hiebe» eben so, wie
sonst bey Abtheilung derWach-Baraden in Guamisons gc-
brauchlich, und im zten Theile dieses Reglement; ausführ-
licher soll abgehandelt werden.

§. 2 g Nachdem nun diese Leute solchergestalt Commnn-
6o weise besonders abgetheilet' worden, macht der Adjou-
tant die Rotten wieder voll, last mit

Rechts- oder Lincksum!
seine Leute vor dasjenige Battaillon in der Brigade, zu wel-
chcr er gehöret, und wo sich alkCommandos von derselben
vcrsammlen sollen, mit den übrigen Commandirtcn zusam-
men stossen, und überliefert selbige, falß kein Ober-OKeier
dabey befindlich, der solches in seiner Stelle verrichten kön-
te, dem Brigade-Majoren, welcher dann, sobald sich alles
von sothaner Brigade versammlet hat, dieselben abtheilet,
zum March rangireu, und demncchst diejenigen General-
Wachen, welche von dort sogleich abmarchircn sollen, den
nahcsten Weg nach ihren Posten hinmarchiren, die übri-
gen Commandirtc aber, unter Anführung eines Ober-,
oder in Ermangelung dessen, eines Unter - Officiers , nach
demjenigen Regimente, in der Mitte der Armee, vor oder
zwischen der isten und 2ten Linie schicket, wo es ncmlich
befohlen tvorden, da>ß sich die Commandirtc von allen Ba-
taiilons versammle« sollen.

Hierbei) ist aber noch anzuführen, daß, wenn der Bri-
gade-Major nicht selbsten gegenwärtig sehn möchte, der al-
reste von denen etwa zugegen seyenden Adjoutants, dessen
Fonction sodann verrichten müsse.

§. 26. Die General-Wachen marchiren nun, falß sol-
ches nicht, besonderer Ursachen halber, ausdrücklich anders
befohlen werden möchte, mit klingendem Spiele ab und auf.

... §.27.
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§. 27. Was hingegen die übrige Oommandirte anbelan-.
get, welche, wie eben erwehnet worden, vor ein gewisses
dazu denorninirtes Idegiment in der Mitte der Armee zu-
sammen frossen sollen, müssen selbige in der Stilie dahin
marchimt; und wenn sich alles dorten versammlet hat,
werden dieselbe von dem Lrissade->1ajr du Jour gehörig
abgetheilet, und marckircn demnechst, doch gleichfals ohne
Trommelschlag, nach ihren angewiesenen Posten.

§. 28. Damit aber dergleichen Aussen-Posten, öfter Com

mandos, jedesmal den nutzesten Weg nach denjenigen Ort,
wo sie ablösen sollen, nehmen und finden können: So muß
ein vor allemal, ein jeder Posten, gegen der Ablösungs-Zeit,
jemanden von seinen Leuten dahin schicken, wo die hiezu er-

forderliche Commandirfe in der Armee zusammen gezogen,
aufgestellet, und abgetheilet werden, welcher dann den Ab-
lösenden zum Wegweiser dienen, und sie an den bestimm-
ten Ort hinbringen muß.

§. 29. Alle Wachen bey den Generals und dem Gene-
ral-Staabe haben nun bey der Ablösung, und wahrender
Wache, alles dasjenige zu beobachten, was theils den Fah-
nen-Wachen vorgeschrieben, theils bey einer Wache irr
Garnison gebräuchlich ist; und wenn selbige wieder abge-
löset worden, rnarcbiren sie mit Trop nach dem La-
ger zurück, und dancken vor demjenigen Regimente, oder
dem Intervalle desselben, zu welchem sie gehören, gewöhn-
licher massen ab.

Doch müssen die alten Wachen nicht eher weg-und
nach dem Lager marchiren , bevor sich die Offieiers von

beyden, nemlich der alt-und neuen Wache, vorhero bey
demjenigen Generalen, wo sie die Wache gehabt, und
von dessen Ordre sie dependirett , oder auch, wenn dersel-
be nicht zugegen, bey dessen Adjutanten gemeldet haben.

§. 30. Was aber die Aussen-Posten und sonstige Lager-
Wetzen anbctrift, haben dieselbe noch ausserdem, ein vor

D 5 alle-
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allemal, alles dasjenige in Acht zu nehmen, was, nachhero
Cap. 26. angeführet wird, und wann selbige von ihren
Posten wieder abgelöset sind, haben sie nicht nöthig nach
demjenigen UeZimente in der Mitte der ärrnee wieder zu-
rück zu marckiren, wo sie des vorhergehenden Tages ab-
getheilet worden, sondern können, sobald sie wieder in der
Armee angekommen, vor dem Intervalle des nechsten lie-

ximents aufmarchiren, ihre Leute abdancken, ordentlich
auseinander, und unter Anführung eines Unter-06iciers,vder
in Ermangelung dessen, eines Gefreyten, oder Gemeinen,
welcher sodann das Gewehr im Arm träget, nach ihren
leegimentern sich Verfügen lassen.

§. z i. Schließlich ist Hiebey noch anzuführen, daß es ei-
rrem jeden Generalen Allergnädigst frey gestellet wird, wenn

er, mit Genehmhaltung des en Chef commandimtöcit
Generals, seine Wache, zur Erleichterung des Dienstes, et-
wa einschrancken, ja gar sich derer Officiers begeben will.

Cap. 9.
Wie es mit Unserer Leib-Wache im Felde

gehalten werden soll.
§. i.

WZann wir Uns gelbsten, oder Unser
FrenndllchVlelctellebter Sohn, des

Erott - Prinzen FRIEDERICHS Lbdn. Sich
bey der Armee befinden, und Unsere Leib -Garde zu Fuß,
oder Unser Grenadier-Corps, mit imFelde sind, wird Un-
fere und Dessen Leibwache jedesmal wechfelsweise von de-
denselben gegeben.

§. 2. Was nun Unsere eigene Leibwache anbelanget,
wird dazu von denen Garder I Capitaine, 1 Premier-
Lieutenant, 1 Second-Lieutenant, 1 Fähnrich mit der

Fahne,
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Fahne, 6 Unter t Officiers, 2 Pfeiffer, 2 Tambours, und
100 Mann gegeben.

In deren Ermangelung aber wird eine von der Infante-
rie zusammengezogene, und aus: iC'apitaine, 1 Premier-

Lieutenant, 1 Second-Lieutenant, 1 Fähnrich mit der

Fahne, 6 Unter - Officiers, 2 Pfeiffer, 2 Tambours und
96 Grenadiers bestehende Grenadier-Compagnie dazu
genommen.

§. z. Diese Wache wird nun jedesmal von einem Regi-
mente gantz alleine gegeben, auch besonders, und nicht mit
den andern General -Wachen zugleich, sondern erst nach-
hero, wenn selbige abrnarcbiret sind, gestellet, marchiret

auch von da, ohne sich vorhero anderweitig zu versamlen,
nach Unserm Haupt -Qvartier.

§. 4. Sobald nun die zu dieser Wache commandirte
Leute in den Compagnie - Gasen in 4 Glieder, und 4
Schritte hinter denenselben die Unter- Offiriers rangiret
stehen, solchergestalt, daß das erste Glied mit den Stan-
gen der Gewehr-Zelten in egaler Linie placiret ist, stellet
sich der Offieier, oder Grenadier -Officier von jedem Bat-

taillon, mit dem Esponton beym Fuß, oder dem Gewehre
im 'Arm, dichte vor der Blace d’Armes eines jeden Bat-

taillons, und der Fähnrich trit demselben mit der Fahne,
wenn das Battaillon Rechts campiret, zur linckcn, und
wenn es Lincks campiret, zur rechten Seite.

§. s. Der zur Wache kommende Capitaine verfüget
sich dcmnechsi mitten vor dem Intervalle zwischen beyden
Battaillons, und commandiret :

Gebt Acht, die Königs-Wache sott ausrücken!
March!
Halt!

Da dann die beyde Grenadier. Officiers, Nebst dcm Fähns
rieh.iauf die iste, die Vier Glieder auf die ste, zte, 4te,

und.
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und ste, die UntereOfficiers aber auf die 6te Kielspitze
hervor rücken.

§. 6. Sobald nun das weitere Commando,
Gebt Acht!

Nach der Mitte Rechts und Lincks um!
^lurch!

erfolget, müssen die Wendungen durchgängig auf dem lin-
ckcn Fuß gemachet werden , und die Commandite von
allen Compagnien mit geöfneten Reyhen gegen die Mitte
des Intervalles zusammen flössen.

Die Tambours und Pfeiffers stellen sich Hiebey sogleich
auf den rechten Flügel des ersten Gliedes, und von den
Unter- 056ciers treten 2 auf die beyden Flügels desselben
Gliedes, die übrigen aber vertheilen sich hinter der krönte

.auf egale Distance.

Die Ober - Officiers hingegen rangiern sich nach. ihrer
Ancienneté, so, daß der älteste am rechten, der jüngste
am lincken Flügel, und der Fähnrich mit der Fahne in der
Mitte zu stehen komme.

Alle Ober-Unter- Officiers, Tambours und Pfeiffer
aber behalten eben dieselbe Wendung, wie derjenige Flügel,
vor, an, und hinter welchen sie stehen, so lange bis auf
das Commando,

Herstellt euch!
sich alles auf den lincken Fuß herstellet.

§. 7. Es ist aber hiebey zu beinercken, daß nicht, wie
sonst bey dem March mit Rechts - oder Lincksum gebräuch-
lich , vorhero Halt ! sondern sogleich Herstellt euch!
cornrnandirt werden müsse; weil denen Marchirenden die
Mitte, als ein gewisses Ziel bestimmet ist.

§. 8. Hicrnechst laßt der Capitaine die Wache zum
March rangien, setzet sich sodann mit derselben im March.

Und
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Und nach geschehener Ablösung marckiret hiernechst die
alte Wache mit Tropp nach dem Lager zurücke/ und mit-
ten vor der klsce d’Armes desjenigen Battaillons wieder
auf, zu welchem die Fahne gehöret.

§.9. Nach geschehenem AufmarcK, und sobald Halt!
commanäiret, auch das Gewehr prselentiret worden,
giebt sodann der Cgpitaine dem Fähnrich die Ordre, die
Fahne wieder wegzusetzen, welcher dann sofort sich rechts-
umkehret, mit derselben durch die Compagnie nach dem
Place d3 Armes gehet, und daselbst dieselbe pflanhet.

Währender Zeit aber, daß dieses geschiehet, muß die
Wache zwar mit præscntirtem Gewehre stehen bleiben,
jedoch kein Spiel gerühret werden.

§. 10. Sobald nun die Fahne wieder auf der Plaee ä'Ar-
mes gepflantzet ist, laßt der Capitaine sodann das Gewehr
verkehrt schultern, abschlagen , und die Leute ohne Lärmen
auseinander gehen.

§. ii. Was gegentheils die Leibwache bev Unserm
FreundlichVielgelrebren ^okne, des (^ron-
prrnrzen k'B.ILOLkvlGkilZ Kbdn. anbetrifft; sol-
len bey Deroselben, wann Wir Selbst im Felde zugegen
sind, Sie aber a parte logiren würden, nur 1 Premier
Lieutenant, z Unter-OKeiers, 1 Pfeiffer, 1 Tambour und
50 Grenadiers und Gemeine gegeben werden.

In Unserer Abwesenheit aber bekommt derselbe 1 Capi-
taine, 1 Lieutenant , 1 Fähnrich doch ohne Fahne, 4 Un-
ter-QKciers , 1 Pfeiffer, 2 Tambours , und 72 Grenadiers
und Gemeine.

§. i2. Diese Wache wird eben wie Unsere eigene Leib-
Wache, nur von einem liegimente zusammen gezogen, und
dabey alles beobachtet, was in vorhergehenden §.§. vorge-
schrieben worden, nur mit diesem Unterschied, daß das §. 5.
vorgeschriebene Avertissement verändert, und dagegen,

Gebt
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Gebt acht, des Cron-Printzen Wache soll

ausrücken!
ieommanäiret wird.

§. lz. Wenn auch weder tøit øelbff, noch
Unser Freundlich vielgeliebter øohtt , des

Lron-printzen kU.iWLR.KiM Lbdtt. im Fel-
Le zugegen sind, und also der en Gkok cammandirmbe Ge-
neral , die im nächstvorhcrgehenden Gap. 8. §.4. bestimmte
Mannschaften, und einen Fähnrich mit der Fahne zurWa-
che bekommt, wird es mit deren Zusammenziehung, eben wie
mit Unserer eigenen Leib--Wache gehalten, und nur das A-
vertislement folgendergestallt verändert:

Gebt acht, die Oenerals-Wache soll ausrücken!
Wobey jedoch noch anzumercken: daß, wenn derselbe einen
Capitaine und Fähnrich mit der Fahne zur Wache be-
kommt , hierzu keine Gardes commandü'ct und genommen
werden müssen.

Cap. 10.

Von dem Piquet«
§. r.

Untergang der Sonnen, oder um diejenige Zeit, da
solches von dem General-FeldMarecKal, öderen

Cheff commandirenden Generalen, angeordnet worden,
wird bey der Artillerie, durch einen Ganonen - Schuß die
Retraite geschossen, da dann die Tambours vor £»CC Fronte
in Bereitschafft stehen, und den Zapffcnsireich schlagen
müssen.

§. 2. Wahrender Zeit nun, daß solches geschicht, muß
das Piquer, welches schon eine halbe Stunde vorhero V0!t

dem Comraandier-Sergeants aufgestellet, auch das scharf
gcla-
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geladene Gewehr von den Lieutenants nachgesehen, und
nachher» nieder gelcget worden, dasselbe wieder aufheben,
und mit geschulterten Gewehren, in 4 Gliedern, in den Com

xaZnie-Gassen zum Ausrücken fertig stehen
§. z. Zum Piquet werden nun überhaupt von der Infan-

terie aus beyden Treffen l Obrister, I Obrist- Lieutenant
und I Major ; von jeder Brigade I Oapitaine ; und von je-
dem Battaillon 1 Subaltern Officier, 2 UutCt^Officiers, 1

Tambour und z 6 Gemeine commandirct.
§. 4. Nach geschlagenem Zapffensireiche, tritt sodann der

iVäjoutant vor die Mitte des Lattaillons,und commandiret ?

Gebt acht, das kiquet soll ausrücken!
March!
Halt!

Nach der Mitte Rechts-und Liucksum!
March!

Herstellt euch!
da dann die Oommandirte gewöhnlicher maßen auf die Kiel-
spitzen hervor rücken, hiernachst die Wendung auf den lin-
kcn Fuß machen, mit geöfneten Reyhen gegen die Mitte zu-
sammen stoffen, und die Rotten von ixm Adjoutanten voll
gemachet werden.

Die Unter-OKciers aber bleiben hinter der krönt«, und
die Tambours auf den rechten oder lincken Flügel, nachdem
nemlich das Battaillon rechts oder lincks campiret.

§. 5. Wann nun solchergestallt das Piquet gehörig vor
der krönte stehet, meldet es der Adjoutantdem Majoren,
und überliefert es dcmnechst auf dessen Ordre , und mit ge-
schultertem Gewehre , an den vvm Battaillon hiezu com-;
mandirten Subaltern-Ofüeier.

§. 6. Dieser läßt dcmnechst das Gewehr beym Fuß
hen, den Ladstock im Lauf bringen, und siehet abermals selb--
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sten, und in des Majors Gegenwart, nach, ob die Gewehre
geladen sind, und wenn er alles richtig befunden, wird der
Ladstock wieder an seinen Ort gebracht, das Gewehr ge-
schultert, und an den Majoren Rapport abgestattet.

§. 7. Sodann befiehlet derselbe den sämtlichen zum Pi
quet gehörigen tlntovOfficiers, Tambours und Gemeinen,
daß sie, die gantze Nacht durch, sich nüchtern und wachsam
halten, in ihren Kleidern bleiben, die Gemeine ihre Geweh-
re in den Zelten bey sich behalten, und endlich, sobald eini--
ger Lärmen entstehet, und es befohlen wird, sofort vor der
Fronte ausrücken, und nähere Ordre gewärtigen sollen.

§. 8. Hiernechst läst derselbe das Gewehr praesentire«
und wieder schultern, auch wenn nachhero

Das Gewehr hoch!
und

Rechts umkehrt euch!
commandiret worden , seine Leute in der Stille auseinan-
der, und nach ihren Zellten gehen.

§. 9. Sollte dann des Nachts einiger Lärmen entstehen,
vder einiges Schiessen gehöret werden: So müssen die in
den Compagnie- ©rtfren befindliche Compagnie - Wach-
tat sofort, jedoch in aller nur möglichen Stille, das Piquet
aufmuntern; da dann alle und jede, welche hierzu gehören,
sich augenblicklich zum Ausrücken fertig machen, und ivo

der Lärmen, oder das Schiessen noch länger fortdauren
tnögte, auf das Commando :

Piquet heraus!
sich ohngefäumt vor der Fronte, und auf eben derselben Art
wieder in Rechen und Gliedern stellen, als sie des vorherge--
henden Abends auseinander gegangen sind.

§. 10. Falls nun nachhero das ausgerückte Piquet vor

die Mitte eines jeden Tressens, oder vor das dazu von der
Generalité angeordnete Battaillon, oder Regiment, zu--

sam-
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fammen stossen, oder daselbst, wo der Larmen entstanden/
gebrauchet werden sollte: So muß derCapitaine von jeder
Brigade, die unter feinem Commando stehende Battaillons-
I3

iquets zusammen ziehen / und wann solches geschehen, stc-
her er mit denenselben lediglich unter der Ordre derer dazu
commsnlZitten Staabs-Ofstcier;, angesehen dieselbe ihre
Inürucüious von denen Generals du Jour bekommen, und
solche nachzuleben haben.

!$. ii. Obwohl nun das Piquet 24 Stunde sich solcher--
gestallt in Bereitschaft halten muß , ncmlich von Eer Retrai-
te des einen, bis zur Rctraite des folgenden Tages, da das
neue Piquet wieder ausrückt: So müssen dennoch, wenn es
was neues vorfallen möchte, die Lieutenants, des Morgens
nach angebrochenem Tage, an den Capitaine von der Bri-
gade , dieser aber hinwieder an den Obristen vom Piquet,
mit dem allerftühesterr Rapport abstatten. Fals aber nichts
veränderliches sich zugetragen, kan dieser Rapport unter--
bleiben.

§. 12. Solchergestalt wird es nun mit dem Piquet gc--
halten, wenn es sofort wieder einrücket; fals aber dasselbe
des Nachts vor der krönte bleiben soll: So müssen die l'i«
quets von allen Battaillons i&ecbts oder Linckötnn!
machen, und vor die Mitte einer jeden Brigade zusammen
stossen; woselbst dann der Capitaine das Piquet soicherge--
stalt aussehet, wie er die Inüruüion von einem derer hiezn
commanditten øtaab^Officiers erhalten, oder wie ihm
solches von demjenigen Capitaine , welcher des Nachts vor--
hero das Piquet gehabt, überliefert worden.

§. i z. Wenn auch ein sofort wieder eingerücktes Piquet
eines entstandenen Larmens halber, oder sonsten,des Nachts
ausrücket und zusammen gezogen wird: So muß sofort ein
anderes, und gleich so starkes Piquet wieder in dessn Stel-
le commandiret werden, als welches eine General- Regul

E
'

ist,
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ist, die ein vor allemal jederzeit, und ohnausbleiblich,inOb--
acht genommen werden muß.

In welchen Fallen dann dasjenige Regiment, oder 6st>

taiilon, derjenigen Lrigade,welches einen Lapitaine gegeben,
hinwieder einen andern commandiern muß, welches nachher»
in dem Uostre angeschrieben, und im Detail vergütet wer-

den kan.
Die zu solchem neuen Piquet erforderliche StaabS-OlR-

ciers aber müssen von deil Krigade->1ajor8 du four, wenn

selbiges etwa nachher» ebenmäßig ausrücken sollte, besonders
cornrnandiret werden.

Cap. ii.

Von bet Compagnie-, t'ngleichen der6a-
gage-, oder sogenannten Brand-Wache.

^^ährendcr Zeit, daß, gleich nach geschlagener Retraife,
das vor der Pronte ausgerückte Piquet gestelletund

nachgesehen wird, lassen die kommandier. 5'ergeanten die

Compagnie- und Brand-Wachen austreten, sehen dicGc--
wehre nach, und beobachten hiebe») dasjenige, »vas bei) Auf--
steilung anderer l^raden gebräuchlich und vorgeschrieben ist.

§. 2. Zu einer jeden von sothancn beyden Wachen, wird

nun per^-tttaillon I Unter-Okücier zur InlpeKion.undper
Compagnie Z Mann, cornrnandiret und gegeben.

§. z. Diese beyde Unter-OKciers müssen demnechst alle

halbe Stunden ihre ausstehende Posten nachsehen, und des

folgenden Morgens, »venn der Rapport vom Regimente
eingezogen wird, gleichfals daselbst sich einfinden, und dein

dilajoren und Adjoutanten von ihrer gehabten Wache den

gehörigen Rapport abstatten.
§. 4 '
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§. 4. Wann nun vorcrwehntc 6 Mann in den Compa-
gnie-Gasseu nachgesehen/ und dergestallt aufgestellet wr-

den, daß die Compagnie-Wache ins iste/und die Brand-
oder Bagage-Wache ins 2te,Glied zu stehen kommt/ lassen
die Commanclier-8ergeant8 von jeder Compagnie, die 3
Man von der Brandwache rechts umkehrt machen; und nach-
dem bey denenjenigcn s Compagnien, welche keinen Unter-
Okstciergeben, einer von solchen zen Männern, um die andern
beyde zu führen,daöGewehr imArm genomcn,hinter der Fron-
te marcbiren, und mit den übrigen Commanclirtcn von allen
6 Compagnien mitten hinter der Bagage zusammen frossen.

§. s. Der zur Infpection über diese Wache comman-

dirte Unter - Officier weiset sodann dcn Commanclittcn
von einer jeden Compagnie den ihr bcykvmmenden Po-
sten an, solchergestalt, daß 6 Posten, wovon jede Com-
pagnie einen, und zwar wie sie eampiren, besetzet, hnwr
der Bagage eines jeden Battaillons, auf gleiche Weite ver-

theilet, zu stehen kommen, und befiehlet denenselben, nicht
nur auf die Bagage von ihrer Compagnie, sondern über-
Haupt auf alle und jede Wagen, welche sie absehen können,
Acht zu geben, damit nichts, veder von denenselben, noch
von der Fourage, gestohlen werde: Ferner, daß sie sofort,
wenn sich einige Pferde loß reissen, oder in die Stricke kom-
men möchten, Lärmen machen, und die Knechte aufwecken:
Hiernechst keine sitzende Gaste in den lckarquetentereyen lei-
den: Und endlich ja nicht verstatten sollen, daß jemand von
den Gemeinen nach hinten zu aus dem Lager gehe, ohne daß
er sich vorhero bey dem Unter-OKeier von gedachter Baga-
ge-Wache gehörig gemeldet, und dieser es erlaubet habe.

§. 6. Die übrigen beyden Männer von jeder Compagnie,
welche nicht auf den Posten stehen, müssen sodann nicht aus-

einander, oder wieder nach den Compagnie -Zelten gehen,
sondern mitten hinter der Bagage bey dem Unter-Oksteier
verbleiben, und sich da, wo sonst die Feuerstellen gewöhn-

E 2 lich
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lich angeleget werden, zwischen oder hinter den >tarc;ueten-
ter-Zelten, ein Wacht-Feuer anzünden.

§. 7. Eine gute Stunde nach geschlagener Reveille, und
wenn alle Knechte durchgängig munter, und bey ihren Pfer-
den sind, ziehet gedachter Untcr-056<üer solche 6 Posten ge-

hörig wieder ein, laßt demnechst alle Mannschaften in em

Glied treten, dieselbe das Gewehr präsentsten, Verkehrt
schultern, und sodann aus einander, und nach ihren Com

pagnien und Zelten gehen.
§. 8. Was aber die übrige z Mann von der Compagnie-

Wache anbelanget, laßt der Commanäier-8ergeant diesel-
bc, sobald die Brand-Wache rcchtsumkchrt gemacht, und

wegmarctriret ist, das Gewehr wieder in die Capelle setzen,
einen auf seinen Posten, und die übrige, bis sie nachher»
ablösen sollen, nach ihren Zelten sich verfügen.

§.9. Diese Compagnie-Wachen gehen nun in den

CompaglTie-Gassen , mit ihrem Seiten-Gewehr, beständig
auf und ab, verstatten niemanden aus derselben zu gehen,
ohne, daß sie wissen, wohin? damit, wenn etwa der weg-

gegangene zu lange ausbleiben möchte, sie solches sofort ei-

nem ÜtifcivOfficier, oder dem Commandier-Sergeanten,
melden können.

§. 10. Nichtweniger haben dieselben, wenn etwa Lärmen

entstehen, oder einiges Schiessen gehöret werden möchte, st-
fort, jedoch in aller nur möglichsten Stille, das Piquet auf-
zumuntern, ja gar, wenn dergleichen noch langer fortdau-
reu sollte, alles in den Compagnien aufzuwecken, um da-

durch einen unvermutheten Ueberfall zu verhindern; und end-

lieh auch dahin zu sehen, daß keiner bey Nachtzeiten in den

Zelten Toback rauche, und dem Lager einige Feuers-Ge-
fahr verursache.

11. Ein jeder von diesen 3 Mann stehet den ztenTheil
der Nacht, und wecket demnechst, wann es Zeit zum Ablö-

seit
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fen ist, denjenigen wieder auf, von welchem er abgelöset wer-

Den soll.
§. 12. Der Nnter-Officier vom Rattaillon, welcher die

Aufsicht über diese Leute hat, und sich, die ganze Nacht
durch, bey der Fahnen-Wache aufhält, visitirct nun alle
halbe Stunden nicht nur seine Posten, sondern laßt auch
dieselbe des Morgens nicht ehender abgehen, bevor die
Rollen in den Compagnien verlesen worden.

Cap4 12.

Von den Ronden und Patrouillen,
§. 1.

^Rie Ronden werden im Felde von denen zum Piquet
commandiiteit Staabs - Officierz verrichtet, und

zwar thut der Obrister die Haupr»Ronde etwa anderthalbe
Stunden nach den Zapffenstreich, der die Nachr-
Rande ohngefehr gegen Mitternacht, und der Obrist«
Lieurcnanr nachhero die Tage »Rande so frühe, daß er

vor der Reveille herum kommen könne.
§. 2. Jedem der randirenden Officierr ist nun zwar er-

laubet, nach eigenem Gutbefinden, entweder ans der Mitte,
oder von den Flügeln, im isten oder im 2ten Treffen, den
Anfang zu machen, wenn er nur beyde Linien bestreitet,
und des Abends vorhero unter ihnen, wie sie ihre Tour

nehmen wollen, gehörig verabredet worden.

§. z. Wenn demnach der rondirende Officier denAnfanq
machen will; So reitet derselbe nach der nächsten Fahnenwa-
ehe,läßt ins Gewehr russen, giebt sich dem Officier zu erkennen,
empfangt sodann von demselben die Parole , und nimt bis
zur nächsten Fahnenwache, nachdem er vorhero hieselbst
gehörig an-und abgemffen worden, i Unter-Vfficier und
4 Mann mit sich.

E 3 §. 4.
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§. 4-, Sobald hierncchst die Ronäe der folgenden Wache
bis auf 16 Schritte nahe komt, wird dieselbe, von der
Schiidwache vors Gewehr, zu zweyen malen gehörig angc-
rüsten, und nachdem der Officier Ronde ! geantwortet,
ruft die Schildwache: Steh Ro&de; Officier
heraus, Wache ins Gewehr!

§. s- Der wachthabende Officier schicket sodann i Utu
ter - Officier mit 4 Mann der Ronäe entgegen, welcher von
den: dieselbe begleitenden Unter -Officier das Feldgeschrey
fordert, und der Wache, ob solches richtig sey, nachher»
zuruffet.

§. 6. Wann dieses geschehen, gehet der Unter-Officier
von der vorigen Wache mit seinen Lommandirten wieder
zurück, und die von dieser Wache entgegen geschickte, blei-
beu bey derselben.

§. 7. Der Officier von der Wache rufst hiernachst:
Wer da ♦ woraus sich die Ronde, welche sie nemlich seye,
zu erkennen giebt, der Officier aber nachher» das Gewehr
precfentiren, und dieselbe avanciren lasset.

§. 8 . Erwehnter Officier stellet sich nun Hiebey jederzeit
an denjenigen Flügel der Wache, wo die Ronde herkomt,
und wenn der Unter-Officier, welcher dieselbe begleiten soll,
sie zu ihm gebracht, giebt er ihr die l'arole, und den Kap-
port, ob alles richtig sey, oder was sich etwa ereignet ha-
beu mögte.

§. 9. Es müssen aber besagte, die Ronde reitende Offi-
ciers, jedesmal zu Pferde abgefertiget werden, und dörfen
selbige nur, anstatt daß sonst in Garnisons der Degen
entblösset wird, an ihre Pistole greiffen.

§. io. Nichtweniger ist bey solcher Abfertigung wohl in
acht zu nehmen, daß jedesmal alle Ronden im Felde, von
dem wachthabenden Officier die Parole empfangen, dage-
Ken aber die bey denenselben befindliche Unter-Officier;.

zur
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zur Sicherheit der Wache, das Feldgeschrey vorhew von

sich geben müssen.
Wie dann auch denen RondirendenOfificiers in allewege

frey stehet, und wann sie es verlangen, ohne die geringste
Gegenrede erlaubet werden muß, die Mannschaften nachzu-
zahlen, und die Gewehre zu viiitiren.

§. n. Sobald nun solchergestalt die Abfertigung gesche-
hen, ruft die Schildwache: Ronde vorbei)! und verfü-
get sich die Rondo sodann, mit den bey sich habenden Com-

mandirten, zur folgenden Wache, woselbst es eben so gc-
halten wird.

§. 12. Der Obrist-Lieutenant und Major müssen hier-
riechst des folgenden Morgens, mit den Frühesten, sich bey
dem Obristen vom Piquet einsindeu, und demselben von

der Tag- und Nacht -Rande, dieser aber nachher» von

allen dreyen Randen und dem Biquet, an den General-
Major du Jour den gehörigen Rapport abstatten.

§. iz. Ausserdem werden annochvon jeder Fahnenwache
Vier Patrouillen ausgeschicket.

Die Erste verrichtet ein Unter -056 eier mit 2 Mann,
sobald das Piquet eingerücket ist, unddieLampaZnie- und
Brandwachen ausgesetzet worden.

Die Zweyte geschiehet durch einen Gefreyten und einen
Mann, wenn die mit der Haupt » Rande weggeschickt
gewesene Lommandirte zurück gekommen sind.

Die Dritte bestehet abermals aus einem Gefreyten und
einem Mann, wenn die Lommandirte von der Nacht,
Rande eingekommen.

Und endlich thut die Vierte i Unter- 056eier mit 2

Mann, sobald die Lommandirte von der Tage « Rande
wieder bey der Wache sind.

E4 §. 14.
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§. 14 - ^ede Patrouille gehet von der Fahnenwache ab,
nach den rechten Flügel; hiernechst zwischen der Bagage
und den Marquetcntereyen, hinten herum; von dar, die
Schildwache am lincken Flügel des Battaillons vorbey,
wieder nach der Wache zurück, und rapportiret sodann
dem Officier, ob sie alle Posten richtig und wachsam, und
in den Marquetcntereyen reine Gaste vorgefunden.

§. 1s. Eine jede Patrouille wird nur einmal an-, und
nachdem sie, Patrouille ! geantwortet, und, auf 'Anfordern
der Schildwache, das Feldgeschrey von sich gegeben,
Barrouüle vorbei)! gcruffen.

Gap. iz.
V0N dek Fonction frei Generals unfc

Brigade-Majors du Jour.

rss , .

'■

VX s wird täglich von der Infanterie I General - Lieute-
nant, und i General-Major, eC'er Brigadier, du

Jour comraandiret, welche das Commando zur Parole-
Zeit des einen Tages antreten, und des folgenden Tages,
um eben dieselbe Zeit, denenjenigen, durch welche sie abge-
löset werde» sollen, gehörig wieder überliefern müssen.

§. 2 . Ausserdem ist auch I Brigade-Major du Jour,
wozu jedesmal derjenige genommen wird, welcher zu der
Brigade des General - Majors, oder Brigadiers, du Jour
gehöret.

§. 3- Wann nun diese erst angeführter masten das Com-
mando antreten, so empfangen sie die Parole, und geben
dieselbe nachhero solchergestalt tvicdcr aus, wie hiernechst
Gap, i ) ausführlicher soll vorgeschrieben werden.
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§. 4, Nach ausgegebener Parole vifitiren dieselben alle

ausgesetzte Lager-Wachen und Vorposten.
§. s. Wann auch Commandirte ausgehen, oder die

Ausstehende abgelöset werden sollen, läßt der General-Ma-
jor den Detail darüber, von dem Brigade-Major du Jour
verfertigen, und allen Regimentern geben oder zuschicken.

§. 6. Sobald nun solche Commandirte sich versamlet
haben, sind sie bey deren Abtheilung, welche von den: Bri-
gade - Major du Jour geschiehet, selbst zu gegen, und un-

tcrrichten die dazu commandirte Staabs- und Ober - 05-
ficiers , wie sie ihre Posten auszusetzen, ihre Tag-und
Nacht-Patrouillen auszuschicken, wohin sie sich im Noth-
fall zurückzuziehen, für welche Gegend sie die grössesteVor-
ficht zu nehmen, und endlich, wie sie sich überhaupt auf ih-
rem Commando, bey ein- und andern etwa zu vermuthen--
den Vorfallen, zu verhalten haben.

Rücket aber ein Commando aus, welches von einem
Generalen, oder Obristen geführet werden soll; So holet
derselbe die benöthigte Befehle von dem Feld-Marechal,
oder en Chefcommandirenden Generalen. Es wäre dann,
daß derselbe dem General-Lieutenant du Jour dieserwe-
gen die erforderliche Ordres beygeleget haben mögte.

§.7. Von allen abgelösten, oder wieder zurückgekomme-
rien Commandirten, lassen sie sich den gehörigen Rapport
geben.

Generals und Obristen hingegen, melden sich bey dem
commandirenden General en Chef, lassen aber doch
durch einen ihrer mit sich gehabten Majors solches den Ge«
nerals du Jour zu ihrer Nachricht wissen.

§. 8. Wenn die Piquets gestellet werden, und nachher»
des Nachts vor der Bronte ausrücken und poüiret werden
sollen, müssen sie sich vor der ersten Linie einfinden, um die

E 5 ers»^
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erforderliche Ordres und InüruLkione» ertheilen zu
können.

§. 9. Bey einem etwnnigen Allarme, müssen sie auch
das Biquet sofort ausrücken, zusammen ftossen, und dahin
marchiten lassen, wo der Lärmen entstanden.

§. io. Wenn auch dieselben nicht etwa die Posten visi
tiren, oder bey ausrückenden Commandos und Piquets be-
Endlich sind, müssen sie sich im Haupt-Quartiere aufhalten,
auch die General-Majors des Nachts hinter iljren Brigadea
cam piren, damit sie jederzeit, wann etwas zu melden ist,
gefunden werden können , und müssen sie nicht nur Uns,
wann wir im Felde zugegen sind, und nicht besondererUr-
fachen halber ein anderes anzuordnen Allergnadigst geru--
hen möchten, den allermtterhanigsten, sondern auch dem en
Chef commanditciiDcil Generalen den schuldigen Rapport,
von allen vorfallenden Begebenheiten, sofort und vhngc-
säumt abstatten.

§. r r. Nicht weniger müssen sie dahin sehen, daß alle in
der Armee ertheilte Ordres gehörig nachgelcbet und ins
Merck gesetzet werden; Und zu dem Ende, wo es ichtens
möglich, und die übrige Dienste es verstatten wollen, es
solchergestalt unter sich ausmachen, daß sie einmal beyde Li-
uien pastiren.

§. 12. Wann auch von allen Brigade-Majors in der
Armee die Brigade-Rapports eingekommen, müssen sie von
dem Brigade-Major du .Jour, den General - Extract for-
miren lassen, welchen der General - Major unterschreibet,
nachhero aber dem commandirenden Generalen, von dem
General-Lieutenant du Jour übergeben wird.

§. i z. Des folgenden Morgens vifitirett sie alle Vor-
posten und Lager-Wachten, ziehen von denenselben, und den
Biquets, den gehörigen Rapport ein, und überbringen so-
dann denselben an den General en Che£

§. H.
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§. 14. Wann auch die Regimenter verlangen, daß ei-
nige Krancke nach den Lazarethen gebracht werden mögen:
So müssen sie die Anzahl dcrerselben an den General-Ma-
jor du Jour schicken, von welchem es dann weiter gemel-
det, und nachhero das erforderliche hierzu veranstaltet und
besorget wird.

§. i s. Schließlich überliefern sie, wenn die Parole aus-
gegeben werden soll, vorhero alles, nebst einem zuverlassi-
gen Verzeichniß von allen ausgesetzten Posten, und noch
etwa ausseyenden Gommandos , an die zu ihrer Ablösung
des vorigen Tages schon commandirte Generals. Die
Brigade-Majors aber geben zu gleicher Zeit einander die
Rostres, und sonst nöthige Nachrichten, und wann solches
geschehen, verfügen sie sich allerseits zu dem eommaudirem
den Generalen, und melden demselben, daß sie das Gom-
mando richtig abgeliefert und übernommen haben.

Gap. 14.
Von Verlesung der Kolk, und dem täg-lichen, auch nach vollendetem Commando je-

desmal abzustattenden Rapport.
§. 1.

Rollen werden im Standlager alle Tage ohne Aus-
nähme zu s. verschiedenen malen von den Gomman-

dier-Sergeanten, welche sich zu solchem Ende des Mor-
gens, Mittags, und nach geschlagenen Zapffenstreiche, mit-
ten in der Lompagnie-Gasse stellen, verlesen; nemlich

1) gleich nach geschlagener Reveille.

2) Wenn die Gompagnie des Morgens zur Betstunde
aufgestellet wird.

z) Um 12. Uhr Mittags.
4) Wenn
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4) Wenn des Abends die Betstunde gehalten werden
soll, und

5) Nach geschlagenem Zapffenstreiche.
Wenn aber die Armee marchicet, und in das neue La-

Der wieder eingerücket ist, wird die Rolle alle ». Stun-
den verlesen, um dadurch zu verhindern, daß keine Leu-
te auf Marode, oder ohne Uhrlaub, aus dem Lager ge,
hen.

§. 2. Dergleichen Verlesungen müssen nun von allen
Compagnien im Regimente zugleich geschehen, und rich-
ten stch alle andere hierunter nach der Leib- oder ältesten
Compagnie im Battaillon, wann von selbiger der Anfang
gemacher worden.

§. z. Gegen solcher Zeit muß dann alles in der Com-
pagnie zugegen seyn, und mit niemanden, welcher ohne
Uhrlaub weggeblieben, durch die Finger gesehen werden,
damit man jederzeit, wer etwa gcfehlet, zuverläjstg wissen,
und nachhero denselben suchen könne.

§. 4. Nach der jedesmaligen Verlesung, wird von dem
Commandier-Sergeanten, oder demjenigen Unter-OKcier,
welcher solches verrichtet, den Officiers der gehörige Rap
port abgestattet.

§. s. Des Morgens aber rapportiert der Premier-Lieu
tenant seinem Compagnie-Chef von dem Zustande der
Compagnie, und der Second-Lieutenant, oder Fähnrich,
von den Krancken.

§. 6. Was hingegen den Regiment;.Rapport anbelau-
get, wird selbiger glcichfals des Morgens um 6. Uhr, und
folgendermaßen eingefordert.

Es käst ncmlich, bey jedem Battaillon, der Adjutant die
Commandier-Sergeants durch z. einhelne Schläge aufder
Trommel vor der Fronte zusammen russen, und ziehet den
Rapport von solchen Compagnien eilt, welchen, er dem-

nächst
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nächst dem ältesten, oder die Dienste im Regimente ver-»

richtenden Majoren, und dieser hinwieder dem Chef des

Regiments überbringet.
§. 7. Besagter Chef befiehlet sodann, was desselben Ta-

ges vorgenommen, und was bey der Generalité, gegen den
folgenden Tag, im voraus gemeldet werden soll.

§. 8 . Jeder Adjoutant meldet solches nachhero dem com-

mandirenden Chef und Dienstthuenden Majoren desjeni-
gen Battaillons, bey welchem er die Dienste verrichtet; Und
der würckliche Adjoutant verfertiget hiernechst denjenigen
Regiments-Rapport, welchen er alle Morgen vor 8 . Uhr,
von dem ganhen Regimente, unter seiner Unterschrift, dem

Brigade,Majoren zuschicken muß.
§. 9. Aus diesem Rapport muß nun zu ersehen seyn, wie

starck das Regiment mit und ohne Ober-OKiüers sich bc-
finden solle, was davon gesund und im Lager zum Dienste
gegenwärtig, wie viele Mannschaften von dem Regiments
comandiret, wie viele Krancke zugegen und abwesend, die
Anzahl der Arrestanten, endlich der Vacanten, und was seit
dem letzteren Rapport ab-und zugegangen. Unten wird so-
dann angeführet, ob die Regimenter exerciren, Execu-
tion halten wollen; oder was noch sonsten etwa zu melden
seyn möchte.

§. 10. Jeder Brigade-Major machet hiernechst von allen
zu sothaner Brigade gehörigen Regimentern, oder Battail-
Ions, einen Brigade-Rapport, welchen er unter seiner Hand
dem Brigade-Major du Jonr zuschicket, damit dieser , wie

schon im nächstvorhergehenden Cap. iz. §.12. angeführet
worden, den General-Rapport von der gantzen Armee dar-
nach verfertigen und einrichten könne.

§. n. Ausserdem liefert auch ein jeder Brigade-Major,
sowohl seinem General-Majoren , als auch demjenigen Ge-
neral-Lieutenant, unter dessen Commando der Flügel,
oder die Linie stehet, einen gleichmässigen Rapport, doch wird

dieser
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dieser letztere von dem General-Majoren der Brigade unter--
schrieben.

§. ir. Solchergestalt wird es nun, währender Gampa-
gne, mit dem tag-und gewöhnlichen Rapport in den Com-
pagnien, dem Regimente, und der Armee gehalten.
Was hingegen die ausserordentliche Vorfälle anbelanget,
welche sich, wahrender Campagne , im Regimente ereig-
nen möchten: So ist bey deren Meldung an den Regimente
Chef, den Staabs-ORieiers, und Adjoutanten, eben das-
jcnige zu beobachten, was in Garnison» gebräuchlich, und
im 3 tcit Theile dieses Reglements ausführlicher soll vorge-
schrieben und abgehandelt werden.

§. 73. Wann aber Gommandirte vom Regimente aus-
geschickct gewesen, und wieder zurück gekommen sind: So
muß derjenige, welcher der Aelteste , oder dem Gommando
vorgesetzt gewesen, von seiner gehabten Verrichtung den
schuldigen Rapport abstatten , wobey dann folgendes in
Acht zu nehmen.

Ein Stands -ORicier, oder Gapitaine, rapportirct nur
lediglich dem Obristen, oder cornmandirenden Regiments-
Chef, und der letztere, ncmlich der Gapitaine, muß annoch
den sämtlichen Staabs-ORiciers und Adjoutanten, durch
einen Untcr-ORicier seine Zmückkunft wissen lassen.

Ein 8udalternORicier hingegen muß eben dass'lbe dem
Regiments Chef und allen übrigen Staabs-ORiciers mel-
den, und seine Wiederkunft denen Adjoutanten durch ci-
nen Unter-ORieier bekannt machen lassen.

Alle Unter-ORiciers aber melden sich nur bey dem im Re-
gimente die Dienste verrichtenden Majoren , und bey dc-
nen Adjoutanten. Da dann der erstere dem Regiments-
Chef, die letzteren aber den übrigen ihnen beykommendcn
Stands - ORieiers , bey dem gewöhnlichen Rapport, oder
der l'arole, solches nachher» berichten müssen; fals nicht
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etwa besondere Umstände eine solche Meldung, sofort und
vhngesaumt, erfordern mochten.

§. 14. Sind aber dergleichen Commandos von der Ar-
rnee ausgesendet worden: So verhalten sich diejenige, wel-
che demselben vorgesetzet gewesen, mit dem nachhero abzu-
stattenden Rapport folgender massen.

Ein Oenersl, oder Obrister, rapportiret immediate dein
en Ckek commandireuden Ceneralen , und last nur die
Zurückkunft des Commandos denen Oenerals du Jour,
durch einen der mit sich gehabten Majors , zu erkennen gc-
ben.

Alle übrige Staabs-und Ober-OKciers hingegen, stat-
ten nach Endigung ihres Commando, den Oenerals du
Jour den schuldigen Rapport ab, bey ihrer nachherigen Zu-
rückkunft im Regimente aber müssen sie wohl, als alle an-
dere Ober-und Unter -OKciers, welche zu dergleichen gc-
meinschaftlichen Commandos in der Armee gegeben wor-

den, und unter höherer Ordre gestanden, doch nur bloß ih-
re Zurückkunft, mit denen zum Regimente gehörigen Oom-
maudirtcn, und wo die etwa fehlende geblieben, demCKef
des Regiments, den Staabs-OKciers. und denen Acljou-
tauten, eben so melden und bekannt machen lassen, wie in
dem nächstvorhergehenden §. i z. deutlicher vorgeschrieben
worden.

§. i s. Nicht weniger muß auch, so oft einige Oomman-
dirtc von den Compagnien wieder ein- und zurück gekom-
men, der Lieutenant solches dem die Dienste verrichtenden
Majoren, der Comm?ndier>8ergeant aber denen Adjou-
tauten melden, damit nran jederzeit zuverlässig im Regi-
mente wissen könne, wie viele sich noch abwesend befinden.

§. 16. Wann auch endlich §. 8 . 9. 10. und 11. dererjc-
nigen schriftlichen Rapports gedacht worden, welche täglich
von den Regimentern, Lrigaden,und der Armee, einzugc-
ben sind: So ist noch schließlich anzuführen, daß selbige

in
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in der gantzen Armee egal und nach beygefügten Formula-
ren () eingerichtet werden sollen.

Lap. i;.
Von Ausgebung der Parole und des

Feldgeschreyes.
§- x

einem Standlager muß jederzeit die Parole, ein- vor
allemal, zu einer gewissen dazu angeordneten Zeit, und

zwar entweder des Vormittags um 11, oder des Nachmit-
tags gegen 3 oder 4 Uhr ausgegeben werden, wie solches
am bequemsten befunden, und von Uns Selbsten Aller-
gnädigst, oder, in Unserer Abwesenheit, von demen Chef
commandirenden Generalen angeordnet werden mögte.

§. 2. Wenn aber die Armee marchiret, wird jederzeit
vorher befohlen, zu welcher Stunde die Parole ausgetheilet
werden soll, und dieferwegen müssen sich die General- Ad-

joutants, und Brigade-Majors, sofort nach dem Haupt-
Quartiere verfügen, wenn die Armee anfangt in das neue

Lager einzurücken.
§. 3. Sobald nun, wie Gap. iz. §. 12. & k. schon

erwchnet ist, die Generals du Jour den schriftlichen Rap-
port von der Armee, nebst demjenigen, was von den Regi.
mentem verlanget worden, dem en Chef commandircn-
den Generalen überreichet, auch die richtig geschehene Ab-
und Ueberlieferung gemeldet haben, giebt dieser, nebst denen
etwa in der Armee zu ertheilenden Ordres, zugleich die IV
role und das Feldgeschrey, den beyden General - Lieute-
nants du Jour VVN der Cavallerie und Infanterie.

§^ 4 .

O) Vide Tab. 2. & J.
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§.4. Falls wir aber Selbsten im Felde zugegen sind,
muß bewegter Feld-Marechal, oder cn Ohef commandi-
rende General, nach vorhero von der Armee allcrunter--
thanigst abgestattetem stapp>ort, die Ordres, Parole und
Feldgeschrey von Uns Gelbst empfangen.

§. s. Vorberegter General-Lieutenant von der lnfau-
terie giebt demnechst dasselbe hinwieder an feinen General-
Major du Jour, und wann sodann ein General von der ln-
fanterie befindlich, und im Haupt-Qvattier zugegen ist,
verfügen sie sich beyderseits zu demselben, übe, bringen ihm
die Parole &c. welche er von dem General-Major du
Jour empfängt, nebst den ertheilten Befehlen, und erwar-

ten, ob er noch bey Formirøng des Details, oder fonstcn,
etwas zu erinnern haben mögte.

§. 6. Hiernechst verfamlet der General-Major du Jour
die zur Infanterie gehörige General- Adjoutams, Gene-
ral - Adjoutant - Lieutenants, und Brigade - Majors, im
Haupt-Quartiere, welche sich zu dem Ende, und damit
man nicht nach ihnen warten dörfc, jedesmal zu rechter
Zeit daselbst einfindcn, und nach den: Range, und den;
Dato ihrer Bestallungen, oder Depeches, einen Kreis sor-
miren müssen, dictiret ihnen, was etwa befohlen worden;
ferner wer des folgenden Tages du Jour commandiret
werde; und ob dasjenige, was von den Regimentern gcmei-
det, oder verlanget worden, geschehen könne. Und hier-
nechst giebt er ihnen die Parole und das Feldgeschrey.

§. 7. Nachhero communiciret der Brigade - Major du
Jour den übrigen Brigade - Majors, in vvrbefagten Ge
neral - Majors Gegenwart, den Detail von allen dcsteü-
den, oder des folgenden Tages, auszuschickenden oder ab-
zulösenden Lager-Wachen, Oommandos und Piquets,
wvmächst sich dann dieselben, nebst den sämtlichen Gene-
ral-Adjoutants, oder General-Adjoutani-Lieutenants,

F nach
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nach den ihnen beykommenden Generals verfügen/ und
alles überbringen.

§. 8 . Hieben ist noch mit anzuführen, daß wenn etwa
der §. s. angeführte General von der Infanterie nicht im
Haupt -Qvartiere zugegen seyn möchte, sodann die Parole
nur sofort daselbst ausgegeben werden kau, der General-
Major du Jour aber sich nachher» zu ihm verfügen, und
von allen den schuldigen Rapport abstatten muß. Es wäre

dann etwas zu befehlen und anzuordnen, worüber man ihn
nothwendig vorher» zu sprechen batte, als in welchem Falle
der General - Major du Jour sich zu erst bey ihm cinzufin-
Ocn, und demnechst die l’arole gewöhnlicher massen im

Haupt -Quartiere auszugeben hat.
§. p. Wahrender Zeit nun, daß dieses im Haupt- Qvar->

tiere geschiehet, versanilcn sich die Majors der Regimenter,
»der besonders campirenden ßattaillons, bey demjenigen
General-Majoren, zu dessen Brigade sie gehören, und ein-

pfangen, nachdem sie vorher» nach dem Dato ihrer Bestal-
lungen einest Kreis geschlossen, in seiner Gegenwart, von

dem Brigade-Majorn tic ertheilte Befehle, nebst dem De-
tail von allen anbcrahinten Ablösungen, oder aufs neue

auszuschickenden Commandos , auch nachher» von ihm
selbst die Parole und das Fcldgcschrey.

Hiebey ist aber noch in Acht zu nehmen, daß wenn kein
Major im Regimente, oder ßattaillon, zugegen / alsdann
der älteste Gapitaine die Parole abholen, und kein Regi-
ments-adjoutant hiezu genommen; nicht weniger auch,
daß, in Abwelenbcit des General - Majors, die Parole von

dcssell Brigade - Major empfangen werden müsse.
§. 10. Hicrnechst überbringet ein jeder Major hinwieder

alles an seinen Regiments-Gkef, »der, in dessen ^bstence,
an den Obrist - Lieutenant vom Regimente, und wann er

dasjenige gleichfalls annotiret, was dieser noch zu ordonni-
ren
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ren haben mögte, dictiret er solches denen Adjoutants,
welche dan nachhero alles folgendergestalt wieder ausgeben.

§. II. Jeder Adjoutant verfüget sich ncmlich, nachdem
er vorher» denen ihm bcykommenden, und indesRegiments-
Chefs Zelte versandeten Staabs-OKcier», die Carole,
nebst den ertheilten Befehlen gegeben, vor der krönte des-
fertigen Lattaillons, zu welchem er gehöret, laßt die Com-
mandler- Sergeants durch z einzelne Schlage auf der
Trommel vor der Mitte desselben, zwifchen der Place d’Ar-
mes und der Fahnenwache, zusammen beruffen, und sich
in einen Kreis rangiren.

Falls aber, wieder Vermuthen, die Stands --OKeiers
nicht sämtlich in des Regiments-Chefs -gehe sollten ver-
samlet seyn: So wird erst nachhero, wenn die Comman-
dir - Sergeanten abgefertiget worden, doch nur bloß dem
Chef des Rattaillons, und dem die Dienste dabey verrieb--
tenden Majoren, alles in ihrem Zelte überbracht, danrit die
LluSgebung der Parole bey beyden, oder allen zum Regi-
mente gehörigen Battaillons, zugleich gefchehen, und dadurch
nicht verzögert werden möge.

§. i2. Die FahnemWaehe trit indessen ins Gewehr, und
schicket sofort den ältesten Unter-OKcier von der Wache, um
die Parole zu empfangen; welcher sich sodann zur rechten
Hand des Adjoutanten stellet.

8. i Z. Währender Zeit nun, daß die Befehle-und Or-
dres ausgetheilet werden, bleibet dieFahnen-Wache nur ge-
schultertem Gewehre stehen, und die auf beyde Flügel des
Battaillons thun eben dasselbe, der Posten bey der Fahneaber sehet das Gewehr beym Fuß.

§. 14. Sobald nachher», und wann erst alle Befehle di-
Küret worden, die Parole und das Fcldgefchrey ausgegeben
wird, laßt der Officier von der Wache das Gewehr pre-
lentiren, welches von denen mit geschulterteur Gewehre am
Flügel des Battaillons stehenden beyden Schild - Wachen

F 2 eben-
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§. 19 .

ebenmäßig geschiehet , und der Posten bey der Fahne nimmt

dasselbe mit 4Tempo im Arm. Nach ausgetheiltemWor-
te aber wird das Gewehr wieder geschultert, und von der

Schild-Wache bey der Fahne beym Fuß gesetzet.
K. I s. Der Major von jedem Battaillon stellet sich nun,

wahrender Ausgebung der Parole, mitten im Creyse, und

siehet dahin, daß alle Befehle gehörig ausgetheilet werden.

§. 16. Die Commandier-Sergeants bringen demnechst
ihren Ober-Otiicier; die ertheilte Befehle und Parole, wel-

ches dann der Unter-OKcier von der Fahnen-Wache eben-
mäßig verrichtet; wobey der Wacht-Habende Ober-OKcier,
wahrendem Empfang der Parole. aufs neue das Gewehr
prafentircit , und hierncchst wieder schultern lässet.

§. 17. Wann dieses geschehen; so wird das Feldgeschrey
an alle auf der Wache zugegen seyende Unter-OKcier;, Ge-
freyten, und Schilder-Gastr ausgetheilet, nachdem vorhero
der Obcr^OÆcier einen Creyß forrnircn, und das Gewehr
prefentircii lassen. Die auf den Posten stehende Gemeine
aber bekommen es nachhero, auf eben derselben Art, sobald
sie abgelöset worden, und wieder bey der Wache sind.

§. 18. Was hierncchst die Lager-Wachen, und derglei-
chen Commando; anbelanget, müssen selbige jedesmal einen

Ober-, oder in Ermangelung dessen, einen zuvcrlaßigenUn-
ter-OKcier nach dem Haupt-Svartiere schicken, und da-

selbst die Ordre;. Parole und Feldgeschrey, von demOene.
ral. Major du Jour abhohlcn und entpfangcn lassen, welche
dann der Brigade-Major du Jour, in beregten Oeneral-

Major; Gegenwart, zuerst an die Ober-OKcier;, nachbc-
ro aber, vor des Feld-Mareestal;, öderen Lbe5 eomman- ,

dircudcn Oeneral;- Wache, an die etwa dieserhalben abac-

schickte Utttcr-OKcier; austheilet, wobey dann diefeWache
ins Gewehr trit, und , wahrender Ausgebung der Parole,
dasselbe prefentiren lasset.
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§.19. Alle übrige General - Wachen hingegen empfan-
gen die Ordres, Carole und Feldgcschrey, von dem Gene-

ral-Adjoutanten, oder General-Adjoutant Lieutenant,
desjenigen Generalen , bey welchem sie die Wache haben.
Und an Unsere eigene Leib-Wache giebt solches einer von

Unsern General-Adjoutanten.
§. 20. Weil aber die Majors von defl Garde, der For-

tification , und der Artillerie zu keinen Brigaden gehören:
So haben selbige die Parole und Ordres von dem com-

mandirenden Generalen selbst zu eutpfangcn, auch irnrne-

diäte an denselben ihre Rapports und sonstige Meldungen
abzustatten.

§. 21. Schließlich ist auch noch anzuführen, daß, wenn

eylfertige, oder von einer Wache zur andern münd-oder
schriftlich in der Armée herum geschickte Befehle, den Com-

pagnien sofort bekannt gcmachet, und nachgelebet werden

müssen, der Adjoutant sodann ohngesaumt, und indessen,
daß er es dem Chef des Regiments meldet, zugleich auch
den Adjoutanten des andern Battaillons, um solches dorten

gleichfals zu befehlen, davon Nachricht giebet, die Com-

mancher-Sergeants vor der Fronte zusammen zu berufen,
ihnen den Befehl zu ertheilen, und erst nachhero den übri-

gen ihm beykommenden Staabs-056cierr dasselbe zu melden,
und zu überbringen hat.

Cap.
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Lap. 16.
Von den im Felde zu gebenden

Ordonnansen,
§. i.

Uns Selbsten, wie auch bey UnsermFreundlichvielgeliebten øobtte, des
Eron l^rltttzeir FRIKDERICHS K.bdn, wann
Dieselben mit im Felde sind, wird täglich, ohne die Or-
donnancen von t>ct' Cavalleric, ein Subaltern -Officier
von der Infanterie zur Ordonnance gegeben, aber keine
Unter-Officier» und Gemeine; es sey dann, daß solches, be-
sonderer Ursachen halber, von Uns ausdrücklich Alicrgna-digst befohlen und angeordnet werden möchte.

§.2. Nechstdem bekommt der General-Feld-Marechal,oder sonst die Armée en Chef commandirende.General,
ohne den Officier und einige Reuters von der Cavallerie,
glcichfals 1 Subaltern - Officier und % Uittcr^Officiers von
der Infanterie.

§. z. Der 5'dö ^ Marechal, General- Feld # Marechal
Lieutenant, wie auch die General -Feldzeug-Meisters und
General», bekommen i Subaltern-Officier und 2 Unter-
Officier»; die General - Lieutenant» und General-Majorsaber nur z Unter-Officier» zur Ordonnance.

§. 4. Doch wird einem jeden General - Lieutenant und
General - Major, desselben Tages, wenn er du Jour com-
mandiret ist, noch ausserdem j Subaltern Officier, und perBrigade 1 Unter- Officier, gegeben.

§. 5. Einen Brigadier ist gleichsalv erlaubet, wenn er ei-
ne Brigade eommandiret, 2 Unter -Officier» von derselben,als Ordonnancen, zu nehmeil.
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§. 6 . Alle Subalternes nun, welche zur Ordonnanee
kommen, müssen jedesmal beritten seyn, und werden diesel-r
den, wechsclsweise, von allen Regimentern IN der gantzen
^rmee genommen.

§. 7 . Die Unter- Offiziers hingegen, werden bey den;
General - Feld - Marechal, General - Feld-Marezhal Lieu-
tenant, General-Feld-Zeug-Mcister; und denen Generals,
nichtwcniger auch bey dem General-Lieutenant und Ge-
neral-Major du Jour, von der gantzen Armee, bey den
Übrigen General - Lieutenants von demjenigen Treffen, oder
Flügel, welchen sie commandiren, und bey den General-.
Majors von denenjenigen-Regimentem, oder Battaillons, n.'ck
che zu ihrer Brigade gehören, commandiret.

Wobey noch anzuführen, daß denen Brigade - Majors
keine a parte Leute gegeben werden, sondern daß sich jribi-
ge, zu Bestell-oder Wegschickung der etwa zu ertheilenden
Ordres, derer bey ihren Generals befindlichen Ordonnan-
cen bedienen müssen.

§. 8 . Bey Cornmandirrmg der Ordonnancen ist nun

wohl in Acht zu nehmen, daß in den Regimentern nicht so
sehr nach der Tour , als vielmehr durchgängig dahin gest-
hen werden müsse, daß sie,zum Verschicken, und zum Befiel--
len der etwa mündlich ertheilten Ordres, zuverlaßig und hin-
länglich gebrauchet werden können.

§. 9. Was endlich die in den Regimentern zu gebende
Ordonnanzen anbelanget, haben wir zwar Allergnadigst
für gut befunden, es dahin anzuordnen, daß in denen Gar-
nisons, dem Regiments-Chef per Battaillon i Unter-05-
fizier, und hiernechst nur bloß dem würcklich die Dienste
verrichtenden Obrist-Lieutenantund Majoren I Grenadier,
allen übrigen Staabs-Ofsieier aber keine Ordonnanzen ge-
geben werden sollen. Im Felde hingegen, wo ein jedes
Battaillon durch einen besondern Adjoutanten di- Befehle

F 4 aus-



88 Cap. 17. Von dem GOttes-Dienfte.
austheilen lasset/ wollen Wir Allerhuldreichst bewilligen,
daß dem Regiment!;- Chef perßattaillon 1 UrttClvOfficier,
sodann jeden. cvmmandirenden Lket der übrigen Battail-

Ion?, wie auch dem bey jedem Battaillon die Dienste ver-

richtenden Ria^oren, 1 Grenadier, allen übrigen Sjaabs-
Ofticieren aber keine Ordonnance gegeben werden dürfe.

Cap. 17.
Von dem GDttes-Dienste.

§. 1.

einem Stand-Lager wird täglich zu reu mahlen Bet-»
Qy, stunde gehalten , und zwar, nachdem es die Jahres-
Zeit verstattet, des morgens um 7 oder 8, und des Abends
um 6 oder ? Uhr.

§. 2. Wann nun, nach dem gewöhnlichen Appel, von

dem Tambour auf der Fahnen-Wache zur Betstunde ge-
schlagen worden, müssen sofort die mit Seiten-Gewchr ver-

sehcne Leute, in den Lompagnie-Gassn, in 4 Glieder vr-

deutlich aufgestellet, rangiw, und die Rollen verlesen
werden.

§. 3. Die UweivOfficiers stellen sich Hiebey 4 Schritte
hinter, die Subalternes aber 4 Schritte vor der Bronte, und

müssen nicht nur die Capitales ebenmäßig zugegen seyn,
sondern auch alle und jede Staabs-, Ober-, Unter-OKciers.
und Gemeine, welche im Lager verhanden, und zum Regi-
meme gehören, sich jederzeit mit einfindcn, und der Bet-
stunde beywohnen.

§.4. Sobald solche Aufstellung, und die nachherige
Verlesung der Rollen geschehen, lasst! die Rieutenanksvon
allen Compagnien des Rattaillons, wenn von der Aeltesten
der Anfang gemachet worden, die Reyhen und Glieder

schliessen,
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schliessen, rücken aus, und kormircn von selbst, Mischender
Fahnen-Wache und demblace ä'^rmes, einen Creyß, wo-

bey alle Ober-056eiers vor, die Unter-056ciers hinten, die
Zimmerleute und 6renacliers auf den Flügel, die lam-

bours und Pfeiffers aber vor der Mitte einer jeden Oom-

pagnie solchergestalt stehen bleiben, wie sie ausgerücket sind,
und müssen diese letztere vorder Mitte des ersten Gliedes tre-

ten, wann von der Oompagnie die Reyhen geschlossen
werden.

§. 5 . Die Fahnen-Wachcn treten sofort, wenn die Oom-

pagnien ausrücken, ins Gewehr, lassen dasselbe schultern,
und sobald der Creyß kommet worden, wieder beym Fuß,
und demnechst im lincken Arm setzen, bleiben auch, wäh-
render Betstunde, solchergestalt stehen, und erweisen nie-
manden, der etwa vorbey passiven möchte, einige Honneurs.

§. 6. Der Regiments-Tambour besorget nun, daß vor

Schliessung des Creyses, ohngefchr in der Mitte desselben,
zwey Trommeln auf einander gcsetzet werden, damit sich der
Prediger dererselben, bey Haltung der Betstunde, statt ei,
ues Tisches bedienen könne.

'

§. 7 . Nach geendigter Betstunde, läsi sogleich der 056-
cier von der Fahnen-Wache das Gewehr wieder beyru
Fuß setzen, und nachhero schultern.

§. 8. Die Lieutenants von jeder Oompagnie commati

diten sodann, nachdem die Leib-oder älteste Oompagnie
des Regiments, oder Lattaillons, den Anfang gemachet,
einer nach dem andern, und so wie im isten Theile dieses
Inkalsterie-Reglements Oap. 12 . §. 8. und 9 . vorgefchrie-
den worden:

Gebt acht!
Rechts umkehrt euch!

Narcb!

F s worauf
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worauf die Leute in der Stille auseinander/ und nach ihren
Zelten gehen.

§.9. Auf eben derselben Art, wird es nun des Abends
mit der Betstunde wieder gehalten.

§. io. Hiebey ist noch anzuführen, daß, wenn ein aus
2. Battaillons bestehendes Regiment, nur einen FeldPrc-
diger haben möchte, die Bet-Stunde sodann vor dem In-
tervalle von bethen Battaillons gehalten, sonst aber alles
Hiebey beobachtet werden müsse, was in vorhergehenden §§♦
vorgeschrieben worden.

§. 11. Nichtweniger, daß jederzeit die mit dem Gewehr
beym Fuß ausgerückte Fahnen-Wache, wahrend das Va«
eer Unser gebetet, und der Segen ausgetheilet wird, den
Huth abnehmen, jvlches aber nicht von denen auf den Po-
sten befindlichen Schilder-Gästen verstanden werden müsse.

§. 12. Dies wäre nun die Lkbwartung des täglichen
Gottesdienstes, an Sonn- und Festtagen aber wird, statt
der sonst gewöhnlichen Bet-Stunde, des Morgens in des
Regiments-Chefs Zelte gepredigct, und 3 . mal, ncmlich
um 9. halb io.und 10. Uhr zur Kirchen geschlagen.

§. iz. Wenn nun das zte mal die Kirchen-Trommel
gerühret wird, müssen die Compagnien, hinten in den
Compagnie-Gassen, die Fronte gegen die OfRciers-Zelten
habend, gehörig aufgestellet, rangim, und die Rollen ver-

lesen werden, auch nachhero ordentlich, eine nach der andern,
abmarchiren, und vor des Obristen Zelt, beym Aufmarch,
einen halben Kreyß formircn.

§. 14. Der Prediger hat sodann fernen, unter des O-
bristen Zelte, hinter einem für ihn dahin gesetzten Tische
seinen Platz, die Officiers aber lassen sich Stühle hinbrin-
gen, und setzen sich, an beyden Seiten des Predigers, und
hinter demselben.

§.is.
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§. i s. Nach ganhlich geendigtem Gottesdienste gehen
demnechst die Leute, ohne Gommando, Lärmen und Ge-
tümmel, wieder nach ihren Zelten.

§. 16. Ueberhaupt aber muß dahin gesehen werden, daß
von allen und jeden der Gottesdienst mit gehöriger vevo-
tion abgewartet, wahrender Verlesung des Evangelii, des
Gebets, und Austheilung des Seegens der Hut abgenom-
men, auch in einem Standlager, wenigstens alle 14 Tage,
Communion gehalten werde.

Cap. 18.
Von dem Ceremoniel im Felde.

§. i.

^Zuforderst wollen Wir Allergnädigstchaß Uns Selbst,
W' wie auch allen zu Unserm Königl. Erbhause ger
hörigen, und im Felde anwesenden Personen, eben diejenige
Ehrenbezeigung, als in Garnisons gebräuchlich, bewiesen,
es auch, auf eben derselben Art, mit andern Königlichen,
Churfürstlichen, Cronprinhlichen, Chur- und andern Prinh-
lichen, regierenden und appanagirtcn, doch nicht in Unsern
Diensten stehenden, Fürstlichen Personen, nicht weniger
^mbaüadeurs Extraordinaires Ordinaires gehalten
werden solle.

§. 2. Hiernechst sollen Unsere , und Unsers Königl.
Erbhauses, auch andere dergleichen im Felde zu geben-
de Leibwachen, mit denen zu bezeigenden Honneurs sich
eben so verhalten, als solches in Unserer königl. keli-
dence Copenhagen, in der Unsern Gardes den azsien
Novembr. 1740 ertheilten Wacht- Instruction Allergnä-
digst anbefohlen worden, und im zten Theile Unsers In-
fanrerie - Reglements noch ausführlicher soll vorgeschrieben
werden.

§.z. Von
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§. Z. Von allen General-, G eneral -Stabs-, UNdFah-

nenwachen aber werden die Honneur; egal gemachct, und
folgendes beobachtet.

§. 4. Vor deur General- Feld -Marechal, oder die Ar-
mee en Chef commandirenden Generalen, wie auch vor
dem General-Admiralen, wird jederzeit March geschlagen,
UNd salutiret.
>, Aals wir aber Selbst, oder jemand von Unserm
königlichen Lrbhaust, im Felde zugegen, wird nicht
salutiret.

§. s. Vor dem Feld- Mareebal, General - Feld - Mare-
chal-Lieutenant, General-Admiral-Lieutenant, Gc-

neral-Feldzcugmeistcr, allen General; uni> Admirals, wird,
wenn niemand von Unserm Xxömgl.Erbhause zugegen
ist, ein kurher March geschlagen , doch nicht salutiret.

§. 6. Vor den General - Lieutenant; und Vice-Ad»
mirals, werden Z, vor den General - Major; und Schont-

bynachts aber 2 Wirbels geschlagen: Wenn ncnrlich nie--
mand von Unserm X\emc$l. Erbhause sich bey der Ar-

mee befindet.
. §. 7. Vor allen Rittern vom Elephanten, oder bey tøm
im Felde befindlichen Geheimen-Rathen, wird nur mit

presentirtcm, vor den Rittern vom Dannebroeg aber mit

geschultertem Geweine herausgetreten : Es wäre dann,
daß sie eine Militaire Charge bedienten, welcher eine noch
Höhere Honneur beykäme.

§. 8. Vor den Brigadiers wird nur, jedoch von allen

Wachen, das Gewehr presentiret.
§. 9. Vor den Obristen treten blos die zu ihrem Rcgi-

mente, oder Battaillon, gehörige Fahnen - , weiter aber
keine Wachen heraus, rrnd prefcntiren das Gewehr.

§. ic>. Vor den Obrist -Lieutenant; und Major;, wird
zwar gleichfalls, doch nur mit geschultertem Gewehre, und

- bloß
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bloß von denenjenigen Fahnen-Wachen, so besonders un-

ter ihrem Commando stehen, heraus getreten.

§. ii. Sonst trit keine Wache, es möge solche ein O-
ber-oder Unter-Officier cornmandiren, vor jemanden ins

Gewehr.
§. i2. Die Schildwachen aber müssen, ohne Ausnah-

me, allen und jeden Officiers die schuldige Ehrenbezeigung,
und zwar auf nachstehende Art, bezeigen.

Wenn nemlich eine Schildwache eines Officiers ansich-
tig wird, erwartet dieselbe seiner mit scharf geschultertem
Gewehre, und prebentiret es demnechst, sobald er ihr auf
6. Schritte nahe kömmt.

Stehet aber eine Schildwache mit aufgcpflantztem Bajo-
nette: So muß sie, bey Gewahrwcrdung eines Officers,
das Gewehr sofort beym Fuß sehen, und wenn er ihr auf
6. Schritte nahe kommt, dasselbe mit 4. Tempo im Arm

nehmen.
Diejenige Schildwachen hingegen, welche mit entblöß-

tem Degen bey den Arrestanten stehen, beehren die vorbey-
gehende auf keiner andern Art, als daß sie rmr stille stehen,
und krönte gegen denenselben machen.

§. 13. Was hingegen die Aussen-Wachen und Vor-

Posten in der Armee anbelanget, müssen selbige niemalen

jemanden mit Trommelschlag Konoriren.

Wie wir dann auch Allergnadigst wollen, daß, so-
bald die Armee gegen den Feind stehet , alle denen Gene-
rals - Perssnen beygelegte Honneurs mit Trommelschlag
gäntzlich unterbleiben, und nur bloß dem en Chef com-

mandivettöcnGeneral der Armee auf solcher Art die schul-
dige Ehrenbezeigungen geleistet, solches aber allen Regimen-
tem vorher» bekannt gemachet werden soll.

Cap.
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Lap. 19.
Vom Austreten eines Lattciillons mit

Seiten-Gewehr.
§. i.

l^2ann Wir Selbsten , oder jemand von denen zir
2)2/ Unserm Königl.Erbbause gehörigenPersonen,
nicht weniger, in Unserer Abwesenheit, der commandiren-
de General der Armee, des Tages zum ersten male die
Fronte paffi.cn : So sollen alle Battaillons, so in derscl-
den Linie stehen, mit Seitengewehre austreten. Es wäre
dann, daß solches, besonderer Ursachen halber, ausdrücklich
verboten rvcrdcn mögte.

§. 2. Damit aber die Battaillons sich in Zeiten dazu in
Bereitschaft setzen, und die Leute sich bestmöglichst ankleiden
können, müssen die Officiers von Fen Fahnenwachen, so
bald sie Uiro, die zrr Unserm Lxömczl. Erbhauje gehö-
rige personen, oder in Unserer Abience, den en Chef
commandircnden Generalen in der Ferne ansichtig, oder
auch, daß die nebenstehende Battaillons austreten, gewahr
werden, solches sowol den Compagnien, als auch den
Staabs-OKciers, und den Adjoutanten, durch einen
dieserwcgcn auszuschickenden Gefreyten sofort, und auf das
eylfertigste, bekannt machen und meldeit lassen.

§. z. Bey solchem Austreten müssen nun die Compa-
xnien, in den Compagnie -Gassen, in 4 auf balbe Di-
stance geschlossenen Gliedern aufgestellet werden; solcher-
gestalt, daß, wenn das Battaillon Rechts campiret, die
beyde Aimmerleute zu äusserst ant rechten Flügel in 2 Glieder,
zunächst an diesen die Grenadier;, und sodann die Gemeine,
beyderseits Rottenweist-oder in 4 Glieder, zu stehen kom-
men, und zwar das erste Glied mit den Stangen der Ge-

weht-
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wehr-Cavellen in egaler Linie, und muß zugleich dahinge-
sehen werden, daß von jeder Compagnie , die ihr beykom-
mende Gasse völlig eingenommen und bedecket werde.

§. 4. Die Tambours und Pfeiffer vertheilen sich mitten
vor das Battaillon , an beyden Seiten der Trommeln, und
mitdenenselben in gerader Linie, so, daß die Pfeiffer zu aus-
ferst auf beyde Flügel, und die Tambours zunächst an bey-
den Seiten der Trommeln, zu stehen kommen.

§. s. Der Regimente Tambour aber stellet sich, nach-
dem das Battaillon Rechts-- oder Lincks campiret, zu aus-
ferst am recht-oder linken Flügel der Pfeiffer, und mit de-
ncnselben in gerader Linie.

§. 6. Fals Hautboisten verhandelt, kommen selbige dich-
te vor den Fahnen in ein Glied zu stehen.

§. 7. Die Unter-056ciers rangiren sich 2 Schritte hin-
ter den Compagnien, so, daß die beyden grössesten hinter der
2ten und zten Musketier- Sfattc des rechten und lincken
Flügels, und zwischeir diesen die übrige, auf egale Distan-
ce vertheilet, zu stehen kommen.

§. 8. Die Ober-OKciers vcrjammlcn sich mitten vordas
Battaillon, und stellen sich daselbst die Lieutenants und
Fähnrichs nach ihrer Ancienneté, und nachdem das Bat»
taillon campiret, von beyden Flügeln nach der Mitte, 2
Schritte vor den Fahnen in i Glied. Sodann stellen sich
die Capitains auf eben derselben Art 2 Schritte weiter vor-
aus. Nechstdem koinmen noch 2 Schritte weiter hervor, die
Staabs-056eiers, so viel deren auch seyn möchten, wieder
in i Glied zu stehen. Und endlich stellet sich der Chef des
Regiments, oder Battaillons, 2 Schritte noch weiter her-
vor, so, daß derselbe mitten vor das Battaillon zu stehenkommt.

§. 9 . Sobald nun Wir,oder Diejenige, welchen die Eh-
re des Austretcns bewiesen wird, bis auf 4 a 6 Schritte, den

Ober-
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Obck-OKcieren nahe kommen, nehmen selbige mit demOKek
des Battaillonr auseinmal, und zu gleicher Zeit den Huth ab,
wie solches im ersten Theile des Infanterie Ke^Iement; Oap.
»8. Art. 9. No. 2. beym 7dm 'Bempo.und dem darauf fol-
-enden NB. vorgeschrieben worden.

§. 10. Hiebey ist noch zu mercken, daß, wenn die Battail-
Ions, welche Lincks campiren, solchergestalt mit Seiten-Ge-
wehr ausrücken sollen, sich dieselben jedesmal Lincks ranZi-
ren müssen.

Nichtweniger, daß die mit aufgepflanhten Bajonette bey
der Fahne stehende Schildwache, sich, nachdem das Bat-

taillon Rechts- oder Lincks campiret , auf den rechten oder
Kncken Flügel derer vor der Bronte placirten Bipontons zu

stellen, und daselbst die, im ncchstvorhergehenden Cap. 18.

§. 12. vorgeschriebene klonneur; zu machen hat.
§. 11. Bey dergleichen Gelegenheiten, müssen auch sofort

von den Fahnen die Futterale abgezogen werden, damit selb,--
ge, wie aus) das Wetter nur beschaffen seyn möge, dennoch
fliegen können; und haben die Fähnrichs darnach zu sehen,
daß solches geschehe.

Wie dann auch die Unter-056ciers vondcn beyden amFlü--
gelöc£ Battaillons campirenden Compagnien ein gleiches,
in Ansehung der (Kartier Fahnen, zu besorgen und zu beob-

achten haben.
§. 12 . Wann nachhero die Battaillonr wieder einrücken

stilen, tritt der Major, nach vorhero von dem Lbeldes Battail-
Ions hiczu erhaltener Ordre, einige Schritte weiter voraus,
Uttd commandiret sodann:

Gebt acht!
Rechtsum kehrt euch!

March!

welche
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welche Wendung die Ober-Oülciers, hautboiüen, Tarn-
bours und Pfeiffers ebenfals mit machen, und sich darauf
ohne Lärmen und Getümmel wieder nach ihren Zelten ver-

fügen.

Cap. 20.
VvM Fouragiren«

Art. I.
Was überhaupt bey dem Fouragen

in Acht zu nehmen.
§. r.

^^Zuförderst ist, ein vor allemal, als eine Grund-Regul ;u
D? sehen, daß, wenn die Armee marcbiren soll, jedes--
mal bey Auswehlung eines zu dem neuen Lager bequemen
Platzes, hauptsächlich dahin mit gesehen werden müsse, daß
in der Nahe oder Gegend desselben, wenigstens so vieler
Vorrath befindlich sey, als in der eilten Nacht zum futtern
nothwendig erfordert wird, damit die, von dem March oh-
uedem schon ermüdete Pferde, durch die gar zu weite Her-
beyhohlung der Fourage, desselben Tages nicht noch mehr
und unnöthig beschweret werden mögen.

§. 2. Wann nun das Regiment in das neue Lager ein-

gerucketist: So gehöret diejenige Fourage, welche indem

Lager-Platz des Regiments, in der Nahe vor der Fronte,
und in der Helste der Intervalle an beyden Flügeln verhalt-
den ist, demjenigen Regimente, welches daselbst campiren
soll, eintzig und allein zu.

§. z. Doch muß niemand, wer es auch seyn möchte,
mit den Fourierx, oder der Bagage, zu dem Ende einige
Leute vorausschicken, daß sie sich, vor Ankunft der Regi-

G menter,
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menter, dergleichen Fourage eigenmächtig anmessen und
dieselbe wegnehmen sollen; indem diejenige, welche sich des-
sen unterfangen, eine Nachdruck-und ohnausbleibliche Straf-
fe zu gewärtigen haben.

§. 4. Falß aber keine Fourage in dem Oampemeutdes
Regiments, und der Nähe desselben, befindlich ist; oder
wenn die Armee in einem Stand-oder sonstigen Lager sie-
hct, wo nothwendig kouragiret werden nmß: So geschic-
het solches jedesmal, nach vorher» dazu erhaltener Ordre,
oder bey der Generalité geschehenen Anmeldung, von ei-
nein Flügel, oder wenn keine sonderliche Gefahr dabey zu
befürchten, wenigstens von einer Brigade zugleich. Und
muß sich kein Regiment, vielwenigcr aber ein Officier un-

terstchen, ohne vorherigen Befehl, oder erhaltene Bewilli-
gung, dergleichen Fourageurs besonders auszuschicken.

§. s. Ein jeder Fourageur muß sodann, wenn er nicht
etwa einen Wagen zu solchen: Ende bey sich hat, sondern
zu Pferde erscheinet, mit hinlänglichen, und wenigstens z.
a 4. guten, und 4 und einen halben Faden langen, Foura-

gier-Stticken versehen seyn; damit er nicht nur desto grös-
sere Bunde zu Hause bringen, sondern auch dieselben desto
besser zu sammen binden, und verwahren könne: Indem
es, wenn dergleichen Fouragier- Bunde unterwegens aus-
einander gehen, zu vielen Unordnungen, ja gar dem Ver-
lust der ausgeschickten Pferde, Anlaß geben kau.

§. 6. Sothancn Fourageurs muß nun ernstlich bedeu-
tet, und anbefohlen werden, daß sie lediglich unter der Or-
dre desjenigen Officiers , welcher ihnen , nach Maaßgebung
des nechstfolgenden 2ten Articuls, von jedem Regimente
Mit gegeben wird, in alle Wege stehen; und daß diejenige,
welche sich seinen Befehlen wiedersehen, nach der äussersten
Strenge dafür angesehen, und bestraffet werden sollen,

§. 7. Ferner, daß sie sämtlich, Regiments weife, hinter
solchen; voranreitenden Officier, einander in der gehörigen

Ord-



99Cap. 20. Art. I. in Acht zu nehmen.

Ordnung folge«/ weder voraus noch seitwärts reite»/ fahren,
oder gar zurücke bleiben, vielweniger aber, wenn sie ihre Fou-

rage aufgepacket, sich von den andern absondern, und vor

sich alleine wieder nach dem Lager zurücke reiten sollen.
§. 8 . Denn da durch dergleichen Excessen öfters viele

Pferde verlohren gehen: So müssen diejenige Knechte, wcl-
che sich dessen unterfangen, obgleich es ohne Gefahr möchte
geschehen, und glücklich abgelauffen seyn, dennoch, nach ihrer
Zurückkunft im Lager, ohne Ausnahme, sofort arretiref,
und um so nachdrücklicher dafür angesehen werden, je mehr
und bösere Folgerungen, eine unzeitige Nachsicht hierunter
verursachen, und zuletzt dem gantzcn Kegimcnte nachtheilig
seyn fern.

§. 9. Und weil die Fouragier-Knechte nur lediglich des--
wegen dergleichen vornehmen, um bey solcher Gelegenheit
herum streichen, maroäiren, und allerhand Ausschweiffun-
gen begehen, ja gar mit den Pferden entflüchten zu können:
So muß an solchenTagen der 6eneral-Gewaltiger mit seinen
Leuten herum reiten, und dergleichen Übertreter habhaft zu
werden, oder gar, nach der in der Armee deshalben bc-
kannt gemachten Ordre, auf der Stelle zu bestraften, sich alle

Mühe geben.
§. io. Nichtweniger müssen auch die Fourageurs, des

mit zu bringenden Futters halben, gehörig unterrichtet wer-

den: Und zwar, daß aller Rocken, Gersten, Spelh, Ha-
bern, Wicken, Graß und Klee, so lange es noch jung, oder

grün, jcdesmalen gut; der Rocken, Gersten und Speltz
aber, wenn er schon Aehren angesetzet, nicht ehcnder zu ge-
brauchen ftye, bevor es reiff, und gar die beyde letztere Sor-
ten vorher» ausgedroschen worden; indem alles stachlichte
Futter derr Pferden die Mäuler verdirbet.

§. n. Wenn nun die Fourageurs in die Fourage ein-

geführct worden, muß ein jeder, wann es grün Futter ijr,
dasjenige mit der Sense umlauffen und einhauen, was er

Ä s nöthig
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nöthig zu haben vermeinet, und sodann darf ihm kein ande-
rer hierunter den geringsten Eingriff thun.

§. i2. Solte aber trockenes Futter aus den Schemen ge-
höhlet werden: So gebühret einem jeden dasjenige, was
er herunter wirfft.

§. i z. Bey Fouragirung des im Felde stehenden reissen
Futters ist auch noch in Acht zu nehmen, daß das Korn,
wenn Verrath gnug verhandelt, so kurtz als möglich, doch
so, daß man es wohl in die Fouragter-Bunde binden kön--
ue, abgeschnitten, und kein unnöthig und überflüssiges
Stroh mit ins Lager zurück gebracht werde. Es wäre dann
etwa einem jeden Regimente, des geringen Vorraths ha!-
ber, ein gewisser Ort oder District angewiesen worden; als
in welchem Falle man sodann aus der Noth eine Tugend
zu machen, sich des übrigen Strohes, statt des Hacker-
lings, zu bedienen, und selbigen desto hauffiger zu futtern
hat.

§. 14. Ucberhaupt aber muß alles rciffe Korn, Hadern,
oder Wicken, ohne Ausnahme, nachhero jederzeit zu Ha-
ckerling geschnitten, und solchergestalt, mit nichtcs unnöthig
zu vcrspillcn, auch desto langer damit auskommen zu kön-
neu, gefüttert werden.

§. x s. Hauptsächlich aber ist diese 6eneraI-Regul um

so nöthiger in Acht zu nehmen, wann aus den Dörflern
fouragiret, jedem Regimente ein gewisser Ort, oder vi-
strict: , angewiesen, und nachhero von dem Regiments-
Quartiermeister, oder einem sonst zu solcher Aufsicht com-

mandn'tcii Officier, ordentlich hinwieder ausgetheilet wird.

Art.
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Art. 2.

Wie sich derjenige Offider, welcher die
Fourageurs t?OM Regimente führet, mit dM

bey slch habenden Commandirtctt zu ver-

halten hat.

l^xenn NUN in der Armee befohlen, oder von der 6e.

O- neralité bewilliget worden , daß nach Fourage aus-

g'schicket werden soll: So müßen sich von der Infanterie,
die Knechte mit ihren Pferden, oder Wagen, hinter der
Mitte eines jeden Kegiments, oder besonders campirenden
Battaiilons, vcrfamlen; und wird zugleich ein Subaltern-
Officier commandiret, welcher sie führen muß, und von

dessen Ordre sie dann lediglich depenäiren.
2. Sothanem Okdcier werden demncchst von jedem

Battaillon i Unter-Oklicier, und Vvtt jeder Lompagnie 2.

Mann mit Gewehr mitgegeben, um theils die Fourageurs
zu bedecken, theils aber diesclbige in Ordnung zu halten.
Und müssen sich selbige gleichstes, nebst den Knechten, hin-
ter der Fronte des kegiments verfammlen.

§. Z. Sobald nun alles beysammen, und die Oommap-
du'tc aufgestellet sind, verfüget sich der commandirende Ok-
ircier mit denenselben, vor oder hinter demjenigen kegimen-
te, wo es nemlich befohlen worden, daß die sämtliche Fou-

rageurs zusammen konnnen sollen; und wann sich selbige
von allen liegimentern versammlet haben , folgen sie Be-

giments weife, und so, wie die Begimenter campiren,auf
einander, bis dahin, wo die von dem Oeneral-O.uartier-
Meister, oder dessen Lieutenant, vorhero recognofcirte
Gegend angewiesen, oder aber, in Ermangelung dessen, ein
sonst zum kouragiren bequemer und hinlänglicher District,
vorgefunden worden.

G Z §.4.
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§. 4 Der von jedem Regimente, zu Führung der Fou-

rageurs, mitgegebene Offerier, muß nun ilt keine Wege
verstatten, daß die Fourageurs auseinander, vor- oder seit-
tvarts reiten, oder fahren; vielwcniger aber gar zurücke,
sondern so lange beysammen bleiben, und ihm in der gchö-
rigcn Ordnung folgen, bis sie in die Fourage eingeführet,
oder aber dieselbe in der angewiesenen, oder ausersehencn
Gegend, aufzusuchen, befehliget worden.

8. s. Ferner muß derselbe, äussersten Fleisses, verhüten,
daß von sothanen Fourageurs nichts unnöthig verspillet,
vielweniger aber, fals solches nicht besonders erheblicher Ur-
fachen halber, und unr den Feind etwa einigen Abbruch zu
thun, ausdrücklich möchte befohlen seyn, muthwillig ver-

dörbcn, oder niedergetreten werde, wenn auch gleich die Ar-
mee nur eine Nacht an solchem Orte eampiren sollte.

§. 6. Hiernechst hat auch derselbe, allen ihm beykommen-
den Knechten, auf das nachdrücklichste anzubefehlen, auch
selbst darüber ein ungemein wachsames Auge zu haben, daß
niemand sich unterstehe, ausserhalb der ausgesetzten Escor-
le, Fourage zu hohlen, und sich einiger Gefahr , oder auf-
gehoben zu werden, dadurch zu untcrwerffen.

§. 7. Fals aber in solcher Gegend nicht Fourage gnug
möchte verbanden seyn, nimmt bereuter Osfkier diejenige
Knechte, welche dessen annoch bcdürssen, mit sich, um das
noch etwa benöthigte in der Nahe aufzusuchen: Oderim
Fall noch ausserdem von der Armee eine Escorte mitgegc-
den worden, meldet er sich bey dem höchst commanclirenden
Offider derselben, als unter dessen Ordre er sodann chenmas-
sig stehet, und erbittet von demselben die Erlaubniß, solches
vor der ausgesetzten Escorte zu suchen.

§. 8. Es müssen aber sodann die Pferde und Wagen so
lange bey den übrigen zurück gelassen werden, bis die gesucht-
und bekommene Fourage zusammen gebunden worden, da-

mit
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mit demnechst, unter einer kleinen Bedeckung, alle Knechte
zugleich aufladen, oder aufpacken können.

§. 9. Von solchen bey sich habenden Commandirten,
muß nun besagter Officier, wahrender Fouraginmg , hin-
und wieder Posten aussetzen; insbesondere aber daselbst,
wo BuschMrck ober Höltzung in der Nähe verhanden, als
worinn leichtlich feindliche Partheyen, oder Buschklepper,
verborgen liegen können.

§. 10. Diese detachirte Posten müssen nmr, sobald sie
dergleichen gewahr werden, ohngesaumt durch Schiessen ein
Signal geben, und Lärmen machen, damit die Fourageurs
sich augenblicklich bey ihren Pferden und Wagen einfinden,
aufsitzen, zusammen frossen, auch erforderlichen Falles, und
auf Ordre des ihnen vorgesetzten OKcierz, in gehöriger
Ordnung sich zurücke ziehen können.

§. n. Sollte nun bey dergleichen Vorfällen die Fourage
nicht mit fort gebracht und behauptet werden können: So
muß selbige zurück gelassen, und nur vor die Sicherheit der
Pferde, Wagen, und Knechte, gcforgct werden.

§. 12. Wenn auch dergleichen Bufchwercke, oder Hol--
hungen, in der Nähe verbanden: So muß besagter Officier,
zu mehrerer Sicherheit, noch überdcm die Pferde undWa-
gen jedesmal in eine Haine, wo man aller Orten herum se-
hen, und sich besser in Acht nehmen kau, auf einen Häuf-
fen bringen, zusammen koppeln, und von einigen Leuten hal-
ten lassen.

§. i z. Währendem hin- und zurück March , muß er nicht
nur die sämmtliche Fourageurs immer beysammen / und in
bestmöglichster Ordnung zu halten suchen; sondern auch,
wenn sie durch Defilés, oder HAtzungen xaslircn, bis alles
durch ist, jene so lange besetzen, in diesen aber seitwärts ei-
nige Posten dewchiren, welche in Zeiten von allen etwa zu
besorgenden Uebersällm Nachricht geben, und Lärmen ma-

chen können.
§. 14.
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§. 14. Sollten mm bie Fourageurs von einet Parthey
zu Fuß, ober gat von Buschkleppern, benen es mehr um die
Pferde, als Leute zu thun ist, nnb daher nicht anders als
Landstreicher und Diebe, woraus sie auch gemeiniglich ger
ue zu bestehen pflegen, anzusehen sind, ohnvermuthet, und
aller gebrauchten Vorsicht ohngeachtet, dennoch überfallen
werden: So muß man sich deuenselben bestmöglichst zu wie--
dersehen, ein Kegimeut dein andern hierunter hülfteiche
Hand zu bieten, und diejenige, welche sich nicht ergeben
wollen, niederzumachen suchen.

8. i s. Sollten sie sich aber ergeben: So muß man ih--
neu das gegebene Wort zwar halten, selbige aber nach dem
Haupt-O.vartiere bringen, damit es dorten untersuchet, und
sie, nach Beschaffenheit der Sachen, dafür bestraffet wer--
den können.

§. 16. Wie denn auch, falß eine solche Parthey von ei
nein Officieren commandiret wird, als welcher feinen Paß
nachhero gehörig vorzuweisen, und sich dadurch zu rechtfer
tigen hat, es mit ihnen, wie mit einem andern Lommando,
zu halten ist.

§. 17. Nichtweniger hat derselbe, wann die sämmtliche
Knechte die Fouragier- Bunde fertig haben, alle aus ein
mal aufladen zu laffen, und durch Aussetzung der sämmtlich
bey sich habenden Commandirten, alle nur mögliche Vor
sieht zu gebrauchen, weil zu der Zeit, dieselben der grössesten
Gefahr, und den Ueberfallen, hauptsächlich von vorauge
führten Buschkleppern, am meisten unterworffen sind.

§. 18. Wann auch nicht mehr im Felde fouragiret
werden Fern; sondern die nöthige Fourage aus den Dörf
fern gehohlet wird: So muß derselbe vorhero ein solches
Dorff nicht nur recoguoscireu lassen, und alle Gegenden
rings herum besetzen, damit er von allen etwanigen Ueber
fallen sofort benachrichtiget werden könne, sondern auch die
Pferde vor demselben auf eine l'lume bringen, und daselbst,

unter
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unter einer Wache, so lange zusammen gekoppelt stehen las-
fcn / bis fcie Fouragier- QMutbc fertig, und demnechst alle

Knechte auf einmal aufpacken können.
§. 19. Weil auch die Fouragier- Knechte alles, was nur

jchtcns möglich, zusammen binden, und mit sich nehmen
müssen, und es folglich, voraus wenn es weit vom Lager
entfernet, den Pferden manchmal zu schwer fallen würde,
den gantzcn Weg ohne Fütterung auszuhalten: So kau

zwar, benöthigten Falles, der Otücicr dieselbe unterwegcns
halten, die Fouragier- Bunde abwerssen, und die Pferde
füttern lassen. Es rnuß aber solches nicht ohne Noth, und
zugleich an einem solchen Orte geschehen, wo man nicht nur

keinen Ueberfall befürchten, sondern durch die sodann aus-

zusetzende Schildwachen sich noch mehr dafür in Acht neh-
rnen, auch endlich gewiß versichert seyn kan, noch vor ein-

brechender Nacht, und mit den übrigen Regimentern, wie-
der in das Lager anzukommen.

§. 20. Schließlich ist noch anzuführen, daß mehr ge-
dachtet' OKeier, so lange mit seinen Cornmanclirten bey
den Fourageurs bleiben muß, bis sie sämtlich, hinter dem

Regimente, bey der Bagage wieder angelanget sind; als

woselbst er demnechst seine Leute auseinander, und nach ihren
Compagnien gehen lassen, er aber nachhero von seinem gc-
endigten Commando, den Cap. 14. §. 13. schon vorgeschrie-
bencn Rapport, abstatten kan.

Cap. 21.

Von dem Allfbruch eines campirenden
Infanterie Regiments.

^BHann des Morgens, um die von der Generalité an-

geordnete Zeit, statt der Reveille, die Generale gc-
schlagen, und dadurch das Zeichen jum March gegeben

G s wird,
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wird, mussen nicht nur die Lieutenants dahin sehen, daß die
Unter-056ciers , Zelt vor Zelt, die Leute aufmuntern, da«
mit sich alles in gehöriger Bereitschaft setzen könne, sondern
auch selbst in den Compagnie-Gassen sich einfinden, um
das etwa fehlende gehörig zu besorgen und anzuordnen.

§. 2 . Gleich nach geschlagener Cenerate , und sobald die
Leute vorerwehnter massen aufgemuntert worden, werden
sodann die Rotten verlesen, und nachhero laßt der Adjou-
tant, durch 3 einzelne Schlage auf der Trommel, dicCorn-
mandier-Sergeants vor der Fronte zusammen berufen,um
den Rapport gehörig einzuziehen, und dasjenige, was noch
etwa befohlen werden soll, den Compagnien bekannt zu
machen.

§. 3. Hierauf erfolget, zur angeordneten Zeit, die Ver-
gaddcrnng, da dann fvfon, und wahrend selbige geschlagen
wird, die Zelten abgebrochen werden.

8 . 4 . Weil aber solches sebr geschwinde geschehen, und
alle Unter-05flciers- und Gemeine-Zelten, nebst den Gewehr-
Capellen, im ganhcn Lsttaillon auf einmal umgeworssen
werden müssen: So ist nöthig, daß vorhero alle Zelt-
Pflöcke loß gemacht und ausgezogen werden, und nur die 4
Eck-Pflöcke stehen bleiben. Alle Compagnien hingegen
müssen sich, mit solchem Niedcrwcrffen der Zellten, und da-
mit es ohngcsaumt, und zu gleicher Zeit geschehen könne,
nach dem rechten Flügel richten.

§. s. Sothane Unter-056cier§-und Gemeine-Zelten,
nebst den Gewehr-Capcllen, werden demncchst aufdie Pack-
Pferde gelegen Was aber die Ober-056ciers Zelten anbe-
trift, müssen stlbigc schon vorhero abgebrochen und auf die
Wagen gepacket werden, weil sich deren Bagage zur be-
stimmten Zeit auf den angeordneten Platz einfinden muß,
und nur die Pack-Pferde bey den Battaillons verbleiben
dürfen.

§. 6»
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§. 6. Nach geschehener Abbrech- und -Aufpackung der

Zelten werden die Compagnien , der Tiefe nach , in den

'Compagnie- Østjfcit aufgestellet/ und zwar solchergestalt,
daß, wenn rechts abmarchiret werden soll, dieselben rechts
rangiret werden, und die krönte gegen den rechten Flügel
machen; wenn aber Lincks abmarchiret werden soll, sich ab-
les Lincks rangiren, und die Fronte gegen den lincken Flü-
gel machen müsse. Wie dann zugleich beständig dahin zu

sehen ist, daß von jeder Compagnie die äusserste Musqve-
tier -Rotte desjenigen Flügels, wo keine Grenadiers sich
befinden, da, wo vormals die Stangen der Gewchr-Capel-
len gestanden, zu stehen komme.

§. 7. Es müssen aber die Compagnien jederzeit so starck
und zahlreich, als es nur möglich, ausrücken, und haben die
Chefs dey Regimenter alles Ernstes dahin zu sehen, daß
von denen ObewOfstciers keine Leute zu ihren particulie-
ren Diensten gebrauchet, und durch dergleichen höchst-straf-
würdiges Unternehmen zu sehr gcschwachet werden. Und
damit solches um so mehr verhütet werden möge, müssen
nicht nur zürn öftern, jedoch ohnvermuthet, nach dem Ein-
rücken in das Lager, effective Listen eingefordert werden,
aus welchen man ersehen könne, wie starckdie Compagnien,
währendem March, in Rechen und Gliedern, und wo die

demnechst fehlende Mannschaften gewesen; sondern annoch
diejenige Officiers, welche zu dergleichen partienlieren Dien-
(ren, ohne im höchsten Nothfall, und dazu erhaltener Er-
laubniß, jemanden genommen und zurück behalten, auf das
nachdrücklichste , dafür angesehen und bestrafet werden.

§. 8. Sobald nachhcro die Vergadderung anfängt zu
schlagen, läßt der wachthabende Officier der Fahnen-Wa-
ehe sofort alle Posten durch einen Gefreyten gehörig einzig
hen, und nachhcro seine Leute austreten.

Nachdem er nun dieselben nachgesehen, und richtig besinn
den,lbchallt er, wenn es nur ein eintzelnes, oder detachir«

tes
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tes Lattaillon ist , einen Untcr^Officier, den Tambour, und
per Compagnie 2 Mann, fals wegen Vielheit derer Ar-
restanten md)t mehrere Leute erfordert werden, und solchesausdrücklich befohlen worden, zur Arrestanten-Wache zu-rücke; den andern Unter-Okücier aber laßt er, mit den übri-
gen Leuten, nachdem vorhero von denenfclben auf seinCom-mando das Gewehr praesentiret, und verkehrt geschultert
worden, nach ihren Compagnien gehen.

§. 9. Sollte aber das Regiment aus 2 Battaillons be-
flehen: So bleibet der älteste Osstcier von beyden Fahnen-
Wachen beyden Arrestanten, und behalt sodann nur I

Unter-Okstcier, den Tambour, und 8 Mann zurücke; zu
wckchem demnechst von dem andern Battaillon , noch 1 Un-
tctvOfsieier und 8 Mann, mit denen dabey befindlichen Ar-
restanten, zu ihm stossen, und die übrige Unter -Okstcierz
und Gemeine, nebst dem einen Tambour , sich vorange--
führter massen nach ihren Compagnien verfügen.

§. 10. Die Fähnrichs, welche nachhcro, wahrendem
March , die Fahnen tragen sollen, verfügen sich sodann vor
der Fronte, und besorgen, daß eine von den mittelstenCorn-
pagnien so lange eine Schildwache bey denenfelben stellet,
bis das Battaillon aus-und hervor rücket, und sie selbst die
Fahnen nehmen.

Die übrige noch etwa befindliche Fähnrichs aber, bleiben
bey ihren Compagnien.

§. 11. Endlich wird der Marck geschlagen, nach dessen
Endiyung der Major vor die Fronte reitet, und nach vor--
hergegangenem Avertissement,

Gebt acht, das Bataillon sott ausrücken!
wenn Rechts abmarchiret wird, Lincks, und wenn Lincks
abmarchiret werden soll, Rechts die Reichen, und nachhe-
kv hinterwärts die Glieder schliern lasset; wobey alle

Ober-
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Ober-0f6eiers vor- und alle Unter-Ofhciers hinter der Fronte

l)vet]Compagnien stehen bleiben.

§. i2. Wann dieses geschehen, commandiret derselbe,
Gebt acht!

Mt Lompa^nien Lmcks, (wann rechts abmarchiret
wird, oder Rechts, wenn der AbrnarchLinckS
geschiehet) vorwärts schwenckt euch!

March!
Halt!

§. 1 z. Sobald sich nun die Compagnien in gerader Li-
nie aufgeschwencket und gerichtet haben, läßt der Major auf
das fernere Commando,

March!
dieselben noch so weit mit geschlossen Gliedern hervorrücken,
bis von dem ersten Gliede die 4te Kielspihe nach hinten, wo

sonst das zte Glied zu stehen komt, erreichet, und demnechst,
Halt!

cornmancüret worden.
§. 14. Hierauf werden die Glieder wieder vorwärts,

und nachhero die Reyhcn Rechts und Lincks aus der
Mitte geöfnet; wobey die beyde Flügel-Compagnien,
um solchergestalt eine so Viel möglich geöfnete Vittanee zu
bekommen, erforderlichen Falles, den zten Theil des Inter
valles von beyden Flügeln, doch nicht mehr, mit einneh-
men können.

§. I s. Sodann wird das Battaillon gewöhnlicher
massen zur Parade formiret, gehörig eingetheilet, und nach-
hero mit geschlossenen Reyhen Rechts- oder Lincks,
nachdem nämlich der Abmarch geschehen soll, mit ge-
schwcnckten Züncn, halben oder yantzen Divisions,
zum March rangiret. Und wann demnechst das Gewehr
prefentiter, wieder geschultert, und die Glieder Hinter-

watt»
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warrv geschlossen worden, bleibet das Battaillon solch erge-
stalt zum March rangiret stehen, bis zum Abmarch die
Oräre ertheilet, oder von dem voranmarchirencken Bat-
taillon der Anfang damit gcmachct worden.

§. 16. Sollten bey den Regimentern die sogenannte
Spanische Reuter, oder Spitzbalcken, befindlich seyn:
So muß der Major , sobald das Battaillon zum March
rangiret, und die Glieder hinterwärts geschloffen worden,
dieselbe, nach Anzeige des hierncchst folgenden Lap. 29. zum
Battaillon holen und brechen lassen.

§. 17. Wahrender Zeit nun, daß das Battaillon zum
March rangiret wird, verfüget sich der Öfterer von der
Arrestanten - Wache, welcher bis dahin vor der krönte,
und wo sonst die Fahnenwache gestanden, stehen geblieben,
mit denenselben hinter derjenigen Division, welche zuletzt
öbmarchiren soll, und bleibt der Gewaltiger und Stöcken-
knecht bey denenselben.

Sollte aber das Regiment aus 2 Battailions bestehen,
und folglich, wie §. 6. angeführet worden, nur eine Arre-
stantenwache haben, muß sich der Oftcier mit derselben
hinter demjenigen Battaillon, und derjenigen Division stel-
len, welche im gantzen Regimente zuletzt abmarchiret.

§. 18. Die Knechte mit den Packpferden hingegen, ver-

samlen sich bey jedem Battaillon hinter den Grenadiers und
Zimmerleuten destelben, damit sie sich mit ihren Pferden,
während das Battaillon sich zum Abmarch schwencket, vor

den Zimmerleuten im March setzen können, und wird per
Lattaillon ein Unter- Oftcier bey denenselben zur Aufsicht
gegeben, welcher mit verkehrt geschultertem Kurtzgewehre
voran marchiret.

§. 19. Sind bey denen Battailions Feldstücken, Kar-
does- und Ammunitions - Karren verbanden, welche wah-
renden March bey denenselben verbleiben sigten: So fahren
tzie dabey befindliche Krrechte mit derrertselben, nach denjeni-

gen
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gen Flügel eines jeden Battaillons, welcher zuerst abmarchi-
ren soll, und die dabey etwa abgegebene und commandirte
Artilleristen bleiben, wahrendem March, bey deneuselben.

§. 20. Weil auch unterwcgens manchmaleu Leute kranck,
matt oder marode werden : So müssen von jedem Battaillon,
per Compagnie i Unter Officier, und also in allen 6 Un-
ter-Officiers zur Arriere - Garde ijeg Battaillons comman-

diret werden, welche dahin zu sehen haben, daß solche Leu-
te nicht am Wege liegen bleiben, sondern wo möglich, ent-

weder zur Bagage, oder wenigstens ins Lager nachgebracht
werden, und diese stellen sich hinter der Arrestanten-Wache
mit verkehrt geschulterten Kurhgewehren in ein Glied.

Bestehet aber ein Regiment aus 2 Battaillons: fo
müssen diese 12 Unter Offiziers hinter derArrestanten-Wa-
ehe vom ganhen Regimente in 2 Gliedern marchiren.

§. 21. Der Abmarch geschiehet demnechst, nachdem es

angeordnet, oder von dem voranmarchirenden Regimente,
oder Battaillon, als nach welchem sich die folgende in alle-

wege richten müssen, der Anfang gcmachet wird, mit ge-
schwenckten Zügen, halben, vder gantzen Divisions, nach-
dem solches das Terrain verstatten will. Gewöhnlich aber
schwcncken sich die Battaillons mit gantzeu Divistons zum
Abmarch.

§. 22. Der March eines Regiments wird NUN nachhew
in folgender Ordnung fortgesetzet:

Gantz Voran marchiren bey einem jeden Battaillon die
Knechte mit den Packpferden, unter Anführung und Auf-
sieht des dabey commandirten Unter- Officiers.

Hinter diesen folgen die Handpfcrde derer Officiers.
Hiernechst diejenige Knechte zu Fuß, welche wahrendem

March die Espontons tragen.
Sodann kommt das zu solchem Battaillon gehörige Feld-

stück, hinter diesem fcieKardoes- und nachher!) die sämtliche
Ammunitions - Karren, eine hinter der andern.

Hier-
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Hierauf folgt das Battaiüon in derjenigen Ordnung,
wie im i sten Theile dieses Infanterie-Reglements, Cap.
36 . Art. 1. vorgeschrieben worden. Und wenn das Regi-
ment aus 2, oder mehreren Battailions bestehet, folgen
alle Battailions solchergestalt hintereinander.

Hinter dem ganhen Regimente, oder eintzelncm Bat-

taillon, marchiret demuechst der Officier mit der Arre-
slanten - Wache.

Und endlich folgen die zur Arriere-Garde des Regi-
ments, oder einheilten Battailions, commandirte Unter-«
Officiers mit verkehrt geschulterten Kurtzgewehren.

§. 2Z. Wann nun das Regiment völlig im March be--
griffen ist, und sieh auf einige vistance von dem Lager ent--

ferner hat, laßt der Chef des voranmarchirenden Battailions
abschlagen, dem sodann die übrigen ohngesiinmt folgen.

Es ist aber bey solchem Abschlagen wohl zu bemereken,
daß alle Regimenter, welche in einer Linie, oder Colonne,
hintereinander marchiren, sich jederzeit hierunter, nach
dem a la tete derselben befindlichen Regimente, in allewege
richten müssen.

§. 24. Was die jum Battaillon gehörige Weiber anbe--
langet, müssen dieselben entweder bey der Bagage bleiben,
oder, nachdem solches in der Armee angeordnet rrnd befolg
leu wird, hinter der Arrieré - Garde eines jeden Regiments,
oder hinter einer jeden Colonne marckiren, und !tt keine
Wege zwischen den Gliedern und Zügen geduldet werden.
Zu welchem Ende den Verheyratheten, nicht nur solches
kund gethan, sondern auch bedeutet werden muß, daß alle
Weiber, welche sich zu solcher Zeit zwischen den Gliedern
und Zügen finden lassen, auf das nachdrücklichste bestraffet
werden sollen.

§. 2 s. Wahrendem March hat nun ein Battaillon alles
dasjenige zu beobachten, was nicht nur int ersten Theile
t)Cö Infanterie - Reglements Cap. 3 6 , Art. i f , sondern

auch
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auch in diesem Theile Cap. 2. umständlich vorgeschrieben
worden; hauptsächlich aber, daß kein Ober-.OKcier von
dem ihm angewiesenen Orte, oder Posten, ohne im höchsten
Nothfall, und vorhero von dem Chef des Battaillons hier-
zu ausdrücklich erhaltener Erlaubniß, und nachhero beydem
Majoren gehörig geschehener Anmeldung, Wegreiten dürfe.

§.26. Nicht weniger muß allen Unter -OKeiers und
Gemeinen, ein - vor allemal, angedeutet werden, daß alle
diejenige, welche zu solcher Zeit über einen Flintenschuß
rockt- oder lincker Hand der Armee sich wogten finden
lassen, nach Beschaffenheit der derzeitigen Umstände, als
Deserteur», oder Marodeurs, auf das scharfeste gestraffet
werden sollen, und daß der Oeneral - Gewaldiger mit sei-
neu Leuten sich an beyden Seiten der Armee vertheilen, und
darauf passen werde.

§. 27. Sollte aber jemand auszutreten genöthiget seyn,
oder Kranckheit rrnd Mattigkeit halber nicht weiter mit mar-
chiren können, muß in solchem Falle, der auf den Flügel
desselben Zuges abgetheilte Unter-OKcier, entweder so lau-
ge bey ihm bleiben, bis er wieder eintreten kau, oder aber
denselben an den Unter-OKeier des nechstfolgenden Zuges,
dieser wieder an den andern, und so weiter einer denr andern
überliefern, bis ihn der Unter-OKcier des zuletzt marchiren-
den Zuges an die Arriere-Garde des Battaillons, oder
Regiments, geliefert; damit diese Letztere weiter für densel-
den sorgen könne: Angesehen wahrendem March, ein jeder
Ober-OKcier von seiner Diviston, und Hingegen ein jeder
am Flügel abgetheilter Unter-Otstcier von seinem Zuge, in
allewege Rede und Antwort zu geben schuldig und verpflich-
tet ist.

§. 28. Der Major eines jeden Battaillons hat noch anst
ferdem genau zu beobachten, daß wenn das voranmarchi-
rende Bgttaiilon mit Zügen, halben, oder gantzen Divistons

H ab-
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abfallt, oder auftnarchirct, er das folgende ihm beykommen-
de Battaillon, lvcnn es auf des ersten Stelle kommt, auf
eben derselben Art, und so wie im ersten Theile des lnfan-

teri^e-Reglements Cap 38. angewiesen worden, gleichfalls
abfallen, oder aufmarchiren lasten müsse.

§. 29. Falß nun, wahrendem March, ein Defilé pasfi-
ret werden soll: So muß bey dem å la tete befindlichen
Battaillon , der vvranmarchirende Zug, ohne eigentlich Rey-
hcn und Glieder zu halten, jedoch' in bestmöglichster Ord-
nung, auf das hurtigst-und geschwindeste durch marehiren,
und sich am andern Ende desselben sofort in ReyHen und
Gliedern wieder stellen; sodann aber den March so lange
mit sehr langsamen Schritten fortsetzen, bis alle in solcher
Colonnc befindliche ßattaillons dasselbe glcichfals pasfiret
sind.

§. 30. Damit aber die nachfolgende Battaillons nicht im
March gehindert werden mögen, müssen selbige sofort beym
Aumarch die Glieder fchliesscn, und dichte hinter einander
aufmarchiren; damit sie tun desto geschwinder nach hero
durchkommen können.

§. 31. Wenn auch citt Battaillon oder Regiment durch
eine Stadt marehiren soll: So muß vor dem Thore ge-
hörig der Appel geschlagen, und mit scharfgeschulterten Ge--
wehren, und klingendem Spiele, in grössester Ordnung
durchmarehiret werden.

§. Z2. Passiret aber dastelbe ein Dorff, worin etwa je--
mand von der Generalité lieget: So wird ordentlich in Rcy--
Heu und Gliedern, doch nur >nit verkehrt geschulterten Ge-
wehren durchmarehiret, und Fcld-Mareh geschlagen: Es
wäre dann, daß es der eommanclirencle General der Ar-
mée selbst wäre, als in welchem Falle der Durch-Mareh
eben so geschiehet, wie im nachstvorhergehenden tzpho cr-

wehuet worden.
§. Z Z.
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§. zz. Schließlich ist noch, ein vor allemal, allen undie-
den Leuten ernstlich anzubefehlen, daß sie, wann die^rmöe
msrckiren soll , mitToback rauchen und Feuer anlegen, un-

gemein behutsam umgehen müssen, damit das Lager, als
welches niemahls, ohne ausdrücklichem Befehle der Oene-
ralite, angezündet werden muß, nicht dadurch im Brand
gerathen möge.

Cap. 22.

Von den gebräuchlichsten Arten eine
Armée marchiren zu (rtfjctt.

§. u

W^bwohl bereits Cap. 2., was vor und bey dem Ab-
marck einer ^rmee zu beobachten, und im nächst-

vorhergehenden Cap. 21., welchergcstalt ein campirendes
Infanterir: - ke§iment aus dem Lager rücken und aufbre-
chen solle, ausführlich vorgeschrieben worden: So erfordert
dennoch die Nothwendigkeit, in dem gegenwärtigen Cap.
annoch von den gewöhnlichsten Arten eine ^rmee marcüi-
ren zu lassen, und denen sodann zunehmenden L’ræcautions,
gleichsals etwas zu erwehnen.

§. 2. Denn da der commanäirenäe Oeneral durch viel-
fällige Ursachen genöthiget werden kau, mit der ihm unter-

gebenen einen ülarcli anzutreten: So oblieget dem-
selben, alles Ernstes dahin zu sehen, daß er in seinen jedes-
mal Hiebey hegenden Absichten nicht gehindert werden möge.

§. z. Dieserwegen nun muß er hauptsächlich voll der
Beschaffenheit des zu paarenden Landes, vorhero eine sehr
genaue Kundschaft einziehen lassen, ob daselbst viele l’laine
verbanden, ob dasselbe mit Höltzungen, Morästen, Graben,
Flüssen, Difilés, oder andern unwegsamen Oertern, durch-

H 2 schult-
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schnitten, und welches der sicherst-- und beqvemsie Weg vor
der Artillerie und der grossen Bagage sey.

§. 4. Sodann muß er die Nahe oder Weite der feindli-
chen Armée, und welchergestalt selbige ihin in seinen gefaßt
ten Absichten hindern, oder gar den von ihm beschlossenen
March sich zu Nutzen machen könne, nichtweniger auch, ob
cr vor- seitwärts- oder zurücke marchiren wolle, in Erwe-
gung ziehen.

§. s. Wann alles dieses geschehen, und reiflich erwogen
worden, muß er eine schriftliche March - Ordnung entwerft
feit / und den sämtlichen 6eneral§- Personen dieselbe zur
Abschrift communiciren, oder eine Eopey davon ertheilen.

§. 6 . Bey Abfassung derselben wird nuir die Ordre de
Battaille jederzeit zum Grunde geleget, damit diebegimen-
icr solchergestalt auf einander folgen, wie sie in Ler Armée
campiren.

§. 7. Die March - Ordnung aber wird jedesmal so deut--
lieh eingerichtet; daß derjenige General , welcher vor jeder
Colonne marehiret, und dieselbe führet, jederzeit zuverlaft
sig daraus ersehen könne, welchen Weg er mit derselben zu
nehmen habe.

§-. 8. Eine Armée laßt man nun in so viel Colonnen,
als die zu parlirende l>e6!c5 und sonstige Umstände ichtens
verstatten wollen, abmarchiren, weil durch die Vielheit de-
rerselben der March nngemein befördert und beschleuniget
wird.

Die gebräuchlichsten Arten solcher Marches aber sind
folgende:

§. 9 . Ist nian nemlich genöchiget, seitwärts zu marchi-
ren, und ein feindlicher Angriff zu befürchten: So kan
man die Armée in zwey Colonnen abmarchiren lassen, solt
chergestalt, daß alle zu der ersten Linie gehörige Cavallerie-
und Infanterie - Kcgnneuter in derjenigen Ordnung , wie

sie



H7Cap. 22. Armée marchiren zu lassen.

sie neben einander campiren, die Erste/ und die in der

zweyten Linie stehende, auf eben derselben Art, die Zwe^re
tormiren.

§. io. In solchem Falle nun kan die Artillerie und Ba

gage, nebst ihrer Bedeckung, entweder mitten zwischen sol->
chen beyden Linien, oder aber zu äusserst neben der zweyten
Linie marclckren, und abwärts vom Feinde einen besondern
Weg nehmen.

§. u. Bey dieser Art zumarchiren, ist aber jedesmal
auf das allcrgenaueste in Acht zu nehmen, daß zwischen den
Escadrons und Battaillons jederzeit so viel Platz gelassen
werden müsse, daß, wenn die Armée enOrclre deBattaille

aufzumarchiren mochte genöthiget seyn, es sodann an dem

zum Intervalle erforderlichen Terrain niemals gebrechen
möge.

§. i2. Nichtwenigcr kan man auch seitwärts in vice

Colonnen solchergestalt marchiren, daß die Cavallerie Vom

rechten Flügel in beyden Linien die iste, die Helste der In-

fanterie am rechten Flügel beyder Treffen die 2te, die au-

dcre Helste der Infanterie am lincken Flügel die zte, und

endlich die Cavallerie - Regimenter Vom lincken Flügel bey-
der Linien die 4te Colonne formiren. Zwischen welchen
dann die Artillerie, nebst dem Proviant -Wesen, in derMit-
te ihren lviarch Nehmen, und die Bagage hinter ihnen fol-
gen, oder aber vom Feinde abwärts, unter einer hinlängli-
chen Bedeckung, noch einen besondern Weg nehmen kan.

§. i z. Marchiret man aber gegen den Feind: So kan

solches invier Colonnen geschehen, wenn die Cavallerie
und Infanterie Vom rechten Flügel der 2ten Linie die Erste,
und Vom rechten Flügel der isien Linie hingegen die Zwecke,
sodann Vom lincken Flügel der isien Linie die Drirre,
und endlich vom lincken Flügel der 2ten Linie die Vierte
Colonne fsrmiret, solchergestalt, daß bey jeder Colonne

H 3 die
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die Kavallerie voran, und hinter derselben die Infanterie
marckriret.

§. 14. Wolke man gegentheils in acht Colonnen mar-
chiren: So würde die Kavallerie aus jedem Treffen/ und
von jedem Flügel/eine besondere, und also die rste, 2te,7de
und 8te, die Helste der Infanterie von jeder Linie gleichsals
eine, und also die zte, 4te, ste und 6tc Colonne formi-
ren, die Artillerie aber in der Mitte ihren besondern March
nehmen müssen.

§. i s. Bey allen vorzunehmenden Marches aber muß nicht
nur, wie schon Cap. 2. errechnet worden, jedesmal eine
Avant -Garde mit den Quartier-Fahnen voraus gehen,
sondern auch bey der Armee dahin gesehen werden, wie
man sich durch eine hinlänglich proporlionirte Arriere-Oar-
de im Rücken sichern und bedecken möge.

§. 16. Nichtweniger müssen die, nach Maaßgebung des
eben angeführten Cap. 2. §. 31. und 32., vor jeder Colorv
ne, mit gehörigen Arbeits - Materialien , zu Ausbesserung
der Wege vorausgehende Pionniers , durch auszusteckende
Büsche, oder kleine aufzuwerssende Hügel, von einer l)i-
üance zur andern bemcrcken, wckchen Weg eine jede Co-
lonne zu nehmen habe.

Wobey noch anzuführen, daß einer jeden Colonne noch
ausserdem, wenn es die Nothwendigkeit erfordert, einige
Wegeweiser mitzugeben sind.

§. 17. Es muß aber sehr dahin gesehen werden, daß einer je-
den Colonne ein besonderer Weg angewiesen , und dadurch
alles Ernstes vermieden werde, daß mentalen eine Colonne
die andere begegneil, vielweniger aber eine durch die andere
ereutzen möge, weil Yie daher entstehende Unordnungen sehr
schwer zu remedireit sind.

§. 18. Um aber solches desto leichter zu verhüten, muß man
sich bemühen, es dahin irr die Wege zu richten, daß alle Colon-



Cap. 22. Armée marchiren zu lassen. 119

neu jederzeit in einer egalen Distance neben, doch nicht gar

zu weit von einander abmarchiren; und diejenige Generals,
von welchen eine jede Colonne gc führet wird, beobachten
anuoch, daß keine Lolonne vor der andern voraus, son-
dern zu gleicher Zeit an denjenigen Ort kommen müsse, wo

die Armee entweder einigen Halt machen, und weitere Or-

dre erwarten, oder aber sich öffnen und aufmarchiren, oder

einrücken soll.
§. 19. Nichtweniger oblieget bercgtcn Generals, nicht

nur ungemein langsam zu marcstiren, sondern auch zum

oftcvn einen kleinen Halt zu machen, damit die hintersten
licZimenter hicvou prost tircn und geschlossen bleiben kön-

nen; indem, so langsam auch die fordersten marckiren,den-
noch die hintersten zu lauften genöthigct sind, wenn diese
Vorsicht nicht gehörig in Acht genommen wird.

§. 20. Ist aber die Colonne genöthiget gewesen, ein

Destlö zu palstreu: So muß besagter Halt weit langer gema-

eher, jedoch nicht chender damit angefangen werden, bis die

fordersten soweit avanciret sind, daß die gantze Colonne,

zwischen ihnen und dem Destls, Platz haben könne, und die

hintersten nicht m demselben stehen zu bleiben genöthiget
werden mögen.

§. 2i. Dieses waren nun einige der gebräuchlichsten Ar-
ten der seit-und vorwärts zu unternehmenden Marches, wel-

che jedesmal,nach Beschaffenheit des Terrains,unö der sonsti-
gen Umstände, verändert werden können, und wobey es

zugleich lediglich aus der Anordnung des commandirenden
Generals beruhet, ob aus der Mitte, oder von den Flü-
geln, nachdem es am bequemsten ist, der Anfang gemachet,
und abmarschiret werden soll. Nur ist Hiebey noch anzu-

führen, daß man, wenn die Armee dem Feinde entgegen ge-

het, und verschiedene Defilés zu palsiren hat, vor einer jeden
Colonne der Infanterie ein Detaestement von der Caval-

lerie marchstw, auch hinter selbigem, falß man bey Errei-
H 4 chung
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chung der 1‘laine den Feind vermuthen, und dieser den Auf-march zu verhindern suchen möchte, einige Canonen füh-rcü lassen, und den nachhcrigen Aufmarch dadurch sichernund erleichtern könne.

§.22. So grosse Ickeecantiones man nun bey vorbesag-tcn Mnrches gegen den Feind in Acht zu nehmen hat, um
so weit mehrere sind vvnnöthen, wenn man, Angesichts des
Feindes, sich zurücke zu ziehen genöthiget ist. Denn in
solchen Fallen muß jedesmal, unter einer hinlänglichen Bc-
deckung von Cavallerie und Infanterie, die Artillerie und
Bagage mit anbrechender Nacht voraus gcschickct, und zu-gleich durch eine zahlreiche, und zur Hefistance gnugsameArriere-Garde, vor die Sicherheit der Ketraite gesorgetwerden.

§.23. Man läst hiernächst die Armee, bey welcher in
solchen Fällen von der 2ten Linie jedesmal der Anfang zummarcbiren gemachet wird, in so viele Colonnen, als nur
möglich, und die Beschaffenheit des Terrains ich tens ver-
statten will , sich im March setzen, und beobachtet anbey,daß wenn nicht etwa die Cavallerie vor sich, und die Im
fanterie gleichfals vor sich, besondere Colonnen formirct
hat, sondern Cavallerie und Infanterie beysammen bleibt,diese sodann voran, die Cavallerie aber zuletzt marchircn
und schliessen müsse.

§. 24. Die Arriere-Garde hingegen, zu welcher man,ausser der Cavallerie, sich anuoch der Grenadier-Compa-gnien mit bedienen kan, muß so lange gegen den Feindkrönte machen, bis sich die Colonnen auf einige Distance
entfernet haben, oder aber ein etwaniges Defilé passi ret
sind, sodann aber sich ebenmässig in gehöriger Ordnung zu-rücke ziehen.

§. 2s. Noch weit mehrere Vorsicht aber ist öonnöthen,
wenir etwa ein General durch wichtige Vorfälle sich möch-

te
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te gezwungen sehen, einen solchen March , wo die ganhe
Armee durch 2. Defilés unumgänglich passiven mäste, an-

zmrcttn. Weil man die Armee in solchem Falle in 2. Co-

lonnen, und bey derjenigen, welche am weitesten vom Feinde
entfernet, die Artillerie voran marchiren lassen mäste.

§. 26. Sollen Hingegen die Umstände solchergestalt bc-

schaffen styn, daß nur ein eintziges vestle verbanden wäre,
welches nothwendig von der gantzen Armee passiret wer-

den mäste: So könnte die (Kavallerie aus beyden Treffen
von demjenigen Flügel, welches dem Defilé am nächstenge-
legen, voran, sodann die Artillerie, hinter dieser die In-

fanterie aus beyden Linien, und zuletzt die Lavallerie Vorn

andern Flügel marchiren, und einander folgen.
§. 27. Weil aber st verschiedene und vielfältige Vorfal-

le sich ereignen, daß stlbige ohnmöglich durchgängig crvr-

tert und vorgeschrieben werden können, und also solches le-

diglich von der Gonäuite, Einsicht und Anordnung des
commanssirenden (Generalen dependiret: So sind, nach
Maaßgebung der jedesmaligen Umstände, folgende Gene-

ral-Reguln ein vor allemal zum Grunde zu setzen, und auf
das genaueste zu beobachten.

1) Daß man jederzeit wohl bedacht seyn müsse, wenn man

gegen den Feind marchirct, sich mit einer dejio star-
ckern Avant- , und wenn man sich zurücke ziehet, mit
einer desto zahlreichern Arriere-Garcle zu versthen.
Und

2) Daß man bey allen Marcher gegen den Feind, unter
einer Hinlänglichen und gnugsamc-n Bedeckung von
Gavallerie und Infanterie, die Vivres und Bagage,
sobald man in das Lager gekommen, nachfolgen;
wenn man sich zurücke ziehet, eben solchergestalt vor-

ausgehen; wenn man aber seitwärts marchirct, vom

Feinde abwärts einen besondern Weg nehmen, und
fahren lassen könne.

H 5 Cap,
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Cap. 2Z.
Von dem Rendes-vous.

§• r.

die Armee auf dem March Rendes-vous halten
soll , und solches bey jeder Colonne dem voran nur-

c lurenden Regimente angedeutet worden, wird bey der
fordcrsien Division eines jeden Battaillons sofort angeord--
nct, daß die üfficiers von ihren Pferden steigen, das Espon-
ton hoch im rechten Arm nehmen, vor oder hinter ihren
Divisions zu Fuß, die Leute aber ordentlich in Reyhcn und
Gliedern, jedoch mit verkchrtgeschultertcn Gewehren, nur-

chiren sollen.
§. 2. Der Aufmarch geschiehet sodann von allen Regi-

mentern, oder Battaillons , in derjenigen Ordnung, nach
welcher sie einander im March gefolget sind, und zwar,
nachdem es die Gegend gestatten will, mit gantzen, oder
halben battaillons, wenigstens aber Divisions weise, ne-
den oder hinter einander.

§. z. Nach gcsthehencm Aufmarch last demnächst der
Major das verkehrt geschulterte Gewehr presentircn, schul-
tern, beym Fuß nehmen, niederlegen, und von den Dom-
mandir-Sergeants die Rollen verlesen; Und muß kein Sol-
dat sich unterstehen, ehender von seinem Gewehr Wegzüge-
Heu, bevor sothane Verlesung der Rollen geschehen.

§. 4. Nach durchgängiger Verlesung der Rollen müßen
sodann, bey jedem Rattaillon , die Commandier-Sergeants
ihren Lieutenants und dem Adjoutanten , diese nachhero
dem Majoren , und letzterer demnechst dem Lhef des Regi-
ments, oder Battaillons, den schuldigen Rapport abstatten,
ob noch einige Leute fehlen, und ob ein Unter- Qfficier bey
denensclben zurücke geblieben.

§. s.
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, §. s. Fals nachher» einige Bursche Wasser hohlen wol-

len: So müssen selbige vor der Fronte einer jeden Com-

pagnie austreten, und ihnen per Compagnie ein Unter-

Officier, welcher alle etivanige Excesien und Unordnun-

gen zu verantworten hat, zur Aufsicht mit gegeben werden.

Wäre aber der Feind in der Nahe, und das Wasser so-
weit entfernet, daß die Leute nicht in einer viertel Stunde
wieder zurücke kommen könnten: So muß dergleichen Was-
ser hohlen nicht verstattet werden.

§. 6. Sollte sich hingegen jemand unterstehen, wahren-
dem Rendes - vons, ohne Uhrlaub wegzugehen, oder ein Be-
uhrlaubter, wenn wieder Appel geschlagen wird, noch nicht
zurücke gekommen seyn: So müssen selbige bey ihrer Ankunft
sofort arretiret, und nachdrücklich bestraffet werden.

§. 7. Wann nun nachhero zum Aufbruch, und weiterer

Fortsetzung des Marches, dem forderstcn Regimente in

jeder Colonne der Befehl ertheilet worden: So lassen die

Majors von allen Battaillons, einer nach dem andern, durch
einen Tambour .Appel schlagen, worauf sich ein jeder ohn-
verzüglich bey seinem Gewehre und angewiesenen Posten
einfinden, und weiteres Commando gewärtigen muß.

§. 8. Hierauf werden dann von allen Ober- und Unter-
Offiders bie Divisions und Züge, zu welchen sie abgetheilet
sind, gehörig nachgesehen, und wann sich alles richtig befin-
det, läßt der Major das Gewehr wieder aufheben, schultern,
presentiren, verkehrt schultern, und von demAdjoutanten
nachsehen, ob wegen der kranck gewordenen, oder zurück
gebliebenen Leute, in der Eintheilung noch etwas geändert
werden müsse.

<$. 9. Die Battaillons letzen sich hiernechst in gehöriger
Ordnung wieder im March, wobey die Offiders so lange zu

Fuß bleiben, und ihre Efponton hoch im rechten Arm tra-

gen, bis das Battaillon völlig im March begriffen, da sie
dann
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bann die Espontons an ihre Knechte geben, und sich zuPferde sehen können.

Cap. 24.
Von der Bagage deren Einrichtung, und

Verhalten, wahrendem March.

§. 1.

, ^ctmir Die Armee durch keine unnöthige und überflüssige
Bagage beschweret, und en Campagne in ihren Un--

ternehmupgen dadurch etwa gehindert werden möge; um
fonrehr, da durch die viele Fourage, welche zum Unterhalt
solcher Pferde erfordert wird, der Cavallerie leichtlich eini--
gcr Mangel zustossen kau, soll es mit Einrichtung derselben
folgendergestalt gehalten werden.

§.2. Dem General- Feld -Marechal, oder en Chek
cornrnandirenden Generalen der Armee, ist erlaubet,
seine Bagage nach eigenem Gutbcfindcn einzurichten, doch,
daß er nicht mehr als 1 Kutsche und 8 Rustwagcns en

Campagne bringe, und zu dem etwanigcn Ueberreste sich,
erforderlichen Falles, einiger Packpferde bediene.

§. z. Was die übrigen anbelanget : So soll ein Feld-Marechal, General-Feld-Mareebal-Bieutenant, General-
Fcldzcugtucister,oder General,nur 1 Kutsche u.6 Rustwagen.Ein General-Lieutenant fit
Cilt General-Major ? 1 f

Ein Brigadier, oder Obrister 1

Ein Obrist -Lieutenant, Major,
oder Capitaine f t t t \ t t

Und die Subalternes von jeder
Compagnie zusammen nur i Rustwagen.mit zu Felde nehmen.

4
3
2
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§. 4. Allen übrigen Officiers und Bedienten bey dem

General . Staube, Commilsariat, oder die sonst bey der

Armee befindlich sind, und würckliche Dienste thun, pas-
liren so viele Chaisen, oder Wagen, als denenjenigen,
welche mit ihnen in gleichem Range stehen, in vorhergehen-
Lcm Lpho erlaubet worden, oder nach dem Reglement gut-
gethan werden.

§. s. Von denen bey jedem Regimente befindlichen
zum Unter-Staube gehörigen Personen hingegen, können
diejenige, welche sich mit niemanden in Zelt-Cammcradschaft
eingelassen haben, jeder vor sich, sonst aber nur 2 und 2

zusammen einen Wagen mitnehmen.
§. 6. Ausserdem ist noch bey jedem Regimente . oder

auch bey jedem Battaillon, wenn dasselbe gleichsam ein be-

sonderes Regiment vorstellet, I Staabswagen befindlich.
§. 7. Sollte sich nun jemand untcrstchen, mehrere Kut-

scheu, oder Wagens, als in vorhergehenden §§. verstattet,
oder im Reglement gutgcthan worden, im Felde mitzuneh-
men: So soll demselben seine Charge genommen, und er

cassiret werden. Und dieserwcgen muß ein jeder seine Ba-

goge solchergestalt einrichten, daß er dieselbe auf die ihm
erlaubte Wagen fortbringen könne.

§.8. Denn, obwol zu unumgänglicher Herbey- oder

Mitführung der Fourage, des Brodts, Mehls, oder Ro-
ckens, nicht weniger zu Fortbringung der Krancken, und

anderer Nothwendigkeiten, die erforderliche Bauer-Wa-
gens von dem commandirenden Generalen , oder auf
dessen Ordre, von dem Feld -Ftat- General -Commilla-

riat, oder in dessen Ermangelung, von dem General- , oder

Ober-Kriegs -Commiüaire ausgeschrieben, und nachhero
von dem General- Wagen-Meister ordentlich ausgetheilet
werden: So soll sich doch niemand unterstehen, dieselbe zu

seinem eigenen, t
ober einem andern Gebrauche anzuwenden,

als wozu sie würcklich bestimmet; oder weiter mitzunehmen,
und
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und länger bey sich zu behalten, als es erlaubet worden;vielwcniger aber dergleichen Wagens eigenmächtig zu er-pressen, oder gewaltthätig wegzunehmen; falls sich nicht dieOfficiers einer Cassation, die Unter-OKciers einer gänhli-chen vegraäation, die Gemeinen aber einer unausbleiblichharten Leibes-Straffe unterwcrffen wollen.

§. 9. Was nun die in vorstehenden M. angeführteWagen anbelanget: So soll ein jeder OKcier, oderStaabs - Bedienter, vom höchsten bis zum niedrigsten,den ihm zugehörigen Wagen mit einem Beile, Spadenund einer Hacke versehen, damit man sich, benöthigtcnFalles, solcher Materialien bey der Bagage bedienen, undeinander hclffen könne.
§. 10. Ausserdem gehöret annoch zu einem jeden Wa-

gen eine Kette; damit, wenn derselbe von Bergen, oder
steilen Höhen, hinabführen soll, das hinterste Wagen-Radgeffcrrct werden könne. Und sodann wird annoch- zurConservation des Wagens, das solchergestalt gesperreteRad in einem Troge, oder sonst ausgehöhlten StückHolhe,gcsetzet, damit es voir dem Schleppen keinen Schaden neh-
mcn, und nachher», in engen Wegen, den March der fol-gcnden Bagage aufhalten und hindern möge.

§. ri. Nicht weniger muß anst) bey jedem Wagen, mit-
tcn an der hintersten Wagen-Are, eine Stütz-Gabel be-
findlich seyn; damit man sich derselben, wenn der WagenBergan fahret, zur Erleichterung der Pferde bedienen
könne.

§. 12. Wann nun die Armee marchiren soll, wird je-desmal den Regimentern vorher» befohlen, an welchemOrte, und zu welcher Zeit, sich die Bagage versamlen solle;da dann dieselbe, nachdem derAbmarch der Armee Rechtsoder Linckß geschehen soll, oder solches sonsten bey der Barde
angeordnet worden, Regimentsweise, entweder Rechts,Lincks, oder aus der Mitte, nacheinander ab-, und auf

den
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den dazu bestirnten Platz, jede Linie oder Treffen vor sich
besonders, wieder auffahret; und muß alles Ernstes dahin
gesehen werden, daß sich bicBagage cincö jeden Regiments,
um die angeordnete Zeit, complet daselbst cinfinde.

§. 13. Sobald demnechst die Bagage von der gantzen
Armeegehörigvcrsamlet,und aufgefahren ist, laßt der Gene-

ral - Wagenmeifter dieselbe, nachdem er vorhero alles, nach
Maaßgcbung nachstehender §§. rangirct hat, ordentlich ab,

fahren, und sich im March setzen.
14. Gemeiniglich fähret nemlich die Bagage in zwey

Linien, solchergestalt, daß jedes Treffen eine besondere Rey-
he foriairet.

5. I s. Wann nun die Bagage in 2 Linien marcbiret:
So gehöret folgendes zur Ersten, und wird nachstehende
Ordnung hiebey beobachtet:

1) Gantz voran fahret die gesamte Feld - Artillerie,
solchergestalt, daß zuerst die Canonen, Mörders,
Haubitzen &c. sodann alle zur Artillerie gehört-
ge Wagen und Karren mit Munition, Schnüffeln,
und Spaden re. und endlich die Wagen der

Ober-OKciers von der Artillerie in solcher Ord-
nung, wie unten §. 18. von der Bagage eines In-

fanterie Regimentes vorgeschrieben ist, einander
folgen.

2) Unsere, Unsers Aönigl. Erb-Hauses, und
die zu Unserm und Desselben Hof-Staatgchö-
rige Bagage, nebst den Wagen Unserer General-

Adjoutanten.
3) Die Bagage derer bey Uns im Felde befindlichen

Geheimen - Rathe und Ober- 8ecretaires, nach
dem Range, welchen dieselbe bekleiden, auch hinter
einer jeden, die ihnen beykomnrcnde Cantzeley-Wa-
gens, und Bagage der Cantzeley- Bedienten.

4) Die
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4) Die Bagage Lerer bey Uns im Felde sich aufhal--
tenden Ambalkadeurr , und nachhers der übrigen
Gesandten, welche solchergestalt aufeinanderfolgen,
wie das Zeremonie! bey Hofe es mit sich bringet,
und Unser Ober-Hof- Marechal es dem General-
Wagen-Meister bekam machen wird.

s) Die Bagage des General- Feld -Marechalr, odek
die Armee en Chef commandirenden Generals,
seiner General- Adjoutants, und des Stands-
Beeretairen.

r) Die Bagage der sämtlichen zum ersten Treffen ge-
hörigen Feld-Mareehals, General- Feld -Mare-
chal - Lieutenants, General - Feldzeugmeisters,
Generals, General -Lieutenants, General - Ma-
jors, und Brigadiers von der Cavallerie und In-
fanterie, nach ihrer Anciennete, und hinter einer
jeden, die Wagen derer ihnen bekommenden Ge-
neral - Adjoutants, General - Adjoutant - Lieute-
nants, und Brigade-Majors.

7) Die Bagage des $«0) ^ Etat -General -Commissa-
riats, des General - Kriegs - CommiBarü , Ober-
Kriegs- Commiffarii, und übriger von ihnen dö-
pendirenden Commissariats - Bedienten.

Ist aber der älteste Deputirte des Feld -Htat-
General - Commissariats , oder der Ge-
ncraK Kriegs- Commislarius , eine würek-
liehe Generals - Person: So gehören dessen,
und hinter denenselben die Wagen aller übri-
gen ihm beykommenden Commilfariats-Be-
dienten, dahin, wo es, der Generals An-
cienneté trach, dernselbeu beykvmnrt.

§) Die Bagage besl General - Auditeurs, Ober- Au-
diteurs, und Kriegs-Ofealr,

9) Die
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9) Die Bagage des General - O.vartiermcistcrs,
Staabs-Qvartiermeifters, und aller übrigen hige-
ttieurs und Rortiücations - Bedienten.

Falls aber der General - O.vartiermeister
einen höheren Lkaraüer, als der General

Auditeur, haben, oder der Aeienneté nach
alter seyn mögte, muß er mit seiner, und der

übrigen Rortisteations- Bedienten, Wagen
und Bagage vor demselben fahren. Und im

Fall diese Stelle gar von einem Generalen
bekleidet werden mögte, muß derselbe sodann,
mit allen ihm untergebenen Ingenieurs, nach
seiner Ancienneté, unter den übrigen Gene-

rals - Personen einrangiret werden.

10) Die Bagage des General - Gewaltiges, und sei«-
ner Bedienten.

11) Des Fcld-Probsten, wie auch der Reformirten
und Catholischen Prediger.

i 2) Ferner des General - Wagenmeisters, und seines
Lieutenants.

13) Nechstdem des Feld - Klofpitals, Staabs-Medici,
und Staabs-Güirurgi.

14) Hiernechst die sämtliche Generals -Staabs-Vi>
vandiers.

i s) Sodann folget die Bagage vott allen Cavallerie-
tmt> Infanterie Regimentern t)cr rsten Linie, so,
wie selbige in der Armee campiren, und nach der

Ordre de Battaille rangiret sind, und zwar jedes
Regiment in derjenigen Ordnung, welche unten §.
18. besonders vorgeschrieben wird. Und endlich

i6) Die Wagens derer sämtlichen Regiments Vivan-

diers und Marquetenters , welche gleifals so, wie

die Regimenter auf einander folgen, rangiret wer-

den müssen.
I §. 16,
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§. 1 6 . Bey der zur zweyten Linie gehörenden Bagage
hingegen, wird folgende Ordnung beobachtet.

1) Gantz voran fahren alle zum Proviant -Wesen ge-
hörige/ oder deren Bedienten beykornmende Wa-
gen.

2) Die Bagages derer zum 2ten Treffen gehörige Ge-

nerals-Perfonen und Brigadiers ,
^
nebst ihren Ge-

neral - Adjoutants, General - Adjoutant - Lieute-
nants , und Brigade-Majors , so, wie Vorhin §. 1 s.
lud No. 6 . erwähnet worden.

Z) Die Bagage Von allen im 2ten Treffen campiren-
den Lavallerie- und Infanterie - Regimentern,
gleichfals nach Maaßgebung des vorhergehenden
§. i s. No. i s. Und endlich

4) Die Regiment« Vivandiers und Marquetenters,
so wie §. i s. No. 16. angeführet worden.

§. 17. Solte aber die Bagage der gantzcn Armee in ei-
ncr Linie fahren müssen/ oder wenn ein Lorps nur in einer
Linie esmpiren möchte: So ist ausser derjenigen Ordnung
welche §. is. vorgeschrieben worden/ nur folgendes noch
beyzufügen, und in Acht zu nehmen.

1) Daß die zum Broviant-Wefen gehörige, oder deren
Bedienten beykonnnende Wagen, sodann gleich hin-
tcr der Artillerie , und vor Unserer, Unsers Ach-
nrgl. Erbhaufes, auch Unfern und Desselben
Hof-Staats Bagage fahren.

2) Daß die Bagage der sämtlichen Generals aus bey-
den Treffen, der Ancienneté nach, bey einander
bleiben.

Z) Daß die Bagage der Regimenter zu erst aus dem
ersten, und nach hero aus dem aten Treffen; und
demnechst erst,

4) Die
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4) Die zu beyden Treffen gehörige Regiments Vivan-
diers und Marquetenter in eben derselben Ord-
nung auf einander folgen müssen.

§° 18. Was nun die Bagage eines jeden Regiments in§

besondere anbelanget: So fahret jedesmalen des Obristen,
oder Regiments-Chefs seine voran; sodann der Staabs-
Wagen"; hiernechst der Regiments O.uartiermeister; hin-
ter demselben derAuditeur, oder Adjoutant, wer nernlich
von ihnen der älteste ist; ferner der Feld,Prediger; deut so-
dann der Regiments-Feldscheer, der Gewaldiger, und end-

lich die Compagnien in solcher Ordnung folgen, n ie sie im

Lager gestanden.
Wobey nur dieses zu beobachten, daß jedesmal die Wa-

gen der Subalternes , den Wagen dererjenlgen Compag-
nie-Chefs, zu welchen sie gehören, immediate folgen muss
fcn; und wenn bey den Regimentern Brodtwagens ver-

Handen, solches eben so gehalten wird.
§. 19. Wahrendem March müssen nun die Artillerie-

Compagnien bey der Artillerie verbleiben, und an beyden
Seiten derselben solchergestalt vertheilet werden, daß sie erfvr-
derlichen Falles, sofort zusamrnen stossen, dieselben bedecken,
und vertheidigen können.

§.20. Bey der Kagage eines jeden Infanterie - Regi-
ments hingegen werden per Regiment, oder von jcdcnr be-

sonders campirenden Battaillon, i.Qber-OfRcier, per Bat-

taillon 1. Unter-OfRcier, und per Compagnie 1. Mann
zur Bedeckung commandiret.

Diese Commandirte muß nun der dabey befindliche
Ober-OfRoier bey der Bagage desselben Regiments, oder
Battaillons, egal vertheilen, und dahin instruimt, daß sie
bey einem etwa entstehenden Allarm , oder Einbruch in die

Bagage, sissort zusammen stossen, und seine Ordre gewar-
tigert müssen.

§.21. Dieser OfRcicr muß auch, wenn feilte Regiments-
Wagenmeister verhandelt, dessen Stelle vertreten, und die

J 2 Rangi-
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kangirung der Lagage von dem Legimente, oder Lattail-
Ion, zu welchem er gehöret, besorgen.
? §. 22. Hiebey ist noch anzuführen , daß bey der Lagage
der Oeneralz, damit die kLrmee, wahrendem March, nicht
dadurch geschwachct werden möge, von der Oeneral-Wa-
ehe keine mehrere Leute dabey gelassen werden dörffen, als

ihnen jedesmal erlaubet, und bey der Parole befohlen wird,
und daß ein jeder die übrige, oder wenn es nicht erlaubet
worden, die sämtliche Mannschaften vorhero ab-und nach
ihren Legiinentern gehen lassen müsse.

§.23. Ausserdem muß annoch, wenn der Feind in der
Nahe ist, oder Partheyen vermuthet werden können, eine

Escorte: von der Cavallerie und Infanterie bey der ßaga-
ge commandirct werden, welche der höchst commandü
rende Offkier solchergestalt vor, hinter, und in der Mitte
derselben vertheilet, wie er es, nach Maaßgcbung der etwa

zu befürchtenden Umstände, am sichersten erachtet. Die
Starcke von einer solchen Escorte aber dependirct von

der Anordnung des Feld-Marechalr, oderenLhef comman-

ehrenden Oeneralz der e^imee, und muß sich niemand bey
Verlust seiner Eharge unterstehen, mehrere Unter-056cierr
oder Gemeine mit der Lagage zu schicken, als in vorherge-
bcndcn §. §. erlaubet und angeordnet worden.

§. 24. Der bey solcher Escorte commandirte Officier
hat NUN , wahrendem March, wenn feindliche Partheyen
zu befürchten sind, alle nur crsinnliche Vorsicht zu gebrauchen,
vor- hinter - und seitwärts patrouillirctt, auch wenn die

Lagage hohle Wege, Büsche, oder Hvlhungen paMren
soll, einige Corrifnandirtc etwas vorauszuschicken, und re-

cognoscifcn zu lassen; nicht tvenigcr an beyden Seiten sol-
eher hohlen Wege, auf die Höhe, ungleichen, wo dieselbe
anfangen rind aufhören, auch wohl seitwärts in den Höl-
tzungen, kleine vetachernLl'rt so lange zu poüiren, bis die
Lagage gäntzlich durch-und vorbey paiUret ist, und hat ein

sol-
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solcher Offkier, auf dessen Einsicht, und jedesmal zu ma-

cheuden Anordnungen/ die Sicherheit der Bagage lediglich
beruhet, seine Conduite Hiebey solchergestalt einzurichten,
und zu gebrauchen, daß es weder seinem Fleisse, seiner
Wachsamkeit, noch seinen gestelltcu Ordres cheygemcssen
werden könne, wenn die Bagage auf einer, oder der an-

dern Art, gelitten haben rnöchte.
§. 2 s. Wann nun aus vorstehendem sattsam und deut-

lich erhellet, in welcher Ordnung die Bagage der ganherr
Armee auf einander folgen soll: So muß sich niemand un-

terstehen, solche Ordnung zu brechen, aus seinem Range
zu fahren, oder sich zur Seiten zu wenden, und andere

Wege zu suchen. Vielweniger aber müssen sich die bey
der Bagage befindliche Gommandirte, Diener, oder Kut-

scher, von derselben ab5entiren, um etwa zu plündern, zu

rauben, oder andere Excesse zu begehen, angesehen dicjc-
nige, welche auf einiger Weise hierwieder handeln und be-

troffen werden möchten, sofort arretim, und nach Beschaff-
fenheit der jedesmaligen Umstände, am Leibe oder Leben
gestraffet werden sollen.

§. 26. Und da auch, aus diesem allen, zur Gnüge ab-
zunehmen, wie viel daran gelegen, daß bey der Bagage al-
les ordentlich zugehe, und die Autorite des General-Wa-
genmeisters, und seines Eieutenants, beständig und gehö-
rig beybehalten und maintenirct werde: So ist ein vor al-
lemal den Knechten und Kutschern aller Generals und übri-
gen Officiers und Bedienten, vom Höchsten bis zum Nie-
drigsten, wohl anzubefehlen, und anzudeuten, daß sie sie-
diglich bey der llangirung, imgleichcn beym Ab-und Auf-
fahren der Bagage , auch wahrendem March derselben, von
deren Befehlen und Anordnungen äexendiren.

§. 27. Nichtweniger sind alle zur Escorte, oder sonst
von den llegimentern bey der Bagage eommandirte Ober-
Unter-OKciers , mrd Gemeine, pflichtig-und schuldig, ih-
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nen in allen die hülffreiche Hand zu bieten, und diejenige,
welche sich denenselben wiedersehen, oder sonst nicht solcher-
gestalt in alle Wege verhalten wollen, wie im vorstehenden
§.§. vorgeschrieben worden, sogleich, wenn die Bagage
wieder in das Lager aufgefahren, arretiren zu lassen, damit
dergleichen Uebertreter mit einer nachdrücklichen Straffe be-
leget werden können.

§.28. Solle sich aber jemand gar an dieselbe vergreif-
sen: So soll ein solcher Delinquente sofort Zrretiret, an
den 6eneral-Gcwaldiger, und nicht an das Begiment ge-
liefert, und nach geschehener Untersuchung am Leben gc-
straffet werden.

§. 29. Falß auch, wieder Vermuthen, jemand dcm Oe-
neral-Wagenmeister, oder seinem Biemenant, auf ihr
Suchen und Verlangen die gehörige Hülffe zu leisten sich
geweigert hatte, soll ein solcher gleichfals auf das härteste
vestraffet werden, und der commanäirende OsBcier dafür
zu antworten schuldig seyn.

§. Zo. Wenn nun, vorangeführter massen, die Bagage
in Ordnung gebracht worden, und es sich ereignen möch-
te, daß einige Wagen zu spate kommen selten, und dahe-
ro, nach dem ihnen beykommendcn Bange, nicht hatten
ciurangiret werden können: So sollen dergleichen Wagens
nirgends einbrechen, sondern zur wohlverdienten Straffe
ihrer Saumseligkeit, hinter der Bagage von der gantzen
-lrmee zu fahren, angehalten werden.

$.31. Solle auch ein Wagen zerbrechen, oder wegen
Müdigkeit der Pferde nicht weiter fortkommen können:
So muß derselbe, durch Hülffe der nächsten Knechte und
Commandiern, sofort aus der Zug-Ordnung gebracht,
auf die Seite gesthet, und eine kleine Escorte dabey gelas-
ffn werden; auch nachhero derselbe, wenn er wieder fertig,
oder die ermüdete Pferde sich erhöhtet haben, nirgends ein-
brechen, sondern hinter der gantzen Bagage von solcher Li-
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nie anhangen. Die übrige Zug-Ordnung aber sofort und

ohne Hinderung fort gehen.
§. 32. Wahrendem March muß diegantze Bagage jeder-

zeit in derjenigen Ordnung bleiben/ wie sie abgefahren ist/
und sollte sich ereignen/ daß dieselbe des Nachts das Lager
nicht erreichen könnte: So muß derGeneral-Wagen-Mei-
stcr dieselbe an einen dazu bequemen Platz / auf freyem Fel-
de / doch jedes Regimerrt , oder Battaillon , in 132 Linien

vor sich besonders, neben-und hintereinander, auch so dich-

te als möglich ist, auffahren, und nur zwischen jeder Linie

zu der erforderlichen Passag«, und Mischen jeden Wagen so
viel Platz, daß die Pferde an den Seiten der Deichseln an-

gebunden werden können, offen und übrig lassen.

§. Z Z. Falß nun bey solchen Vorfallen die Bagage auf-
zufahren genöthiget ist: So stehet sodann dein General-

Wagen-Meister frey, diejenige Wagen, welche des Mor-

gens zu spate gekommen, oder, währendem March, zurück
zu bleiben, genöthiget gewesen, wenn es die Zeit, Situation,
oder sonstige Umstände erlauben wollen, nach ihrem Range
wieder einfahren zu lassen.

§. 34. Sobald nun die ganhe Bagage aufgefahren ist,
bleibet der höchst- commandirende Officier von der Escorte

mit der einen Helfte seiner Leute vor derselben bey der Artil-

lerie , und mit der andern postiret sich der auf ihm folgen-
de Officier hinter der gantzen Bagage: Die vom jeden Re-

giment besonders commandiere Ober-Officiers aber ver-

theilen ihre bey sich habende Leute auf den recht-und lincken

Flügel einer jeden Linie, um auch an beyden Seiten, für
einen unvermuteten Ueberfall, gesichert zu seyn; und st-
hen zugleich dahin, daß alle Knechte bey ihren Wagen und

Pferden bleiben.
§. 3 s. Wahrender Nacht, werden auch von der Caval-

jerie nicht nur besondere Vorposten ausgesetzet, sondern
I 4 auch
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auch zum oftcm Patrouillen ausgeschicket, damit es an kel-
ner nöthigen Vorsicht ermangeln möge.

§. z6. Des folgenden Morgens laßt sodann der General-
Wagen-Meister die völlige Bagage, auf eben derselben Art,
sich wieder im March setzen, wie solche des vorhergehenden
Abends aufgefahren ist.

§. 37« Wann nun endlich die Bagage in das neue La-
ger kommt, marchiret der commandirende Officier von
der Escorte, mit der Artillerie, dahin, wo selbige stehen
soll, und vor derselben gehörig auf, zu welchem nachhcro die
übrige von seinem Lommando, welche hinten geschlossen,
ebenmäßig stoßen, und daselbst abgedancket werden.

§. 38. Die Bagage der Regimenter fahret sodann hin-
ter einem jeden Battaillon, solchergestalt, wie die Compa-
gnien und Officiers campiren, ordentlich und in einer Ei»
nie, ein Wagen nach und neben dem andern, gehörig wie-
der auf.

§. 39. Was aber Unsere eigene, Unsers Rönigl.
Erb-Hauses, und dazu gehörigen Hof-Staats, inglei-
chen derer Generals , und zum General ' Staab gehöriger
Personen, sinnliche Bagage anbelanget, verfüget sich eine
jede an denjenigen Ort, wo vor derselben die Qvartiere an-

gewiesen und marquiret worden.

§. 40. Sobald nun alles eingerücket und abgedancket ist,
wird endlich von den beykommenden der, Gap. 14., um-

stündlich vorgeschriebene Rapport, gehöriger massen, abge-
stattet.

Gap.
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(^Äp. 25 .

Was bey einem jeden Commando über-
Haupt in Acht zu nehmen ist.

^mn ein oder anderer Ursachen halber, Commandos

ausgeschicket werden: So bekommt derjenige OK-

cier , welcher dieselbe führen soll, von dem en Chef com-

mandirenden Generalen, oder dem General -Lieutenant,
oder General-Major du Jour ferne Instruction , wozu es

bestimmet sey; wie er sich hicbey zu verhalten, und welche
Praecautions er etwa zu nehmen habe.

§, 2. Sobald sich NUN ein solches Commando im March

gesetzet hat, muß es, wie klein es auch seyn möchte, den-

noch, wahrendem March, jedcsmalen eine, a Proportion
der Starcke, eingerichtete Avant- und Arriere - Garde

Haben.
§. Z. Die Avant-Garde gehet sodann 40 bis 60, auch

manchmalen wohl mehrere Schritte voran: Die Arriere-
Garde aber bleibet eben so weit hinter den Commandinen
zurücke; damit der deneuselben vorgesetzte Officier dadurch
für alle unvermuthete Ueberfalle nach fornen und hinten ge-

sichert seyn möge.
Der Chef aber muß, nebst den noch etwa bey sich Ha-

benden Ober-und Unter-OKciei-8, an beyden Seiten alles

aus das genaueste in Acht nehmen, und sich gehörig zuprL-
caviren suchen.

§. 4. Zu dem Ende vermeidet er, so viel möglich, die Passi-

rung dicker Buschwercke, oder Gehöltze, und nimmt lieber
einen kleinen Umweg, wo er ichtens seitwärts vorbey war-

chiren kan.
§. s. Ist er aber unumgänglich dazu genöthiget; oder

sals er sonst ein Defilé pasfiren muß: So wagt er sich nicht
I 5 eher
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eher hinein , bevor es von der Avant - Garde gehörig reco-

gnosciret worden; und beym nachherigen Durchmarch,
rietackiret er annoch, zu desto mehrerer Sicherheit, auf ei-
nige Distance an beyden Seiten, unter Anführung eines
Ober- und Unter-Ofüciers, gewisse, a Proportion der Star-
cke des Commandos eingerichtete Patrouillen , welche dann
seitwärts beyher marchiren, damit er, im Fall eine Par-
they verborgen liegen, und nicht von der Avant- Garde ent-
decket seyn möchte, in Zeiten davon benachrichtiget werden,
und für alle Ueberrumpclungen sich in Acht nehmen könne.

§. 6. Sollte nun bey solcher Gelegenheit die Avant- oder
Arriere- Garde, oder eilte Von den Seiten Patrouillen cou-

piret werden: So müssen selbige ohnverzüglich Feuer ge-
den, damit das Commando sich darnach richten, und die
zu ihrer Sicherheit nöthige Gegcnveranstaltung besorgen
könne.

§. 7. Ausserdem hat noch der commandirende Officier,
wenn er einigen Ueberfall befürchtet, und bey Tage über ein
freyes Feld marchiret, wo, hin und wieder, cintzelne Bau-
ine stehen, sein Commando halten, jemanden hinauf stci-
gen, und aller Orten herum sehen zu lassen, ob man etwa

feindliche Partheyen, oder Posten, in der Ferne gewahr
werden könne.

§. 8. Gleiche Vorsicht hat er auch zu gebrauchen, wenn

Hügel oder sonst erhabene Höhen in der Nahe liegen, als

wohin er sodann, währender Zeit, daß er mit dem Com-

mando einen Halt machet, einen Ober- oder Unter-056cier
mit einigen Leuten abschicken, und die Gegend übersehen
lassii kan.

§. 9 . Ist ein solches Commando genöthigct bey Nacht-
Zeiten zu marchiren: So muß alles nicht nur sehr munter
und allart seyn, sondern auch ein jeder sich so verhalten, daß
er sein Gewehr und Ammunition, so bald sich nur das ai-

lergeringste in der Nahe, oder Ferne, hören lasset, sofort
bey
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bey der Hand habe. Alles plaudern, laute sprechen, und
Toback rauchen aber, muß den Leuten nachdrücklichst der-

boten werden, weil solches sehr weit gehöret und gesehen
werden, infolglich dem Commando zu grossen Nachtheil ge-
reichen kau.

§. 10. Eben dieser Ursachen halber gebraucht man auch
bey hellen Mond-Schein annoch die Behutsamkeit, das Ge-
wehr verdeckt tragen zu laßen, damit man, durch dessen blin-
ckern, welches gleichfals sehr weit zusehen ist,nicht entdecket,
And einiger Gefahr ausgesetzet werden möge.

§. II. Wenn ein solches Commando in des Feindes
Land auf Parthey ausgehen, oder recognosciren soll; und

folglich, nach ausgeführten Dessein, sich sofort wieder zur
^rmöe verfüget. So muß man, um dem Feinde alle
Nachrichten zu benehmen, diejenige, welche man unterwe-

gens begegnet, so lange bey sich behalten, bis man nicht nur

das anbefohlene zur gehörigen Execution gebracht, sondern
auch die schwerste Oerter des Rückmarches passiret , und
folglich in Sicherheit ist.

§. i2. Bey solchem Zukückmarch hat man auch die Vor-
sichtigkeit in Acht zu nehmen, daß man nicht gerne densel-
den Weg wieder zurücke, sondern lieber einen Umweg nimmt,
weil der Feind von dem ausgeschickten Commando Nach-
richt erlanget haben, und dasselbe zu coupiren, oder gar
aufzuheben suchen kam

§. i z. Fals aber solches nicht wohl thunlich seyn möchte,
muß man, wenn die Starcke des Commando? nicht ver-

statten will, diejenige Brücken oder Defilés, welche man

nachhcro nothwendig wieder zu passiren hat, mit einem
desfalö zurück zu lassenden Detachement zu besetzen, vorhe-
ro jedesmalen dergleichen Oerter und Passagen wohl reco-

gnosciren lassen, damit man bey Zeiten, fals selbige der
Feind indessen besetzet haben möchte, seinen March verem-
dem könne.
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Doch müssen keine dergleichen Detachements zurück ge-
lassen werden/ ohne mit Genehmhaltung, oder auf Oräre
der Oeneralite , und daß man so viele Leute hierzu nehmen
kan, welche einen hinlänglichen Wiederstand zu leisten, und
einen solchen Posten zu behaupten, verinögend sind.

§. 14. Sollte auch ein solches Commando keine aus-

drückliche Ordre haben, sich mit dem Feinde einzulassen,
oder Gefangene mitzubringen, muß man auf alle nur mögli-
ehe Art, bey Gewahrwerdung eines Feindes, das Engage
ment mit demselben zu verineiden suchen.

§. i s. Fals man aber einige cingehohlte Kundschaft zu
überbringen hat, muß man, wie groß auch der Vortheil schei-
nen möchte, dennoch dergleichen nicht unternehmen, indem
an solchen Nachrichten, welche dadurch leichtliä) verlohrcn
gehen könnten, mehr, als an der Aushebung, oder Repoussi-
rung, eines feindlichen Commandos, gelegen.

§. 16. Sollte hingegen ein solches Commando angegrif-
fett werden: So muß es sich entweder in gehöriger Ord-
nung zurücke riehen, oder an einen Vortheilhaften Ort, wo

es mehreren Wiederstand zu leisten, den Feind abzuhalten,
und sich besser zu vertheidigen vermögend ist, auch im Rü-
cken gesichert seyn kan, postiren.

§. 17. Es muß sich aber kein Officier mit seinem Com-
mando gefangen geben, und das Gewehr strecken lassen, wo

er nicht von der ungleich starkem Macht des Feindes unum-

Sanglich dazu gezwungen ist, keine Hofnung, sich zu retiri-

ren, oder kecundiret zu werden, vor sich siehet, auch vor--

hero einigemal Feuer gegeben, und folglich alles dasjenige
gethan hat, was von einem braven und rechtschaffenen Sol-
daten erfordert werden kan.

§. 18. Wenn auch etwa dergleichen ausgeschickte Com-
mandirte beordert sind , an einen gewissen von der Armee

entferneten Ort posto zu fasten: So muß der commandi-
rende OKcier , wenn er Denselben bezogen, nicht nur, bey

Aus-
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Ausseh-und Unterrichtung der erforderlichen Posren, dasje-
nige beobachten, was in dem nechstfolgenden Gap. 26. die-

serwegen vorgeschrieben worden, sondern noch überdcm, wo

er nicht etwa hinter einer Mauer, oder dergleichen, sich sc-
hen kan, durch Aufwerffung einer Brustwehr, kleinen Re-

Uoute, Verpallilaäirung , oder wenn es in einem Busch
oder Höltzung ist, durch einer Verhauung sich vor den feind-
lichen Angriffen und Ueberfallen, hauptsächlich von der Ca-

vallerie, bestmöglichst zu sichern suchen.
§. 19. Ein solchergestalt pokirter Osücier muß nun nach-

hero, so lieb ihm seine Ehre und Leben ist, den in Besitz ge-
nommenen Posten auf das alleräußerste vertheidigen , und

denselben nicht verlassen, so lange er noch die allcrgeringeste
Hofnung vor sich siehet, denselben behaupten zu können.

§. 22. Sollte ihm aber der Feind gar zu sehr überlegen,
und zugleich der Ort so weit von der Armée entfernet seyn,
daß niemand solchen Ueberfall so leicht gewahr werden, er

folglich des benöthigten Beystandes sich nicht versprechen,
und durch aller seiner hartnackigten Gegenwehr dennoch
nichts weiter ausrichten könnte, als sich und seine Leute vcr-

geblich aufzuopfern: So kan er, nachdem er vorhero allen
nur ersinnlichen Wiederstand und gehörige Kravour bewie-
sen, mit dem Feinde sich in eine Capitulatiori auf das best-
möglichste einzulassen suchen, oder wenn solche nicht zu er-

langen, sich gefangen geben.
§. 21. Wenn auch ein dergleichen im March begriffenes

Commando auszuruhen , und Rendes - V0U8 zu Halten, ge-
nöthiget ist, muß es jedesmal an einen so viel möglich be-
deckten Ort geschehen, jeder Soldat sodann bey seinen Ge-
wehr bleiben und sich niederlegen, der Officær aber, durch
ringsherum auszusetzende Schildwachen, sich für alle unver-

muthete Ueberfalle zu sichern suchen.
§. 22. Schließlich ist noch mit anzuführen, daß wenn

ein solches Commando sollte angegriffen werden, es sodann
bey
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bey der zu leistenden Gegenwehr auf eben derselben Art ckar-
giren, und 4 Mann hoch stehen bleiben müsse, als im isten
Theile des Infanterie-Reglements Cap. 2s. ausführlich
vorgeschrieben worden: Es wäre dann, daß selbiges hinter
einer Mauer, einem Kirchhofe, kleinen Brustwehr oder der-
gleichen stände: Als in welchem Falle sich dasselbe 2 Mann
hoch stellen, und solchergestalt mit einzelnen Gliedern char-
giren kan.

Cap. 26.
Von den Aussen - oder Vorposten

in der Armee.

am ein solcher Posten besetzet werden soll: So der-

samlen sich die voll den Regimentern hierzu ver-

langte Mannschaften, auf den in der Armes bestickten 6e-

neral-Samittel-Platz, von wannen sie demnechst, wann

von dem Brigade-Major du Jour alles nachgesehen und

abgetheilet worden, nach den angeordneten Ort marchiren.

§. 2. Der General-Major du Jour unterrichtet NUN

den höchstcornmandirenden Officier, wie er sich bey ein-
und andern etwa zu vermuthenden Vorfallen zu verhalten;
für welche Gegenden er die grösseste Vorsicht zu nehmen;
wohin er, unter Commando einiger der dcy sich habenden
Ober- oder Unter- Offieiers, seine Vor- und Seiten-Po-
sten zu detachiren; auch bey Tag und Nacht seine kil»
trouillen auszuschicken hat.

Es müssen aber von einem dergleichen Posten nicht gar
zu viele kleine vetacliernentz ausgesetzet werden, damit der

Haupt - Posten nicht zu sehr dadurch geschwachet werden
möge.

§. Z.
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§. 3. Sollte aber nachhero ein anderer General du

sour hierunter etwas zu verändern vor nöthig finden: S»
ist wohl in Acht zu nehmen, daß er solches nicht ehendev
befehlen müsse, bevor es dem en ckek commandirenden
Generalen vorhero von ihm gemeldet, vorgestellet, und
dessen Gcnehmhaltnng darüber eingeholet worden.

§. 4. Weil aber dergleichen Posten von der Infanteris
gewöhnlich bey Defilés, Höltzungen, oder in Dörfern zu
stehen kommen, angesehen, wo Haine verhanden ist, die
Cavallerie dazu gebrauchet wird: So dependiret es gleich-
falls von der Anordnung des General - Majors du Jour,
ob es etwa nöthig seyn mögte, dieselben durch Aufwerfung
einer Brustwehr, Verpallisädir- oder Verhauung, für ei-
nen unvermutheteit Ueberfall, hauptsächlich von der Gaval-
lerie, zu sichern.

§. s. Diese Detachements werden nun, sowol wie der
Haupt-Posten, wann sie an Ort und Stelle gekommen,
nach Maasgebung des von ihnen zu besetzenden Terrains,
und der Starcke ihrer bey sich habenden Mannschaften, 2,
Z, oder 4 Mann hoch aufgestellet, und machen jederzeit die.
krönte gegen den Feind.

§. 6 . Von jedem Posten, oder Detachement werden
hiernechst vor - und seitwerts Schildwachen ausgesetzet,
welche ebenmäßig nicht nur die krönte gegen den Feind
machen, sondern auch nicht weiter voneinander stehen
müssen, als das sie sich bey Tage absehen, und bey Nacht,
ohne grosses Lärmen zu machen, beqvem zu- und abrüsten
können.

§. 7 . Ausserdem aber müssen annoch alle nur inögliche
und ersinnliche l'rTcautiones in Acht genommen und vcr-

anstalltet werden, damit man niemalen von den; Feinde
überrumpelt, und ausser Stand gesetzet werden möge, den
anvertrauten Posten gehörig vertheidigen zu können.
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8. 8. Zu solchem Ende müssen, bey jedesmaliger Ausseh-

oder Ablösung der Schildwachen, die Leute vorhero genau
unterrichtet, zu aller nur möglichen Wach'amkeit angemah--
net, und die Gewehre, ob solche geladen, in tüchtigen
Stande, gut- und frisches Zünd-Pulver auf der Pfanne/
auch der Pfannendeckel abgenommen, zuverlässig nachgesc-
hen werden.

§. 9. Nicht weniger werden, die ganhe Nacht durch/
alle Stunden Patrouillen, welche aus einem Ober- oder
Unter-Oüicier, und Ä Proportion der Starcke, aus z 3 4
Mann bestehen, ausgeschicket, und alle Schildwachen, ob
sie munter und auf ihren Posten stehen, gehörig vifitiret»

§. io. Eben dergleichen Præcautioii ist auch bey Tage
in Acht zu nehmen, wenn Posten so weit entfernet, oder
voran, in oder gegen einem Busche oder Hölhuug gelehrt
worden, daß mau sie nicht absehen könnte; a!s in welchem
Falle man noch überdem, zu desto mehrerer Sicherheit und

Verhinderung der Desertion, an so beschaffene Oerter dop-
pelte Schildwachen postiren kam

§. ii. Sollten nun dergleichen ausgeschickte Patrouillen
einander in der Nacht begegnen: So ist als eine Leneral-

Kegul ein - vor allemal zum Grunde zu sehen, daß diejenige,
welche zuerst angerusseu wird, es möge nun selbige von ei-
ncmOber- oder Unter - OKeier geführet werden, jedesmal
das Feldgeschrcy ohnweigeriich von sich geben müsse.

§. i2. Einer jeden Schildwache ist nun alles Ernstes
anzubefehlen, daß, wenn sie bey Tage bewafnete Leute,
oder in der Ferne Staub gewahr werden, ferner, bey Nacht
Feuer sehen, ein starckes Hunde Bellen, oder ein sonst un-

gewöhnliches Gethöne hören, sie solches dem nächsten Po-
sten, und sodann einer dem andern ohngesaumt, doch ohne
grosses Lärmen zu machen, zurüssen müssen, damit es dem
commanclirenclen OKcier dadurch bekant werde.
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§. i z. Hiernechst daß jederzeit eine Schiidwache auf die
andere Achtung geben müsse; damit/ wenn jemand defer-
nren / oder nicht wachsam seyn möchte/ es sofort redressi-
ret, und eilt anderer ohnverzügiich dahin gefchicket werden
könne.

§. 14. Wenn auch Commandirte auf eine Schildwache
ankommen/ muß sie setbige, sie möge jemand davon kennen
oder nicht, bey Tage auf 42. bis so. Schritte halten/ es
dem nächsten Posten, oder der Wache/ zurussen / und nicht
eher weiter passiren lassen, bevor 1. Ober--oder Unter-OK-
der, mit einigen Leuten/ dahin gefchicket worden / das Corn-
rnando zu examrniren.

§. i s. Kommen aber dergleichen Commando;. oder

sonst bewaffnete Leute/ wenn es auch nur 2 . 3 Z. Mann
seyn möchten, bey Nacht, muß die Schildwache selbige,
auf 40. bis so. Schritte anrussen, und das Feldgefchrey
abfordern-; Nachhero aber, und wann sie gleich das rechte
Feldgefchrey von sich gegeben haben, dennoch nicht chender
weiter paffiren lassen, bis es der nächsten Wache, oder
dem Haupt-Posten, zugeruffen, und eine Patrouille 4 selb,-
ge zu examinirat, abgeschicket worden.

§. 16. Solte auf der Schildwache Anrussen und Vcr-
langen, weder Antwort noch Feldgefchrey erfolgen; oder
aber ein solches Commando bey Tage oder Rächt nicht
halten wollen: So muß selbige, ohne zu befürchten, daß
sie darüber in die allergeringste Verantwortnug kommen
könne, augenblicklich Feuer geben.

§. 17. Wenn auch bey Tage, oder Nacht, verdeckte
Wagens ankommen, muß es auf eben derselben Art gc-
halten/ und denenselbm nicht chender verstattet werden,
weiter zu fahren, bevor man gewiß versichert ist, daß steder
Armes zugehören, oder durchgängig vifitiret worden.

§. 18. Fals aber eintzelne Personen bey Nachtzeiten von
des Feindes Seite ankommen möchten: So hat die Schild-

K. wache
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wache solche nur anzuhalten, und es der Wache zuzuruf-
fen, damit eine Patrouille dahin geschickt, und der äuge-
kommene zum Commandanten des Haupt-Postens ge«
bracht werden könne.

§. 19. Wann nun alle Schildwachen solchergestalt gc-
hörig unterrichtet worden, und demnechst der Wache et-
was von ihnen zugeruffcn, oder Feuer gegeben wird: So
müssen sofort 1. Ober-, oder in dessen Ermangelung 1. Un->
tetvOfficier, mit Z.a 4. Mann, dahin geschicket, von der
Wache aber, es wäre dann, daß es nur einhelne Leute wa-

rcn, obnvcrzüglich ins Gewehr getreten werden; damit man,
bey allen sich etwa ereignenden Vorfallen, in gehörig- und
velenlionr-massigem Stande sich jederzeit befinden möge.

§. 20. Derjenige Ober-, oder Unter-OKcier aber, wel-
eher dahin geschicket wird, hat sodann folgendes zu bcob-
achten.

Wenn es ncmlich ein Commando ist: So examiniert
er dasselbe umständlich, woher es komme, von wem es ge-
führet werde, und dergleichen.

Fals er nun den Ckiek desselben, oder fönst einige der da-
bey befindlichen Officiers kennet, meldet er solches dem Com-
mendantcn des Postens; damit Ordre ertheilet werden
könne, es durchpausten zu lassen.

Wann er aber keinen von Person kennet: So last er

das Commando stehen bleiben, und nimmt denjenigen,
welcher dasselbe führet, mit sich; damit er von denr Com-
mendantcn selbst examiniert werden könne.

Fals auch die angehaltene, nur aus einigen wenigen Leu-
te« bestehen möchten, welche nichtes feindliches unternehmen
können: So bringet der entgegen geschickte Ober-, oder
UmotvOfsicier, sie sämtlich zu dein Commendanten; da-
mit sie daselbst ausführlich befraget werden können.

Was einhelne Personen hingegen anbelanget, hat bereg-
ker Ober-oder Unter-OEcier selbige gar nicht zu examini-

ren,
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ren, sondern ohngesäumt zu dem Commendanten zu brin--
gen; weil es manchmalen Spionen seyn können, und es
sodann nicht rathsam wäre, daß solches dem gemeinen
Manne bekannt würde; indem es nachhero durch Ueberläuf-
fer ausgebracht werden, dem Generalen folglich schaden,
den Spionen aber unglücklich machen tönte.

8.2i. Wenn nun die entgegen geschickte Patrouille, je-
manden zu dem evmmandirenden OKek des Posrens brin-
get, muß dieser, fals er sie nicht kennet, und daß sie zur
Xrmee gehören, versichert ist, sich deren Ordre; und Pas-
seport; vorweisen lassen, und sodann, wenn er an der Rieh-
tigkeit etwa zweiffeln möchte, selbige bey sich bleiben, die
Lommando; aber vor der fronte halten lassen, bis es Tag,
oder dem General-Ua^or du ^sour gemeldet, und dessen
Befehl dieserwegen cingchohlct worden.

§. 22. Solle hingegen von vorerwehnten eintzcln ange-
kommenen Personen, jemand den Generalen zu sprechen
verlangen: So hat der Oommendant sothanen Posteris
ihn nicht weiter zu befragen, sondern durch einen Ober-,
oder in Ermangelung dessen, durch einen zuverlaßigcn Un-
ter-Okncier, nach dem Haupt-Quartier schicken, und an ei-
neu der General Achoutanten bey dem en olles comman-

direnden Generalen liefern zu lassen. Und dieser Ober-,
oder UitfetvOfficier , muß nun, währendem Hinbringen,
genau auf ihn passen, daß er unterwegens mit niemanden
sprechen, vielweniger aber zu entflöchten, einige Gelegen-
heit bekommen möge.

§. 2Z. Weil aber auf einen dergleichen Posten niema-
len zu viele Vorsicht und Behutsamkeit gebrauchet werden
kan: So ist es nicht genung, daß der Oommendant seine
Detachements, oder Posten, vor - und seitwärts aussetzet;
sondern er muß annoch gegen die Seite des Lagers gleich-
fals einige Schildwachen placireit, welche dahinwärts be-
ständig die Fronte machen, und nicht nur, wenn jemand

K » von
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von der Generalité bey Tage ankommen möchte, solches
der Wache zuruffen, sondern auch, bey Gewahrwerdung
eines Commandos jc. sich eben so verhalten müssen, wie
vorhin schon angeführet worden; angesehen der Chef deS

Postens kein Commando bey Nacht ehender aus dem La-
gcr muß pasiireit lassen, bevor er dazu Befehl erhalten,
oder ihm die Ordres und Passeports vorgewiesen worden,
und er selbige richtig befunden. Im wiedrigen Falle aber
verhallt er sich wie schon §.2i. erwehnet ist.

§. 24. Damit auch ein jeder Posten beständig in hin-
länglich vefenhons - mässgcn Stande sich befinden möge:
So kan zwar der Chefdas Gewehr durchgchends niederlegen,
und bey Tage seine Leute ruhen lassen; Er muß aber nicht ver-

statten, daß selbige auseinander lausten, oder gar auf Maro-
de ausgehen, sondern stets beyßunmen bleiben, und ihre
Ammunition in Bereitschaft halten.

§. 25. Bey Nacht hingegen muß ein jeder Ober-oder
Unter-0f6cier dahin sehen, daß wenigstens die eine Helf-
te der bey ihm befindlichen Leute, indessen daß die andere

ruhet, munter und wachsam bleibe, und hierunter mit ein-
ander abwechseln.

§. 26. Solte aber einiger Ucbcrfall befürchtet werden
können: So ist noch übcrdem nöthig, daß jedesmal die ei-
ne Hclfte des Commandos unter Gewehr bleibe, und das-
selbe beym Fuß setze, oder im lincken Arm lege, wogegen
indessen die andere Helste sich ausruhen, und dasselbe nie-

Verlegen kan: Doch muß, sobald ein Schuß gehöret wird,
alles ohnverzüglich zum Gewehr treten, und in Bereit-
schast stehen. Welches denn hauptsächlich auf allen de-
tachirteit Posten in Acht zu nehmen ist.

§.27. Nichtweniger müssen des Morgens, wenn der

Tag bald anbrechen will, nicht nur die sämtliche Mann-
schasten ins Gewehr treten, und in Bereitschaft stehen;
weil um solche Zeit der Feind seine Desseins gerne zu voll-

ziehen
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ziehen und etwas zu unternehmen pflegt; sondern auch, mit

Aufgang der Sonnen, starckere Patrouillen ausgeschicket,
und alle Avenües vor der Fronte recognofciret werden,
bis deren Zurückkunft dann die Wachen im Gewehre sie-
hen bleiben.

§. 28. Wann nun der Commendant eines solchen
Vor-oder Aussen-Postens, von allen Detaehements t>cit

Kapport eingezogen, und er nicht gar zu weit von der Ar-

mee entfernet ist, schicket derselbe einen Ober-, oder in Er-
mangelung dessen, einen zuverlässigen Unter -Offlcier nach
dem Haupt-Quartiere, welcher alles, was etwa vorgcfal-
len, und ob es richtig seye, nicht nur melden, sondern auch
nachher» die Parole und das Feldgcschrey mit zurücke brin-

gen muß.
§. 29. Solte hingegen das Commando so weit von der

Armee entfernet seyn, daß die Parole und das Feldgeschrey
nicht aus dem Haupt-Quartiere abgehohlet werden könn-
te: So muß der Chef desselben seinen Leuten selbst ein Feld-
geschrey geben. Weil aber dasselbe denen schon ausscvcn-
den, oder erst von der Armee ausgehenden Commandir-
ten, nicht wissend seyn, und folglich ihnen nicht abgefor-
dert werden kau: So muß solches denen ausgesetzten Po-
sten wohl bedeutet, und zugleich anbefohlen werden, daß
sie die Ankommende nur anzuhalten, und solches der nach-
sien Wache zuzuruffen haben, damit die benöthigte Pa-

trouillen ausgeschicket, und die angehaltene gehörig exa-

miniret werden können.
§. 30. Nachmittags, oder gegen Abend, lassen sodann

alle detackirte Posten, durch 1. Ober- oder UnterOfficier,
die Parole , Feldgeschrey und Ordres bey dem Chef des
Commandos hohlen, und geben demnächst das Feldge-
schrey, nebst den etwanigen Befehlen, hinwieder an alle

ihnen untergebene Unter-Offleiers und Gemeine.

K 3 Fals
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Fals aber von der Generalits solche Ordres ertheilet
worden, welche sofort nachgelebet werden müssen, last der
Commendant es allen Detaebements ohnverzüglich be-
kannt machen.

§. Z i. Solle nachhero jemand, welcher das Feldgeschrey
bekommen, defertircn : So muß es dem Commendanten
sofort gemeldet, das Feldgeschrey von ihm verändert, und
durch ohngesäumtauszuschickende Patrouillen, denen recht-
und lincker Hand nachstanstvssenden Comrnandos von der
Kavallerie oder Infanterie bekannt gemachet, und sodann
von einem Haupt-Posten zu dein andern weiter bestellet
werden.

§. Z2. Nichtweniger wird es sofort dem Genera!-Majo«
ren du Jour von der Infanterie gemeldet, damit dieser es
dem General-Major du Jour von der Cavallerie gleich-
fals wissen lassen, das etwa im Lager solcherhalben zu be-
sorgende anordnen, und allen etwa zu befürchtenden Un-
ordnungen dadurch vorgebeuget werden könne.

§. z z. Sollten nun dergleichen Austenposten von andern
wieder abgelöset werden, welches dann gemeiniglich gerne,
und nachdem es nemlich der Commandirende General bot;

nöthig oder am bequemsten erachtet, alle 2,4, oder 8 Tage
geschiehet: So müssen die Ablösende nicht gegen, sondern
lincker Hand neben der alten Wache, in der Stille auf-
marchiren , und die Fronte cbenfals gegen den Feind ma-

chen, welches dann die Schild wachen bey ihrer Ablösung
ebenmäßig zu beobachten haben.

§. 34. Die Ober- und Unter-OKeiers von dein neuen
Commando , müssen sich sodann alle münd-und schrifftliche
Ördres , auf das genaueste liefern lassen, alles annotiren,
und nachhero wohl überlegen, wie dieselbe recht einzusehen
und zu verstehen sind; damit sie, im Fall ihnen ein oder das
andere etwa unrichtig, undeutlich, oder bedcncklich vorkom-
MSN möchte, solches dem General -Major du Jour »hnver-
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züglich melden lassen, und dessen näheren Befehl darüber
gewärtigen können.

§. Zs. Schließlich ist annoch, als eine General-Regul in

Acht zu nehmen, daß alle Ober-, oder besonders detachirte

UntcivOfficiers, den ihnen anvertrauten'Posten auf das

äusserste defendiren, und sich niemals ehender zurücke zie-
hen müssen, als bis sie, nach aller möglichst gethanen Ge-
genwehr, durch die ungleich stärckere Macht des Feindes,
unumgänglich dazu gezwungen worden, indem sie sich des
Soutiens von der Armée jederzeit versprechen können.

Nichtweniger auch, daß dergleichen vorausgesetzte Oeta-

c’nements, sich in solchem Falle nach dein Haupt- und star-
ckesten Posten in gehöriger Ordnung zurück ziehen müssen.

Und endlich, daß auch niemand seinen Posten, um etwa

einen ankommenden Feind zu attaquiren, verlassen, sondern
stehen bleiben müsse: Indem sie nicht dahin gesetzet worden,
ostenüve zu agiren, sondern sich zu delendiren, den an-

vertrauten Posten bis zur Ankunft des ohnfehlbar zugewar-
tenden 8uccurle8 zu behaupten, zünd Lärmenjzu machen,

Cap. 27 .

Von Bedeckung der Zufuhren?
und dergleichen.

^^e nothwendig und unentbehrlicher es ist, bey einer Ar-

Vi?, mée solche Veranstaltungen zu machen, daß es der^

selben niemals an Ammunition, proviant und sonstigen
Lebens-Mitteln fehlen möge; um so mehr ist auch, äussersten
Fleisses, dahin zu sehen, dergleichen Zufuhren vor alle feind-
liche Ueberfälle zu sichern.

§. 2. Zu solchem Ende müssen nicht nur an verschiedenen
Orten, in der Nähe der Armee, Lommandor postiret wer-

K 4 den,
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den, welche die Wege vor solchen streiffenden Partheyen
sichern können; sondern es muß annocb den Commandan-
ten der nachstbelegencn Festungen anbefohlen werden, ih-
rerseits gleichfals alle nur mögliche Vorsicht hierunter zu ge--
brauchen.

§. Z. Ausserdem aber wird eine solche Convoi noch mit
einer hinlänglichen Bedeckung versehen, unter deren Schutz
und Aufsicht selbige sicher in das Lager kommen könne.

§. 4. Die Starcke einer solchen Escorte ist nun zwar
nicht eigentlich zu benennen, sondern dependiret lediglich
von der Anordnung des en Chef commandirenden Gene-
rals. Es ist aber doch bey Einrichtung derselben Hauptfach-
lieh die Anzahl der Wagen, welche sie bedecken soll, die vom
Feinde zu befürchtende Gefahr, und endlich dasjenige Ter-
rain, welches man zu passiren hat, in Acht zu nehmen:
Angesehen im freyen Felde desto mehr Cavallerie , wo aber
viele Desilés &c. verhandelt, desto mehr Infanterie dazu er-

fordert wird.
§. s. Diese zur Bedeckung bestimmte Cavallerie und

Infanterie theilet nun der Commendant derselben in 3 Thei-
le, wovon er einen voran, den andern in der Mitte, und den
dritten gantz zuletzt, und hinten nach marchiren lasset.

§. 6. Weil aber zu einer Convoi eine grosse Etendue
erfordert wird, und folglich der höchst commandirende Of
sider nicht gnugsame Præcautiones nehmen kalt: So inuß
er hauptsächlich von der Nahe und Weite des Feindes, des-
sen etwa ausgeschickten Partheyen, und von demjenigen
Terrain, welches er nachher» zu passiren hat, alle nur

mögliche und sehr genaue Kundschaft einziehen; demnechst
aber seine Anordnungen solchergestalt machen, daß er auf
alle Art und Weise, von solcher Nachricht, einigen Vortheil
ziehen könne.

§. 7, Zu solchem Ende muß er nicht nur bey Abtheilung
seiner Leute die Vorsicht gebrallchen, daß er, nachdem for-

neu
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neu oder hinten einiger Angrif zu befürchten / er auch in sol-
chcm Falle zur Avant- oder friere - Garde die meisten Leu-
te nehme; oder aber/ wenn man den Feind von der Seite
erwartet/ die bcyhermarclnrende Detachement;, von wel-
chen in dem hiernechst folgenden Spho gehandelt wird/ ver-

starcke; sondern er vor seine Person muß noch überdem je-
desmal an denjenigen Ort verbleiben, wo die meiste Gefahr
zu vermuthen, um auf alles selbst zu passen, und sofort die
benöthigte Ordre; ertheilen zu können.

§.8. Wenn nun der Commendant der Escorte, vor-

angeführter massen, die bey sich habende Mannschaften in 3

Haupt-Theile abgetheilet, besorget er, daß von jedem Corps
verschiedene Detachements von der Lavallerie und Infan-
terie genommen werden, welche in gewisser Distance, langst
der Convoi, beyhermarckiren.

§. 9. Wo nun l'laine verhandelt, reitet bey der Avant-
Garde die Cavallerie voran, und hinter derselben folgt die
Infanterie ; und bey der Arriere - Garde hingegen schliesset
sodann die Cavallerie hinter der Infanterie.

§. 10. Sobald man aber Hölhungen, Desilés, oder der-

gleichen zu passiren hat, muß diese Disposition sofort Ver-

ändert werden, und die Infanterie bey der Avant-Garde
Voran, bey der Arriere-Garde aber zuletzt marcltiren.

§. II. Mit denen beyhermarchirenden, wird cs nun

eben so gehalten, nemlich, wo Haine verhandelt ist, bleibet
die Infanterie bey den Wagens, und sodann reitet die Ca-
vallerie etwas seitwärts, um an beyden Seiten , auch auf
denen in der Nahe gelegenen Höhen, alles desto besser reco-

gnosciren und übersehen zu können.

§. 12. Wo aber Höltzungen, Buschwercke, Desilés und
dergleichen verbanden , bleibet die Cavallerie bey-oder zwi-
sehen den Wagen, und die Infanterie marchiret sodann
seitwärts auf einige Distance beyher ; muß auch sogar, wenn

K s in
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in hohlen Wegen, an beyden Seiten, die Höhen ichtens
passable und erstciglich sind, daselbsten marekiren, und al-
les recoAnolciren , damit man nicht unvermuthet überfal-
lcn, und ausser Vefenüom- mäßigem Stande gesetzet wer--
den möge.

§. I z. Wann nun solchemnach die Convoi ciitDeffié er--

reichet, last der öorcuimarchirende Officier j die Cavallerie
an beyden Seiten so lange aufmarckiren, bis die infante,
rie sich vor derselben im March gesetzet hat, und sie dersel-
bcn folgen kan.

Sobald aber wieder hinlängliche Haine kommt, macht es
die Infanterie eben so, und last hinwieder die Cavallerie
Voranmarcbiren.

§. 14. Eben dieses muß auch bey der Arriere- Garde
beobachtet werden, als woselbst bey Paarung eines Veffié
die Infanterie, in freyem Felde aber die Cavallerie, hinten,
oder zuletzt marebiret.

§. 15. Wahrendem March muß nun der voranrcitende
Officier nicht nur sehr langsam marchiren, und zum öftern
einigen Halr machen, sondern auch jederzeit dahin gesehen
werden, daß die Wagens durchgängig so dichte, als möglich,
und ohne einiger dazwischen frey zulassenden Oeffnung, ge-
schlössen hinter einander folgen.

§. 16. Und damit mrch von der Convoi keine gar zu groß
se Etendue eingenommen, und folglich die Bedeckung da-
durch zu weit von einander abgesondert werden möge, kan
man in freyem Felde, und wo es die Wege und das Ter-
rain ichtens verstatten wollen, 2 az Wagens neben einan-
der fahren, bey Passmms eines Deffiö, oder dergleichen aber,
dieselbe nachhero jedesmal wieder abfallen, und eintzeln sah-
ren lassen.

§. 17. Weil aber eine Convoi durch üble Wege oder
Passagen allgemein im March gehindert werden kan, um so

mehr,
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mehr, da die Wagen leichtlich daselbst zerbrechen, oder gar
stecken bleiben, und folglich alle folgende aufhalten können:
So ist unumgänglich von nöthen, daß jedesmal, unter ei-
ner mit zugebenden Bedeckung , die etwa erforderliche, und
mit gehörigen Arbeita terialien versehene Pionniers vor-

aus gefchicket werden, mn alles, vor Ankunft derselben, gc-
hörig auszubessern.

§. 18. Nichtweniger ist es höchstnöthig, bey einer Lau-
voi jederzeit auch einige leere Wagens zu haben; damit,
wenn einer zerbricht, man sofort den zerbrochenen aus der
Zug-Ordnung bringen, und das darauf befindliche auf ei-
nen andern laden, der March der übrigen aber indessen ohn-
gehindert fortgesetzet werden könne.

§.19. Wann auch die Nothwendigkeit erheischet, daß,
wahrend einem langen March, gefüttert werden muß °. So
laßt der Commendant der Escorte alle Wagen, auf einem
freyen und dazu bequemen Platze, in verschiedene Pinien
auffahren; da dann die Knechte, ohne die Pferde ab-oder
auszuspannen, selbige füttern können, die commandüts
Mannschaften aber, vor, hinten, und an beyden Seiten,
ordentlich vertheilet werden, und selbige aller Orten bedecken
müssen.

§. 2O. Fals man auch genöthiget ist, einige Tage init
dem March der Convoi zuzubringen, muß man selbige des
Nachts jederzeit bey einem Dorfe, oder sonst Vortheilhaft
gelegenem Orte, wo man wenigstens nicht allenthalben den
feindlichen Ueberfallen exponiret ist, auffahren, auch be-
nöthigten Falles eine Wagen-Burg, in welcher alle Pferde,
der Sicherheit halber, inwendig zu stehen kommen, formiren
lassen.

Die Commandirte aber campiren sodann Nicht NUk

rings herum, um selbige an allen Seiten bedecken zu kön-
nen, sondern es werden annoch verschiedene Wachen und

Von



is6 Cap, 27. Von Bedeckung der Zufuhren
Vorposten ausgesetzet, welche die gantze Nacht durch sehr
munter seyn, und durch öfters, hauptsächlich von der Ca-
vallerie, auszuschickende Patrouillen visitiret werden
müssen.

§. 2i. Des folgenden Morgens wird nun der March in
gehöriger Ordnung mit anbrechendem Tage wieder ange-
fangen, und fortgesetzet, und muß die Avant - Garde, wenn

sie in der Nahe des Lagers kommt, so lange aufmarchiren,
und nicht ehender einrücken, bis alle Wagen daselbst ange-
langet, und an dem bestimmten Orte aufgefahren, die
siimmtliche Commandirte aber, sodann zusammen gestosscn
sind, und zugleich abgedancket werden, oder nach ihren Ke-

gimentern marchiren können.

§. 22. Wennauch, währendem March, die Convoi
Dörffer, Höltzungen, oder Defilés passiret: So muß der
Voranmarchirende Olsicier nicht nur vsrhero alles auf das
genaueste und zuverläßigste recognosiciren lassen, sondern
annoch an einen solchen Ort, wo der Feind verdecket stehen,
oder ohnvermerckt anschleichen und einbrechen kan, ein Com-
mando postiren , welches so lange daselbst stehen bleibet,
bis das forderste von denen seitwärts beyhcrmarchiren-
den Detachements daselbst ankommt °. Da sich dann je
nes wieder vorwärts verfüget, und dieses bis zur Ankunft
des nechstfolgenden Detachements den Posten bekleidet.
Dcmnechst aber alle folgende Detachements einander auf
eben der Art in gehöriger Ordnung ablösen, bis alle Wa-
gen vorbey, und die Arriere-Garde ankommt.

§. 23. Sollte man nun den Feind gewahr werden: So
muß man gleich, so nahe als möglich, denselben recogno-
sciren lassen, um dessen Starcke zu erfahren. Und im Fall
er nicht so starck wäre, daß er einen Angrif unternehmen
könnte: So muß man ohngefehr so viele gegen denselben
krönte machen lasst», als man ihn starck zu seyn schätzet,
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um dadurch zu verhindern/ daß er nicht einfallen und plün-
dern könne.

Die Convoi hingegen/ muß in ihren March ohngehindett
fortfahren, alles aber sich in gehöriger Bereitschaft fetzen,
falls etwa der Feind an andern Orten sich gleichfalls mögte
sehen lassen, und einen Ueberfall vollziehen wollen.

§. 24. Im Fall aber der Feind 8uperieur, oder wenig-
stens so starck seyn mögte, daß man einen Angrif befürchten
könnte: So muß man die Wagens sofort auffahren, oder

gar eine Wagenburg kormiren lassen, in welcher dann die
Infanterie solchergestalt vertheilet und poüiret wird, daß sie
sich, hinter den Wagens, mit ihrem Schieß-Gewehre ver-

theidigen kan.
Die Cavallerie hingegen muß sich ohnverzüglich zusam-

mcn ziehen, Escadrons formiren, gegen den Feind Tete

machen, und die Wagenburg bedecken.

§. 2s. Hiebey muß aber noch in Acht genommen werden/
daß, wenn die Convoi aus Ammunition, als Pulver, gc-

füllten Bomben, Crenaden, oder dergleichen bestehet, so-
dann, wenn die Wagenburg formiret worden, die lnfan-
terie nicht hinter derselben poüiret werden kan, sondern
selbige auswendig bedecken muß. Es wäre dann, daß noch
andere Wagen gleichfalls dabey vorhanden waren, als in

welchem Falle man alle mit Ammunition beladene Wa-
gen inwendig stellen, und nachhcro ringsherum, doch in ei-
Niger Distance abwärts, von den andern Wagens eine bc-
sondere Wagenburg zu Bedeckung der Infanterie formiren
lassen könnte.

§. 26. Sollte auch der Angrif des Feindes zu der Zeit
geschehen, wenn man nicht gar zu weit mehr vom Lager
entfernet, oder sonst noch Hofnung wäre, die Convoi an

einen solchen Ort zu bringen, wo man durch Einnehm- und

Besetzung eines Destlö, oder Passes, selbige in Sicherheit
bringen könnte: So kan man die Wagens, unter Bede-

ckung
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ckung einer rivant - und Ornere -Oaräe, im March bleiben
lassen, mit dem übrigen und starcksten Theile der Mann-
schaften aber, den Feind aufzuhalten fuchen, bis die Con-
voi in Sicherheit ist, oder den etwanigen Paß erreichet hat;
damit man nachher» sich gleichfalls in gehöriger Ordnung
zurücke ziehen, und an solchen, oder einen andern Vortheil-
haft gelegenen Ort, wo mau dem Feinde besser zu widerste-hen vermögend ist, postiren kan.

§. 27. Nicht weniger hat auch der Commenöant, oder
Voranmarcbirenäe 056cier der Escorte, wenn er von dem
Feinde angegriffen werden, aber nicht gar zu weit vom La-
ger entfernet seyn mögte, durch verschiedene Wege einige
einhelne Reuter nach dem Lager zu schicken, und von der
obhandenen Noth dem Ceneralen Nachricht geben zu lassen;
damit, wenn gleich einige aufgehoben würden, doch einev
im Lager ankommen, und man ihnen den benöthigten 8uc.
aus zuschicken könne.

§. 28. Sollte nun die Convoi eine Wagenburg form!»
ret haben: So muß die Cavallerie den Feind brusque-
ment attaquiren, weil sich selbige, im Fall sie wider Vcr-
muthen zurück getrieben werden mögte, hinter der Wagen-
bürg wieder sehen und versamlen kan, indessen daß die In-
fanterie den Feind, von der weiter» Verfolgung, durch ihr
Feuer abzuhalten, und von der Gelegenheit fowol, als der
daher etwa entstehenden Unordnung, einigen Vortheil zu
ziehen suchet.

§. 29. Ucberhaupt aber ist bey einer Bedeckung in Acht
zu nehmen, daß >nan, so viel nur möglich, das Engage-
ment mit dem Feinde zu vermeiden suchet, wenn mangleich
einige Avantage dabey vermuthen könnte; indem man bey
einem unglückiichen Ausfall der Sache sich einer grossen
Verantwortung unterwirft.
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§. Zo. Sollte aber das EnZa^ement nicht vermieden
werden können: So ist es rathsamer, daß die Cavallerie
brusquement zu attaquireh suchet, als den Angrif erwar-
tet. Und falls selbige sodann das Glück haben sollte, den
Feind zurückzutreiben: So muß sie denselben nicht verfol-
gen, sondern sich wieder zurücke ziehen, und ihre einhige
Sorge seyn lassen, die Convoi in Sicherheit zu bringen.

§. z i. Sollte auch die Convoi unvcrmuthct überrumpelt
werden, als welches, aller gebrauchten Vorsicht ohngeach-
tet, dennoch geschehen kan: So müssen die bcyhcrmg»
cbirenäe Detachements vhnverzüglich zusammen stossen,
den Feind abzuhalten, und das Plündern und Abspannen
der Pferde so lange zu verhindern suchen, bis man so starck
ist, dem Feinde Téte zu bieten.

Man kan auch in solchem Falle, und da die Convoi
nicht etwa an einen sichern Ort zu bringen ist, selbige benö-
thigten Falles in verschiedene Linien auffahren, und den
Ausgang abwarten lassen; indem bey dergleichen Ucberfal-
len, wo man von der Stärcke des Feindes nicht hinlänglich
versichert ist, keine andere Praecautiones zu nehmen sind.

Doch ist Hiebey in Acht zu nehmen, daß sich nicht alles
dahin, wo der Angrif geschehen, verfügen müsse, sondern
nur so viel als nöthig; die übrigen aber sehr allart zu seyn,
und alle nur ersinnliche Behutsamkeit in Acht zu nehmen
haben, falls der Feind noch an mehrern Orten einbrechen
sollte.

§. Z2. Wenn man auch mit einer solchen Convoi Ve6-
lés, Brücken, oder dergleichen enge Gegenden, pasliren
muß, welche von dem Feinde vorhero eingenommen, und
dadurch die Convoi coupiret werden könnte: So ist ttö--
thig, daß solche entweder von der Armee, oder durch einige
von der Escorte vorauszuschickende, oder bey dem Hin-
march zurück zu lassende, doch zur Behauptung derselben
gnugjäme Leute besitzet werden. Sollte man aber einen
. dew
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dergleichen Paß nachhero von dem Feinde, und zwarsol--
chergestalt besetzet finden, daß man sich über demselben keine
8uperieuritL versprechen, auch der Commendant der
Escorte nicht im Stande und gewiß versichert seyn könnte,
anderweitig sicher durchzukommen: So ist es am rathsam-
sien, sich mit der Convoi an einen in der Nahe belesenen
Ort, oder in einer sonst vorthcilhasten Gegend, zurückzu-
riehen, wo man nicht aller Orten angegriffen werden, durch
Aufwerffung einiger Brustwehr, oder dergleichen aber, die
noch ctwanige freye und exponirte Gegenden, bis zur An--
kunst eines 8uccur5e8 für den Feindlichen Angriffen sichern
kau. Und in solchem Falle ist es unumgänglich nöthig,
durch einige, auf verschiedentlichcn Wegen, auszuschickende
eintzelnc, jedoch zuverläßige Leute, wenn das Lager so nahe,
dem en Chef commandirenden Generalen von allem

Nachricht geben zu lassen, und dessen Hülfe zu gewärtigen.
§. ZZ. Sollte auch die Convoi aus Ammunition beste-

hcn, und keine Hofnung seyn, selbige zu behaupten: So
muß man, wo es ichtens möglich, wenigstens doch suchen,
es so zu machen, daß der Feind auch keinen Vortheil da--

von ziehen könne, und also lieber sich so weit, als zur Si-
chcrheit der Leute nöthig, davon entfernen, und selbige hier--
ncchst durch ein Lauf-Feuer, welches, wenn Commandirte
von der Artillerie dabey verhandelt, von einem dererselben,
sonsten aber von einem zuverlässigen Unter -OKcier ange-

stecket werden kan, auffliegen lassen.
§. Z4. Schließlich ist noch anzuführen, daß wahrendem

March, nicht weniger auch, wenn man des Nachtes auf--
gefahren ist, bey denen sodann auszusetzenden Posten, alles

dasjenige in Obacht genommen werden muß, was, in so
ferne es hieselbst practicable ist, Cap, 2f & 26 gleichfalls
angeführet worden.

Cap
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Lap. 28.
Von dem Commando-Störte, Setzt
üb! und denen daher in dem Ersten Thei-

le des Iliknliterie-R.e§Iement8 vorkommenden
Veränderungen.

§. i.

rjøa in dem Ersten Theile Unsers Infanterie-KeZle-
ment8 des Commando-Wortes, Setzt ab! nicht

weiter als Cap. 2 s. Art. 1 . §. 2. gedacht wird; wir aber
Allergnädigst wollen, daß dasselbe hinkünftig bey Unserer
Infanterie wieder introduciret werden solle: So entstehen
daher in besagtem Ersten Theile nachfolgende Verändern»-
gen, welche wir den Bekommenden zur allerunterthänig-
sten Gelebung hierdurch Allergnädigst wollen anbefohlen
haben.

§. 2. Die Erste Veränderung ereignet sich nun in de-
nen Handgriffen Lap. i8. Art. 2. bey dem 6ten Lomman-
do- Worte: Als woselbst ins künftige Feuer ! nachhcro,
Setzt ab ! und sodann erst, Zieht den Hahn in die Ruh!
ccimmanäiret werden muß. Hiebey aber verhällt man sich
folgendergestalt:
Commando-

Wörter.
No. 6.

Feuer!
i. Tempo,

1 ) In den Handgriffen wird nur der Fim
ger, welcher vor dem Abzüge lieget, hinter
denselben gebracht: In der CKarZirung aber
muß, sobald das Commando-Wort ausge-
spreche» ist, hurtig und starck abgezogen, und
der Kopf dabey gantz stille gehalten werden.

£ i.Man
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Commanäo-
Wörter.

No. 7.

Setzt ab ! r. Man bringet das Gewehr mit der lin-
cken Hand, welche eben wie vorher gehalten
wird, durch Hülffe der rechten, hurtig herun-
ter an die rechte Seite, drücket die Flache der
Kolbe fest an die rechte Hüfte, sehet den EI!--
bogen des lincken Armes, welcher dabey
gebogen-wird, fest in die lincke Seite; halt

‘

den Lauf Mit der Mitte des Leibes gerade,
hinten und wrnen gleich hoch von der Erde,
das Schloß auswärts, und das Gewehr fo
weit voraus, daß die Dünnung vor der Hüf-
tc bleiben, und völlig umfasset werden könne;
bringet zugleich t>cn Daumen rechter Hand
zwischen den Hahn und den Pfanncndcckel,
und ausserhalb dicsent die 4. übrige Finger zu-
lammen gelegt, und beuget den rechten Eli-
bogen in die Höhe. Mit den Füssen bleibet
man stehen, wie zuvor, halt das rechte Knie
steif, und das lincke ein wenig gebogen, den
Oberleib aber ziehet man wieder zurücke, lieht
damit ganh gerade, und behalt die Brust ct-

was voraus.

Hierauf folgt sodann:
No. 8. Zieht den Hahn in die Ruh!

!. Tempo.
welches vormals das 7de Commanclo-Wort gewesen,nun-
mchro aber das8te ist; indem bey lntroclucirung dcsCom-
manclo-Wortes, Setzt abdie im 2tenArt. des 18. Cap.
beschriebene Handgriffe mit Gewehr künftig aus 6i. Com-
mmuZo. Wörtern bestehen, und also dieses, und ein jedes

darauf
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darauf folgendes, um eine No, höher gesetzet und gerechnet
werden muß.

§. z. Die Zwore Veränderung ereignet sich in eben
demselben Cap. i8. Art. 13., wo von denen Handgriffen,
welche bey der Ckargirung gebrauchet werden, gehandelt
wird.

Daselbst bleiben nun die Commando-Wörter von No.
1. bis 6. wie sie bishero gewesen, und in beregtem izten
Art. ausführlich vorgeschrieben sind.

Hierauf folgen demnechst
Commando-

. Wörter.
N0.7.

Feuer!
1. Tempo,

Hiebey verhalten sich,
Der Nusquetier,

und der Grenadier,
wie in gegenwärtigem Cap. , §.2. bey diesem
Commando- Worte sub No. 6. vorgeschrie-
ben worden.

Der Zimmermann,
Der Pfeiffer,
Der Tambour,, Regiments-

Tambour und Hautboist,
Der Unter -OKicier mit Kurtz-

gewehr,
Der Orenadier-UNter-OKcier,
Der Fähnrich,
Der Ober-OEeler mit dein R-

sponton,
und der Grenadier-Officier

! stehen dabey stille.
L 3
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Commando-
Wörter.

No. 8.

Sctzt ab!
i. Tempo,

Der Musquetier,
welcher angeschlagen hat, reißt das Gewehr
hurtig an der rechten Seite herunter, wie vor-

hin in diesem Cap. , §. 2. bey No. 7. ange-
wiesen worden, und zwar das hinterste Glied
in ebenderselben Lücke, wo es angeschlagen,
schüttet sogleich Zündkraut auf die Pfanne,
und ladet wie im isten Theile des Infante-

ne-lieAlement; Cap. 18. Art. 13. bey No.
2. gedacht, auf das allergeschwindeste, wirfft
auch, sobald er damit fertig ist, das Gewehr
von selbsten, ohne Tempo , und ohne auf
den andern zu warten, wieder an die Schul-
ter.

Ist er aber niedergefallen gewesen: So stc-
hct er hiebe» gantz hurtig wieder auf, wirfft
sein Gewehr ohne Tempo an die lincke
Schulter, last sogleich die rechte Hand auf
die l'atwn- Tasche fallen, und siehet gantz
stille.

Doch sind hiebe» nachfolgende 5. Puncte
in Acht zu nehmen:

1) Wenn es das 4te oder zte Glied ist,
welches geschossen hat: muß solches be»
diesem Commando das Gewehr nicht
sogleich flach, sondern Anfangs schreeg
herunter ziehen, und alsdann erst,
wann die Vormanner, welche nieder-
gefallen gewesen, wieder aufgestanden
sind, die Mündung sincken lassen, da-

mit
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Commando
Wörter.

mit solchen beym Aufstehen, kein Scha-
de mit den L’ajonets zugefüget werden
möge.

2) Wenn dasZündkraut aufgeschüttet ist:
So muß man sich im Chargen au-

gcnblicklich zur Ladung schwcncken, oh-
ne auf einander zuwarten, als beydem
Commando-Worte, Ladt das Ge-
wehr! geschiehet/ wobey zugleich das
hinterste Glied, (wenn deren 2. auf ein-
mal gefeuret haben) bey VortretungdeS
rechten Fusses sich wieder auf den Vor-
mann richtet.

3) Solle nach dem Commando -Worte,
Geyr ab! sogleich/ March! comman-

diret werden: So müssen die Glieder,
welche geschossen haben, ihr Gewehr
im March wieder laden, dabey immer
einen Fuß vor den andern setzen, und
in gantz gerader Linie mit ihren Vor-
und Nebenmännern bleiben.

4) Wenn auch, nach geschehener vechar-
ge derer 2. vordersten Glieder, soll ein-
gebrochen werden: So wird nicht
Geyr ab! sondern statt dessen ohnver-
züglich, das Gewehr hoch! corn-

mandiret; wobey sich dann ein jeder
verhalt, wie im isten Theile dieses In-

fanterie-kieglernentt, Cap. 18. Art,
13. bey No. 8. crwehnet und vorge-
schrieben worden.

L 3 5) Wür-
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<»•

Commando-
Wörter.

s) Würde auch das Ractaillon, wie in
der Retraite geschiehet, Rechts um-

kehre machen sollen: So muß gleich-
fals das Cornmando-Wort,Setzt ab!
unterbleiben, und dagegen nach dein
Commando, Feuer! sofort, Rechts
umkehre euch! cornmandiret, und
Hiebey dasjenige, was im i sten Theile
diest's Reglements Cap. iS. Art. 13.
bey No. 10. nachzusehen ist, beobachtet
werden.

Del' Orenadier
verhält sich in der ordinairen Chargirmtg
eben wie der Musquetier.

Wenn aber Pelotons weise mit Grenaden
chargifct werden soll, wird nicht Setzt ab!
sondern statt dessen, das Gewehr über
die Schulter! cornmandiret, wobey dann
das i ste Glied 2. gute Schritte hervor rücket,
und sich übrigens solchergestalt verhalt, wie in
dem isten Theile dieses Reglements Cap. 2?.
Art. 8. §. 2. nach dem Commando Feuer!
vorgeschrieben worden.

Der Aimmermami,
l Der Pfeiffer,

Der Tambour, Kegimenkz-
Tambour, und liautboiü

stehen dabey stille.
Der unfciNOfficier mit Kurtz-

gewehr,
wenn er nicht selbsten cornmandiret, oder in

einem
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Lornmando-
Wörter.

—

0 [ict,c ^het, welches gefeuret hat, wirsst
Hiebey sein Kurhgcwehr hurtig an die lincke

Schulter/ daß das breite Theil gegen die rech-
te Seite komme/ last im Äufwerffen die lin-

cke Hand geschwinde bis an die rechte herun-
ter gehen, und diese sogleich, an die Seite fal-
ten; trit anbey mit dem rechten Fuß in behori-
ger Distance neben den linckcn / und stehet
solchergestalt wie im isten Theile dieses In-

, kanterie-KeZIement!, Lap. 1 8- Art.7. bey No.

2. im zten Tempo angewiesen.
Eben also verhalt er sich auch/ wenn er in

einem Gliede stehet, welches niedergefallen
gewesen ist/ und richtet sich dabey auf das

hurtigste wieder in die Höhe.
Der Grenadier-ttUtClNOfficier,

wenn er nicht selbsten eommandiret, und in

einem Gliede siehet/ welches gefeuret hat,
wirfst das Gewehr hurtig im linckcn Arm, last
sogleich die rechte Hand wegfallen, wie im er-

sten Theile dieses Reglements Cap. 18. Art.

8. bey No, 14. im sten Tempo angewiesen,
und trit dabey mit dem rechten Fuß wieder

hervor inbehörigerviRsnee neben den linckcn.

Auf gleiche Weife verhalt er sich auch,
wenn er in einem Gliede stehet, welches nie-

dergefallen gewesen, und richtet sich dabey auf
das geschwindeste wieder in die Höhe.

Der Fähnrich,
stehet dabey stille.

Der4
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Commando-

Wörter.

Der Ober-OKcier mit dem E-
sponton,

wann er nicht selbstcn commandiret, und in
einem Gliede stehet, welches gcfeuret hat,wirfft das Llsponton hurtig an die rechteSchulter, last die lincke Hand hinter den
Degen herunter fallen, trit zugleich mit dem
rechten Fusse hervor, in behörigcr Distance nc-
den den lincken, und stehet solchergestalt, wie
im isten Theile dieses Infanterie- lieZle-
ment;, Cap. 18. ^rt. 9. bey No. s.im 4tdt
Tempo angewiesen.

Der Grenadier-Officier,
wenn er nicht selbstcn cornrnandirct, verhalt
sich Hiebey in allen Stücken, als der Orena-
dier-Untcr-OKcier.

Die übrigen 7 Commando - Wörter bleiben, wie im
isten Theile dieses Ite^lements, Cap. 18. Art. 13. beyN0. 8 . 9.10.11.12.13. & 14. vorgeschrieben worden, nur
daß selbige, wegen Einrückung des Commando - Wortes,Gryr ab ! um eine No. höher gesetzet und gerechnet wer-
den müssen.

§. 4. Da nun also aus vorangeführten §§. deutlich zu er-
sehen, daß bey dem Commando- Worte, Fetter! diejenüge, weld)e geschossen haben, so lange im Anschlage, diejenü
ge aber, welche niedergefallen gewesen, so lange liegen blei-den müssen, bis in der ordinairen CKar^irung, Setzt ab!oder beym Einbrechen, das Gewehr hoch! und in der
Ketraite, Rechts irmkehrr euch! commandiret wvr-

den:
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den: So ist dennoch Hiebey nachstehendes in Acht zu
nehmen.

1) Sollte nemlich auf das Commando - Wort
Schlage an! nicht gewöhnlicher massen Feuer!
sondern statt dessen Geyr ab! commandiret wer-
den: So muß sodann das Gewehr, weil es nicht
abgefeuret worden, und also der Hahn noch aufge-
zogen ist, nicht an die Seite herunter gerissen, son-
dern, wie solches im 1 sten Theile dieses Reglements,
Cap.2f.Art. i.§. 2. gleichfals schon angeführet ist,
sogleich hoch genommen, und der Soldat so lange
fertig gemacht stehen zu bleiben gewöhnet werden, bis
entweder March ! oder Rechts umkehre euch!
commandiret worden: Da dann bey dem erstem
Commando, nemlich March! der Hahn sofort in
die Ruh geschet, und das Gewehr geschultert wird:
Bey dem zweyten Commando aber, nemlich
Rechts umkehre euch ! die beyde ersten Tem-
po so geschehen, wie in dem ersten Theile, Cap. 18.
Art. 13. bey No. 10. angewiesen; bey dem zten
Tempo hingegen das Gewehr wieder, wie es vor-
hero gewesen, hoch genommen, der Hahn in die
Ruhe gebracht, und dcmnechst erst geschultert wird.

2) Daß bey der Chargirung mit Zügen, wo jedesmal
von dem voranstehenden Gliede gefeuret und abge-
fallen wird, das Commundo- Wort, Setzt ab!
nicht gebrauchet werden, sondern wenn Feuer!
commandiret worden, sothanes Glied so lange im
Anschlage liegen bleiben müsse, bis das Comman-
do, March! erfolget, als wobey sich ein jeder so
verhält, wie im 1 sten Theile, Cap. 2s. Art. 2. §. z.
umständlich vorgeschrieben worden.

3) Daß bey der Chargirung mit Pelotons und Vivi-
fions, von welcher in dem isten Theile, Cap.2s.

L 5 Art,
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Art. 3-&4- gehandelt worden, wegen des Com-
mando - Wortes , Setzt ab ! von den comman-
direnden eine andere, und zwar folgende Ordnung
in Obacht genommen werden müsse.

Sobald nemlich der Ober-OKcier desjenigen
Grenadier Pelotons, welches den Anfang machen
soll, eommandiret hat :

Die zwey hintersten (oder fordersten)
Glieder, macht euch fertig!

So eommandiret der Unter- Offieier des andern
Grenadier Pelotons eben dasselbe, und wartet
nachhero fo lange, bis jener anschlagen, feuern und
abfetzen lassen: Da dieser dann ohnverzüglich eben-
fals, Schlagt an! Feuer! und Setzt ab!
eommandiret. Alle übrige Oificiers aber müssen
auf die 2 Pelotons , welche zunächst vor ihnen feu-
ren sollen, genaue Achtung geben.

Wenn demnach der erste Officier von denen bey-
den zunächst vorher feurendcn Pelotons comman-

diret, Setzt ab! eommandiret der zte, als web
cher zunächst bey des erstem Peloton stehet, zuglei-
cher Zeit , die zwe^ hintersten (oder fordert
sten) Glieder, und nachhero, wenn der 2te 05-
ficier des nächst vorher feurcnden Pelotons.
Schlagt an! eommandiret, zu gleicher Zeit mit
demselben, macht euch fertig! Und dergestalt
gehet es durch alle Pelotons , oder Divisions , wie
solches aus beygefügter Tabelle, () wo mit den 2

hintersten Gliedern Divisions -weise chargiret
wird, deutlicher zu ersehen.

Auf eben derselben Art wird es bey der Chargi-
rung in einem Battaillons- oder Regiments-Quar-

re

() VideTalj, 4,
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re, mit Abnehmung der Lomrnando- Wörter ge-

halten, nur daß die, im isten Theile, Cap. 27,

§. 2, vorgeschriebene Ordnung dabey beobachtet,
und überhaupt von den Lommandirenden Ober-
oder Unter-OKciers jedcsinalen zwiscl-endem Lam-

mando-Wort,
Die Zwey hintersten (oder fordersten)

Glieder,
oder

Das Vierte(Dritte rc.) Glied,
und

Macht euch fertig!
ein kleiner Halt gemachet wird; damit nicht nur de-

sto accurater cornmandiret , sondern auch diejeni-
ge, welche feuren sollen, es mag nun solches mit

eintzelncn, oder doppelten Gliedern, geschehen, nicht
confundiret werden, sondern desto wenigere Mühe
haben mögen, auf das Lommando-Wort die ge-

hörige Aufmercksamkcit zu bezeigen, und sich aufal-
le Vorfalle gefast zu machen.

Cap. 29.
Von den Spanischen Reutern.

1

^aun die Regimenter mit den Spanischen Reutern
^ versehen werden sollen, müssen einem jeden Battail

Ion so viele Balcken, mit denen dazu gehörigen Spitzen,
oder so genannten Schweinsledern, geliefert werden, als zur

Bedeckung der völligen krönte, wenn nemlich dasselbe mit

geschlossen Reyhen zum Dareti oderLKargiren kormiretste-
het, erforderlich sind, welches dann, nach itziger Starcke
derer Bataillons, 24Balcken ausmachen würde.
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§.2. Ein jeder von sothanen Balcken, wird von leich-
tcm föhrenen Holhe gemacht, damit er desto bequemer fort
gebracht werden könne, und muß 9 Fuß lang, in jeder Qya-rlrgt-Seite aber 4Zoll dicke seyn, und solchergestalt durch-
bohret werden, daß jeden halben Fuß eine Schweinsfeder
durchgestochen werden könne, welches dann i7 Spitzen aus-
machen würde, von welchen, wenn die Spanischen Reuter
gepfiantzct werden, 9 auswerts gegen den Feind, und 8 ein-
tvarts gegen das Battaillon zu stehen kommen. Es werden
aber die Löcher so groß gebohret , daß die Schweinsfedern
ohne Mühe eingestochen und ausgezogen werden können.

§. Z. Eothane Balcken müssen hicrnachst an einem je-
den Ende, der Dauerhaftigkeit halber, nicht nur mit einem
eisernen Bande, sondern auch, damit sie desto bequemer von
und zu dem Battaillon getragen werden können, mit einem
Handgriffe versehen seyn. Nichtweniger muß an demjeni-
gen Ende, welches, wann die Spanischen Reuter gepflan-
tzet werden, rechter Hand zu stehen kommt, ein Ring, und
an dem andern Ende eine eiserne Kette befindlich seyn, um die
Balcken dadurch an einander zu koppeln. Und endlich müs-
scn auch die durchgebohrte Löcher oberwarts mit eisernen
Platen beschlagen, selbige aber inwendig, wo die Spitzen
durchgestochen werden, an beyden Seiten etwa einen hal-
den Zoll ausgefeilet seyn, damit der in der Mitte der
Schweinsfedcr befindliche Stift dadurch gehen, und nach
geschehener Hcrumdrehung befestiget werden könne.

§.4. Was hingegen die SchweinSfedcrn anbelanget,
müssen selbige von gutem starcken eschenen Holhe gemachet
werden, auch 6 Fuß lang, und in der Runde z und ein hal-
ben Zoll dicke seyn. Oben werden selbige mit einer eiser-
ncn z eckigtcn kiquen Spitze, unten hingegen mit einem
spitzen Topschuh beschlagen. Es muß aber besagte Spitze
mit einer 10 bis 12 Zoll, und der Topschuh mit einer 4 bis
5 Zoll. langen Feder versehen seyn, damit sie um so zuvcr-
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laßiger daran fest genadelt werden können. Ausserdem
kommt in der Mitte der Schweinsfedcr ein eiserner, 2 Zoll
breiter Ring, durch welchen ein viereckigter Stift in der
Quere geschlagen wird, so, daß er einen guten viertel Zoll
an beyden Seiten hervorraget, welcher dann dazu dienet,
daß, wann die Schweinsfeder, durch die Ausfeilung der

Plate,in den Balcken gestochen, und etwas umgedrehet
worden, sodann dieselben, wie man auch die Spanischen
Reuter traget, oder wendet, nicht ausfallen können, sondern
feste sitzen.

§. s. Vorangeführte Balcken werden nun, währendem
March, gewöhnlich auf einen zu dem Ende bey jedem bat-
taillon befindlichen Wagen oder Karren, gefahren, web

cher im Lampement hinter denen Kardoes - und Ammu-
nitionr- Karren, von welchen Lap. §. zz. gehandelt
worden, zu stehen kommt, auch wenn das Battaiüon mar-

chiret, hinter der letzten von besagten Ammunitions -Kar-
rcn folget.

Wenn man aber gegen den Feind marcbiret, und sich
der Spanischen Reuter bedienen will, werden selbige von
denen hiezu abgetheilten Mannschaften, das Gewehr über
die Schulter habend, auf der lincken Schulter getragen.

§. 6. Zu solchen abgetheilten Mannschaften wird nun,
wenn das Battaillon rechts zum March, oder Chargiren,
formiret stehet, die rechtere Flügel-Rotte eines jeden Zuges
genommen, solchergestalt, daß Zwcene Männer, nemlich
der aus dem rsten und 2ten, und der aus dem Zten und
4tcn Gliede, jedesmal zu einem Balcken gerechnet werden,
sich auch, wenn die Balcken getragen werden, hierunter
einander, wahrendem March, ablösen müssen.

Weil aber, vorangeführter massen, nur 24 Balcken auf
ein jedes Battaillon gerechnet, und also, wenn dasselbe in
4 Division« eingetheilet ist, nicht alle Flügel-Rotten dazu
erfordert werden: So muß der Adjoutant denen im drit-

ten
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ten und vierten Gliede des 2ten, 4ten, 6ten, 8tot, lotet'?,
i rten, i4ten und t6tcn Zuges stehenden Mannschaften
bedeuten, daß sie, wenn die übrige Commandirte hervor
treten, stehen bleiben sollen.

Sollte hingegen das Battaillon rmr in 2 Divisions ein-t
getheilet werden können: So muß der Adjoutant außer
vorangcsührten 8 rechtem Flügel-Rotten, annoch die im
ersten und zweyten Gliede stehende Leute der linckern Flü»
gcl-Rotte eines jeden Zuges hiezu gleichfalls abtheilen.

Würde auch das Battaillon Lincks zum March oder
Chargiren formiret seyn: So wird, statt der rechtem,
jedesmal die littckere Flügel-Rotte genommen.

Bey eintzclncn Compagnien hingegen werden die Bal--
cken, nachdem nemlich die Compagnie Rechts oder Lincks
zum bkarcft oder Cftargiren formiret stehet, von der rech-
reit oder liucken Flügel-Rotte des Ersten und Mittelsten
Zuges getragen.

§. 7. Die Schweinsfedern gegentheils werden jederzeit
von denen übrigen Mannschaften, wahrendem >1arcK, ge-
tragen, solchergestalt, daß, so lange das Battaillon mit
scharf geschultertem Gewehre mareniret, die Schweinöfe-
der auf der lincken Schulter, zwischen dem Gewehr und
dem Halse getragen, und der Topschuh, zwischen den bey-
den fordersten Fingern, angefasset und festgehalten wird.

Sobald aber abgeschlagen worden, stehet einem jeden
frey, selbige zu tragen, wie es ihm am beqvemsten fallt.

§. 8. Wann nun ein Regiment in das neue Lager rü-
cket: So fähret derjenige Wagen, oder Karren, auf wcl-
chen die Balcken licgeir, sogleich vor der Mitte der krönte
eines jeden Battaillons, dahin, wo die Fahnenwache zu
stehen komt, und wann indessen das Battaillon aufmarcbi-
ret ist, wird, nach Anzeige des ersten Theiles dieses lnfan-
terie-Reglements, Cap. 36. Art 2. §, 41, Halt! com-

mandi
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mandiret. Da dann ein jeder mit der rechten Hand die

Schweinsfeder ergreiffet, selbige von der lincken Schulter
Nimt, zwischen seinem rechten und seines Nebenmannes lin-
cken Fuß, mit dem Topschuh, etwa einen Fuß lang vor-

aus, auf die Erde niedersehet, oben aber die Schweinsfe-
der mit der rechten Hand völlig umfasset, so, daß die Hand
und der Ellbogen ohngefehr in gerader Linie kommen.

§. 9. Sollen nun die Spanische Reuter kormirot, und

gepflantzet werden, als welches geschehen muß, ehe das Ge-
wehr prelentiret, und das Battaillon zur Barade hergestel-
let wird: So avertiret der Major vorhero dasselbe:

Gebt acht, ihr sollt die Spanischen Reuter
tormiren !

§. 10. Hierauf erfolget sodann, wann die Balcken ge-
fahren worden, das Commando :

Commandirte, höhlt die Balcken!
Auf welches Commando die zu den Balcken, nach Anzeige
des vorhergehenden §. 6., abgetheilte Mannschaften hervor
treten, in währendem Gehen das Gewehr ohne Tempo
über die Schulter werfen, sich dahin verfügen, wo mitten
vor der Fronte der Wagen, oder Karren, stehet, die Bal-
cken herab nehmen, und bey den Handgriffen anfassen, so,
daß die im isten und Zten Gliede gestandene dasjenige En-
de, wo der Ring, und die aus dem rten und 4ten Gliede
jederzeit dasjenige Ende wo die Kette befestiget, erstere mit
der rechten, die letztere aber mit der lincken Hand anfassen.
Hierauf so lange aufeinander warten, bis alle Balcken von

den Karren herab genommen worden, sich demnechst auf
einmal wieder nach dem Battaillon zurücke begeben, und 2

gute Schritte vor das erste Glied in einer Linie stellen, so,
daß die aus dem isten und Zten Gliede jederzeit rechter
Hand, und die aus dem 2tcn und 4ten Gliede linckerHand
zu stehen kommen, diejenige aber, welche einen Balcken

zufam-
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zusammen tragen/ demnechst jederzeit die Wendung gegeneinander machen, und den Handgrif mit beyden Händenhalten.

Sollten aber die Balcken, währendem March, getragenworden seyn: So wird statt dessen commandiret:
Commandirte , bringt die Balcken!

Da dann obgedachte abgetheilte Mannschaften, von wel-
chen die aus dem i stell und Zten Gliede jederzeit beym Auf--marck den Balcken auf der lincken Schulter tragen müssen,hervorrücken, den untersten Handgrif, wo der Ring befesti-get, anfassen, und den Balcken auf den lincken Arm fallenlassen, die aus dem Zten und 4ten Gliede aber das andere
Ende crgreiffen, und auf eben derselben Art sich in einer
Linie vor dem ersten Gliede stellen, als vorher erwehnetworden.

§. n. Sobald nun die Balcken solchergestalt vor der
krönte des Lattaillon« ranZiret stehen, wird cornrnan-
einet:

Spickt die Balcken!
Stuf dieses Commando halten die Commandirte bey den
Balcken dem i sten Gliede diejenige mit eisernen Platen be-
schlagene Seite entgegen, in welcher die meisten Spitzengehören, und welche, wenn die Spanischen Reuter gepflan-tzct werden, auswärts gegen den Feind zu stehen kommt.
Und wann dieses geschehen, drehen sie den Balcken abwärts
von dem Battaillon, damit auch die andere Seite gespicketwerden könne. Sobald aber der Balcken völlig gespickt,halten sie denselben ordentlich und mit beyden Händen wie--
der bey den Handgriffen.

Das Erste Glied hingegen tritt zu gleicher Zeit einen gu-ten Schritt mit dem lincken Fuß hervor, drehet die Spitzedes rechten Fusses gegen die rechte Seite, und macht hiebeygleichsam eine halbe viertel Wendung, hebt die,vorangcführter
massen,
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massen, beym Fuß gehaltene Schweinsfeder in die Höhe,
sticht den untersten Theil derselben in den Balcken, so weit,
daß der in der Mitte durchgeschlagene Stift durch die in
der eisernen Plate gemachte Ausfeilung gebet, und drehet
hierauf die Schwcinsfeder herum, damit sie solchergestalt
in dem Balckcn befestiget werde. Hierauf nimt er, ohne
sich dabey umzukehren, mit der rechten Hand seinem Hin-
termann im 2ten Gliede, welcher ihm seine Schweinsfcder
zulanget, dieselbige ab, steckt sie auf eben derselben Art in
den Balcken; nimt dcmnechst von eben demselben Hinter-
mann diejenige Schweinsfeder, so der im zten Gliede ge-
standene gehalten; und wann auch diese eingestecket wor-

den, endlich die letzte, so der Hintermann im 4ten Gliede,
wahrendem March, getragen, steckt sie ebenermassen in den
Balcken; und tritt sodann wieder mit dem lincken Fuß
zurücke.

Die im zweyten Gliede aber treten etwas hervor, langen
die beym Fuß gehaltene Schweinsfeder ihrem Vormanne
im ersten Gliede zu, und sobald dieser dieselbe angenommen,
ergreiffen sie mit der rechten Hand die Schwcinsfeder ihres
im dritten Gliede stehenden Hintermannes, und sobald sie
auch diese ihrem Vormanne zugereichet, diejenige, welche
der Hintermann im vierten Gliede gehabt.

Eben dieses beobachtet der im dritten Gliede stehende;
indem er seinem Vormanne im zweyten Gliede, sobald die-
ser seine Schwcinsfeder weggegeben, nicht nur die seinigr
zulanget, sondern auch, sobald er dieser los geworden,
seinem Hintermann im vierten Gliede die seinige abnimt,
und auf eben derselben Art weiter giebt.

Der im vierten Gliede stehende hingegen hat mit seine
Schwcinsfeder dem im dritten Gliede zuzulangen ; und
falls, zwischen ihm und dem Vormanne im ersten Gliede
eine blinde Rotte seyn mögte, muß er soweit hervorrückcn,

M daß
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daß er seinem Vormanne die Schweinsfcder beqvem zurci-
chcn könne, ohne daß dieser nöthig habe zurücke zu treten.

Wobey noch anzuführen, daß wenn von denen, zu Her--
beyhvlung der Balcken abgetheilten Flügel-Rotten, die im
Z.ten und 4ten Gliede stehende Mannschaften, nach Maaß-
gcbung des vorhergehenden §. 6, nicht mit ausgetreten sind,
sodann die aus dem zten Gliede bey diesem Lommando-
Wort ins i sie Glied hervortreten, ihre, und ihres Hinter-
mannes, wahrendem March, getragene Schweinsledern
auf eben derselben Art in den Balcken stecken, und sich so-
dann wieder in das dritte Glied herstellen.

§. 12. Wann nun vorberegter massen die Balcken ge-

spicket sind, und sich alles wieder in Reichen und Gliedern
ordentlich hergestellet hat, erfolgt das Lommancio:

Pflantztdie Spanischen Reuter!
Da dann von den abgetheilten Mannschaften, die an» rech-
tcn Flügel den Handgrif mit der linckcn, die aru lincken
Flügel aber mit der rechten Hand anfassn, vor der Fronte

tragen, und nach Anzeige des vorhergehendenLap.z. §.32,
mit der Stange des mittelstcn Wacht-Zeltes in egaler
Linie, dichte nebeneinander niedersetzen; die aus dem zten
und 4ten Gliede demncchst sofort die Kette ergreiffen, durch
den Ring des ihnen zur linckcn Hand stehenden Balckcns
stecken, sodann das eine Ende der Kette, «voran der Qveer-

stift befindlich, durch den an« andern Ende derselben befind-
liehen Ring schieben, und solchergestalt beyde Balcken an-

cinaitdcr koppeln urtd befestigen. Sobald aber dieses ge-

schehen, nehmen besagte Commandirte das Gewehr, hur-
tig und ohne Tempo, über dem Kopfe hervor, schultern
dasselbe, verfügen sich «vieder zu dein Battaillon, und her-
stellen sich daselbst in Rcyhcn und Gliedern, wie sievorhero
gestanden.

Bey welcher Herstellung «vol anzumercken, daß jedcsma-
len die aus dem 4ten Gliede voran gehen, ihnen die aus

dem
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dem zten, sodann die aus dem 2teN/ und endlich die Abgc-
theilte aus dem isten Gliede folgen müssen; damit allen
Unordnungen Hiebey vorgebeuget werde.

§. j z. Soll nachhero ein kegiment wieder aufbrechen
und marchiren : So wird, wenn die Balcken, wahrendem
March, gefahren werden sollen, der dazu erforderliche Wa-
gen, oder Karren, vor der Mitte des Battaillons bey der
Fahnenwache gebracht, und wanndemncchst das Battaillon
zum March rangirt, das Gewehr prescntiret, wieder gc-
schultert, und die Glieder geschlossen worden, avertiret der
Major dasselbe,

Gebt acht, ihr sollt- die Spanischen Reuter
brechen!

§. 14. Hierauf erfolgt das Kommando:
Commandiite holt die Spanischen Reuter!

Da dann die §. 6. crwebnte abgetheilte Manfchasten hervor-
rücken, in wahrendem Gehen das Gewehr ohne Tempoüber die Schulter werffen, und wann sie bey den Spaui-
schert Reutern kommen, die aus dem rten und 4tcn Gliede
die Ketten los machen. Hierncchst fassen sie die Spanischen
Reuter bey den Handgriffen, und zwar die aus dein 1 sten
und zten Gliede mit der rechten, und die aus dem2tcn und
4tcn Gliede mit der lincken Hand, bringen selbige nach dem
Bataillon, und stellen sich, eben wie §. 10. bey der Formi-
rung erwehrtet »vorden, 2 gute Schritte vor das erste Glied
in einer Linie.

§. i s. Wann nun die Spanischen Reuter solchergestalt
vorder krönte rangiret stehen, wird commandiret:

Die Schweinsledern heraus!
Auf welches commando die Abgetheilte solche dem istenGliede mit beyden Handen vorhalten, und wann die eine
Reiche der einwärts gehenden Spitzen ausgezogen worden,

M r den
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den Balcken nach dem Battaillon zu herum drehen, daß
auch die andere Rcyhe ausgezogen werden könne.

Das erste Glied tritt zu gleicher Zeit einen guten Schritt
mit dem lincken Fuß hervor, drehet die Spitze des reckten

Fusses gegen die rechte Seite, und machet solchergestalt
gleichsam wieder eine halbe viertel Wendung. Ein jeder
von ihnen ergreift demncchst eine von denen in dem Balcken
steckenden Schweinsfedern, drehet sie herum, damit sie'lvs
werde, und ausgezogen werden könne, ziehet dieselbe heraus,
giebt sie, ohne sich dabey umzukehren, seinem Hintermann
im zweyten Gliede, welcher sie ohngcjaumt dem im dritten,
und dieser hinwieder dein im vierten Gliede gicbet.

Indessen ergreift der im ersten Gliede stehende die 2te

Spitze, welche auf eben derselben Art dem im dritten Glie-
de gegeben wird, nachhero die zte, welche der Hintermann
im zweyten Gliede bekomt, und endlich die 4tc, so er selbst
vor sich behalt. Und wann dieses geschehen, herstellet sich
das erste Glied, und ein jeder setzet hierauf seine Sp>he
beym Fuß, und halt sie mit der rechten Hand so lange, bis

sich das Battaillon im March setzet, eben wie vorhin §. 8.

erwehnet worden.
Wobey noch anzumcrcken, daß, wo eine blinde Rotte

ist, der Vormann im ersten Gliede keine mehrere Spitzen
ausziehen müsse, als vor sich und seine ctwanige Hinter-
männer, damit ein jeder nur eine Schweinsfcder zu tragen
bekomme.

Nicht weniger, daß der Vormann im ersten Gliede,
wenn nur z Schweinsfedern auf eine Rotte treffen mög-
ten, die letztere jederzeit selbst behalten, und nicht an seinen
Hintermann im zweyten Gliede geben müsse.

Und endlich, daß wenn von denen abgetheilten Flügel-
Rotten, die im zten und 4tcn Gliede stehende Mannschaf-
ten, nach Anzeige des vorhergehenden §.6., nicht mit ausge-
treten sind, sodann der aus dem zten Gliede jedesmalcn

bey
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bey diesem Commando ins erste Glied hervorrückcn, für
sich und seinem Hintcrmanne eine Spitze ausziehen, und
sodann sich wieder in das zte Glied herstellen müsse.

§. 16. Sobald nun alle Schweinsfcdern ausgezogen
worden, wird der Balcken wieder ordentlich mit beyden
Handen gehalten, bis der Major commandiert:

Bringt die Balcken weg!
da dann, wenn die Balcken, wahrendem March, gefahren
werden sollen, die aus dem isien und zten Gliede denselben
mit der lincken, die aus dein 2ten und 4ten Gliede aber mit
der rechten Hand anfassen, nach dein dazu bestimmten Wa-
gen oder Karren bringen, auf selbigen legen, hiernechst das
Gewehr hurtig und ohne Tempo, über dem Kopfe hervor
nehmen, schultern, und sich, eben wie vorhin §. 12. vorge-
schrieben worden, ordentlich in Reyhen und Gliedern wie-
der herstellen.

Sollen aber die Balcken, wahrendem March, getragen
werden: So ergreiffen die aus dem isten und zten Gliede
den Handgriff mit der rechten Hand, legen den Balcken
mit der lincken Hand, und durch Hülffe ihres Nebenman-
ues, auf der lincken Schulter, und herstellen sich demnechst
ordentlich, und nach Anzeige des vorhergehenden §.12.,
wieder in Reyhen und Glieder.

Wobey noch anzuführen, daß die im 2ten und 4ten
Gliede stehende abgetheilte hiebey das Gewehr über die
Schulter behalten, und wahrenden! March, ihren Vor-
mann mit Tragring des Balckens ablösen müssen.

§. 17. Soll nun ein mit den Spanischen Reutern ver,

schenes Lsttaillon unterwegens Rendes- vous halten , oder
sonstcn aufmarchiren: So ist schon vorhin §. 8. erwehnet
worden, daß, wenn nach völlig geschehenen Aufmarch
Halt! commsnäirrt wird, ein jeder nach Maaßgebung

M 3 der
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der daselbst befindlichen Vorschrift seine Schweinsfeder
beym Fuß sehen müsse.

Würde sodann das Gewehr niedergeleget, oder sonst ei-
nige Manceimes gemacht werden sollen: So wird jedes-
mal, ehe noch einiges anderes Tempo gemacher werden kan,
vorhcro commandiret,

Gebt acht!
Pflanht die Spitzen!

?luf welches Commando ein jeder seine Spitze einen Fuß
lang voraus, zwischen seinem rechten und seines Neben-
mannes lincken Fuß, wo er sie nemlich vorhero bey dem
Commando- Worte -Halt! niedergesetzet, mit der rechten
Hand in die Erde pflantzek, und sodann die Hand loß und
zurücke fallen lässet.

§. 1 8 . Wenn auch die Armee en Ordre de Battaille
gegen den Feind anrücken soll, und um den Angriff der
Cavallerie zu verhüten, die gespickten Spanischen Reuter
vor der Fronte tragen zu lassen, vor nöthig erachtet wer-
den möchte, geschiehet solches auf folgende Art.

Es werden nemlich auf das Commando:

Gebt acht Commandirte!
Höhlt die Spanischen Reuter!

dieselben, nach Anzeige des vorhergehenden §. 14-/ zu dem
Battaillon gebracht, auch 8 . Schritte vor der Fronte des
1 sten Gliedes in einer Linie neben einander hingesetzet und
zusanlmcn gekoppelt. Die bey deneuselben abgetheilte Com-
mandirte aber stellen sich, das Gewehr über die Schul-
ter behaltend, an jedem Ende einen guten Schritt hinter
denenselben.

Wobey noch anzumercken, daß wenn von denen zuTra-
gung der Spanischcir Reuter abgetheilten Rotten, einige
von denen im Zten und 4len Gliede stehenden Leuten nicht
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mit ausgetreten sind, sodann die aus dein zten Gliede jo
lange in das i sie Glied hervor rücken müssen, biß dieSpa-
Nischen Reuter, nach Anzeige des hier nechstsolgendm §.
2z., wieder vor der fronte gepflanhet worden, und die

dabey befindlich gewesene Commandite sieh wieder in Rey-
heit und Gliedern herstellen.

So bald nun,
March!

commandivet wird, koppeln besagte Abgetheilte dieSpa-
Nischen Reuter loß, ergrciffen sie bey denen Handgriffen,
und tragen selbige, wahrendem ülarcK, 8.Schritte vordem

isten Gliede in einer Linie, bis wieder,
Halt!

commandiret worden, da sie dann dieselben ohnveru'iglich
niedersetzen, zusammenkoppeln, und einen guten Schritt
hinter denenselben stehen bleiben

§. 19. Solte dieser Anmarch mit gantzen, oder halben,
Division; geschehen: So müssen die Officiers so, wie sie
zur CKargirung eingetheilet sind, in ihre Züge, und hinter
dem 4ten Gliede marchirctt, und werden sodann die zu je-
der gantzen, oder halben, Division gehörige Spanische Reu-
ter, auf eben derselben Art, doch nur 4. Schritte vor der
Fronte des ersten Gliedes getragen.

§. 20. Würde es mit einem solchen en fronte marchi-
V'cnbctt Battaillon pr Action kommen: So müssen die Ab-
getheilte, nachdem sie auf das Commando : Hale! nach
Anzeige des vorhergehenden §. 18., die Spanischen Reu-
ter 8. Schritte vor der Fronte niedergesetzet und zusam-
men gekoppelt haben, sofort, wenn in der Csiargirung mit
Pelotons oder Divisions , durch einen starcken Schlag auf
der Trommel, das Signal gegeben, oder in der Glieder
Chargiwng;

Macht euch fertig !
M 4 com-
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commandiret wird, das Gewehr, hurtig und ohne'Bempo,
über dein Kopfe hervor nehmen, daselbst, wo sie hinter den
Spanischen Reutern gestanden, sämtlich niederfallen, und
wenn alle kelotonr oder Divisions gcfeuret. haben, oder in
der Glieder CharZirung Geyr ab! commandiret worden,
wieder aufstehen.

Wobey noch anzumerckcn, daß wenn in der Glieder
Cbarxirung mit den beyden fordersten Gliedern gcfeuret
wird, diese Abgetheilte, bey dem Commando, Mache
euch ferrig! nicht bloß niederfallen, sondern sogar bey
den folgenden Commando - Wörtern, auf der Erde liegen
bleibend, zugleich mit anschlagen, feurcn, und wenn, Seyr
ab! commandiret wird, wieder aufstehen, laden, und das
Gewehr über die Schulter werffen müssen.

§. 2i. Würde man mit dem Battaillon einbrechen wol,
len: So muß man, ehe noch die beyde fordersten Glieder
Feuer geben, vorhcro die Spanischen Reuter abfallen last
scn, und solches geschiehet nun auf das Commando:

Gebt acht Commandirte!

Rechts und Llncks fallt ab!
Da dann die Abgetheilte sofort die Spanischen Reuter loß
machen, bey den Handgriffen anfassen, und die eine Helft
te am rechten Flügel des Battaillons, rechtsum, die andere
Helste am linckcn Flügel aber, lincksum machen.

Auf das fernere Commando,
March!

marchircn sie mit Märchen Schritten hinter das Bat-
taillon, so daß diejenige, welche auf beyde Flügel gestalt,
den, in der Mitte zusammen stossen, diejenige aber, so in
der Mitte gestanden, auf beyde Flügel zu stehen kommen,
sehen daselbst, 4. Schritte hinter dem schlicssenden OKcier,
die Spanischen Reuter in einer Linie neben einander, stel,

len
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len sich einen guten Schritt hinter denenselben, undma-
chen wieder mit dem ßattaillon egale Fronte , koppeln
aber die Spanischen Reuter nicht zusammen.

§. 22. Sollen nachhero die Spanischen Reuter wieder
vor das Battaillon gebracht werden: So wird comman-

dicet;
Gebt acht Commandirte !

Rechts und Lincks herstellt euch vor das
Lattaillon!

Da dann die Abgetheilte sofort die Spanischen Reuter bey
den Handgriffen anfassen, und die vom rechten Flügel
rechtsum, und die vom lincken Flügel lincksum machen.

Auf das weitere Lommando:
Manch !

marchirat sie, mit starcken Schritten, vor das ßattaillon,
rangiern sich wieder 8. Schritte vor das erste Glied in ei-
uer Linie, wie sie vorhero gestanden sind, herstellen sich da-
selbst, setzen die Spanischen Reuter nieder, koppeln diesel-
be zusammen, und treten wieder einen guten Schritt hinter
denenselben.

§. 2Z. Sollen nun die solchergestalt vor dem ersten Glie-
de gespickt getragene Spanische Reuter nachhero wieder
auf gehörige Distance vor der Fronte gepflanhet werden:
So muß solches auf nachstehende Lommanäo-Worter,

Gebt acht Commandirte!
Pfiautzt die Spanischen Reuter!

geschehen, und hiebcp dasjenige, was vorhin §.12. erweh-
rrct worden, in Obacht genommen werden.

§.24. Schließlich ist noch anzuführen, daß wenn die
Battaillons mit den Spanischen Reutern exerciret werden
sollen, solches in nachstehender Ordnung am bequemsten
geschehen könne.

M 5 §uför-
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Anforderst wird das Battaillon mit geschwenckten Zü-
gm, halben oder gantzen Division; , abzumarchiren, zum
March rangiret, das Gewehr prelentiret, wieder geschul-
tcrt, und die Glieder geschlossen.

Hiernechst werden die vor der krönte gepflanht stehen-
de Spanische Reuter gebrochen, das Battaillon marchirct
ab, und wenn es wieder aufmarchiret ist, werden die Spi-
Heu gepfiantzet.

Sodann müssen die Spanischen Reuter wieder iörmiret,
vor der krönte gepsiantzet, das Gewehr prefentiret, ge-
schultert, und das Battaillon zur Parade hergestellet wer-
den.

Hierauf muß das Gewehr geladen, das Bajonet am

Lauf gebracht, das Gewehr wieder geschultert, das Bat.
taillon zum Chargirat formiret, die Spanischen Reuter
zum Battaillon gebracht, und chargirct werden.

Die Charginuta geschiehet nun Anfangs mit Peloton;,
und nachher» mit Divisions, sodann aber wird in der Glic-
der Chargimttg zuerst mit dem 4ten, sodann mit dem Zten,
hiernechst mit den beyden forderstcn, und endlich wieder mit
den beyden hintersten Gliedern chargiret.

Hierauf läst man die Spanischen Reuter abfallen, die
beyden forderstcn Glieder femen, und das Battaillon ein-
brechen.

Nachdem nun hiernechst:
Halt!

Rechtsum kehrt euch!
March!
Halt!

und

Rechts herstellt euch!
cam-
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commandirct worden , last man die Spanischen Reuter
wieder vor baé Battaillon herstellen, und wie gewöhnlich
nrit doppelten Gliedern in der ketraite chargiim Und
wenn die gantzc Ckargirung zu Ende, werden die Spa-
irischen Reuter'wieder vor der Fronte gepflanhet, und das
Battaillon, nach Maaßgebung des ästen Theiles/ Cap. ZI,
zur l’arade hergestellet.

Cap. Zo.
Welchergestalt bey den^eAimemern,und

Lomxu^niew ^ der Dienst im Felde reZuliret
werden soll.

§.

^8amit alle etwa zu befürchtende Streitigkeiten im
Commandite« auf aller nur möglichen Art vcrmie-

den werden mögen: So müflen bey einer jeden Compag-
nie, Die UntCiÖfficiers , Aimmcrleute , Grenadiers, Gc-
freyten und Gemeine, bey allen Vorfallen ordentlich und
accurat, nach einer in den Compagnien zuverlässig des-
wegen zu haltenden Commandier. Rolle, und so / wie es

ihre 'Cour Mit sich bringet, genommen werden.

§. 2. Diese Commandier - Rolle wird NUN solcherge-
stallt, nach Maaßgebung der Aellt-Rolle, eingerichtet, daß
bey allen auszuschickenden Commandos , aus einem jeden
Feilte auch jedesmal gleich viele Leute genommen und com-

mandiret, durch diese Egalité aber verhütet werde, daß bey
einem nachher» aufstossendem March, das Tragen der Zellt-
Stange, der Pflöcke, des Kessels, des Beiles und der Feld-
Flaschen, nicht einem, oder 2 Mann, allcine zur Last fal-
len, oder sonst die durchgängig zu introducireude Wirth-
schuft darunter leiden möge.

§. z.
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§. Z. Weil aber die Zimmerleute und Grenadier», sich
im Felde jederzeit in Bereitschaft halten müssen, erstere mit
ihren Äxten und Sagen, letztere aber mit geschlossenen Gre-
nadier-Compagnien, oder zusammen gezogenen Grenadier-
Commandos , wie solches etwa von der Gtneralité ange-
ordnet werden möchte, auszurücken: So müssen selbige zu
keinen andern Diensten, als bloß Ordonnaneen, Compa-
gnie, Brand-, und General - Wachen gebrauchet werden.

Die Gefreyten und Gemeine hingegen werden zu allen
Wachen, Aussen-Postcn und Lommandag, wie sie auch
Nahmen haben mögen, durch die Banck genommen.

Auf eben derselben Art wird es auch mit den Grenadier
Unter -OKciers, und denen übrigen Unter-OKcier», ge<-
halten.

§.4. Was aber die Ober-OKciers anbelanget: So
werden die I'remier-, 8econä - Lieutenant;, und Fähnrichs,
durch die Banck, und nach ihrer Ancicnneté, zu allen
Commandos mit und ohne Gewehr , Ordonnaneen, Fah-
MN-- und General - Wachen commandirer, und hat von

diesen dreyen Llallen der 8ubalternes, keine vor der andern
einigen Vorzug.

K. f. Auf daß aber ein jeder um so viel leichter wissen mö-
§e, ob ihm auch im Commando zu nahe geschehen, damit
er, nach vorheriger Abwartung desselben, sich solcherwcgen
nachhero gebührend melden könne: So müssen nicht mehr
als folgende Tonren gehalten werden, als :

1) Zur wache; worunter die Ordonnaneen, imglei-
eben alle Fahnen-, General-, General - Staabs-,
Artillerie-, Compagnie- u. Brandwachen gehören.

2) Zum Commando ohne Gewehr; unter welchen
auch alle Arbcirs Commando» ru rechnen sind;
Uud

3) Zum
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z) Aum Commando mir Gewehr; worunter alle
Vor-und Aussen-Posten, die Flcorter bey der Ba-

gage, beym Fouragiren, und dergleichen, mit zu
zahlen sind.

§.6. Ausserdem wird noch, vom Commando zunr

©türm, in t>en Compagnien, von allen dabey befiudli-
chen Unter-OKcier8 und Gemeinen, eine besondere und zu-
verläßige Rolle, bey den Regimentern aber, von denen

sämtlichen Ober-OKeiers ein accurater Roüer gehalten,
und jedesmal derjenige dazu genommen, an welchem dar

letzte mal diese Tour stehen geblieben, und wenn es auch
schon überjahrig seyn möchte.

§. 7. Sollte aber derjenige, an welchem das Comman-
do zum Sturm stehet, anderweitig bereits in Herren Dien-
sten seyn: So muß niemand deswegen abgelöset, sondern
der auf ihm folgende dazu genommen werden, und er hinge-
gen bey der ersten Gelegenheit, die solchergestalt ihm vorbey
gegangene Tonr wieder nachhohlen.

§. 8. Ferner muß ein Gemeiner, dem die Tour zum
Sturme beykömmt, desselben Tages, da er von einem an-

dern Commando erst zurück gekommen, frey gelassen, und
bis zur ncchstfolgenden Gelegenheit, welche sich wieder er-

eignet, verschonet werden.
Ein Ober-oder Unter-OKcier aber muß jedesmal dazu

genommen werden, er mag des Tages vom Commando
gekommen seyn oder nicht.

§. 9. Fals auch ein solcher Ober-VKcier, an dem die
Tour zum Sturm stehet, anderweitig comrnandirek, und
folglich in seiner Abwesenheit ein anderer in seiner Stelle ge-
nvminen worden, währender Zeit aber, und noch ehender,
als das Commando von derklace d’Armesöctf Regiment
öfcmarchiret ist, zurücke kommen möchte: So muß er

selbst diese Tour abwarten, und hingegen der andere zurücke
gehen.
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Sind aber die zum Sturm Commandirte zu solcher Zeit

schon würcklich abrnarckiret, oder im Abmarsch begriffen:
So kan der Aeltere, oder derjenige, an welchem die Tour
stehet/ sich sodann keines Vorrechtes vor demjenigen/ wel-
cher in seiner Stelle commandiret worden/ anmaßen.

§. 10. Da sich auch öfters ereignet / daß verschiedene
Tour« bey einemOKcier stehen geblieben: So muß/ insol-
chem Falle , und wenn dergleichen 'Art von Commandos
bey der lJarole . oder sonst auf einmal angeordnet und ver-

langet worden , nicht dahin gesehen werden , ob das Com-
mando mit, oder ohne Gewehr, am erster ausrücken solle;
sondern es wird jedesmal das Commando zum Sturm, ei-
nein andern Commando mit Gewehr; dieses hinwieder ei-
nem Arbeits-oder dergleichen Commando ohne Gewehr;
und letzteres einer Wache vorgezogen.

§. n. Schließlich ist noch anzuführen, daß wenn je-
mand zu einem Commando, wie es auch Nahmen haben
möge, destiniret, und dasselbe würcklich aus dem Lager
marckiret ist, es sodann für eine Tour gehalten, und an-

geschrieben wird, wenn gleich dasselbe nachhcro contrarnan-

diret, und nicht gebrauchet werden möchte.

Cap. ZI.
Wie es im Felde mit der Beuhrlaubung

der Oeneruls, Staabs-, Ober-, Unter-
Offiders undGemeinen zu halten ist.

Lager muß denen Leuten durchgängig bekannt gc-
machet werden, daß alle diejenigen, welche sich ohne

Ober- oder Unter-OKciers ausserhalb der Vor- oder Feld-
wache finden lasten, unter welchem Vorwand es auch möch-
ke geschehen seyn, sofort srretiret, und als Marodeurs, De-

sertcurs
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serteurs, oder Ueberläuffer, nach etwaniger Beschaffenheit
der Umstände, bestrafet werden sollen.

§. 2. Dahero, wenn ein Gemeiner auf einige Stunden
aus dem Lager gehen will, muß er sich, mit noch einigen
mehrern, zusammen thun, und ihnen demnächst ein Unter-
OKcier zur Aufsicht mit gegeben werden, welcher dann da-
hin sehen muß, daß niemand marodire, Excesse begehe,
oder sich zu weit wage, und von dem Feinde gefangen
werde.

§. z. Sollte sich aber jemand unterstehen, ohne Uhrlaub
aus dem Lager zu gehen, oder länger aus zu bleiben, als
ihm solches erlaubet worden: So muß derselbe nach seiner
Zurückkunft so gleich in Verhaft genommen, und exem-

plariter bestrafet werden.

§. 4. Nichtweniger muß kein Ober-OKeier aus dem La-
ger reiten, oder gehen, ohne vorhero bey dem Cheföcg Re-

giments dazu Erlaubniß erhalten, und bey den übrigen
Staabs-OKciers, sich nachher» gemeldet zu haben.

Doch lassen die Capitains solches nur denen Staabs-
Officiers, durch einen Unter-Ofücieren, wissen, wann sie, mit
Genehmhaltung des Regiments- oder eommandirenden
Chefs , aus dem Lager sich verfügen wollen.

§.4. Will aber ein Compagnie -Chef, oder Subaltern
Officier, die Nacht aus dem Lager bleiben, oder gar eini-
ge Tage verreisen : So muß solches dem General - Majo-
ren von solcher Lngade , auch wenn es ein Staabs -OK-
cier , denen Generals du Jour ebenmäßig gemeldet , und in
diesem letztem Falle, des en Chef eommandirenden Ge-
nerals Genehmhaltung dieserwegen vorhero eingehohlet
werden.

§. 6 . Alle Generals - Personen aber erhalten dergleichen
Erlaubniß von dem Feld-.'Marechal, oder en Chef com-

mandirenden Generalen, und melden sich nur nachher»
bey
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bey demjenigen Generalen, unter dessen Commando sie
etwa en Ordre de Battaille gehören. Denen Generals
du Jour abepi lassen sie es durch ihren Adjoutanten, oder
Brigade-Majoren, wissen, damit sie in ihrer Ablence zu
keinen Diensten commandiret werden mögen.

Sind aber VOit Selbst, oder Unser Freundlich-
vielgeliebter Sohn, des Lron-s)rintzen FRIEDE-
RICHS Lbdn. bey der Armee anwesend: So hat der
en Chef commandirende General, Unstre allergnädigste
Resolution dieserwegm vorhero einzuholen, und ihnen
bekannt zu machen.

Lup. Z2.
Von denenjenigen Vorzügen, welche
sowol Unserer Leib - Garde zu Fuß, als Unserm
Grenadier-- Corps , vor allen Übrigen Infanterie-

Regimentern UN Felde gebühren.

im Felde Unsere Leib-Garde zu Fuß, und das
W2- Grenadier-Corps, zu keiner Brigade gerechnet
und eingetheilet wird: So dependiren selbige in keine -

Wege von denen Generals du Jour, sondern stehen ledig-
lieh unter der Ordre des en Chef, oder in dessen Abwcsen-
heit, sonst höchst- commandirenden General«, als anwtl-
chem sie immediaté ihren, von dem Majoren unterschriebe-
nen Rapport abzustatten, auch von ihm selbst die karole.
Feldgeschrey und übrige Befehle zu empfangen haben.

§. 2. Dahero müssen dann auch selbige nur bloß zu
Unserer eigenen, Unser« Freundlichvielgeliebren
Sohne«, des Cron-prinyen FRIED ERICH 8

Lbdn., oder anderer zu Unstrm Aönigl. Erbhause
gehörigen, und im Felde etwa anwesend seyenden Personen

Leib-
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Leibwache/ aber zu keinen andern Generals - Wachen ge-
brauchet werden. Es wäre dann/ daß der en Chef com-

mandirende General, in Unserer Abwesenheit/ sich der
ihm-zur Wache Allergnädigst beygelegten Fahne zum 8ou-

lavement der Armee begeben wollte , da dann 1 Premier-
Lieutenant, 1 Second - Lieutenant, oder Fähnrich ohne
Fahne/ 4 Unter- Officiers, 1 Pfeiffer/ 2 Tambours urtö
fobis60 Gardes, oiXt Grenadiers, bey demselben zur Wa-
ehe gegeben werden»

§. z. Zu den Fahnen-Wachen vörbesagtcr Garden,
werden keine Premier-Lieutenants genommen, sondern/
wenn 2 Battaiilons verhandelt, wird die Fahnen--Wache
des Leib-- ßattaillons mit einem Second-Lieutenant, oder
Fähnrich/ und 2 Unter-Officiers, die andere aber mit einem
Commandir-Sergeanten,uttt> einem Unter-Officier besehet.

Ware aber nur ein Battaillon im Felde, wird zur Fah-
neu -Wache desselben bloß iCommandir-Sergeant, und
I Unter ^Officier commandiret.

§. 4. Ausserdem sind selbige von allen Arbeits- oder an--

dem Commandos de k'atigue befreyet. Es wäre dann,
daß sich die Armee verschantzen müßte / als in welchem
Falle sie den ihnen beykommenden und angewiesenen Antheil
vhnweigerlich auszuwerfen haben.

§. f. Zu allen Commandos mit Gewehr hingegen müssen
sie, wenn nicht etwa geschlossene Battaiilons genommen
werden/ ihren Antheil geben; doch bekommen selbige jedes-
malen Poste d'Honneur, und werden mit ihren Ober - und
Unter- Officiers besonders gelassen.

§. 6. Die Piquets lassen sie vor ihrer Fronte stellen/ und
von ihren eigenen Officiers nachsehen, haben auch nicht
nöthig, denen zum Piquet cornmandirten Staabs-Offi-
ciers, weil sie nicht unter deren Ordre stehen, den in der
Armee sonst gewöhnlichen Rapport abzustatten.

N §. 7
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§. 7. Sollten aber vorangeführtc Biquets, oder andere
dergleichen gemeinschaftliche Oommandirte mit Gewehr,
nothwendig zusammen gezogen, und gegen den Feind ge-
brauchet werden müssen: So dependiren selbige, sobald
sie auf den Flügeln, oder wie sie in der Armee eampiren,
zusammen gestossen sind, von denen hierzu commandirten
Generals und Staabs-Otneiers.

§. 8. An solchen Fallen nun, imgleichen wenn sonsten
einige Officiers von denen Gardes in der Armee comman-

diret werden, und nicht mit ihren Leuten besonders bleiben
können, müssen selbige nicht nach ihrer in der Garde beklei-
venden Charge , sondern nach ihrem in der Armee haben-
den hange eonsideriret werden.

§. 9. Wenn auch eine Battaille geliefert, oder sonst die
Gardes in den Approchen gebrauchet werden sollen: So
stehen selbige, wahrend solcher Zeit, lediglich unter der Or-

dre dererjenigen Generals - Personen, welche ihnen angc-
wiesen und vorgesetzet worden.

§. l o. Nicht weniger dependiren selbige desjenigen Ta-
ges, wenn die Armee marchiret, von dem General-bleu-
tenant du jsonr, oder demjenigen Generalen, welcher die-

jenige Linie oder Colonne führet, in welcher sie marehiren.

§. ti. Weil auch die Garden, nach dem ihnen beykom-
tuenden hange, in der Ordre de Battaille chirangiret wor-

den, auch solchergestalt eampiren ; und es also allerhand
Confusion verursachen würde, wenn man, damit sie jeder-
zeit die Avant- oder Arriere- Garde bekämen, in den
March - Dispositions besondere Veränderungen machen soll-
te: So müssen sich selbige niemalen entlegen, in derjenigen
Ordnung zu marehiren , wie sie in der Armee campiret
Haben.

Cap.
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Cap. 33.
Von den Krancken.

f
^ u

^Aetm imFelde jemand kranck wird: So muß alle mögliche
2- Vorsicht und Sorgfalt angewendet, es gleich dem

keZlmentg-Feldscheer gemeldet, und dahin gesehen werden,
daß ihm die erforderliche Arheney nicht nur gereichet, sou-
dem auch täglich für ihn gekochet, und was ichtens zu sei-
ner Pflege und baldigen Genesung etwas beytragen kau,
äussersten Fleißes angewendet werde.

§. 2 . Zu solchem Ende müssen die 8econä-Lieutenant.'-,
oder Fähnrichs, täglich ihre im Lager befindliche Krancken
selber vifitiren, sich Nach ihren Umständen, und ob es ih-
nen anArtzeney, Pflege, Aufwartung, oder dergleichen ge-
breche, erkundigen; das etwa fehlende sodann ohngcsäumt
reciretliren; und ihrem Compagnie-Cbek bey Abstattung
des täglichen Rapport; dasselbe melden.

§. Z. Damit es auch den Krancken nicht an der nöthigen
Aufwartung fehlen möge: So muß von jeder Compagnie
ein zuverlässiger Gemeiner zum Krancken-Wärter ausgc-
nommen und Dienstfrei) gelassen werden; weicher dann
denenselben zur Hand gehen, den Feldfchcers von allen
Nachricht geben, die erforderliche Uedicarnenten, Essen,
Trincken und dergleichen für sie holen, und so oft was
neues sich ereignet, es sowol dem 8eeond-Lieutenant,
oder Fähnrich, als dem Commandir - Sergeanten rappor-
tiren muß.

§. 4. Falls sich aber sehr schwere, oder gar inficirte
Krancke, im Lager befinden, müssen selbige sofort weg-- und
in die nähcste Dörfer oder Lar -retbe gebracht werden;
damit das Lager sowol für eine ansteckende Seuche gesichert,
als auch die Compagnien, ihrer TransporirauiS halber,

■ ■ • N « bey
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bei) einem etwa aufstossenden March, nicht verlegen seyn
mögen.

§. s. So oft nun dergleichen Krancke weggeschicket wer--

den, wird jedesmal å Proportion ihrer Anzahl i Ober- oder
Unter Officier commandiret, welcher über stlbige die Auf-
sieht haben, für sie sorgen, und denenselben ihre Verpsie-
gung reichen muß.

§. 6. Ferner müssen auch die erforderliche Krancken-
Wärter mitgegeben, und dazu sodann diejenige Leute aus-

gefuehet werden, welche zwar die Fanguen in der Armee

nicht hinlänglich auszustehen vermögend sind, aber dennoch
gnugjame Kräfte besitzen, denen Krancken die nöthige Auf-
wartung zu leisten, und an die Hand zu gehen.

§. 7. Nickt weniger müssen die Feg,menter dahin sehen,
daß i a 2 Weiber bey den Krancken bleiben, um für die-

selben zu kochen, und die erforderliche Reinlichkeit zu be-

sorgen.
§. 8. Sollten aber,wahrendem March, einige Leute un-

vermuthet mit Kranckbcit überfallen werden : So müssen
die Compagnien dafür sorgen, wie sie dieselben bis in das

erste Stand-Lager am best- und beqvemsten fortbringen,
sodann aber, mit Genehmhaltung der Generalité, in eines

von den nächsten Dörfern verlegen, und mit 1 Gesellen,
oder unter anderer Aufsicht, so lange zurücke lassen, bis sie
gelegenheitlich nach den Lararethen können gebracht werden.

Und damit solchen unvermutheten ^Krancken sofort eine

Erqvickung gereichet, oder sonst zu Hülfe gekommen werden

könne: So müssen die Regiments Feldschers mit ihren
Gesellen, menn die Armee marchiret, jederzeit bey den

Regimentern verbleiben.

§. 9. Wann auch geschlossene Battaillons, oder andere
Commandirte , gegen den Feind ausgeschicket werden:

So muß jedesmal der Bataillons-Chef, oder der älteste
Staabs-
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Stnabs - Officier, von dessen Ordres das Commando de-

pendiret, von demjenigen Regimente, zu welchen: er ge-

höret, einen Feldscheer-Gesellen mitnehmen, damit diejeni-
gen, welche etwa blelTiret werden wogten, sofort verbunden
werden können.

§. io. Weil aber im Felde höchstnöthig, daß Hospitaler,
odcrLazarcthe, angeleget werden: So soll jedesmal, beym
Anfange der Campagne, oder auch ein- vor allemal, von

Unserm Feld- Etat General-Commissariat, oder in dessen
Ermangelung, von dem General- , oder Ober-Kriegs - Com-

missaire reguliret werden, wie dieselben eingerichtet, und
es damit gehalten werden solle. Wie dann auch, wenn

die Regimenter Leute nach den Lazarethen verlangen, die

Anzahl dererselbcn schriftlich bey dem General-Major du

Jour eingeliefert werden muß, damit die Ordre und An-
Weisung, wohin selbige gebracht werden sollen, ausgeferti-
get werden könne.

Cap. 34.
VON den Marquetentern.

§. 1.

an der nöthigen Zufuhr der Vivres , bey einer Ar-

rgö mee ein grosses gelegen: So müssen die Regimen-
ter sich äussersten Fleisses bemühen, bey jeder Compagnie
1. Marquetenter, und bey jedem Regimente 1. Traiteur,
UM die Officiers zu speisen, Mit en Campagne zu nehmen.

§. 2. Damit aber dergleichen Leute rticht zu der Zeit,
wenn man ihrer am meisten benöthigct ist, die Regimen-
ter, oder Compagnien, verlassen mögen, müssen dieselben
von dem General-, oder Ober- Auditeuren in Evd und

Pflicht genommen, und nicht ehcnder bey den Regimen-
tem gelitten werden, bevor solches geschehen. Die Regi-

N 3 ment-
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merits- und Compagnie-Chefs aber müssen noch überdcm
dahin sehen, wie sie von denenselben, zu mehrerer Sicher-heil, eine Laution bekonnnen.

§. Z. Ueberdem muß der General-oder Dbcr-Avditeur,
währender Campagne, darüber halten, daß öicMarque-Center richtige Maasse und Gewicht halben, auch den Preistder Waaren solchergestalt setzen, und einrichten, daß zwar
der Marquetenter beybleiben, doch aber der gemeine Mann
nicht darunter leiden, noch zu klagen haben könne.

§. 4. Auf daß aber solches desto füglicher geschehen kön-
ne: Soll der General-, oder Ober- Auditeur, wenigstensalle 14. Tage, sechsten Visitation halten, und denen Ad-
Joutanten von jedem Regiments die gesetzte Taxa geben,
damit diese ebeniuasstg und beständig darnach inquirircnkönnen.

8. s, Für die hierunter habende Mühwaltung sowohl,
als auch die bey deik Regimentern befindliche Traiteurr
und ^larquetente» in Eyd und Pflicht zu nehmen, geniest
tot bey jedem An trit der Campagne, und ein vor allemal,
der General-, oder ObavAuditeur, von jenen l.Rthlr. 16.
Lß., und von diesen 32. Lß., weiter aber nichtes, weder
vor die Visitation, noch wie es sonsten.Nahmen haben
möge.

§. 6. Nachstdem bezahlet monathlich ein jeder Trakeen
an den Adjoutanten 32, Lß. und an den Gewaldiger
8. Lß., ein Marquetenter aber an den Adjoutanten 16.
Lß., und an den Gewaldiger 4. Lß. Und solch jemand,
wer es auch seyn möchte, ein mehreres zu fordern, oder zu
nehmen, sich unterstehen, soll derselbe nachdrücklichst dafür
bcstrasset werden.

cz, 7. Nichtweuiger haben sich die Regirnents-Cbefs zu
bemühen, bey jedem Regimente; einen Schlächter zu be-
kominen, welcher beständig soll schuldig und gehalten seyn,
das Regiment ,,nt gutem und gesundem Fleische zu verst-

hen,
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hen,auch solches,wo es ichtens möglich, z oder Lß. wohlfeiler,
als sonsten, zu liefern, wogegen derselbe, damit solches de-

sto füglicher geschehen könne, an niemanden, wer es auch
seyn möchte, das geringste geben soll: Ausser nur, wann

er von dem General-, oder Ober-tLuditeuren in Eyd ge-

nommen wird, 32. Lß.
§. 8 . Zu Traiteurs und Marquetenters müssen auch kei-

ne Juden sämittiret werden, es wäre Sann im höchsten
Nothfall, und daß sonsten keine Christen zu bekonnnen wä-
ren. Wenn aber dieselben, bey so bewandten Umständen,
einmal angenommen worden, können sie, die Campagne
über, bey dem siegimente bleiben.

§. 9. Damit auch die Traiteurs und Marquetenter, je-
derzeit und ohngehindert aller Orten paslimt, und ihre Pro-

visions einkaussen und abhohlen können, utüssen selbige, von

dem en Chef commanciirenden Generalen, mit einem

Passe versehen seyn, wofür der Staabs-8ecretaire 32 Lß.
bckornmt. Die siegiments-und Compagnie- Chefs aber

haben dahin zu sehen, daß solche Paffe, beym Ausgange
der Campagne, einem jeden wieder abgenommen , und zu-
rücke geliefert werden.

§. 10. Alle solche bey densiegimentern befindliche Trai-

teurs, Schlächters und Marquetenters, stehen nun unter

der Jurisdiction eines jeden Regiments , und dependirett
von dem Chef desselben. Auf dessen Veranstaltung dann

auch dahin gesehen, und darüber gehalten werden muß, daß
die Marquetenters , nach geschlagenem Zapfenstreiche, we-

der Unter-OKciers noch Gemeine, als sitzende Gaste, bey
sich haben; oder unter der Predigt und den Bet-Stunden,
ohne an Krancke, das geringste verkauffcn.

§. ii. Was aber diejenige Traiteurs und Marqueten-
ters anbelanget , welche sich in dem Haupt-, oder einet je-
den Generalen Staabs-Quartiere befinden , dependimi
solche von der Anordnung des General-,^ Qber-^udi-

N 4 teurs,
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teurs , und denen Oräre; , so ihnen derselbe durch den Ge-
riyl-al-Gewaltiger, oder dessen Lieutenant, ertheilen lässet.

§. 12. Von solchen nun bezahlen die Traiteurs dem Ge-
neral-,eöer Ober-^uclitemen monathlich 1 Rthlr. 16. Lß.,
und dem General- Gewaldiger, oder dessen Lieutenant,
b2. Lß., die l^arczuetenter hingegen dem erstem 16. Lß.
und dem letztem 8. Lß,; und soll niemanden von ihnen, bey
vhnausblciblicher Straffe, erlaubet seyn, das geringste,
wie es auch Nahmen haben möge, mehr von denensÄbcn
zu fordern oder anzunehmen.

§, i z. Wenn auch besagte im Haupt-Quartiere befind-
liehe Iraiteurs, l^arquetenter und Schlächter, beydem
Anfange der Campagne in Eyd und Pflicht genommen
werden, müssen sie gleichfals dasjenige bezahlen, was §. s.
und 7, vorgeschrieben worden.

§. 14, Endlich ist noch anzuführen, daß allen Leuten, wel-
che sonsten einige Lebens-Murel in das Lager bringen, sol-
ches ohngehindert verstattet, auch bey schwerer Leibes-oder
gar Lebens-Straffe, niemanden übel begegnet, dieselben ge-
plündert, oder ihnen einige Abgift abgefordert werden müs-
se; damit sie ihre mitgebrachte Waaren jederzeit wohlfeiler
lassen und verkauffcn können, als sie sonst m der Armee
zu bekommen sind, und es folglich niemals an der erforder-
lichen Zufuhr gebrechen möge.



^ gebieten und befehlen demnach,
nicht altem Unserer Generaliré von der Infante-
rie, und den Commandanten Unserer Festun-
gen, in so ferne es einem jeden beykommen kan;
sondern auch vornemlich Unsern über das infan-
rerie- Wesen bestallten Inspecteurs, ungleichen
allen Chefs Unserer Leib -Garden zu Fuß, UN--
serer Artillerie -Corps, und übrigen geworbenen
UNd National - Infanterie - Regimenter, sowol in
Unsern Erb - Königreichen Dannemarck und
Norwegen, als auch Unsern Herhogtbümern
und Grafschaften, nicht weniger denen dabey sie-
henden Majors, und übrigen sämtlichen Offiders;
bey Vermeidung Unserer Königlichen Ungna-
de, und andern nachdrücklichen Ahndungen, hier-
durch ernstlich und Atlergnadigft, das; sie den Ein-
halt dieses Unseres Reglements» so weit es ihren
Chargen angehet, sich auf das genaueste bekannt
machen, demselben stricté nachleben, ihre Unter-
gebene fleifsig und sorgfältig darinnen unterrichten,
und zu aeeurater Erfüllung alles dessen, was ih-
nen oblieget, und hierinnen vorgeschrieben ist, mit
allern Ernste und Eifer anhalten sollen. Wie
Wrr denn auch ferner Alleranadigst wollen, daß
keinem, weder von Unsern hohen noch niedrigen
offiders, erlaubet seyn solle, in der Exerdce, de-
nen Formirungen, und andern hierinnen enthal-
tenen positiven Vorschriften, etwas, es seye so
geringe und wenig als es wolle, nach eigenem
Gutdüncken, zu verändern, hinzuzufügen, oder
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davon zu thun, bis wir Selbsten, falls wir
künftighin einige Aenderungen dabey vorzuneh-
men für nöthig., oder nützlich, erachten mögten,
deßfalls nähere Allergnädigfte Anordnung thun,
oder Unsern Inspecteurs darüber Befehl ertheilen
werden. Wornach sich also ein jeder, so lieb Un-
sere Gnade ihrn ist, allerunterthanigft zu achten.
Urkundlich unter Unserm ZxönigÜchen Hand-
zeichen und Insiegel. Geben auf Unserm
Schlosst Christiansburg in Unserer Dortig-
lieben Refidentz - (SscUtf Copenhagen, den 2tM
Octobris, Anno Ein Tausend, Sieben Hundert
Vier und Vierzig.

ChristianR.

M Numsen.
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Cap. i. Was bey einer Battaille in Acht zu nehmen. Z

Cap. i.

Was bey einer Bacille in Acht zu nehmen.
§. i.

a unter allen Begebenheiten/ welche sich/ wab-
rend einer Campagne , ereignen können , keine
wichtiger anzusehen, unt> mehrere Ueberlegung
erfordert / als die Liefferung einet Battaille ; in-

dem auf deren glücklich-oder wiedrigen Ausfall/ nicht nur
das Wohl der gantzen ^rmee beruhet, sondern auch, wo

nicht dem gantzen Kriege, wenigstens einem solchen Feldzu-
ge, den gewöhnlichen Ausschlag giebet: So erheischet, ob
wohl alles und jedes nicht gehörig beschrieben werden kau,
dennoch die Wichtigkeit dieser Sache, so viel möglich, das
Nothwendigste abzuhandeln, und solchcmnach das Haupt-
sachlichste zu berühren, was sowohl vor, als währender
Lieferung einer Battaille, in Acht zu nehmen, und welcher-
gestalt man sich, nach glücklicher Endigung, oder bey einem
etwa wiedrigen Ausfall derselben, zu verhalten habe.

§. 2 . Zuförderst muß nun der cornmanckirende Oeneral
alle Gründe, welche ihn, zur Lieferung, oder Verhütung
einer Schlacht, bewegen können, auf das genaueste unter-
suchen und erwegen, und ohne Hoffnung eines, dem An-
sehen nach, ohnfehlbar zu vermuthenden Vortheiles, der-
gleichen nicht unternehmen; zu solchen Ende auch vorhero die
unter ihm stehende Oenerals zusammen beruffen, und einen
ordentlichen Kriegs-Rath halten.

§. z. Unter denenjenigen Gründen nun, welche zu Lie-
ferung einer Schlacht bewegen können, sind folgende Haupt-
sachlich in Erwegung zu ziehen.

t) Wenn beyde Armeen einander gleich, und der6e-
neral den Befehl erhalten, bey erst vorfallender
Gelegenheit dergleichen zu wagen,

a 2 2) Wenn
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2) Wenn man dem Feinde, an Anzahl und Güte der

Trouppen, überlegen.
3) Wenn unter den feindlichen 6enerak einige Unei-

nigkeiten, oder particulare Interesse, verhandelt;
oder

4) Selbige bey ihren Machen, oder Lagerungen, Feh-
lcr begehen, und sich bloß geben.

s) Wenn man einen belagerten Ort zu entsetzen; oder
6) Dem vhnausbleiblichen Ruin einer eingeschlossenen-

und aller Vivrer benommenen /Lrmee, dadurch
vorzukommen genöthiget ist.

7) Wenn man zuverlässige Nachricht hat, daß der
Feind einen Succurs bekommen, und sodann die
Oberhand behalten werde.

8) Wenn man eine Belagerung vornehmen, oder in
des Feindes Landen dringen will, und auf anderer
Art nicht dazu gelangen kau.

9) Wahrender Belagerung den feindlichen Entsatz,
oder auch

10) Dessen Einbruch verhindern tvill.

11) Wenn man einen ziemlich wichtigen Vortheilüber
den Feind erhalten, welcher zwar der Sache eben
keinen Ausfchlag gegeben, man aber von dessen
Confusions profitirctt; oder aber

12) Durch Lieferung einer Schlacht, den gantzen Krieg
auf einmal zu entscheiden, einige Hoffnung siehet.

.4. Diejenige Ursachen hingegen, welche die Vermeid
düng eines Treffens erfordern können, sind folgende.

i) Wenn man nemlich von einem Siege wenigern
Nutzen gewärtigen kan, als man gcgentheils von

einer Niederlage wichtigen Nachtheil, und sehr wie-
drige Folgerungen, zu befürchten hat.

2) Wenn
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2) Wenn man dem Feinde/ weder an Anzahl, noch
Tüchtigkeit der Trouppen, gleich kommt.

3) Wenn das Terrain, wo etwa die BattaiHe gelie-
feit werden könte, solchergestalt beschaffen, daß
man an Infanterie, oder Lavallerie, einigen
Mangel findet.

4) Wenn man etwa noch vorhero einen 8uccur§ er-

wartet; oder sich
s) Mit einem andern Corps conjungirm will.

6) Wenn man den Feind gar zu Vortheilhast postivet
findet.

7) Den Ausschlag des Feldzuges, hauptsächlich im

Anfange desselben, nicht gerne einer einhigen
Schlacht anheim stellen will.

8) Zur Lieferung einer Schlacht, mit keiner hinlangli-
chen Ordre oder Vollmacht versehen; oder

9) Einige Hoffnung hat, durch die Vermeidung eines

Treffens, dem Feind aus anderer Art groß- und
wichtigern Abbruch zu thun.

§. 5. Wenn nun alle diese Motiven , in dem gehaltenen
Kriegsrath, aus das genaueste erwogen, und zugleich, nach-
dem man von der effektiven Starcke beyder Armeen, vor-

hcro eine, so viel möglich, zuverlaffge Nachricht eingezogen,
der Schluß zur Lieferung einer BattaiHe gefastet worden,
muß der commandirende General, von demjenigen 1er-

tarn, wo das Treffen dörste geliefert werden, eine sehr ge-
naue Kundschaft haben, und nach Maaßgebung aller
solcher Umstände, einen Entwurf machen, wie er die ihm
untergebene Armee in Schlacht - Ordnung stellen wolle,
als wobey er sich nun, nicht nur nach der Menge und Be-
schaffenheit der feindlichen Trouppen', sondern auch nach dem
Terrain, wo er selbige anzutreffen vermuthet, in alle Wege zu
richten hat; und von solchem Hau wird nachher» einem je-

a Z den
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den der bcykonnnendcn Generals , zu seiner Nachricht und
Beobachtung, eine Abschrift ertheilet, alles aber so deut-
lieh abgeraffet, daß einiger Zweydeutigkeit halber, wahr
render Action, sich kein Mißverstand ereignen möge.

§. 6. Weil aber die Rangimttß der Ordre de Battaille
sich , nach vorangcführten Umställden, in alle Wege rich-
tcn muß, infolglich dieserwegen nichtes positives vorge-
schrieben werden kan; sondern alles von der Disposition,
und dem Jugement, des commandircnden Generals de-
pcndirct: So ist nur dieses anzuführen, daß solche auf
dreycrley Art geschehen könne, nemlich;

1) Daß in jeder Linie, die Oavallerie auf beyde Flü-
gel, und die Infanterie in der Mitte zu stehen komt;
welches die gebräuchlichste Art.

2) Daß die Infanterie auf beyde Flügel, die Cavalle-
rie aber ttt der Mitte zu stehen kommt; welche Art
sodann zu gebrauchen, wenn in der Mitte Haine,
auf beyden Flügeln aber sumpsigt, oder gcbürgig-
tcs Terrain verbanden, woselbst die Oavallerie
nicht gehörig agirat kan.

3) Daß man die Oavallerie mit der Infanterie meli-
rct; welches aber selten, und nicht ohne höchst-
wichtige Ursachen geschiehet, indein solches, bey
einem wiedrigen Ausfall, zu verschiedenen Unord-
nungen Anlaß geben kan.

§. 7. Wann nun der General eiue von diesen dreyen
Arten erwehlct hat: So wird hiernechst die Armee, in
2. Treffen, und einem Oorps de Reserve, eingetheilet,
welche alle 3, aus Oavallerie und Infanterie bestehen;
Nur daß die erste Linie etwas starcker, als die Zte; das
Corps de Reserve aber nur aus einigen, und zwar so vic-
lcn Escadrons , und Battaillons, bestehet, als man, ohne
von dem Feinde überflügelt zu werden, entbehren kan;

um



Cap. I. Was bey einer Battaille in Acht zu nehmen. 7

um sich deren nachhero, entweder daselbst/ wo es am nv-

thigstrn seyn möchte, wahrender Battaille bedienen, oder
bey einem wiedrigen Ausfall, die Retraite sichern zu
können.

§. 8. Das 2te Treffen kommt nun 3°°- Schritte hin-
ter dem ersten, und das Corps de Reserve , nach der
Situation des Terrains, hinwieder 3.4. s.bissOO.Schrit-
te, hinter dem rten Treffen zu stehen.

§. 9. Die Escadrons und Battaillons der 2 tät Linie
aber kommen gerade hinter den Intervallen der isten Li-
nie. Und ist daher die General Regul wohl in Acht zu
nehmen, daß zwischen 2. Escadrons, oder Battaillons,
jederzeit so Viele viüance zum Intervalle offen gelassen
werden.müsse, als zur Eronte einer dahinter stehenden Es-
eadron, oder eines Battaillons, erfordert wird.

§. 10. Was die Artillerie anbelanget, richtet man sich,
mit Vcrtheilung derselben, ebenmassig nach dem Terrain;
und besehet mit den 12. und 6 pfundigen Canonen die
vorthcilhaftesten Höhen, damit man dem Feinde auch da-
durch, und noch vor dem Angriff der Armee, Nachdruck-
lichen Schaden zufügen möge; und den Ueberrest, nem-

lieh die 3 pfundigen Geschütze, vertheilet man vor , oder
zwischen den Intervallen, der isten Linie.

§. 11. Ausserdem ist noch unumgänglich in Acht zu neh-
wen, daß man sich, vor Lieferung der Schlacht, von der
Bagage debaratNre, dagegen mit Vivres und Fourage
auf ein paar Tage versehe, den Proviant aber an einen in
der Nahe belesenen sichern Ort zurücke lasse, wohin man,
bey einem etwa wiedrigen Ausfall der BAtaille, doch seine
Retraite zu nehmen, würde genöthiget seyn.

Ferner müssen bey der Infanterie die Gemeine, wenig-
stens mit 24. scharssen Patronen, auch die Grenadiers

noch überdem mit Grenaden Versehen werden, um sich de-
a 4 rerfel-



8 Cap. i. Was bey einer Battaille in Acht zu nehmen.
rerselben benöthigten Falles bedienen zu können. Wie man
dann auch, in der Nahe hinter den Regimentern , einige
Karren mit Ammunition in Bereitschaft halten muß,
um dieselbe, fals man es nöthig haben möchte, austhei-
lcn zu können.

Und endlich muß auch im voraus ein bequemer, und nahe
gelegener Ort zum Hospital auscrsehen werden, wohin man,
nach gcendigtcr B.ittaille, die ßlessirte bringen, und vorde-
ren Pflege und Lur das nöthige und schuldige besorgen
könne.

§. 12. Wann nun die Arrnöe, in solcher Absicht, gegen
den Feind anmarckiiret , welches auf verschiedene, und
schon in dem 2ten theile des Infanterie- Reglement;, Cap.
22. crwchnte Arten geschehen kau: So ßk dieses Hauptfach-
lieh in Acht zu nehmen, daß nicht nur die sämtliche Lene-
rals auf ihren angewiesenen Posten bleiben, sondern auch
dahin sehen müßen, daß keine Colonne vor der andern, son-
dern alle zugleich, auf den hierzu bestimmten Ort anlangen,
sich auf einmal ausbreiten, aufmarckiren, und angeordne-
ter massen, en Ordre de Battaille r.-ngiren.

§. iz. Die Battaillons müssen nun hiernachst, gehöriger
massen, zmn Lkargiren formiret werden, auch wahrender
AÄION, sich mit dem Okargiren solchergestalt in alle Wege
verhalten, wie es in dem Ersten Theile des Infanterie - Re-
glements Lap. 2s. ausführlich vorgeschrieben worden.

§. 14. Damit aber, zu einer solchen Zeit, bic lüattaillons
desto starcker und zahlreicher unter Gewehr erscheinen mö-
gen: So müssen alle bey denen Generals, oder an andern
Orten in der Armee befindliche Wachen, und Comman-
dirte, vorhcro ohnvcrzüglich ein- und zurück gezogen wer-
den, und niemand, bey Verlust seiner Charge sich unter-
stehen, ohne ausdrücklichem Befehl des höchst eommandi-
renden Generals, einige Leute zu verschicken, frey zu lassen,

oder
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oder gar, in eigenen Diensten und Verrichtungen, zu ge-
brauchen.

§. i s. In wahrender Action , bleiben bey der Infante-
rie die Majors, und Adjoutants, hinter den Battaillons zu
Pferde, und sehen dahin, daß alle etwanige Unordnungen
sofort redresfiret , auch die vorher ertheilte Ordres gehörig
rrachgelebet werden.

§. 16. Hauptsächlich aber ist darüber zu halten.
1) Das sich die kegimenter nicht verschießen, sondern

allezeit die eine Helste das Gewehr geladen habe;
um solchergestalt in beständigen Feuer bleiben zu
können.

2) Daß sich die Battaillons nicht drengen, sondern ih-
re ordinaire Distance behalten.

3) Daß in der Action alles in der grössesteu Stille ge-
schehe; deswegen denn auch den Leuten vorher»
wohl muß imprimiret werden, alles Plaudern zu
vermeiden, und auf das Lommando Acht zu
geben.

4) Daß, obwol zu einer solchen Zeit, die Lkrargiruug
nicht in derjenigen Ordnung, wie bey dem stxerci-
ren gebräuchlich, geschehen kau, dennoch die C0M-

mandirende Officiers der Pelotons, oder Divi-
lions, wenn solchergestalt chargiret werden soll,
ihre Ordnung gehörig, und bestmöglichst, abwar-
ten, die Leute aber, ohne Lommando, kein Feuer
geben müssen.

§. 17. Insonderheit aber oblieget allen und jeden Ober-
Officiers die Leute immer zu encouragiren , ihnen die Sa-
che gautz leichte zu machen, auch wenn jemand zu weichen
anfangen, und dem ernsthaften Zureden kein Gehör geben
walte, denselben mit Gewalt zum stehen zu forciren, oder
gar in die Ribben zu stoßen.

a 5 §. i8.
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§. i 8 . Sollte aber sich zutragen, daß man die Gemeine

gar nicht aufhalten könnte: So müssen die Oeneralr und
üfficiers, bey Ehre und Lebens Verlust, nach ihrem Eyde
und Pflicht, ihre Flügel, Brigaden, Escadrons und Bat-
taillons nicht verlassen, sondern alles mögliche anwenden,
sie wieder zu sannen, auf das neue anzuführen, oder wenig-
stens in, oder hinter der rten Linie, sich wieder zu setzen,
wenn gleich, auf solche Art, die Cavallerie bey der Infan-
teris, oder die Infanterie bey der Cavallerie bleiben müßte.

§. 19. Sollten nun, wahrender Schlacht, bey einem
Battaillon viele Officiers blessiret, oder todt geschossen wer-
den, und nicht genung übrig bleiben, die Pelotons zu com-

mandiren : So müssen die daselbst eingetheilten Unter-05-

Bciers hervor- und das Commando antreten; doch dahin
gesehen werden, daß, wo möglich, bey jeder Division i,
und hinter dem Battaillon wenigstens 2 3 Z Ober-OKoiers
verbleiben, worüber danwdcr Major zu halten, und das et-
wa fehlende jederzeit gehörig zu remediren hat.

§. 20. Falls auch der Obriste bleiben möchte: So muß
der Obrist- Eieutenant, oder Major, dessen Stelle zu Fuß
antreten, und hingegen der älteste Capitaine des Majors
Fonction zu Pferde verrichten.

§. 2i. Wenn die erste Linie gegen den Feind avanciret:
So muß nicht nur das 2te Treffen, nebst dem Corps de
Kescrve, ebenmaffg mitfolgen, doch jederzeit die anfangs
gehabte, und §. 8 . vorgeschriebene viüance beybehalten;
sondern es MUß die Artillerie, wo es ichtens dav Terrain
gestatten will, sich eben so verhalten.

§. 22. Bey dem Avanciren aber haben die Battaillons
wohl dahin zu sehen, daß sie, so viel möglich, immer in ega-
ler Linie bleiben, nicht vor den andern zu weit voraus kom-
men, und dadurch sich in Gefahr setzen, eoupiret zu werden.

§. 23. Nichtwcnigcr muß sowol die Cavallerie, als In-
fanterie, auf alle Weise dahin trachten, sich, in wahrender

Action,
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Action, der feindlichen Canonen zu bemächtigen, und stl-
bigc, falls man sie nicht würde mainteniren , und gegen
den Feind gebrauchen können, wenigstens zu vernageln.
Zu welchem Ende sie dann jederzeit einige, mit Talch be-
schmierte, viereckigtc Nagels, welche desto leichter abbrechen,
in Bereitschaft zu halten, oder bey der Artillerie, vor an-

gehender BattaiUe, zu reqviriren haben.
§. 24. Bey dem Llnrücken gegen den Feind, muß die

Infanterie ihr Feuer, so viel möglich, mena^iren, mit ge-
schultertem Gewehre so nahe anmarcbiren, daß die 8alve,
mit gehörigem Effecte, angebracht werden könne. Wo-
bey dann denen Leuten wohl zu imprimiren ist, daß sie nie-
drig, und auf halben Mann, anschlagen, damit sie, so viel
besser, zielen und treffen können.

§. 2 s. Sollte ein Battaillon in der ersten Linie, aller be-
wiefenen Bravonr und ReliRance ohngeachtet, repousliret
werden: So rnuß das hinter selbigem im 2ten Treffen
stehende, ohne Erwartung einiger speciellen Ordre, sofort
anrücken, und dasselbe secondiren. Die Reponzstrten
aber müssen sofort in der 2ten Linie ihre Leute wieder samlen,
sich setzen, und Stand halten.

§. 26. Weil aber unmöglich ist, alle und jede Vorfalle
besonders auszudrücken: So ist hauptsächlich in Acht zu
nehmen, daß ein jeder dem ihm vorgesetzten Oeneral nicht
nur, sondern auch allen und jeden Oenerals- Personen,
wenn etwa jene nicht zur Stelle, rächt weniger auch, ohne
Ausnahme, der Niedrige dem Hohem jedesmalen den schul-
digen Respect und Gehorsam leisten, dem Feinde allen nur

möglichen Abbruch zu thun, und einer dem andern ohnge-
säumt, und ohne Wiederrede, zu secondiren sich bemühen
müsse. Angesehen derjenige, welcher sich hierunter säumst-
lig finden lassen mögte, eine nachdrückliche Straffe und
Ahndung sich gewärtigen, und die Entschuldigung wegen
nicht gehabter Ordre weder angenommen werden, noch ihm

m
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zu statten kommen kan; viclweniger aber muß sich jemand
zu einer solchen Zeit wegen des Rang«, Alters, oder auf
andere Weise einige Disputen zu machen, unterstehen.

§. 27. Und da denen Subalternen Generals in allewege
oblieget, dahin zu sehen, daß alles ordentlich zugehe, und
die ihnen ertheilte Ordres sowvl, als diejenige, welche sie
wieder an andere geben, gehörig nachgelebt werden: So
müssen selbige nicht nur auf denjenigen Posten bleiben, wel-
eher ihnen von dem commandirenden Generalen angewic-
sen worden, sondern auch denen ihnen untergebenen Rat.
taillons, otter Escadrons, bekannt machen, wo sie sich auf-
halten wollen, damit sie jedesmal gefunden werden können.

§. 28. Und weil also dieserwegen die Nothwendigkeit
erfordert, daß selbige ohne Noth sich nicht exponiren ; So
wird denenselbcn durchgängig verboten, die Bataillons,
oder Escadrons, selbst gegen den Feind anzuführen. Es
wäre dann, daß die unumgängliche Nothdurft solches erfor-
dcrte, um ihren etwa stutzig, oder flüchtig, gewordenen Leu-
tcn wieder Muth einzusprechen, und selbige zum neuen An-
griffe zu bringen, als in welchem Falle sie ihre Person gar
nicht schonen, und in der Ferne bleiben, vielweniger aber,
ohne speciale Ordre des commandirenden Generals, den
Wahlplatz gar verlassen, und sich retiriren müssen.

§.29. Obwol nun hieraus erhellet, wclchcrgestalt die
Bataillons, oder Escadrons, ihren vorgesetzten Generals allen
Gehorsam zu leisten, diese aber alles, was sie vor nöthig
finden, sofort anzuordnen und zu redrefliren haben: So
MUß dennoch keiner von den Subalternen Generals, sich,
ohne ausdrücklichem Befehl des commandirenden Lbess,
unterstehen, in der Ordre de Rattaille eigenmächtig etwas
zu andern; vielweniger aber Leute von einem Orte wcgzu-
nehmen, und anderwärts zu gebrauchen: indem dieses ledig-
lich von dem Generalen en Chef dependiret, welcher sich
zu dem Ende einen solchen Platz erwählet, wo er Den Effect
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der ersten Salven sehen, und darnach seine weitere Mesures

nehmen kan.
Im Fall aber einer von den Subalternen Oeneralr die

Umstände solchergestalt beschaffen finden mögte, daß wol
einige Veränderung, oder Verstarckung,der Bataillons, oder
Escadrons , nöthig seyn würde: So muß er solches dem
eommandirenden Oeneralen melden lassen, und dessen
näheren Befehl darüber gewärtigen.

§. zc>. Sollte auch die Kavallerie es dahin bringen, daß
die feindliche Lavallerie ihre Infanterie verlassen müßte:
So muß selbige die Flüchtigen nicht zu hitzig verfolgen,
sondern sich vielmehr wieder zu setzen, Escadrons zu formi-
ren, und die feindliche Infanterie inden Rücken, oder in die
Flanque, zu fallen suchen, indessen aber den flüchtigen Feind
durch einige kleine Detachements verfolgen lassen, damit
derselbe in der Confusion bleiben, und keine Gelegenheit
bekommen möge, sich wieder zu setzen.

§. Z l. So lange nun, währendem Treffen, der Ausgang
desselben auf beyden Seiten noch gleich scheinet, muß der
6eneral seine vilpotitions solchergestalt einrichten, baß er

seine Trouppes an denjenigen Ort, wo der Feind den mei-
sten Wiederstand thut, benöthigter massen verstärke, um

auf demselben mit desto grösserem Nachdrucke loszugchen.
Zu welchem Ende man sich dann, in solchem Falle, des
Lorps de Belerve bedienen kan.

§. Z2. Sollte man nun hiernechst so glücklich seyn, die
gantze erste Linie des Feindes über den Haussen zu werfen:
So müssen die sämtlichen Oenerals und Ober-OKlcler»
hauptsächlich darauf bedacht seyn, die Trouppen beysain-
men zu halten, und alles Ernstes zu verhindern, daß sich
selbige nicht verlaussen. Zu solchem Ende werden dann
von denen Bataillons und Escadrons nur besondere Deta-
chements ausgenommen, die Flüchtigen zu verfolgen, in-
dessen daß die erste Linie, nebst der Artillerie, langsam fort-

rücket,
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rücket, und das 2 te Treffen des Feindes gleichfalls ordent--
lich angreiffet.

§- 33. Würde man dieses nun gleichfalls zu repoussiren
das Glück haben: So muß man noch mehrere Vorsicht
anwende»/ das Verlausten und Zertrennen der Battaiilons
und Escadrons zu verhindern/ und anfangs den Feind mit
der gantzcn Armee auseinander treiben, nachhero aber/
wann die Unordnung algemein geworden/ diejenige veta-
cüements, welche denselben verfolgen solle»/ verdoppeln,
ja gar das Lorps dc Reserve , welches doch, wahrender
Battaille, nicht agiret, dazu emploiren.

§. 34- Zu solcher Zeit aber muß man weder denenjeni-
gen, welche den Feind verfolgen, noch denen übrigen Rat-
taillons, erlauben, die ctwanige Beute auf der Wahlstatt
cinzusam'en, und sich auf das Plündern zu legen; sondern
alles Ernstes dahin sehen, daß erst, wenn man des Sieges,
und daß der Feind keinen neuen Angrif wagen werde, oder
dürfe, sattsam versichert ist, dergleichen unternommen werde.

§. 3 s. Sollte man auch, bey Nachseh- und Verfolgung
des geschlagenen Feindes, auf dessen Bagage, Proviant,
oder dergleichen gerathen: So müssen diejenigen Officiers,
welche dazu bestimmet sind, ihren Leuten ebenmaffig die
Plünderung nicht verstatten; sondern sich vielmehr äusserst
lassen angelegen seyn, die feindliche niederzumachen, oder
gefangen zrl nehmen.

§. z6. Nach geendlgtcr Battaille muß nun von allen
Regimentern dahin gesehen werden, die Blcssirte aufzusu--
chen, verbinden'zu lassen, und nach denen zu den Lazarethen
angewiesenen Dörfern zu bringen: Angesehen, wahrender
Aüion, keine Blcssirte weggebracht werden müssen, es wäre

dann daß ein Ober-Ossicier sich durch seine Knechte weg-
bringen lassen wollte, oder ein Biessirter selbst noch so viel
Kräfte hätte, nach dem Lager, oder dahin, wo er verburr-
derr werdell könnte, zu gehen.

§. 37.
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§. 37. Damit aber diejenige Blellirte, welche vorgedach-
ter massen noch zurücke zu gehen die Kräfte haben, um so
leichter verbunden werden mögen: So müssen sich, sowohl
die liegiments Feldscheers mit ihren Gesellen, als auch die
Feldprediger, hinter ihren Regimentern, etwa wo das
Lorpz äe lielerve siehet, aufhalten, und vor selbige das
Benöthigte besorgen.

§. Z8. Mit denen Gefangenen, hauptsächlich aber mit
denen Ober-OKciers, muß demnechst ebcnmasslg nach
aller Billigkeit umgegangen, und für die Verbindung derer-
jcnigen, welche etwa blessiret worden, alle mögliche Sorg-
fält getragen werden.

§. 39. Hiernechst muß auch dercommandirendeLene-
ral, nachdem zufördersi GDLT denr Allerhöchsten für
die erlangte Gnade des Sieges in der gantzen Armee hertz-
lich gedancket worden, die Merckmale des erfochtenen Sie-
ges, ncmlich die Gefangene, Estandarten, Fahnen, Pau-
ckcn, Artillerie, uhö dergleichen,zusammen bringen lassen,
und von deren Anzahl sowol, als der erhaltenen Viöiorie,
IhroB^onigl. Majest. den allerunterthanigsicn llapport
abl'tattcn, und Dero Allerhöchsten Befehl, wohin etwa
die erfochtene Sieges-Zeichen gebracht, und abgeliefert
werden sollen, erwarten.

§.40. Endlich muß auch noch derselbe, nachdem er sich
von den Gefangenen, dem überflüssigen Geschütze, und der-
gleichen, ganhlich entlediget, darauf bedacht seyn, nach An-
leitung des verabredet- und beschlossenen Entwurfes, auch
der Beschaffenheit der Oerrer und Zeiten, bestermassen be-
dacht seyn, den ihm daher zugeflossenen Vortheil sich gehö-
rig zu Nutzen zu machen.

§. 41. Weil aber der Sieg in GOttes Handen siehet,
das Glück der Waffen veränderlich ist, und man also, al-
ler gebrauchten Vorsicht vhngeachtct, dennoch überwunden

werden
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werden kan: So muß die Sorgfal-'t des Commandiren-
den , und deren ihm untergebenen Generals , IN dergleichen
betrübten Zufallen hauptsächlich dahin gerichtet seyn, eine
gantzlichc Niederlage ju vermeiden, und sich in Ordnung ui-
rücke zu ziehen. Angesehen man durch einer solchen gehö-
rig,und zu rechter Zeit angestellten Retraite, welche aber
mit keiner unordentlichen Flucht wnkundiret werden muß,
eben sowohl, und fast noch mehr als durch den Gewinst ei-
ner Battaille, von der Gefthicklichkeit des Generalen ur-

theilen kan.

§. 42. Zu solchem Ende muß man nicht nur allen mög-
lichstcn Fleiß anwenden, die bey sich habende Artillerie,
oder wenigstens so viel als matt davon mainteniren kan,
in Sicherheit zu bringen, sondern auch bey Zeiten die nö-
thige Ordre stellen, welchergestalt sich die Regimenter zu-
rücke ziehen sollen.

§. 4Z. Damit aber diejenige Regimenter , welche etwa
in ganhlicher Unordnung gekommen sind, sich gehörig wie-
der sehen können, muß man nicht nur des Oorps de Refer-
ve zu deren Bedeckung sich bedienen, hinter welchen sich die
Flüchtige wieder versammlcn, und setzen können, sondern
auch die noch in Ordnung seyende Regimenter zu Hülfe
nehmen, und seine Retraite solchergestalt einrichten, daßsel-
bige in 2 Linien zu stehen kommen, von welchen jedesmal
die hinterste so lange Fronte machet, und gegen den Feind
ckargiret, bis sich die forderste, durch die lntervalle red-
riret ; da dann diese hinwieder Fronte machet, bis sich die
vorhin stehen gebliebene zurücke gezogen haben. Und soü
ches eontinuiret man demnächst mit der grössten Vorsicht
so lange, bis man einen solchen Ort, Desilé , oder derglei-
chen oecupiret, wo man dem verfolgenden Feinde, mit meh-
rerem 8uceeüe wiederstehen kan.
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§. 44. Sodann aber muß der General en Chef denen--
jcniqen Suiten, welche der Verlust der Battaille nach sich
ziehen kan, in Zeiten/ und auf das bestmöglichste vorzukom-
men suchen. Es können aber selbige ohnmöglich vorge-
schrieben werden , sondern dependimt von den jedesmaligen
Umständen, und der Einsicht des cornmandirenden Gene-
rals.

§.45. Solte aber die Deroute allgemein, und gar zu
groß werden; So ist das rachsamste, denen Chefs der
Escadrons und Battaillons einen gewissen Ort bekannt ma-

chen zu lassen, wohin sie sich zurücke ziehen, und samlen
sollen. Da dann ein jeder alle nur crsinnliche Sorgfalt
und Vorsicht anwenden muß, in fo viel möglicher Ordnung
und beysammen zubleiben, damit sieden verfolgenden Feind,
so viel thunlich, abhalten, und desselben Angriff desto best
ser wiedersehen können.

Cap. 2.
Von den Linien, oder Retranchements,

und welchergeftalt man sich hinter denenstlbcn
defendimt könne.

§. 1

in diesem Capitel von der Defension hinter einer Zu
nie, oder einem Retranchement, soll gehandelt wer-

den: So erfordert die Nothwendigkeit vorhero von denver-

schiedenm Arten derselben einige Erwehnung zu thun.
§. 2. Zuförderst nun bedienet man sich dererselben, um ein

ganhes, oder wenigstens einen besondern Strich Landes,
durch dieselbe zu bedecken; von der Eintreibung der ausge-
schriebenen Contributions zu befreyeu, und gegentheils der-

gleichett in des Feindes Landen desto ohngehinderter vorzu-

nehmen; den Einfall der feindlichen Armee dadurch ab n-

b hal-



18 Cap,2. Von den Linien oder RetrancRement;, und wie

halten; oder auch es dahin in die Wege zu richten, daß man

der Armee , ohne einer jedesmal mit zu gebenden Bede-
ckung, alles desto bequemer und sicherer zu führen, und de-
fensivé solchergestalt den Krieg führen könne.

8. Z. Bey Aufwerf-und Verfertigung einer solchen Li-
nie muß nun wohl in Obacht genommen werden, daß sie
so kurtz, als es die Situation jchteuö verstatten will, gema-
chet, rind dennoch ein grosser Strich Landes dadurch bede-
cket, ferner daß sie von Festungen, Flüssen, oder andern
vortheilhaften Gegenden unterstützet, und endlich der Raum
zwischen den Festungen und den verfchantzten Posten, oder
Redouten, so klein gelassen werden müsse, daß man die feinde
liehe Armee dadurch, nur an gewissen Orten ihren Angriff
vorzunehmen, nöthigen, und folglich die Linie desto besser
vertheidigen und behaupten könne.

§. 4. Die zweyte Art der Linien nennet man die Lir-

cumvallationsAJitiic, und derselben bedienet man sich, um

eittcArmée, wahrender Belagerung einer Festung, aus-

wendig gegen das Feld zu bedecken, und einen vorzunch-
menden feindlichen Entsatz desto leichter dadurch abzuhalten.

§. 5. Durch die dritte Art hingegen, nemlich die Con-

travallations-£ntie, suchet sich die belagernde Armöe,wenn
die Garnison in der Festung starck und zahlreich ist, gegen
den Ausfallen der Belagerten zusichern; Und von diesen
beyden Arten, wird in dem hicrnechstfolgenden Gap. 4. von

der Belagerung einer Festung noch besonders gehandelt
werden.

§. 6. Und endlich ist das Retranchement, als die vierte

Art, anzusehen, wenn nemlich eine Armee den feindlichen
Angriff vermuthet, int freyem Felde aber demselben zu wie-

Verstehen, oder sich mit ihm einzulassen, nicht wagen darf;
infolglich dadurch den feindlichen Anfall desto ehendcr cnt-
weder gar abzuhalten, oder wenigstens mit mehrerein Vor-
theile zu resistimi vermeinet,

§- 7.
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§. 7. Eine jede Art solcher Linien muß nun, nachdem es
die Zeit und sonstige Umstände verstatten und erfordern
möchten/ mit Redants, oder ein - und ausgehenden Win-
ekeln / Redouten , Fcld-SchanheN/ und flachen Bollwcr-
cken zu Pflantzuirg der Feld-Stücke, ferner mit Brustweh-
reu und Graben, und endlich an denenjenigen Orten, wel-
che dessen etwa benöthiget, annoch mit Pallisaden gehörig
versehen seyn.

§. 8. Nichtweniger kan man auch an denenjenigen Oer-
tern, wo der Feind von der ctwanigen Lage des Orts eiui-
gen Vortheil haben, und folglich, dem Vermuthen nach,
wohl den Angriss wagen könnte, verschiedene Revanche-
ments hinter einander ziehen, oder mehrere Wercke anle-
gen, um die Linie daselbst desto starcker zu machen.

§.9. Hinter einer solchen Linie, oder RetraneKement«
last man nun die Armee entweder, wie sonst gebräuchlich,
in 2. Tressen, oder aber, wenn die Cavallene der feindli-
chen Canonade gar zu sehr möchte exponiert seyn, die In-
santerie in der ersten, und die Kavallerie hingegen in der
zweyten Linie campiren. Doch muß, zwischen der fronte
und dem ersten Treffen, jedesmal so vieler Platz übrig und
frey gelassen werden, daß rnan die Armee daselbst in
Schlacht-Ordnung stellen könne.

§. io. Damit man aber dem Feinde desto bessern Wie-
verstand leisten könne: So müssen nicht nur die Schau-
hen , Redouten , flache Bollwereke, und diejenige Oerter,
welche das Feld am besten bestreichen können, mit gehört-
gen Canonen besetzet, sondern auch denen Bataillons
gnugsame Arbeits-Materialien geliefert und ausgetheilet
werden, um dasjenige, was von einer feindlichen Canona-
de etwa an der Linie, oder den Wercken, beschädiget wer-
den möchte, sofort und auf das baldmöglichste, wieder aus-
bessern zu können.

§. n.
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§. i i. Fals nun der Feind den Angriff wagen will: So
stellet man die Infanterie in 2., oder wenn derselbe nicht
an allen, sondern nur an einigen Orten attaquiern möchte,
neck wohl in mehrere Linien, damit, fals ja der Feind das

lietrancbement ersteigen, und die hinter der Brustwehrgc-
standene zurücke treiben, und in Unordnung bringen »noch-
te, eine Linie die andere unterstützen, und den eindringen-
den Feind repouürcn könne, indessen daß sich die andern
wieder versamlen und setzen.

§. 12. Hinter der gesamten Infanterie kommt sodann die

Kavallerie, um jene hinwieder benöthigten Falles zu fecon-

dircit, in einer Linie zu stehen.
§. i z. Wann dcmnechst der Feind anrücket, muß die

Artillerie, durch ein beständig anhaltendes Feuer, denscl-
bet, von dem Angriff abzuhalten suchen.

§. 14. In wahrender Zeit aber placitet man die fordcr-
ste Linie der Infanterie, z. Mann hoch, mit geöffneten Rei-

hcn, aber geschlossenen Gliedern, hinter dem lietranckiement;
und beobachtet hauptsächlich, daß die Kedants wohl besetzet
werden, weil durch solches Seiten-Feuer dem Feinde der

grösseste Abbruch geschiehet.
§. i s. So bald nun der Feind sich auf einen Flinten-

Schuß genähert, last der Officier von jedem l’eloton, auf
das Commando,

March!
das fordelle Glied an das stetranchement treten, welches
dann sofort das Gewehr von selbst aus die Brustwehr leget,
wohl stehlet, und sobald der Feind so nahe, daß man ihn
gewiß fassen kan, auf das Cemmando-Wort,

Feuer!
das Gewehr abschießet, sodann von sclbstcn, jedoch nach
Anzeige des isten Theils des Infanterie-KeZlernentz Cap.

18. Art.
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18 . Art I z. No. ic. das Gewehr hoch vor sich bringet, sich
rechts umkehret, und wann demnechst,

March!
commandiert worden, durch die beyde hintersten Glieder
durchmarchiret, daß es also das letzte Glied wird, sich da-

selbst rechts herstellet, und auf das hurtigste wieder ladet.

Die andern beyde Glieder aber -rücken zu gleicher Zeit,
aus dieses Lommando, einige Schritte hervor, so daß das

zte Glied in die Stelle des 2ten, das 2te aber dichte hinter
das UetrancKement, wo das iste Glied gestanden, zu sie-
hen kommt, das Gewehr von selbsten, eben wie vorhcro
das i ste Glied, auf die Brustwehr leget, und sich bey den

wiederhohlten Lommando-Wörtern,
Feuer! und March!

eben so verhalt, wie vorhin von dem i sten Gliede erweh-
net worden.

§. i6. Dieses Feurcn, Laden, An-und Durchmarchi-
ren aber wird nun nachhcro beständig fortgesetzet, damit
der Feind durch ein solches immer anhaltendes Vor-und
Seiten-Fcuer vom näheren Anrücken und Ersteigen der

Brustwehre abgehalten werden möge.
§. 17. Fals aber der Feind sieh hieran gar nicht kehren,

sondern, dem ohngeachtet, bey seinem Vorsätze bleiben, und

sich in den Graben, um nachher» das lietrancbement zu
besteigen, wcrffcn möchte: So können sodann die 6rena-

den, welche zu solchem Ende vorhero ausgetheilet werden

müssen, angezündet, und über die Brustwehr in den Gra-
den gesthleudert werden.

§. i8. Sollte nun, aller solchen Gegenwehr ohngeach-
tet, der Feind dennoch die Brustwehre ersteigen, und die
dahinter stehende Infanterie repouckiren : So müssen
nicht nur die übrigen Linien der Infanterie, von welchen §.
11. gehandelt worden, um jene zu fecondsten, anrücken;

b Z son-
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sondern es muß die Cavallerie ebenmässig, mit dem Ptü«
lasch in der Faust, den eindringenden Feind, gleichstes, und
hauptsächlich in der Flanque, brusquement attaquiert,
zurücke treiben, und ja keine Zeit lassen sich zu sehen, Po-
sto zu fassen, oder, um der feindlichen Oavallerie dadurch
zum Eindringen Platz zu machen, die Brustwehre abzu-
werffcn und den Graben auszufüllen.

8. 19. Hat man nun das Glück den solchergestalt ein«
gedrungenen Feind wieder zu repoulliren: So muß man

ohngesaumt dasjenige, was derselbe zur Ausfüllung des
Grabens von der Brustwehr mochte herunter gewvrffen
haben, wieder auszubessern, und im Stande zu setzen su-
chen; damit der Feind, fals er sich setzen, und einen aber«
maligen Angriff wagen möchte, hievon in keine Wege
profitircu könne,

8. 20. Solle sich aber der Feind sofort zurücke ziehen,
und solches mir einiger Unordnung geschehen, oder aber der
xommancUrende 6eneral , von dessen weiterer Nachsetz-
und Verfolgung, sonst noch einigen Vortheil zu ziehen vcr«
meinen: So dependiret es sodann von dessen zu stellender
Ordre, und sonst zu machenden Anordnungen, als welche
ohnmöglich vorher einzusehen sind, sondern sich bloß nach
den jedesmaligen Umstanden in alle Wege richten müssen.

Cap, Z.
Von dem Angriffeiner, hinter einer Linie,

oder einem R-etrunclremem, stehenden Armee.

^ §. I,

v^Aeim man einen solchergestalt verschantzten Feind an«
^■5/ grersscn will, wird nothwendig erfordert, daß man
entweder demselben an Mannschasterr überlegen seyn müsse,
oder aber doch, durch seine vor dem Angriff zu machende

An«
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Anordnungen und Dispositiones, denselben verhindern kön-
uc, seine Nrouppen zusammen zu lziehen; damit er, wenn

er zu deren Vertheilung geuöthiget wird, sich des sonst
gleichsam schon in Handen habenden Vortheils nicht gehö-
rig bedienen und zu Nutzen machen könne.

§. 2. Zu solchem Ende bemühet man sich vorhero eine

sihr genaue Kundschaft einzuziehen, wie die Linie, oder das
Retranchement , eingerichtet und besetzet, auch wo es am

stärckesteu und am schwachesten angeleget seye, damit man

seine nachherige Disposition darnach einrichten, verschiedene
Attaquen, theils wahre, theils falsche, vornehmen, durch
diese letztere den Feind zu amusiren, hauptsächlich aber dem-

selben zur Vertheiluug seiner Leute zu nöthigen, und indes-
seil in seinem wahren Absehen zu renissiren suchen könne.

§. Z. Sobald nun der Entschluß zum Angrif gefastet,
und vorangeführter massen die Disposition gemachet wor-

den, last man, fals man nicht etwa vorhero ein bequemes
Lager einnehmen, und das Retranchement einige Tage
nach einander, von einigen vortheilhaften Höhen, canoniren

können, die Armee bey Nachtzeiten, und zwar so frühe sich
im March setzen, daß man wenigstens eine halbe, oder vier-
tel Stunde vor anbrechendem Tage, sein Vorhaben ins
Merck sehen könne.

§. 4. Man wehlet aber diese Zeit aus der Ursache vor ei-
ner andern, damit man, theils dem Feinde die Nachricht von

seinen eigentlich habenden Absichten, und die wahren von

den sitlschen Attaquen zu unterscheiden, benehmen, theils
aber dadurch verhindern möge, das wegen Dunckelheit der

Nacht, das Feuer der feindlichen Artillerie und Infanterie
nicht die gehörige Mirckung leisten könne.

§. f. Sobald man nun den Angrif wagen will, laßt
man die Artillerie gantz voran gehen, um selbige auf dieje-
nige Höhen zu sehen, wo mau das Retranchement am be-

quemsieu beschiesseu, und dadurch den Angrif der Infante-
b 4 > ris
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rie bestens befördern kan. Hauptsächlich aber sorget man
dafür/ einige Lanonen solchergestalt zu placiren, daß man,
wo es ichtenö thuulich/ den Feind in die Flauque schießen
könne.

§, 6. Hinter der Artillerie laßt man nun die Infantene
in lo viele Lolonnen, alt' die Umstände erlauben/ oder mau

wenigstens Attaquen zu Fdrmiren gcwilliget ist/ marchi.
ren, UIN desto ehender sich in Schlacht-Ordnung stellen,
und die Attaque vornehmen zu können.

§. ?. Nach der Infanterie folget endlich die Kavallerie,
um jene, wann sie bey deur Angrif repouürek werden möch-
te, souteniren, und den etwa verfolgenden Feind wieder
zurück treiben zu können.

Man laßt aber die Kavallerie anfangs so weit zurücke
bleiben, daß sie der feindlichen Canonade nicht unnöthig
exponiret werden möge.

§. 8. Der nachherige Angrif geschiehet nun an denenje--
nieten Orten, wo man das wenigste Feuer in der Fianque
zu befürchten hat, am bequemsten, auf folgender Art.

§. <■). Man laßt nemlich an jeden Ort, wo man angrei-
feit will, die zum chargiren formirt- und eingetheilte infan-
terie, Battaillons - meife, neben, und in verschiedenen Li-
nien hinter einander, en Fronte gegen das Uetranchement
qiimarchiren.

Die vordersten Battaillons lassen sodann die Orenadiers
von beyden Flügeln abfallen, und Orenaden in das lie-
trancbement wcrssen, um dadurch unter dem Feinde einige
(lonfulionx zu verursachen.

Indessen aber bleiben die Battaillons, bey welcher ein p
der Gemeiner eine Fachine vor sich halt, im March; und
sobald sie an den Graben kommen, werssen sie nicht nur die-
selben hinein, sondern springen ohnverzüglich Glieder-weise
nach, klettern an der andern Seite auf das geschwindeste

gegen
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gegen die Brustwehre wieder hinan, und bemühen sich die-

selbe zu ersteigen.
§. 10. Sobald nun die erstem das ketrancstement er-

stiegen,müssen selbige sich sofort wieder in Ordnung stellen, mit

gefällten Bajonetten auf den Feind loß gehen, und ihn zum
weichen nöthigen; denselben aber sodann nicht verfolgen,
sondern so lange einen Halt machen, bis die übrige, ihnen
folgende ßattaiilons, ebenmäßig nach-, und in dassselran-
cliement gekommen sind.

§. II. Damit aber die Cavallerie gleichfalsohngefaumt
nachfolgen, und der Infanterie , bey dem ferneren attaqui-
reit und zurücke treiben des Feindes, beystchcn und zu Hülfe
kommen könne: So müssen bey einem dergleichen Unter-
nehmen jederzeit eine hinlängliche, mit Arbeits-ölaterialien
und Fachinen beladene Anzahl von Wagen, oder Karren,
mitgenommen, und hiernachft, sobald nur die Infanterie
vorangesührter massen in das Betrancstement gedrungen,
ohne dem geringsten Verweilen, gnugsame Leute, von der
in Ueferve zurück behaltenen Infanterie ausgenommen, und
damit versehen werden, um theils den Graben mit Fachi-
neu auszufüllen, theils die Brustwehre herunter zu werfen,
und dadurch, zum Eindringen der Lavallerie, die erforderst-
che Passage und Oefnung zu machen.

§. 12. Die Kavallerie muß sodann ohngefaumt durch
besagte Oefnung einbrechen, und theils die noch etwa tete

bietende feindliche Infanterie seit- und hinterwerts angrei-
fen; theils und hauptsächlich aber zu verhindern suchen, daß
sie von ihrer Lavallerie nicht feconcliret, sondern auch die-
se, durch eine bru 8 que Attaque, zum weichen gezwungen,
und das ZusamMNstossen und Miedersetzen des Feindes in
alle Wege verhindert werden möge.

§. iz. Welchergestalt man sich nun nachhero, wann der
Feind in die Flucht gebracht, und das erstiegene lietran-
chement eingenommen worden, des dadurch erlangten

b s Vor-
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Vortheils weiter zu Nutzen machen solle , dependiret so,
dann lediglich von der Anordnung/und dem Jugement, des
commandirenden Generalen. Wie dann auch derselbe,
wenn er die Umstände, oder die Situations solchergestalt be--
schaffen findet, daß er auf einer andern Art den Augrif ei--
ncs lietranckements, noch bequemer und mit gleichem 8uc-
celle, zu unternehmen sich getrauet, solches ebenmäßig wa-
gen, und seiner Einsicht undGonduite hierunter folgen kan,
angesehen ohnmöglich , alle Vorfalle und Umstände, als
nach welchen sich ein jedes Unternehmen nothwendig richten
muß, positive vorzuschreiben sind.

§. 14. Weil aber doch leichtlich sich ereignen kan, daß
man bey dem ersten Angriffe repousiret würde: So muß
von den commandirenden Officiers sodann alle Nur ersinn--
liehe Sorgfalt angewendet werden, die solchergestalt inUn-
vrdnnng gekommene Leute wieder zu sammlen, und zum sie--
hen zu bringen; indessen daß die noch zur Attaque in Be-
rcitschaft stehende Battaillons den Angrtf fortsetzen, und de--
neu zurück gebliebenen dadurch Gelegenheit geben, sich wie-
der zu recolligiren.

§. i s. Hätte man auch würcklich das Retranebement
erstiegen, fünde aber den Feind solchergestalt poüiret, daß
man sich keine weitere Hofnung tnachcn könnte, denselben
gänhlich zu repouüren ; und folglich das Retrancbement
zu behaupten: So muß man wenigstens diejenige Cano-
nen, deren man sich etwa bemächtiget, und nicht in Salvo
bringen kan, sofort vernageln, dadurch in unbrauchbaren
Stande setzen, und demnächst sich in Ordnung zurücke zie--
hen, als welches um so leichter jedesmal geschehen kan, da
zum Soutien der Infanterie , wenigstens ein Theil der Ca-
vallerie , in Ordnung und zur Reserve bleiben muß, hinter
welchem sich dann die Infanterie wieder setzen, und den er--
wa nachsetzenden Feinde von der weitem Verfolgung abhal--
ten, urrd zurücke treiben kan.

§. 16.
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§, 16. Schließlich ist noch anzuführen/ daß auf gleicher
Art die von einer belagernden Armée, zu ihrer desto mehre-
reu Sicherheit/gezogene OircumvaUgtionsbiniegtw^uiret
werden kau; daß man aber ffdann dem Oommonäanten
in der belagerten Festung hievon vorhero Nachricht geben
müsse/ dainit er zu gleicher Zeit einen starcken Ausfall wa-

gen/ die etwanige Oontravallatianz-binie gleichfals an-

greifen, und fals weiter keine 8upeneurit6 über den Bela-
gercrn, oder die Aufhebung der Belagerung zu erlangen sie-
het/wenigstens doch der Endzweck, denen Belagerten den
etwa benöthigten 8uccurs an broviant, Ammunition, oder
Mannschaften zu verschaffen, dadurch erreichet und ins
Merck gefetzet werden möge.

Cap. 4.
Von der Belagerung einer Festung.

§. 1.

die tägliche Erfahrung zur Guüge bestarcket, daß
man sich derer Festungen niemals auf einerley Art

bemächtigen könne, sondern deren Berennung, Angriff,
und die fernere Vollführung der Belagerung, in alle Wc-
ge nach den jedesmaligen Umstanden eingerichtet werden
müsse; dieses aber unmöglich vorhero eingesehen und 906-
tive vorgeschrieben werden fern: So gehet in dem gegen-
wärtigen Capitel die eigentliche Absicht nicht weiter, als
bloß diejenigen Oeneral-Keguln, welche einem jeden OK-
cror, um ihn von dieser Materie einige I6eö zu geben, un-

umgänglich zu wissen nöthig sind, auf das kurheste anzu-
führen, ohne von demjenigen, was den Ingenieurs, Artü-
leristen und Minirern ins besondere beykommt, und folg-
lieh hieher nicht gehöret, etwas zu berühren.

§.2. Unter.solchen Oeneral-UeAuln ist die hauptsäch-
lichste, daß uiau die Belagerung einer Festung niemalen

untere
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unternehmen müsse, woferne man nicht seinem Feinde im
Felde gewachsen ist, einen accuraten Riß von der Festung
und herumliegenden Gegend in Händen hat, und von der
eigentlichen Starcke der Garnison zuverlässig benachrich-
(tøet ist.

§. Z. Sobald man aber solchen Entschluß gefasset, muß
man äussersten Fleisses bedacht seyn, alles dasjenige, was
zu der Artillerie, zu dem Schaut;-Graben, und sonsicn
annoch zu der Belagerung gehöret und erfordert wird, in
Zeiten zu besorgen; hauptsächlich aber das Lager mit hin-
länglichen Lebens-Mitteln zu versehen.

§.4. Während der nachherigcn Belagerung, muß die
Arbeit mit aller Vorsicht geführet, und nicht gar zu sehr
damit geeilet, sondern für die Confervation und Ersparung
der Leute bestmöglichst gcsorgct werden.

§'. s. Wie und wclchergestalt es nun bey der Belage-
rung gehalten werden kan, soll zwar in nachstehenden §. §.
abgehandelt werden, vorhero aber ist es nöthig, den Un-
terseheid, zwischen einer Bloquade und einer formellen Be-
lagerung, zu zeigen.

§. 6. Eine Moquaäe ist nun eigentlich nur die enge Ein-
Messung eines befestigten Platzes, da man sich aller Ave-
raren und Pässe bemächtiget, selbe mit gehörigen Mann-
schaffen besetzet, und äussersten Fleisses verhindert, daß
keine Zufuhren weder an Lebens-Mitteln, noch an Muni-
tion, hinein gebracht werden können, bis endlich die Gar-
nison durch die täglich zunehmende Noth sich gcnöthiget
stehet, eine Gapitulation zu treffet! , und die Festung auf-
zugeben.

§. 7. Die formelle Belagerung hingegen ist, wenn man
tnit der Armee vor die Festung rücket, und selbige mit
Approchiren, Schüssen, und andern hieher gehörigen gc-
waltsameu Mitteln zur Uebergabe zwinaet, und hievon

ist
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ist dann die eigentliche Absicht in gegenwärtigem Capitel
zu handeln.

§. 8. Will man nun die Belagerung einer Festung um

ternehmen: So wird der Anfang derselben mit der.Bc-
renuung gemachct, und hiezu gebrauchet man, gewohnli-
cher massen, die Kavallerie; Es wäre dann, daß das her--
um-und in der Nähe liegende Land mit Büschen und.höh-
lcn Wegen durchschnitten wäre, als in welchem Falle man

zugleich die benöthigte Infanterie , zu Besetzung solcher Oe-
files, mit schicken muß.

§. 9. Die Berennung geschiehet demnächst jederzeit des
Nachts, und zwar, daß man entweder die dazu erfordcrli-
che Mannschaften von der Armee ordentlich detachiwt,
oder aber, denen in den nächsten Gantonier-Quartieren
befindlichen Escadrons, die Ordre ertheilet, ohngesäumt
aufzubrechen, und zu einer gewissen Zeit sich vor der Fe-
stung einzufinden.

§. 10. Werden nun die hierzu erforderliche Trouppes
von der Armee detachirct : So gehet der General-Quar-
tier-Meister mit denenselben voraus, und ordonniret,
nebst dem hierzu bestimmten Generalen, wie sich die Es-
cadrons bey ihrer Ankunft vertheilen, und diejenige Ave-

nuen , deren sich etwa der Feind bey Unternehmung eines
Entsatzes zu seinem Vortheil bedienen könnte, besetzen
sollen.

§. 11. Indem letztem Falle hingegen, da die zur Be-
rennung bestimmte Mannschaften aus den Gantonier.
Quartieren genommen worden, müssen nicht nur selbige
ihren March solchergestalt einrichten, daß sie zu gleicher
Zeit daselbst anlangen, sondern es muß auch einer jeden
Escadron, um allen sonst zu befürchtenden Confufions
dadurch gehörig vorzukommen, der eigentliche Ort, wel-
chen sie besetzen und berennen soll, gehörig angewiesen und
bestimmet werden.
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§. i2. Weil aber hierunter keine posttive Regulnvorge-

schrieben werden können: So ist Hiebey nur jedesmalenüberhaupt in Acht zu nehmen.
1) Daß die Bcrennung solchergestalt geschehen/und die

Festung eingeschlossen werden müsse, daß weder et-
was hinein noch heraus kommen könne.

2) Daß diejenige Escadrons , welche Posto fassen, hin-
wieder kleinere Trouppes detachiren müssen , um
sich der Festung so nahe als möglich zu nähern, und
bey Oefnung der Thore sich einiger Gefangenen,
um von den Zustande der Garnison Lee. Nachricht
zu bekommen, zu bemächtigen.

z) Daß die Escadrons sich zwar, so viel möglich, aus-
breiten, dabey aber doch die Vorsicht gebrauchen
müssen, daß jedesmal eine Escadron mit der an-
dem die gehörige Comtnunication behalte, um bc-
nöthigten Falles zusammen stossen, und einem feind»
lichen Ueberfalle, oder Emsahc, widerstehen zu
können.

§. i z. Diejenige, welche nun die Festung berennet,müs-
scn bey Nachtzeiten sich, so viel nur möglich, der Festung
nähern und recognosciren , bey Tage aber, und bis zur
Ankunft der Armee wieder auf einen Canonen' Schuß zu-
rücke ziehen, und sodann hauptsächlich dasjenige, was von
dem Felde ankommt, beobachten, indessen, daß die gegen
der Festung ausgesetzte Wachen auf dasjenige Acht geben,
was aus derselben heraus kommen möchte.

§. 14. Währender Zeit nun, daß obige Gommandirte
die Festung solchergestalt berennen, setzt sich der Comman-
dirende General mit der Armée im March, UM ohnge-
säumt mit derselben zu folgen, und der vorauSgefthickte Ge-
neral - Quartier-SDJcifrcr sticht indessen das Lager ab, damit
die Armee bey ihrer Ankunft sofort davon Besitz nehmen
und einrücken könne»

§. i s.
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§. i s. Bey besagter Abstechung des Lagers, welches je-
desmal so weit von der Festung entfernet werden muß, daß
es von den Canonen derselben nicht erreichet werden könne,
hat sodann der Leneral - Quartier - Meister die ^rouppen
solchergestalt zu vertheilen, daß zwar die Cavallerie mit der
Infanterie vermischet werde, jedoch nach der Beschaffenheit
des Landes, Lorps-weise, vor sich besonders zu stehen
komme.

Das Hauptquartier aber wehlct er so viel möglich an

derjenigen Seite, wo natürlicher Weise es dem Feinde am

leichtesten seyn würde, einen Entsatz zu wagen, damit der
Lommandirende General um so naher bey der Hand seyn,
und des Feindes Mouvements beobachten könne.

§. 16. Sobald hiernachst die Armée eingerücket ist, wird
ohne Zeit-Verlust an der hinlänglichen Communication
der Posten, durch Schlagung der erforderlichen Brücken,
oder Ausfüllung der eiwanigen Moraste, nicht weniger an

Aufwerfung der Urnen, zu arbeiten der Anfang ge-
machet.

§. 17. Solcher Unien giebt es nun zweyerlcy Arten;
nemlich eine Gircnm-und eine Lvntravallations-Linie.

§. 18. Von diesen ist die Circumvallations-Linie die-
jenige, durch welche sich die Belagerer auswendig gegen das

Feld zu bedecken, und einen feindlichen Entsatz desto leichter
abzuhalten suchen.

§. 19. Weil aber selbige einen weiten Raum einnehmen,
infoiglich grosse Arbeit erfordern: So muß schon in voraus

Sorge getragen werden, eine zulängliche Anzahl Schanh-
Gräber auszuschreiben und aufzubringen, damit die Arbeit
desto besser und geschwinder von statten gehen könne.

§. 20. Die Gontravallationz- Linie hingegen ist dieje-
nige, durch welche sich die Belägerer gegen den Ausfällen
der Belagerten zu sichern suchen; zu deren Ausiverfung
dann, weil sie der feindlichen Canonade exponiret ist, und

folg-
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folglich die Schach-Gräber nicht wohl zu gebrauchen sind,
die dazu erforderliche Mannschaften von der Armee eom-
mandiret und ausgenonrmen werden.

§. 21. Diese Contravallations - Linie aber wirft man

nicht gerne auf/ fals nicht die Besatzung des Platzes sehr
starck- und zahlreich ist. Und in solchem Falle, da dieses noth-
wendig erfordern wird, muß man zugleich äussersten Fleisses
bedacht seyn, sich von allen Anhöhen Meister zu machen;
dainit man alles, was aus der Festung kommt, desto leich-
ter entdecken, und die Ebene bestreichen könne.

§. 22. Sollten sich auch einige Höhen finden, welche
nicht in der Contravallations- Linie mit eingeschlossen wer-
den könnten: So muß man daselbst Redouten, oder ande-
re Schanhen, anlegen, und mit der erforderlichen Mann-
schaft besetzen.

§. uz. Jede von diesen Linien, hauptsächlich aber die
Contravallations-Linie, müssen mit Kedants, oder aus-
springenden Winckeln, Redouten, Feld-Schantzen, und fla-
chen Bollwercken, um die Feld-Stücke darauf zu pflantzen,
wohl, und so viel als bey einem etwa zu befürchtenden An-
griffe nöthig scheinen möchte, versehen seyn.

§. 24. Nichtwcniger müssen, der Bequemlichkeit halber,
an verschiedenen Orten einige Öffnungen gelassen, und zu
ihrer Bedeckung mit Schlag-Bäumen, grossen Brustweh-
reu, und aussthiessenden Winckeln versehen werden.

; §. 2s. Es muß aber, zwischen derArmöe und den Linien,
ein hinlänglicher Platz verhandelt seyn, um die Armée bey
einem etwanigen Altgriffe, in Schlacht-Ordnung zu stellen,
solchergestalt, daß die Infanterie die iste, t»ie Cavallerie
aber, damit selbige, wenn etwa die Linie erstiegen, und die
Infanterie repoueliret werden möchte, desto besser allerOr-
teil, wo es nöthig, agiren könne , die 2te Linie formire;
wie solches iit dem vorhergehenden 2reu Cap. dieser An-
merckulrgen Lleichfals erwehnet und angeführet worden.
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Wobey noch anzumercken, daß nicht nur das Haupt-r
Quartier in besagten beyden'Linien mit eingeschlossen/ son-
dem auch der Artillerie, UM die Munition und Canonen

gehörig placiren zu können/ ein hinlänglicher Matz angr-

wiesen ivcrden müsse; und endlich/ daß wenn die belagern-
de Armee starck seyn feite / selbige in 2. Linien campiren,
und davon eine die krönte nach der Liroum-und die an-

dere nach der (lontravallations Linie machen / und also ein-
ander den Rücken zukehren könne.

§. 26. Wahrender Zeit nun, daß man an solchen Linien
arbeitet/ und die Ingenieure unt> Artilleristen die Festung/
so nahe als möglich/ recognosriren , um ihre weitere Me-

sures darnach einzurichten/ und mit Oefnung der Tran-

chéen den Anfang zu machen; muß so wohl den Cavalle-

rie- als Infanterie Regimentern anbefohlen werden / Fa-

cbinen und Schanh-Körbe, in hinlänglicher Anzahl, zu

verfertigen.
§. 27. Damit man aber doch dem Feinde alle Nach-

richten von demjenigen Orte, wo man ihn nachhcro angrei-
ftn werde, benehmen möge: So müssen vorerwchnte Re-

quisita vor der Fronte eines jeden Regiments auf einen

Haussen hingeleget werden.

§. 28. Sobald aber, zu Erössnung der Lauff- Graben,
die Zeit anberahmct worden, laßt man kurh vorher, und

mit einbrechender Nacht diese Fachinen, Pfahle, Schalrh-
Körbe, Arbeits-Materialien, und was sonsien noch dazu er-

fordert wird, an diejenigen Oertcr, wo sie gebrauchet und

die Tranchéen geöffnet werden sollen, zusammen bringen.
§. 29. Damit aber jemand sey, welcher die Aufsicht

darüber haben, und Tag und Nacht besorgen könne, daß
es denen Arbeitern an nichts fehlen, und jederzeit ein satt-
samer Vorrath zum Gebrauche vorbanden sey , oder in Zei-
ten herbey gebracht werden möge: So ist nöthig, daß an

jedem Orte, wo die Tranchée geofitet wird, ein tüchtiger
c Offider
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OKcier als Branehöe-ö-Iajor eommandirct, auch zu des-
sen vilpotition, bey jedem Magazin t»onFachinen und Ar-
bette^Materialien, eine Wache gegeben werde, um dadurch
zu verhindern, daß nichts, ohne des Tranchée-Majors
Vorwissen, oder mehr, als nöthig, weggenounnen werde.

§. 30. Will man nun mit Eröffnung der Tranchéen
den Anfang machen: So müssen sowohl die Arbeiter, wel-
che ihr Gewehr im Lager zurück lassen, als auch die zu dc-
rcn Bedeckung erforderliche Irouppen, als zu welchen letz--
tern bey der Infameris jederzeit geschlossene Battaillons ge-
nommen, und nur die Fahnen - Wachen zurückgelassen
werden, kurh vor einbrechender Nacht zusammen gezogen,
in der grossisten Stille auf ihren Bosten gestcllct, und.in
der Nacht mit der Arbeit angefangen werden.

§. z i. Die zur Bedeckung commandiere Battaillons,
welche zugleich jeder eine Fachine nehmen, und an den
Ort, wo die Arbeit , geschehen soll, niederwerffen, werden
nun hinter den Arbeitern poüiret, und detachiern hier--
nechst auf jeden Flügel 100. Mann, mit 1. Capitaine, 2.

Lieutenants, und gehörigen Uittav Officiers voraus, um
die Arbeiter zu bedecken; Nachher» aber, wenn die Apro-
chen weiter fertig sind, werden die Battaillons in denen--
selben, und zwar solchergestalt gcstcllet, daß die Arbeiter
dadurch nicht an ihrer Arbeit gehindert werden.

§. 32. Diese voraus detachirtc müssen sich hiernechst,
nachdem vorhero ein jeder Capitaine den einen der bey sich
habenden Officiers, mit 30. Mann, etwa 40. bis so.
Schritte noch weiter voraus eommandirct, sämtlich auf
den Bauch niederlegen, aber wohl Acht geben, daß sie
nicht den geringsten Allarm machen, Toback rauchen, oder
eine brennende Lunte bey sich haben, damit der Feind ih-
rcr dadurch nicht gewahr werde.

§. 33. Sothane voraus detachirtc Mannschaften blei-
ben sodann beständig mit aufgepflanhten Bajonetten sol--

eher-
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chergesmlt liegen, ohne sich an des Feindes'Schiessen zu
kehren , müssen auch, wenn eine feindliche Patrouille auf
sie ankommen möchte, kein Feuer geben, fondern ihnen die
Bajonetten in die Rippen jagen, damit sie bey denen Qix
beitern keinen Allarm verursachen. Gölte aber der Feind
mit Force ausfallen, können sie aufspringen, zu ihrer veken-
Kon Feuer geben, und gewärtig seyn, so wohl von den Bat-
taillons, als auch von der Cavallerie, fecondiret zu werden.

§. Z4. Zu solchem Ende wird auch jedesmal ein Oeta-
ehernen! von der Cavallerie commandicet, welches $ll^
sangs, beyOeffnuNg 'DerTranchée, seitwärts beymEingan-
ge, nachhero aber jedesmalen solchergestalt postiret wird,
daß es entweder in hohlen Wegen, oder je mehr man sich der
Festung nähert, hinter besondersdazu aufgeworffenen Epau-
lements zu stehen kommt; um der feindlichen Canonade
nicht unnöthig exponitet zu werden, und doch jedesmal im
Stande zu seyn, bey einem Ausfall die Arbeiter unterste
hen, und die Ausfallende zurück treiben zu können.

§. z s. Es werden aber in den ersten Tagen mehrere Leu--
te von der Cavallerie zu der ^ranehöe-Wache eomman-

ditet, als nachhero, wann sich die Aprochen schon mehr
der Festung nähern; weil dieselbe, wenn beym Anfange der
Arbeit die Belagerten einen Ausfall tenticen , mchrern
Platz haben, zu aZircn, sich ohngesäumt zwischen den Ap-
prochen und derContrecharpe zu setzen, und sodann meh-
rere Dienste, als die Infanterie , leisten zu können.

§. Z6. Diese Tranchée - Wache von der Cavallerie
muß nun bey Nachtzeiten ihren Posten so nahe, als mög--
lich, an der Festung nehmen, sodann aber ungemein stil-
le seyn, und keinen Toback rauchen, damit die Belager-
ten ihrer nicht gewahr werden, und die Canonen nach ih-
nen richten mögen.

§. 37. Gölte aber die Cavallerie auf solchen Posten der
feindlichen Canonade zu sehr exponiert seyn, kan sich der

c r Com-
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Commandant derselben, zu Ersparung seiner Leute, zwar
etwas zurücke, oder seitwärts, aus der Fnhlade derer Cano-
nen ziehen,, doch nicht weiter, als daß er beuöthigtm Falles
sofort bey der Hand seyn, und sein Devon verrichten könne.

§. 38. Bey Erwehmmg dieser Cavallerie - Wachen ist
aber noch mit anzuführen, daß selbige in alle Wege von

der Ordrs des Generate in der Tranchée dependite»,
demselben , wenn sie ihm gleich nicht ausdrücklich möchten
angewiesen seyn, dennoch daselbst, auf Verlangen, eine 0r-
donnance zu Fuß geben, auch demselben alles dasjenige
ohngesaumt zu seiner Nachricht melden lassen müssen, was

sie von der feindlichen Seite gewahr werden.

§. 39. Gölte nun bey Tag oder Nacht ein Ausfall ge-
schehen: So inüssen sich die Arbeiter in guter Ordnung zu-
rücke ziehen, und bey öcm.Fachincn Magazin fö lange
bleiben, bis der Ausfall vorbey, und man sie wieder in Ar-
beit setzen kam

Es muß aber solchen Leuten wohl bedeutet werden, ihre
Materialien mit zu nehmen, und bey sich zu behalten, angc-
sehen diejenige, welche selbige wegwcrssen , und sich also re-

tiriren, nachdrücklichst dafür bcftraffct rvcrdcn sollen.
§. 40. Die zur Bedeckung Commandirte, und, wenn

die baralelle geschlossen, oder völlige Communicarion hat,
in den Tranchéen befindliche Hattaillons, müssen, sobald
der Feind einen Ausfall waget, nicht in der Tranchée blci-
den, weil sie stuften von den ausfallenden leichtlich könn-
ten über den Haussen geworsscn werden , sondern in guter
Ordnung austreten, und sich nahe hinter derselben sehen;
als in welchem Falle sie von der ausgeworffencn Erde halb
bedecket seyn, die Tranchée statt eines Grabens, vor sich
haben, und sich folglich besser defendircit können.

§. 41. Ware aber die Paralelle noch nicht geschlossen:
So müssen selbige von beyden Seiten den Feind mit ihrem
Feuer attaquiwr, jedoch in der Mitte Platz lassen, damit

die
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die Cavallerie durchkommen, und die Ausfallende wieder
zurücktreiben könne.

§. 42. Hauptsächlich aber muß sich die Oavallen'e in
dergleichen Fallen bemühen, die feindlichen im Rücken zu
fallen, und wo möglich zu coupiren, abek doch alle Præ-
caution Hiebey gebrauchen, daß, im Fall etwa ein feindli-
eher Hinterhalt verborgen wäre, ihnen nicht felbsien der-

gleichen wiederfahrcn möge.
§. 43. Was die Ablösung solcher zur Bedeckung com-

mandiitcn Kattaillon; anbelanget, geschiehet selbige, doch
ohne Trommelschlag, jederzeit des Nachmittags um 2. å

3. Uhr; damit man desto bequemer einander noch alles bey
Tage überlieffern könne.

§. 44. Eben zu der Zeit geschiehet auch die Ablösung der
Nacht-Arbeiter, welche jedesmal hinter denen Battaillons
in der Tranchée marckiren.

Die Tag-Arbeiter aber, als welche nur dasjenige, was
von den Nacht-Arbeitern gemacht worden, auszubessern/
und in gebührlichen Stande zu bringen haben, müssen bey
anbrechendem Tage in Bereitschaft stehen, jene abzulösen.

§. 4s. Was hingegen die Sapeurs anbelanget, werden
selbige zwar ebenmassig in 2. Theile abgetheilet, und zu-
gleich mit denen andern Arbeitern abgelöset. Weil aber
diese Tag und Nacht beständig in ihrer Arbeit fortfahren:
So müssen vorhergedachte Tag-Arbeiter, sobald sie mit
ihrer eigenen Arbeit fertig sind, denen Sapeurs ebeumassig
nacharbeiten, und alles völlig fertig machen.

§. 46. Die Arbeit an und vor sich geschiehet nun so, wie
solches von den In^enieurg abgestochen und angewiesen
wird, hier aber nicht vorgeschrieben werden kan. Nur ist
dieses als eine Oeneral-lleZu! den Leuten bekannt zu ma-

chen, daß sie jedesmal die Erde über die Lackmen weg-und
gegen der Festung zu werffen müßen.

c Z §. 47-
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§. 47. Eben eine solche Beschaffenheit hat es auch mit
den Batterien und Kesseln, als welche, jedoch auf den
Ort, welcher dazu angewiesen wird, von kit Artilleristen
angeleget, ihnen aber besondere Arbeiter dazu zu Hülste ge-
geben werden; mur daß selbige zu den Lmbrast'uren, und
dergleichen, diejenige von ihren eigenen Leuten, welche sol-
ches am besten verstehen, gebrauchen müssen.

§. 48. Obwohl nun nachbero das Beschiesscn der Fe-
stung ebenmassig denen Artilleristen beykommr, und folg-
lich hichcr nicht gehöret: So will man dennoch nur beylauffig
anführen, daß man von denen am meist entferneteu Batte,
rien die Gegenwehr der Feinde zu ruinircn, mit denen der
Festung näher gelegenen aber Breche zu schießen, Haupt-
sachlich aber durch ein dergleichen beständiges Feuer, die
Arbeit der Lauff-Graben desto mehr zu erleichtern, und zu
befördern suchet.

§. 49. Aus den Feuer-Mörsern hingegen suchet man die
Lavetten der feindlichen Canonen in Stücken, und die
Ausscnwcrcke über den Haussen zu werffcn, die feindliche
Batterien zu ruiniren, auch wohl die Ammunitions- und
Proviant-Magazine in Brand zu bringen.

§. so. Die Häuser und Gebäude aber schonet man so
viel möglich; es wäre dann, daß die Menge des Vvlckcs
daselbst groß und ansehnlich wäre, und man also selbiges,
durch die Verwüst-und Anzündung ihrer Häuser, zu einer
Empörung verleiten, und dadurch die Festung zu einer de-
sto früheren Ucbergabe zwingen wolle.

§. s i. Ist man nun mit dem Lauff-Graben bis an das
Glacis gekommen: So gebrauchet man sich der ganhen,
oder halben Lappe; weil man solchergestalt die Arbeit
beständig fortsetzen kan, ohne zu viele Leute dabey zu ver-
licren.

§. 52. Die hierzu bestimmte Mannschaften aber muß
man nicht nur mit Gewehr versehen, sondern-auch mit

wohl-
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wohlverwahrtem Haupte arbeiten lassen,
t

auch dahin an-

halten/ daß sie vorsichtig arbeiten/ und für die Sicherheit
ihrer Personen sorgen.

§. sz. Bey dieser Arbeit nun bedienet man sich entwe-

der der Woll-Sacke, oder kleinen Schantz-Körbe; welche
letztere allgemahlig, und so wie man die Erde aus den
Grunde des Grabens heraus nimmt, damit angefüllet,
und die Zwischen-Plätzc der Schantz-Körbe hinwieder mit
Erd-Säcken besetzet werden.

Sollte man aber die Schantzkörbe nicht geschwinde genug
ausfüllen können: So ist nöthig, auch diese mit Erd-Sä-
cken zu versehen.

§. 54. Würden nun die Belagerten gar zu starckcn
Wiederstand leisten: So muß man sich mit aller Behüt-
samkeit den Glacis nähern, daselbst aber demnechst, nach
denen den Ingenieurs bekannten lieguln und Maximen,
wohl auszubreiten, feste zu setzen und zu verschantzcn suchen.

§. ss. Kömmt man nun hiernechst bis an die Aussen-
wercke: So muß man wohl untersuchen, ob es nicht
möglich, zu Ersparung der Leute, solche von der Festung
abzuschneiden, und folglich vorbeyzugehen. Im wiedrigen
Falle aber muß man dieselben, wenn es gemauerte Wercke,
mit den Stücken, sonst aber, wenn sie nur von blosser Erde
aufgeführet sind, durch das Werffcn der Bomben ausser
Stande setzen, einige weitere Gegenwchre zu leisten, weil
solche mit stürmender Hand einzunehmen jedesmalcn viele
Leute kosten würde.

§. s 6. Sollte man aber genöthiget seyn, dergleichen
stürmend einzunehmen ; wie doch nachhero bey dem Angrif
der Luntreckarpe und des bedeckten Weges gewöhnlich zu
geschehen pfleget: So ist zu förderst nöthig, von denen

feindlicher Seits angelegten Fladder-Minen, durch Ueber-
lauster oder Spions, einige zuverlässige Nachricht zu erlmr-
gen, damit man entweder dieselbe unbrauchbar machen,

c 4 oder
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oder aber durch eine fausse Attaque den Feind nöthigen möge,
selbige auffliegen zu lasten.

§. 57. Den nachhcrigen Sturm, als wobey man so viel
möglich vermeidet den Wind, oder die Sonne, grade in
das Gesichte zu haben, indem dadurch die Stürmende ohn-
gemein in ihrem Unternehmen gehindert werden können,
vollführet man nun folgcndergestalt:

Sobald nemlich, durch etliche Kanonen-Schüsse, das
verabredete Signal zum Stürmen gegeben worden, war-

chiren die hieru bestirnte 6renaclier-Lompagnien voran,
welche, nebst ihren Orenaflen, annoch mit Hacken versehen
sind, um sich überall Wege zu machen, wo die Stücke
noch nicht Platz genung gemachet haben. Diese werden
nun durch mehrere Mannschaften, und diele hinwieder von

geschlossenen Battaillons unterstützet, um, im Fall eines heft
tigen Wiederstandcs, einander sccondiren, und den Feind
angreiffen zu können.

§. 58. Hinter diesen zum Sturm commsndirten Mann-
scbaften aber laßt man jederzeit die mit gehörigen Materia-
lien versehene Arbeiter folgen; damit selbige, sobald der
Feind zurücke getrieben worden, sofort die erforderliche Lo-

gements verfertigen und anlegen können.
§.59. Nach Einnehmung der Contrecharpe und des

bedeckten Weges, erfolget dcmncchst der Ucbergang über
den Graben, und diese sind nun, entweder voll Wasser,
oder trocken.

§. 6q, Der Ucbergang über nasse Graben geschiehet tut«,
wenn das Wasser in denselben nicht abgeleitet werden kan,
veriuittelst der Ausfüllung derselben durch allerhand Mate-
rialien ,' als Fachinen , in welchen Steine gebunden wer-
den, Sand-Sacke, und dergleichen schwere Sachen.

Es wird aber hiezu nicht nur viele Zeit und Gedult er-
fordert, sondern es muß auch von denen auf der Contre-

ch.rpe
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charpe angelegten Batterien so irarcke Breche geGossen
werden, daß der Schutt von der Breche den Graben der-

massen enge mache, daß man ihn desto beqvemer ausfüllen,
eine Gallerie anlegen, und einige Minirer, nebst den be-

wehrten Leuten, übersehen könne; um sich, wahrend man

selbige, durch ein beständiges Feuer, von denen in dem bc-
deckten Weg und der Contrecharpe angelegten Traversen,
bestmöglichst secondiret, in dem Schutt der Breche ein-

zugraben, dieselbe in Besitz zu nehmen, und den Feind,
entweder durch ferneres miniren, oder einem nachhero vor-

zunehmenden Sturm, dahin zu nöthigen, daß er dieselbe
gantzlich verlassen rnüsse.

§. 6i. Was aber die trockenen Graben anbelanget: So
sind selbige entweder mitMauerwerck eingcfasset, oder nicht,

§. 62. Falls nun der Graben mit Steinen bekleidet ist,
muß man selbige vermittelst einiger angelegten Minen, oder
angehängten Petarden, an den Rand des Grabens werfen;
damit man desto leichterer drauf steigen könne, utn entweder
die Minirer zu beschützen, oder Gallerien zu machen, die-
selbe alda anzuhängen.

§, 63. Weil aber die Minen nicht allezeit denjenigen
Effect leisten, welchen man sich vorgesetzet: Sogebrauchet
man die nöthige Vorsicht, diejenige Tronppen, welche der
Mine am nächsten sind, so weit zu entfernen, daß sie, wenn
die Mine springet, nicht von den Trümmern getroffen wer-
den nrögcn.

Sobald aber die Mine ihre Wirckung gethan, müssen
selbige sofort ihren vorigen Posten wieder betreten, und sich
die Wirckung derselben bestmöglichst zu Nutze machen.

§.64. Ist nun endlich die Breche gcleget: So muß
man den Haupt-Sturm nicht chender wagen, bevor man sel-
bige gehörig recognosciren lassen, und nicht nur von der
Beschaffenheit derselben, sondern auch von derjenigen Boft-
tur, in welcher sich der Feind, annoch befindet, und wie

c s weit
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weit er mit seinen etwanigen l'raecautions innerhalb der
Festung gegangen sey, benachrichtiget ist, um seine weitere
Mesures darnach einzurichten.

§. 6s. Denn wofcrne sich die Belagerten noch durch ei-
rüge Abschnitte in der Festung sollten verschanhet haben,welche durch die Bomben nicht hatten ruiniret werden kön-
ncn: So wird nöthig seyn, oben auf die Breche Stücken
zu pflantzen, und diese Defensions Wercke, sowol durchdas Schiessen der Canonen, als durch weiter anzulegendeMinen, gleichfalls zu nichte zu machen.

§. 66. Wenn man nun eine hinlängliche Breche nicht
nur gemacht, sondern auch diejenige Wercke, welche solchenoch defendiren können, ebenmäßig ruiniret hat, der Feindaber sich dem ohngeachtct nicht ergeben, oder in eine Capi-tulation einlassen will: So ist kein anderes Mittel als ei-
ncn Haupt-Smrm zu wagen.

§. 67. Solcher Sturm geschiehet nun auf eben die Wei-
se als vorhin §. 57 bereits angeführet worden. Nur ist hier-
bey noch anzuführen, daß man vorhcro durch ein starckes
Feuer der Bomben, Canonen, und Musqueten, den
Feind auf das äusserste ängstige, bevor man, unter bestan-
digcm Anhalten dieses Feuers, den Anlauf waget; sich
hicmechst, sobald die Stürmende auf der Breche gckom-
nicn, elarZire, damit man mit einer solchen krönte an-
Kreisten könne, die mehr umfange, als die krönte, so an-
gegriffen wird; und endlich, daß man gnugsamc Mannschaft
tcn, die ettva Repousirte zu secondiren, jederzeit in Be-
reitschaft halte.

§. 68. Weil aber eine Festung es selten zu einer solchen
Extremité wird kommen lassen; überdcm auch das Abse-
Heu der Belagerer, auf deren Erober- nicht aber auf deren
Zerstörung, gerichtet ist: So ist es der Klugheit des com-
mandirenden Generals gemäß, die ersten Vorschläge,
welche man, des Capitulirens halber, an ihn ergehen lässet,
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mit guter Manier anzunehmen, und durch allzugrosse Har-
tigkeit in den vorgeschlagenen Articuln, den Feind nicht zur
langem, vielweniger aber zur desperaten Gegenwehr zu
zwingen.

§. 69. Was nun bey Errichtung der Capitulation,
auch nachheriger Uebcrgabe, und in Besitznehmuug der

Festung zu beobachten ist, soll hiernechst Gap. 6 besonders
ausgeführet und abgehandelt werden.

Cap. 5.
Von der Vertheydigung einer

belagerten Festung.

»förderst ist bey diesem Capitul dasjenige gleichfals in
Obacht zu nehmen, was in dem nächst vorhergehen-

den Cap.4. §. 1. ebenmäßig angeführet worden, daß nem-

lich von demjenigen, was den Ingenieurs, Mineurs , und
Artilleristen insbesondere beykommt, und folglich hieher
nicht gehöret, nichtes angeführet werden wird, sondern nur

lediglich dasjenige, was einem jeden Officier, um ihn von

dieser Materie einige Idée zu geben, unumgänglich zu wissen
nöthig ist»

§. 2. Dicserwegen nun muß der Commendant einer sol-
chen Festung, welche eine Belagerung zu befürchten hat,
oder wo sonst der Feind in der Nahe ist, bey Oefnung der
Thore alle nur crstnnliche Vorsicht gebrauchen, und jedes-
mal zu solcher Zeit mit denenjenigen Commandirten , wel-
cl)c bey den Schlüficln gegeben werden, eine Patrouille von
der in der Garnison befindlichen Cavalleriemit schicken, um

vor der Festung alle Avenues gehörig zu recognosciren,
und sich vor allerhand Surprisen gehörig vorzusehen. Zu
welchem Ende dann, bis selbige wieder zurücke gekommen

sind,
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find, die Brücken aufgezogen/ die Schlag-Bäume zuge-
machet / und die Thore wieder gesperret werden müssen.

§. z. Diese Patrouillen aber müssen alle Gegenden vor
der Festung, auf das Zuverläßigste, recognosciren, die in der
Rahe wohnende Einwohner, oder sonst etwa ankommende
Fremde, auf das genaueste befragen, und von der folcherge-
fialt erhaltenen Kundschaft den exaÄesten Rapport ab-
statten.

§. 4. Sobald sich nun der Feind einer Festung nähert,
oder dieselbe unvcrmuthet berennet, muß der Lommanäant
alles mögliche anwenden und besorgen, was in einige We-
ge zur Verkheydigung der ihm anvertrauten Festung etwas

beytragen kau.
§. e. Obwol nun solches auf dessen Geschicklichkeit und

Erfahrung, nichtwcnigcr auf die Beschaffenheit und Stär-
cke feiner Garnison, die sonstige Umstände, und was etwa
die Belägerer vornehmen, hauptsächlich ankoinmt; diese
Vorfälle aber ohnmöglich vorgeschrieben, und vorher cinge-
sehen werden können: So sind dennoch folgende, theils allgc-
meine, theils besondere Reguln, Hiebey in Acht zu nehmen.

§. 6. Es muß nemlich der Lommanäant, nicht nur von

den sämtlichen Festungs-Wercken, von den herum liegen-
den Orten und Gegenden, von der Tüchtigkeit und Stär-
cke seiner unterhabenden Garnison, und von der Gemüths-
Neigung und Anzahl der Bürgerschaft und Einwohner;
sondern auch sowol von den, in den angelegten Kricgs-öla-
garinen zum Gebrauch der Garnison gewidmeten, als sonst
bey den Einwohnern zu ihrem selbst eigenem Unterhalt be-
findlichen Vorrathe, imglcichen was an allerhand Ammu-
nition in den Zeug-Häusern und Pulver-Thürmen vorhan-
den, eine sehr genaue Känntniß haben.

.§. 7. Ferner muß er diejenige Summa, welche in Ihr»
Aomgl. kNajest. dasigen Laila befindlich, nicht nur hin-
länglich wissen, sondern auch bestmöglichst sich erkundigen,
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wie hoch sich sonstenctwa das bahre Vermögen der Einwog
ner erstrecket; um im Fall der Noth auch hiezu seine Zuflucht
nehmen zu können.

§. 8/Hiernechst oblieget auch demselben, nicht nur die in-
der Festung wohnende Handwercks Leute zu kennen, und;ü
dem nachhero etwa erforderlichen Gebrauche anzuwenden;
sondern auch zu wissen, wie viele Medici, Chirurgi, und
Apothecker in der Festung verhandelt, und an welchem
Orte für die Krancke und Verwundete, währender Belage-
rungdas erforderliche Hospital angeleget, und für dieselbe
am bequemsten gesorget werden könne.

§. 9. Endlich muß' auch demselben ivissend seyn, wie viel
WollessÄinwand zu Erd-Säcken, Eisen, Bley, Holtz zu
Schantz-Körbcn, Oachinen, Hürden, und anderem Ge-
brauch in dem Umfange der Festung verhandelt uild befind-
lieh seye.

io. Nachdem nun der Commandant alle vorherge-
dächte Requisita auf da's genaueste aufschreiben lassen, muß
er von derjenigen Perlon, welche darüber zur Ausgabe und
Austheilung gesetzet ist, sich täglich, oder so oft es nöthig
ist, ein richtiges Verzeichnüß, was davon, und wozu es
gebrauchet, auch noch würcklich übrig seye, geben lassen;
damit er jederzeit von dem Zustande der ihm untergebenen
Festung zuverlaßige Nachricht haben, und zugleich, daß
nichts untergeschlagen, oder unnütz angewendet werde, da-
durch verhindern könne.

§. r i. Währender Zeit, daß dieses geschiehet, muß er
mit den Chefs von der Artillerie , und denen in Garnison
befindlichen Cavallerie und Infanterie Regimentern,, nicht-
weniger mit den Ingenieurs , und dem Stadts-Urstoren,
wegen der bequemsten Einrichtung des Dienstes alles gehö-
rig und deutlich verabreden; damit alle diejenige, welche-
ihm zur Vertheydigung der Festung, und der dabey zu be-
obachtenden Ordnung, behülflich seyn müssen, sowol über-

Haupt,
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Haupt, als auch jeder insbesondere wissen können, was sie
für Dienste thun, oder durch ihre Untergebene verrichten
lassen sollen.

§. 72. Bey besagter Einrichtung des Dienstes ist nun die
Starcke der Garnison wohl zum Grunde zu legen, und dem-

nächst selbige in z a 4 Theile zu theilen, damit der Soldat,
wenn er zur Gegenwehr, zum Angrif, oder zur Arbeit ge-
brauchet wird, jederzeit, vor - und nachhero, die erforderli-
che Zeit sich auszuruhen haben, und zu Abwartung der ihm
obliegenden Dienste desto munterer und geschickter seyn
könne.

§. i Z. Zu dem Ende kan man in solchen Festungen, wo

viele Bürgerschaften vcrhanden, und auf deren Treue eini-

germassen zu bauen ist, sich derselben nicht nur zur Best-
hung der innern Wachen und Posten bedienen, sondern
auch jedesmal einen Theil derselben in Bereitschaft haben,
mn sich ihrer, bey einer etwa entstehenden Feuersbrunst,
zum Soulagement der Garnison, zum Löschen zu ge-

brauchen.
§. 74. Doch müßen diejenige Handwercker, welche sonst

zum Nutzen der Festung in anderer Arbeit einigen Nutzen
leisten können, mit diesen Diensten dagegen verschonet,
und bloß dazu ernployret werden.

§. i s. Weil auch, durch Einwerffung der Bomben und

glücnden Kugeln, die Magazine, Zeughäuser und Pulver-
Thürme, ebenmäßig der Feuers Gefahr sehr exxoniret sind:
So muß deraLommenckant die unentbehrliche Vorsicht
gebrauchen, den in der Festung befindlichen Vorrath an

verschiedenen sicheren Orten solchergestalt zu vertheilen, daß
bey einem dergleichen sich ereignenden Zufall, er nickt auf
einmal des zur Defension benöthigten dadurch beraubet, und

dadurch gänhlich davon cntblösset werden möge.
§. 7 6. Nichtweniger muß er, von den Artilleristen und

Ingenieurs, tue Materialien, Ammunition, und Erfrischung
gen,
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gen, jedes nach seiner Art, an dazu hinlänglich bequeme
Plätze bringen lassen, auf daß man dieselben jederzeit bey
der Hand, und zum benöthigten Gebrauche fertig haben
möge.

Wobey noch anzuführen, daß bey 1ran§portirung des
Pulvers und der Lrenaclen , alle nur ersinnliche Sorgfalt
und Vorsichtigkeit angewendet werden müsse.

§. 17. Damit aber der Commandant versichert seyn
könne; daß alles, nach der von ihm gemacht und verabre-
deten Einrichtung, ordentlich und zuverläßig nachgelebet und
beobachtet werde, muß derselbe, vom Anfang der Belage-
rung an, sofort ein ordentliches Journal halten, alle von
ihm gemachte Anordnungen, und was sonsien jedesmal zu»
Vercheydigung der Festung vorgenommen, verabredet, und
beschlossen worden, in Gegenwart dererjenigcn, mit welchen
er hierüber zu Rache gegangen, ohngesäumt ein-, auch von
den letztern mit unterschreiben lassen; damit er, nach etwa
aufgehobener Belagerung, oder Uebergabe der Festung, sich
dadurch ^uüiüciren , und Laß seiner seits, zur Vertheidi-
gung derselben, nichtes verabsäumet worden, erweisenkönne.

§. i8. Damit er aber, in der ihm obliegenden Verthei-
digung der Festung, desto besser renssiren möge, muß er,
sobald der Feind in solcher Absicht sich nähert, oder er etwa
vhnvermuthet berennet worden, alle in der Nähe der Fe-stung befindliche Dessen und Hohlwege, so viel möglichausfüllen, die Gesträuche abhauen, und die nächsten Häu-ser niederreisen lassen, um solchergestalt den Feind destomehr in der Ferne zu halten, und ihm nichtes, dessen er sichbey seiner nachherigen Arbeit zu einigem Nutzen, Vortheil,oder einiger Erleichterung, bedienen könne, übrig zu lassen.

§. 19. Und da auch keine Festung zu finden/ welche nicht
an einem Orte schwächer, als an dem andern, befestigetseyn sollte, dem Commanfianten aber, zu seine? nachheri-

gen
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Zen Defension, vie! daran gelegen ist, dein Feinde hicvon,
auf aller nur möglichen Art, die Kundschaft zu benehmen :

So muß derselbe, vM dem Tage an, da der Platz bereu-
net worden, und bis die Ktta<pre würcklich formiret, und
der Angrif geschehen ist, au so vcschasslncn Orten, 2 a zoo
Mann die Nacht hindurch, auf dem Bauche liegend, sich
aufhalten, und mit Gewxbr versehen lassen.

§. ao. Diese Leute können demnechsi in verschiedene
kleine Haussen, von 4 bis 6 Mann, vertheilet, und in Ge-
stalt eines halben Circuls verleget werden; solchergestalt,
daß die beyde äusserste Haussen zunächst au die Pallisaden,
die übrige aber. 20' bis zo Schritte auseinander zu liegen
kommen, und folglich einen desto grössern District einneh-
men, müßen sich aber, damit sie nicht von dem Feinde
eindecket werden mögen, sehr stille halten, und untereman-
der ein gewisses Zrichen, wodurch sie sich, von der Ankunft
der ctivu Recognoscirenden, ohnvcrmcrckt Nachricht geben
Mhen, verabreden.

§. 21. Sobald nun einige sich der Festung nahem, sie-
sten diejenige, welchen sie pafüret sind, eilfertigst auf, und

schliessen sich n.aher an Die Pallisaden, um selbige, als gleich-
jam in einem Netze gefangen zu nehmen, oder aber, wenn

sttbige sich nicht ergeben, sondern wieder nach dem Lager
zurücke eilen wollen, todt zu schicssen.

§. 22. Nichtwcniger muß auch der Commendant, bey
Ablösung der Wachen, alle nur erforderliche Behutsamkeit
gebrauchen, und daher folgende, als die vornehmste lieguln,
hicbcy in Acht nehmen:

1) Daß er nemlich, nachdem die biezu commandirte
Mannschaften, auf den gewöhnlichen, und zur Ab-
rheiluNg der Posten beqvcmen Parade- Platz , ver-

samlet und abgetheilet worden, dieselbe, so viel möglich,
sicher und geheim dahin marchiren lasse.

2) Daß
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2) Daß er sich hierunter nicht jedesmal an eine gewisse
Stunde binde, sondern dieselbe zu weilen, und wann
er es vor nöthig findet, verändere.

3) Daß hauptsächlich diese Vorsicht nöthig, wenn

man, von feindlicher Seite, bald die Ausführung
eines Anschlages, oder Angrifs, vermuthet; damit
durch die 'Ablösung der Wachen und Posten, zu svl-
cher Zeit- keine Unordnung entstehen möge.

4) Daß keinem Commando oder Soldaten/ erlau-
bet werde, ehendcr von seinem Posten, oder Platze,.
zu weichen, bevor die Ablösung gehörig geschehen,
und den Ablösenden alles ordentlich und zuverlässig
überliefert worden.

s) Daß die Wache auf dem Haupt-Walle, oder in
den Aussenwercken, als wodurch die Wache in dem
bedeckten Wege beschützet werden muß, jederzeit ct-

was vorhero abgelöset werde i damit diese letztere,
wann, wahrender Ablösung derselben, der Feind ct-

was unternehmen möchte/ von jener desto Nachdruck-
licher mit ihrem Feuer unterstützet/ auch allen etwa-

nigen Unordnungen dadurch, in Zeiten und gehörig,
vorgebeuget werden könne. Und endlich

6) Daß die abgelösete Wache gleichfalö jederzeit in gu-
ter Ordnung wieder zurück marchiren müsse; damit

selbige, im Fall der Feind, gleich nach der Ablösung,
einen Angriff wagen möchte / sich sofort wieder da-

hinwärts ziehen, den angegriffenen Posten verthey-
digen, oder sals er repousiret worden, Zeit verschaff
fcn könne, sich zu setzen , und den Posten wieder ein-

zunehmen.
§. 23. Solche Wachen auf dem Wall, in den Auff

senwerckcn, und dem bedeckten Wege, können nun 2 å 3

Mann hoch gestcllet werden, und wenn der Feind sich nä-

hert, und einen Angriff wagen will, mit dem Feuern auf
d eben
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eben der Art sich verhalten, wie in diesen Anmerckungen Cap.
2. §. 15. 16. & 17,, bey der Defension hinter einem sie-
Irancsicment, vorgeschrieben worden.

§. 24. Was nun demnechst die Vertheydigung der Fe-
stung, und hauptsächlich eines jeden Werckes ins besonder
re, aubetrift: So können selbige zwar so eigentlich nicht
vorgeschrieben werden, weil sich alles lediglich, nach des
Feindes jedesmaligen Unternehmungen, richten muß; in-
dessen aber muß doch der Lommanchint allen nur ersinnli-
chen Fleiß anwenden, zu einer langen Gegenwehr zu ge-
langen, und aller dererjenigen Vortheile, welche ihm et-

wa die Zeit und Gelegenheit an die Hand geben möchten,
sich zu bedienen.

§. 25. Dahero er dann auch von des Feindes jedesma-
liger Arbeit, und wie weit er mit derselben avancirct seye,
alle nur mögliche Kundschaft einziehen, und eines jeden
Rath gerne und willig hören, nichtes aber vornehmen,
oder sich auf jemand verlassen muß, bevor er alles wohl
erwogen, und dasjenige, was ihm vorgestellet worden,
selbst untersuchet hat, und dessen überführet ist.

§. 26. Ist nun eine Festung so beschaffen, daß der Feind
einen hinlänglichen Platz vor sich hat, sich auszubreiten,
und den Polygon wohl zu fassen; und daß derselbe zugleich
mit der erforderlichen Vorsicht und Behutsamkeit zu wercke
gehet: So ist es nicht rathsam, weder starcke Ausfälle zu
wagen, noch weniger aber Leute ausser dem bedeckten Me-
ge zu lassen; Es wäre dann, daß selbige, um einen plöh-
lichen Anlauff abzuhalten, in solche Aussenwercke, welche
von dem bedeckten Wege und andern Wercken der Fe-
stung noch zu dcfendivcit wären, gelcgct werden könnten.

§. 27. Selten aber beregte äusserste Wercke so beschaf-
fen, oder der Feind so weit avancirct seyn, daß selbige,
einer hartnäckigten Gegenwehr ohngeachtet, dennoch leicht-
lieh umringet, und coupiret werden konnten: So ist in
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solchem Falle, da die Hestung nicht mit hinlänglich-oder
überflüssiger Garnison möchte versehen seyn, nicht zutrug-
lieh, die darin gelegte Mannschaften, bis auf die letzte Zeit
daselbst zu lassen, und solchergestalt zu exponiren.

§. 28. In dem Falle hingegen, da es der Garnison auf
den Verlust so weniger Leute, welche sich nachhero als
Kriegs-Gefangene ergeben mästen, in der künftigen Gc-
genwehr nicht ankommen möchte, und doch die Uebergabe
der Festung, und fernere Arbeit des Feindes, durch deren
Gegcnwehre,noch einige Tage lang, verzögert werden könn-
te; dürfte man nur die dahin verlegte Mannschaften in ei-
niger Zeit nicht ablösen lassen, damit sie, bey ihrer nachhe-
rigen Ergebung, keine frische Nachrichten von dein derzei--
tigen Zustand der Festung wissen, und solche, zum Nach-
theil der Belagerten, entdecken könnten.

§. 29. Sollten aber die Belagerer, wegen des Baues
der Festung mit ihrem Angriff sich dergestalt eingefchran-
cket finden, daß sie den angegriffenen Poligon nicht völlig
umfassen können: So hat der Commendant hinwieder de-
jio mehrere Ursache, alle Aussenwercke auf das zuverlässig-
ste zu besetzen und zu behaupten; weil sodann der Feind de-
sto länger von dem Hauptwalle abgehalten wird.

§. Zo. Hatte man hingegen keine dergleichen Aussenwer-
cke, sondern nur bloß den verdeckten Weg zu vertheydigen,
und daß zugleich die Situations der Festung so beschaffen
waren, daß der Feind in behöriger Weite seine Lauf-Gra-
ben hatte offnen müssen: So kan mmt, theils durch ein
wohl eingerichtetes Feuer, theils durch öftere, und zu rech-
ter Zeit angestellte kleine Ausfalle, die feindliche Arbeit zu
verzögern suchen.

§. Z i. Dergleichen Feuer kan mm am bequemsten aus
kleinen, in den Aussenwercken, und den etwas entferneten
Flügeln des bedeckten Weges, an solchen Orten gepflanh-
ten Stücken gemachet werden, wo man die feindliche Bat-

d 3 terien
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tenen und Lauf-Graben im Gesicht haben / ober gar rück-
warts in die Lauf-Graben sehen, auch von den Stücken
der Belagerer nicht so leicht bestricken werden kau.

Doch muß man Hiebey die Vorsicht gebrauchen, die
Stück-Stellungen, um den Feind ungewiß zu machen, öf-
ters zu verändern, auch bey Nachtzeiten selbige wieder zu-
rück zu führen, und in Sicherheit zu bringen."

§. Z2. Die Ausfalle hingegen müssen bey solchen Ge-
legcnheiten, da man nur die feindliche Arbeit aufzuhalten
suchet, bey Nachtzeiten, und nur von 8. å io. zuverlassi-
gen Leuten geschehen, welche, auf dem Bauche kriechend,
sich ohnvermerckt hinzu schleichen, Lärmen machen, eint-
ge Orenaclen wcrssen, und sich sodann eilfertigst wieder
zurücke ziehen; um dadurch die Arbeiter, welche nachher»
nicht sofort wieder zu simlen, und in Arbeit zu sehen sind,
in Unordnung zu bringen, und den Feind, wenigstens in

solcher Nacht, an der Arbeit zu verhindern.
§. 33. Selten aber die Belagerer, wenn solches einige

mal geschehen, sich hieran nicht mehr kehren wollen: So
kan man, nach einem solchen kleinen Ausfall, gleich her-
nach einen rechtschaffenen Ausfall ohnvermuthet wagen;
welche Commandirte dann die Arbeiter, nebst ihrer Bc-
deckung, über den Haussen wcrssen, sich aber sodann in
keinem hartnackigtcn Gefechte einlassen, sondern ohnge-
säumt sich wieder zurücke ziehen, und in Sicherheit zu kom-
men, suchen müssen.

§.34. Zu einer solchen Zeit hingegen, da der Feind
schon bis an, oder auf dem Glacis , mit seiner Arbeit ge-

kommen, und folglich aus allen Lauf-Graben, und gemach-
teil l'aralelen, sein Feuer entgegen sehen kan, ist das Unter-
nehmen eines starcken Ausfalles sehr gefährlich; weil die

dazu commandirte Mannschaften, noch ehcndcr, als sie
den Feind zu erreichen und anzugreiffcn vermögend sind, in

Unordnung gebracht werden können.
§»
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§. z e. Ueberhaupt aber muß bey dergleichen grossen Aus-
fallen alle Vorsicht und Behutsamkeit gebrauchet, und vor-

hero wohl und reiflich überleget werden, wie man sie vor-

nehmen wolle, welcher Nutzen oder Schaden daraus cur-

stehen, und ob der nachherige Verlust solcher ausgeschick-
ten Leute, auch den Belagerten, zu einem wichtigen und

unersetzlichen Nachtheil, in der ferneren Defension^ gerei-
chen könne.

§. 36. Nichtweniger kau man den feindlichen Angriff
durch anzulegende Minen, Fladder- Minen, oder Pulver-
Kasten, bestmöglichst abzuhalten, oder wenigstens doch sei-
ne Arbeit sehr lange zu verzögern suchen. Es ist aber die

Anzahl dererselben, und wo dieselben anzulegen sind, ohn-
möglich vorzuschreiben; weil solches auf der Beschaffenheit
des Erdreichs, auf der Menge des in der Festung verhau-
denen Pulvers, auf die Tüchtigkeit dererjenigen, welche
diese Arbeit auf sich haben, und zugleich auf die Geschick-
lichkeit derer bey der feindlichen ^rmee befindlichen Mi-

neurs, und ihren etwa angelegten Gegen-Mincn, lediglich
beruhet.

§. 37. Wann auch, bey dern Verlust des bedeckten We-
ges, der Commandant sich die bald darauf erfolgende Ue-
bcrgabe der Festung leichtlich vorstellen darf: So oblieget
ihm dahero, denselben auf aller nur ersiunlichcn Art, und
so lange es möglich, zu vertheydigen, als wozu ihm ins be-
sondere die Anlegung einiger blecken , und die Setzung
doppelter Pallisaden dienen kan.

§. 38. Ueberhaupt muß auch der Commandam, so viel
es die Stärcke der Garnison ichtens zulassen will, diese
Flechen, und andere zur Vertheydigung unentbehrliche
Wercke, nicht nur wohl besetzen, sondern auch jedesmal
ein gutes Corps de Reserve in Bereitschaft halten, um

die Contreckarpe souteniren, oder solches anderweitig,
wo es nöthig seyn möchte, gebrauchen zu können.

d 3 §. 39r
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§. zy. Weil aber die vsfenston einer jeden Festung,

wie schon vorhin erwchnet worden, hauptsächlich von dem
Zlngriff der Belagerer äepenäiret: So ist ein vor allemal
m beobachten, daß die Belagerte fast einen jeden Fußbreit
Landes auf das hartnäckigste zu vertheydigen, und steh so
lange, als es ichtens thunlich, zu halten, und aller dcrjc-
nigen Hülffs-und Vefenüonr-Mittel, welche ihnen die Zeit,
Gelegenheit, Beschaffenheit des Ortes, und btc Attaque
des Feindes an die Hand geben möchten, und grösscsten
theils auf die Einsicht und Erfahrung derer Ingenieurs am

kommen, hierunter sich zu bedienen, nicht ermangeln müssen.
§. 40. Unter solchen ist nun das grosse Feuer aus den

Festungen mit zu rechnen.
Weil aber des Feindes meiste Sorgfalt ist, alle der-

gleichen Gegenwehren, welche seine Arbeit stören und ver-

zögern können, gleich anfangs zu ruiniren ; und also da-
her nicht zu schlicssen ist, daß selbige, wenn sie beständig
an einem Orte gelassen, und gebrauchet würden, lauge in
tüchtigen Stande bleiben könnten: So würde wenigstens
doch ein ziemliches beytragen, selbige desto länger zu con-

ferviren, wenn man deren Stelle öfters verändern, und
neue Schieß-Garten machen liesse, um solchergestalt die
Angrciffende auf mancherley Art zu beschiessen, und da-
durch den feindlichen Stücken alle Tage etwas neues zu
schaffen zu geben.

§.41. Nichtwcnigcr gehöret hiehcr die Vertheydigung
der strecke, und der inwendig in der Festung angelegten
Abschnitte; ferner daß man, wenn man gleich gezwungen
worden, einen solchen Posten zu verlassen, dennoch jedes-
mal versuchen müsse, denselben wieder einzunehmen, ehe sich
der Feind daselbst recht feste gesehet; und endlich, daß man

nicht ehender capitulireit , und die Festung ergeben müsse,
bevor rnan der zu seiner Gegenwehr benöthigten Sachen,
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als Aram unition, Proviant , und dergleichen, beraubet ist,
und keinen Entsatz mehr zu hoffen hat.

§. 42. Befindet sich nun bei1 Commandant in einer sol-
chen Situation : So last er die ihm untergebene Inge-
nieurs, Artilleristen, Chefs der Regimenter, auch wenn

es nöthig, annoch die übrige Staabs-OKciers zusammen
beruffcn, stellet ihnen den Zustand der Festung vor, bc-

sichlet einem jeden seine Meinung zu sagen, welche dann
nieder-und von einem jeden unterschrieben wird, und so-
dann bemühet er sich, wenn alle, oder wenigstens die mei-

sten Stimmen, auf die Uebergabe der Festung gefallen
sind, mit dem Feinde eine Capitnlation zu treffen. Bey
welcher dann sowohl, als bey der nachherigen Uebergabe,
alles dasjenige zu beobachten ist , was in dem hiernechst fol-
genden Cap. 6. ausführlicher wird abgehandelt werden.

Cap. 6.
Von Errichtung der Capitulation, und

der nachhangen Uebergabe der Festung.
§. i.

m ist schon in dem nächstvorhergehenden Cap. s. §.41.
erwehrtet worden, welchergestalt ein Commandant,

zur Vertheydigung der ihm untergebenen Festung, das al-

leräusserste anwenden, und selbige nicht, ohne die höchstnoth-
dringenste Ursachen, übergeben müsse.

§. 2. Wann nun der Commandant sich in einem sol-
chem Stande befindet, und er die in der Festung verhan-
dene, und in dem vorhin angeführten Cap. s. §.42. er-

wchnte Officiers , zu einem ordentlich hierüber zu haltenden
Kriegs-Rathe, zusammen berufen lassen: So müssen die

zur Uebergabe verhandene Bewegungs-Gründe wohl erwo-
d 4 gen,
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gen, und nach deren Maaßgebung, der demnächst abzuftrst
sende Schluß eingerichtet werden.

§. Z. Svthane Ursachen nun, durch welche sich der Com-
piand^nt, nebst seiner untergebenen Garnison, nachhcro

justificiren muß, sind hauptsächlich folgende.
1) Wann die Festung nicht mit gnugsamer Mannschaft

besetzet ist.
2) Wenn alle Lebens-Mittel verzehret, und ihn also die

äusserste Hungers Noth zur Ucbergabe nöthiget.
Z) Wenn es an Munition gebricht; oder
4) Die sonst zur Defension erforderliche Geschütze in

unbrauchbaren Stande gcsetzet sind.
f) Wann die Festung nicht vorhero mit denen zu ihrer

Vertheydigung nöthig gehabten Requisitis verse-
hen , solches aber doch von dem Commandanten
gehörig gemeldet worden.

6) Wann man keinen Entsatz bekommen, auch keinen
mehr vermuthen, viclwcnigcr aber noch länger ab-
warten können.

7) Wenn die noch verhandelte Gallon, durch Kranck-
heit oder Lleüuren, grösscsten theils ausser Stande
geschet ist, mehr zu fechten; oder aber

8) Die Garnison rebelüret, und aller Vorstellung
und Vermahnung vhngeachtet, nicht zur ferneren
Gegenwehr zu bringen ist: Obwol an dergleichen
Wiederspcnstigcn schon ein Exempel statuirettmv
den, und es ihnen an keiner guten Anführung gc-
fehlet.

9) Wann der Feind so starcke breche geschossen, daß
sie nicht wieder in hinlänglich- und Defensions-
Mäßigen Stande gcsetzet werden kam

10) Ob der Feind bereits einige male Sturm geloffen,
und repousiret worden.

n)Ob
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Ii) Ob der Gommandant IN Vertheydigung der Fc-
stung keine Fehler begangen, sondern das äusserste
gewaget, dennoch aber der feindlichen Macht nicht
ferner wiederstchen können; und man dahero

tz) Allerdings vermuthen müssen, daß dennoch in kur-
Her Zeit die Festung, mit Verlust des gantzenKrie-
ges-Volckes, in des Feindes Handen gerathen wer--
de; oder cndüch:

i z) Wenn zwar von der Garnison die äusserste Resi-
ßance bewiesen, aber selbige doch, durch das Glück
der Massen, von der feindlichen Macht überwun-
den worden.

§.4. Ist nun die Uebergabe der Festung beschlossen:
So laßt der Gommandant derselben, durch einen lambour
Gbamade schlagen, und eine meiste Fahne ausstccken, da
dann von beyden Seiten mit den ferneren Feindseligkeiten
eingehalten wird.

§. 5. Hierauf werden von den Belagerten die Capitula-
tions-Runcte vorgeschlagen, und von einigen Offiders dem
commandirenden Generalen der belagernden Armée zu--
gcschicket, wogegen zu deren Sicherheit ihnen hinwieder
eben so viele Geissel von gleichem Charactere gegeben
werden.

§. 6. Unter denenjenigen Runcten , welche von den Be-
lagerten gefordert werden können, sind nun folgende ge--
hrauchlich.

1) Daß die gesamte Garnison mit Sack- und Pack,
Ober--und Unter-Gewehr, fliegenden Fahnen, klin-
gendem Spiele, brennenden Lunten, Kugeln im
Munde, und allen sonstigen Honneurs frey aus-
ziehen;

2) Ihre sämtlich beladene Lak-aZe-Wagen, ohne stl-
bige vorhero visitiren zu lassen; auch

,
d s z) Eine



58 Cap. s. Von Errichtung der Capitulation und der

3) Eine gewisse Anzahl Stücke, und mit Munition be
ladene Wagen, welche ausdrücklich bestimmet wer-
den müssen/ mitnehmen; und

4) Auf eine gewisse weite, von einer mitzugebenden und
vorher auszumachenden Bedeckung, convoyrel;
dagegen aber,

5) Bis zu deren Zurückkunft, den Belägerern gewisse
Geissel gelassen werden sollen.

6) Daß von den abziehenden der noch etwanige Vor-
rath verkaufet werden ; und

7) Wie weit sie täglich marchiren wollen, ihnen frey
stehen, oder ausgemachet und bestimmet werden
solle.

8) Daß die, wahrender Belagerung, von beyden Sei-
ten gemachte Gefangene ohne Entgcld ausge-
wechselt;

9) Die etwanige Ueberlauffer zwar ausgeliefert, aber
von aller Strafe paräonniret;

io. Die Kraucke und Blessirte in der Festung zurück
gelassen, mit allem Nothwendigen ohne Entgeld
versorget, und nach erlangter Genesung, zu der
nächsten Garnison, gleichfals ohne Bezahlung, ge-
liefert werden sollen.

ji) Daß gleich nach Unterschreib- und Auswechselung
der Accords - Puncten, ein Thor denen Belagerern,
zu ihrer Sicherheit, überliefert, und mit gewissen
zu bestimmenden Mannschaften besetzet, die gantzli-
che Festung aber erst in einigen Tagen nachhero
eingeräumet; auch

12) Die Bürgerschaft bey ihren bisherigen Privilegiis
ohnverbrüchlich geschähet werden solle.

Mehrere Pöste, welche etwa die Zeit und Nothwendig-
keit an die Hand geben, und erfordern möchten,
zugrschweigeir.

§. 7.
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§. 7. Bey sothanen Puncten wird nun beygesetzet, was
von den Belagerern, nach Beschaffenheit der jedesmaligen
Umstände, bewilliget werden kan; oder ihrer Seits noch
etwa hinzu zufügen vor nöthig erachtet werden möchte: Und
wenn man über alles sich verglichen, auch beregte Accords-
Puncte unterschrieben und ausgewechselt sind; wobey, ab-
feiten der Belagerten, wohl dahin zu sehen ist, daß alles
deutlich ausgemachet, und nicht zweydeutig abgefasst wer-

de: So wird den Belagerern sofort das versprochene Thor
zu ihrer Sicherheit gehörig überliefert und eingeräumet.

§. 8 . Hiernachst werden auch von beyden Seiten gewiß
se Officiers ausgemachet; um alles dasjenige , was in der
Festung bleiben, und zurückgelassen werden soll, nachzuse-
heu, und einander, gegen unterschriebene Verzeichnisse und
gehörige Quittungen, zu überliefern.

§. 9. Wenn aber nachhero die Zeit heran kommt, da die
Belagerte die Festung gauhlich räumen und ausziehen sol-
len: So wird selbige, nach Maaßgebung der ausgemach-
ten Gapitulation, von dem Kommandanten ordentlich aus»-
geführet, und derselben sodann das versprochene Geleite mit-
gegeben.

§. 10. Die Belägerer hingegen, lassen zu gleicher Zeit,
Ehren halber, gemeiniglich die älteste lieFimenter so lange
einrücken, und von der Festung Besitz nehmen, bis nach-
hero selbige von denenjenigen, welche daselbst in Garnison
verbleiben sollen, wieder abgelöset werden können.

§. i i. Sobald nun die Belagert gewesene ausgezogen
sind, lassen die Belägerer alle zum Angriff angelegte Wer-
ckc sordersamst einreiffen und zuwerffen, auch das, währen-
der Belagerung, an der Festung ramme wieder in gehört-
gem Stande setzen; weichen auch nicht ehender aus ihren
Linien, bevor sie dieselben gäntzlich zugcworffen , und sich
von dem groben Geschütze, und was sie sonst nicht mehr ge-

brau-e
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bvaud^en, debarassiret, oder selbiges in der eingenomme-
neu Festung gebracht haben.

Lap. 7.
Wie sich sowo! die zu Abstechung des
Lagers vorausgeschickte Commandirte, als die zu
deren Bedeckung mitgegebene Avant-Garde zu

verhalten haben, wenn sie den Feind gewahr
werden, und einen Angrif befürchten.

§. i.

ist schon in dem 2ten Theile des Infanterie -Regle-
ments Cap, 2. crwchnct worden, wclchcrgestalt es

mit denen -u Abstechung des Lagers vorauszuschickenden
<7ornmandirten, imglcichen der denenselben zur Bedeckung
mitzugebenden ^vant- Garde jedesmal gehalten werden

müsse.
§. 2. Sollten nun selbige bey ihrer Ankunft den Feind

vorfinden, oder desselben nachhcro gewahr werden: So
muß der mit denenselben vorausgegangene General - Lieu-

tenant, otCt General -Major du Jour, von dcrLavallerie,
zuförderst die Veranstalltung machen, desselben Stärcke
bestmöglichst recognosciren zu lassen; zugleich aber einen

Trompeter nach dem Lager senden, denen mit Abstechung
desselben beschäftigten Commandirten dasselbe bekannt ma-

chen, und Lärmen blasen lassen.
§. z. Nichtwcniger muß derselbe noch ausserdem, einen

zuverlässigen Gorporal abschicken, und den General -Qvar-
tiermcister, entweder im Lager, oder denen in der Linie
desselben liegenden Dörfern, wo er die Qvartiere für die
Generals Lcc. anzuweisen beschäftiget seynmögte, aufsuchen
lassen.
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§. 4. Indessen ziehet der General-Ma^or du Jörn- von
der Cavallerie die etwa schon ausgesetzt- und polkirteFeld-
wachen vhngelaumt zusammen, laßt dieselben wieder beson-
dere Escadrons formrren, um solchergestalt in desto besserem
vesensions- Stande zu seyn : und suchet sich mit denensel-
bcn an den vortheilhaftesten Platz zu poüiren, wo er am

sicher- und bequemsten den Feind, bis zur Ankunft der Ar-
mée aufzuhalten, oder gar zurückzutreiben, vermuthen kan.

§. s. Von solchen Escadrons schicket derselbe demnächst
einen zuverlässigen OKeier der imMarch begriffenen Armee
vhngesäumt entgegen, und lässet dem å la Téte derselben
befindlichen Generalen von allem Nachricht geben, damit
derselbe den March destomehr beschleunigen, oder aber das
sonst Nöthige anordnen, und bewerckstelligen könne.

§. 6. Sobald indessen die mit Absteckung des Lagers
beschäftigte Lommandirte, durch den zu solchem Ende ab-
geschickten und Lärmen blasenden Trompeter, von allen
dem benachrichtiget worden, giebt ein Regiment dem
andern ohne Verzug zu erkennen, und stossen auf das for-
dersamst- und eilfertigste zusammen.

§.7. Bey solcher Zusammenstossung sormiren nun,
die Ovartiermeister und Lommandirte von der Lavallerie
und den Oragsunern, 2 Glieder, solchergestalt, daß in das
erste Glied die Qvartiermeister, und in das 2te die Reuter,
oder Üragouner, zu stehen kommen.

§. 8. Bey der Infanterie hingegen, stellen sich dieselbe
Regimentsweise in 4 Glieder^ solchergestalt, daß an jedcin
Flügel 4 Fouriers, und zwischen denensclben die 24 Fou-
rier- Schützen in 6 Rotten zu stehen kommen, die übrige 4
Fouriers aber hinter denensclben zum schlieffen abgetheilet
werden.

Sollte aber ein etwa detachirtes Battaillon gleichsam
ein besonderes Regiment vorstellen: So rangiren sich die
12 Fourier- Schützen in 3 Rotten, und von den 6 Fou-

riers
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riers kommen sodann 2 auf jeden Flügel des isten und/pen
Gliedes/ und die demnechst übrigbleibende 2 Sauriers hinten
zum schliesset

§. 9. Vorangeführter massen formiret nun jedes Regi-
ment, oder Battaillon, gleichsam ein besonderes Peloton,
welches von dem vorausgeschickten Regiment,-Qvartier-
Meister/ oder Officier, commandiret wird.

§. 10, Diese Pelotons von der Infanterie flössen nach--
hero von allen in jeder Linie campirenden Regimentern
zusammen/ rücken naher gegen die Feldwache/ und stehen
sodann / unter der Ordre des General' Majors du Jour
Von der Cavallerie, oder des General - Lwartiermeisters.

Der älteste von den vorausgeschickten Regirnents-Qvar-
tiermeistern, oder Officiers, aber hat/ über die von jedem
Treffen zusammengestossene Pelotons , das Lommando;
welches ihm die andern ohnweigerlich cediren müssen.

§.n. Die Pelotons von den Gavallerie-Regimentern
aber stossen gleichfalls auf jeden Flügel der Infanterie, wie
sie neiulich en Ordre de Battaiile, und in jeder Linie/ eam-

piren, zusammen/ und werden ebennlässig von den voraus-

geschickten Regiments. Qvartiermeistern / oder Officiers,
commandiret.

§. i2. Sollte nun/ solcher genonunenen Vorsicht und
gemachten Anordnung ohugeaehtet/ der Feind dennoch et-

was zu unternehmen suche«/ der vorausgeschickte General-

Major du Jour, oder General -O.vartiermeister/ aber sich
nicht im Stande sehet dieselbe zurück zu treiben: Muß er

sich an einen solchen Ort, mit den sämtlich vorausgeschick-
ten und zusammengestossenen Oommandirten, in Ordnung
zurücke ziehen und postiren, wo er steh getrauen kan/ bis
zur Ankunft der bereits von allem benachrichtigten Armee,
das Lager zu vertheidigen, oder wenigstens den Feind bis
dahin auszuhalten.

§. i z.
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§. iz. Uebrigens ist Hiebey noch mit anzuführen/ daß bey
solchen Gelegenheiten/ wo der Feind sehr nahe, und einiger
Angrif zu vermuthen seyn mögte, es am rathsamsten ist,
Officiers, statt der Regiments - Qvartiermeister, zu Abste-
chung des Lagers vorauszuschicken, weil jene besser mit dem
Commandiren umzugehen wissen, diese aber, der ihnen an-
vertrautem Gelder und Rechnungen halber, nicht so sehr zu
exponiren sind.

§.14. Nichtwemger können auch, bey dergleichen zu
vermuthenden Vorfallen, die von der Infanterie vorauszu-
schickende Courier - Schützen, benöthigtcn Falles, verdop-
pelt werden. Es muß aber solches nicht, ohne ausdrückli-
chem Befehle der Oeneralité, geschehen.

Cap. 8-
Wie sich diejenige Bedeckung , welche
denen Fourageurs, wenn man gegen den Feind
kouragiret, von der Armee noch besonders Mit-

gegeben wird, zu verhalten hat.
§. i.

A^bzwar in dem 2ten Theile des Infanterie-Reglements,
øø Cap. 20, Art. 2. §. 2. bereits angeführet iVvrden,
daß jedesmal dem, zu Führung der Fourageurs, com-
mandirten Officier, per ßattaillon 1 Unter -Otücier, und
per Compagnie 2 Mann, mitgegeben werden müssen:
So können dennoch die Umstände erfordern, daß noch
auss-rdem, wenn gegen den Feind souragiret wird , eine
besondere und hinlängliche Bedeckung commandiret wer-
den muß; deren eigentliche Starcke aber, unr so weniger
vorgeschrieben werden karr, weil man sich, nach Maaßge-
bung der jederzeitigen Umstarrde, und Beschaffenheit der zu
besetzenden Gegend, in allewege zu richten hat.

§. 2.
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§. 2. Der höchst -commandirende Officier derselben,

muß nun mit solchem Commando einige Stunden voraus
marchiren, und die ZUM Fouragiren angewiesene, und in
solchem Falle schon vorhero von dem Oeneral - Qvarticrmei-
sier ausersehcne Gegend nochmals auf das allergenaueste re-

cognosciren, und demnechst die ganhe Fronte, wo soura-
giret werden soll, gegen den Feind zu, gehörig besehen
lassen.

§. z. Hiebey ist auch noch anzuführen, daß, wenn kein
gewisser Ort, zum Fouragiren vorhero wäre ausersehen
worden, der höchst- commandirende Officier der Escorte
einen solchen District sodann selbst erwchtcn, und nach (p
schehencr Recognoscintno, vorhergcdachter massen, besetzen
müsse, woergnugsamenVorrath für die ihm folgende Fou-

rageurr vorfindet.
§. 4. Pey Aussetzung der Bedeckung, ist nun ein- vor

allemal in Acht zu nehmen, daß die vor der Fronte liegende
Hölhungcn, Defilés, Passe, Brücken, Dörfer, oder der-

gleichen, mit der etwa mitgegebenen Infanterie, das freye
und ebene Feld aber mit Escadron,, oder kleinern vetacbe-
ment, von derCavallerie, langst der Linie, besetzet werden
müssen.

§. s. Sobald man nun den Feind gewahr wird, laßt
der cornmandirende Officies desselben Starcke, mit wel-
cher er den Angrif wagen mögte, nicht-nur gehörig reco-

gnosciren, sondern giebt auch der gantzen Escorte langst
der Linie, durch Schießen oder Trompekn-Stösse, solches
ohnverzüglich zu erkennen, damit sich die Eourageur, zu
Pferde, oder auf ihre Wagen sehen, und vor eine Ueber-
rumpelung in Acht nehmen können.

§. 6. Die Fourageurs von der Cavallerie aber, als
welche mit einer Pistole und ihrem Pallasche versehen sind,
versamlen sich ohngesaumt, stellen sich in Reihen und Glic-
der, und fonniren gleichsam die 2te Linie, damit man sich
. . ihrer,
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ihrer, wenn einige Hosnung vorhanden, den Feind zurück
zu treiben, benörhigten Falles bedienen könne.

§.7. Sollte aber der höchst-commandirende Officio’
nicht rathsam finden, sich mit dem Feinde einzulassen: So
ertheilet derselbe den Fourageurs die Ordre, zur Retraite,
welche dann, falls die Fourage nicht behauptet werden kan,
selbige im Stiche lassen, und sich wieder nach dem Lager
verfügen müssen.

§. 8. Währender Zeit nun, daß diese sich retiriren,^ sie-
het der höchst -commandirende Officier, die an verschic-
denen Orten vertheilt - und ausgesetzte Escorte, wieder zu-
sammen, und nachhero, sobald die Fourageurs in Sicherheit
sind, sich gleichfalls mit derselbigen zurücke.

§. 9. Damit man aber nicht nöthig habe, sich bey der
Retraite zu übereilen, sondern dabey die gehörige und erfor-
derliche Ordnung, wie in dem nechstfolgenden Oap. 9. um-

stündlicher wird vorgeschrieben werden, beobachten könne:
So erfordert die nothwendige Vorsicht des commandiren-
den Officiers, daß er, wenn vor der Fronte Desilés ver-

Handen, wo etwa der Feind nothwendig durch muß, ehe er
an die Escorte kommen kan, solche sodann mit mehrerer
Infanterie von den andern Posten, wo sich der Feind nicht
sehen lässet, verstärcke, und hinter selbiger einige Cavallerie

postire ; unter deren Schutz nachhero jene, wann sie nicht
mehrern Wiederstand zu leisten, und das besetzte Defilé&c.
zu behaupten vermögend ist, sich sicherer zurücke ziehen
könne.

§. 10. Doch ist hiebcy annoch in Acht zu nehmen, daß
sothane Escorte sich niemals mit dem Feinde einlassen müsse,
wo sie nicht versichert seyn kan, denselben zu schlagen, weil
selbige von der Armee der benöthigten Hülfe sich nicht hin-
länglich, und zur rechten Zeit versprechen kan.

§. it, Weil aber dergleichen General -Fouragiruttøett
gegen den Feind manchmalen, wenn beyde Armeen sehr

e nahe
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nahe aneinander stehen, und man, denselben in seinem vor-

theilhaften Lager anzugreiffen, sich nicht getrauen darf, in
der Absicht angestellet werden, um denselben unvcrmerckt ;u
einem Engagement zu verleiten: So muß, bey solchen
Umstanden, die Escorte ungleich stärcker und zahlreicher ein-
gerichtet, auf das behutsamste ausgesetzet, und dem höchst-
commandirenden OKcier von der eigentlichen Absicht
vorher» Nachricht gegeben werden.

§. i2. Denen Fourageurs wird anbey der Befehl er-

theilet, daß sie, sobald durch einige Canonen - Schüsse in
der Armee ihnen das Signal gegeben wird, sich ohnverzüg-
ltch zurücke ziehen, aufsatteln, und nähere Ordre gewarti-
gen müssen.

§. i z. Doch ist dcneNselben anbey zu bedeuten, daß sie
dasjenige von der Fourage, was ichtens m behaupten ist,
mitnehmen können; wenn solches nur in der Eile geschehen
kan, und die Ketraite dcrcrselben nicht dadurch gehindert
wird.

§. 14. Bey der Infanterie muß gleichfalls die Veran-
stalltung gemachct werden, daß sich alles, sobald es bcfvh-
lcn werden mögte, zum Ausrücken in Bereitschaft finden
lasse.

§. u. Sollte nun der Feind einigen Angrif wagen:
So muß sodann die Escorte denselben, bis sich die Foura-

geurs zurückgezogen und aufgestellet haben, auszuhalten und
an sich zu ziehen suchen, damit, sobald alles ausgerücket,
und en Ordre deBattaille gestellet ist, der gesuchte Endzweck
erreichet werden möge.

Cap.
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Cap, 9.
Was bey her ^etrclite eines Oommanaos

jedesmal in Acht zu nehincn.

«SSL §-^-

^^a die Umstände, welche einen commandirenden OK-
cier zu einer Retraite nöthigen können, sehr ver-

schiedcntlich, übcrdem auch die Beschaffenheit des hinter
sich habenden Terrains Hiebey jederzeit zugleich mit beob-
achtet werden muß: So ist nicht wohl uiöglich etwas po-
Lnves hierunter vorzuschreiben, ausser nur, daß Hauptfach-
lieh alles Ernstes dahin zu streben, wie selbige ordentlich,
ohne Uebcreilung, und in bestmöglichster Contenance ge-
schehen möge.

§.2. Hiernechst aber ist wohl in Acht zu nehmen, ob
das Commando aus Cavallerie und Infanterie zugleich,
oder nur aus Infanterie alleine bestehe.

§. z. Denn im erster» Falle bedienet man sich der Ca-
vallerie, um die Retraite der Infanterie, wo es Flaine
giebt, zu bedecken; und hingegen der Infanterie , um hin-
wieder die Retraite der Cavallerie durch Defilés, und der-
gleichen enge Paslagen , zu sichern.

§. 4. Nichtweniger kan man auch, bet) einer übereilten
Retraite, in solchen) Falle den Entschluß fassen, jeden Reu-
ter einen Gemeinen so lange hinten auf das Pferd nehmen
zu lassen , bis man einen solchen Ort erreichet, wo man
die vortheilhafte Lage desselben zu seinem Nutzen anwenden,
sich wieder sehen, und dem Feinde mehreren Wiedcrstand
leisten kan.'

§. s. Im lehtern Falle aber, da nemlich das Comman-
do aus blosser Infanterie bestehet, ist das einhige Mittel
sich eines engen Passes zu bemächtigen, wo man Posto
fassen, und dem Feinde, durch Abwerffung einer Brücke,

e 2 einer
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einer Verbauung, oder anderer dergleichen kleinen Vor-
theile/ welche die Zeit oder Gelegenheit etwa an die Hand
geben und verstatten möchten, von einem Angriff oder wci-
terer Verfolgung abhalten kan.

§. 6. Ueberhaupt aber muß man bey einer vorzunehmen-
den Hetraite seine Disposition solchergestalt machen, daß
jederzeit die eine Helste dem Feinde töte biete, wahrender
Zeit sich die andere, durch die offen gelassene Intervalle,
auf einige Distance zurücke ziehet, wornechst dann diese
wieder krönte machet, der andern vorhin stehen gebliebe-
ncn Helste dadurch Zeit giebt, sich ebenfals zurück zu zie-
hen, und hierunter so lange alterniret/ bis man einen vor-

theilhaftern, und zur Defension bequemem Platz errei-

chet bat.
§.7. Wenn man aber dergleichen vorzunehmen geno-

thigct ist: So ist das rathsamstc, seine Retraite so frühe
anzustellen, daß man nicht ehcnder mit dem Feinde in ei-

niges Engagement kommen möge, bevor man an einem

avantageuscrn Ort sich zurücke gezogen, und l’osto ge-

fasset hat.

Cap. io.

Von Partheyen.

(^ÄVeil es bey einer ^rmee unumgänglich nöthig ist, so
IS' wohl von allen demjenigen, was im Lande vorgc-
bet, Nachricht einzuziehen, als auch hauptsächlich zu ver-

hindern, daß sich die feindlichen Commandos nicht zu sehr
nähern; iricht weniger auch Kontribution einzutreiben,
Geissel zu hohlen, und endlich dem Feinde allen nur mög-
lichen Abbruch zu thun: So ist kein bequemeres Mittel
dergleichen zu erlangen, als sich der täglich auszuschicken-

den
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den Partheyen zu bedienen; und dergleichen giebt es nun

zweyerley, nemlich Oommandirte, und Freywillige.
§. 2. Je wichtiger aber diejenige Geschäfte sind, welche

dem dieselbe führenden Officior aufgetragen werden, um so
mehrere Ursache hat man auch, ein solches Subjectum zu
erwählen, welches dazu hinlänglich geschickt.

§. Z. Es muß aber derselbe wenigstens eine genaue Kund-
schaft von demjenigen Lande haben, wohin er geschicket
wird; gehörige Rravourund eine hinlängliche Dreistigkeit
etwas zu unternehmen besitzen; nicht weniger auch, eine

geschwinde Resolution zu fassen, vermögend seyn; sich bey
den Einwohnern auf alle nur mög- und ersinnliche Art be-
liebt zu machen suchen; und endlich eine solche Ordre und

Difcipline halten, daß von seinem Commando keine
Excesse begangen, sondern die Einwohner vielmehr geschü-
het, und dadurch bewogen werden mögen, ihm alle Hülfe
zu leisten.

§. 4. Dergleichen Partheyen werden gemeiniglich gerne
des Nachts ausgeschicket, und die Leute, welche dazu ge-

brauchet werden sollen, nicht ehender als auf die letzte Mi-
nute commandiret; damit dem Feinde alle Nachrichten
von derselben benommen werden mögen.

§. s. Eine solche Parthey hat nun zwar alles dasjenige
in Acht zu nehmen, was vorhin in dem 2tcn Theile des In-

fanterie - Reglements , Cap. 2 f. überhaupt angeführet wor-

den, es sind aber noch vielfältige Umstände mehr zu beob-
achten, welche dem cornrnandirenden Officies nicht vor-

geschrieben werden können, sondern lediglich auf seiner Oon-

duite, Einsicht und Wissenschaft im Dienste ankommen,
von welcher aber derjenige, welcher ihn ausschicket, schon
vorhero die nöthige Nachricht wird eingezogen haben.

§. 6. Unter denenjenigen Vorschriften aber, welche über-
Haupt zu ertheilen sind, ist hauptsächlich mit zurechnen, daß
er nicht nur der ihm ertheilten Ordre und Instruction die

e 3 aller-
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allergenaueste Folge leisten, sondern auch sich äusserst be-
mühen müsse, die ihm aufgetragene Verrichtung mit an-

brechendem Tage, oder zu einer solchen Zeit, da er von des
Feindes Nachlaßigkeit versichert ist, ins Werck zu richten,
und von dessen Beschaffenheit vorhero alle nur mögliche
Kundschaften einzuziehen.

Nichtwenigcr, daß er seine Leute jederzeit beysammen hal-
te, alles Marodiren, Plündern und dergleichen, wo er nicht
ausdrücklich dazu Befehl erhalten, zu verhindern suche.

Ferner, daß er alle Unternehmungen solchergestalt ein-
richte, daß er jederzeit zuverlaßig wisse, wohin er, bey einem
etwa unglücklichen Ausfall, sich bestens zurücke ziehen
könne.

Und endlich, daß wenn jemand voll seinem Kommando
defertiren , oder zum Feinde übergehen möge, er sofort vcr-

mögend sey, seine Messias solchergestalt einzurichten, daß
er sieh anderweitig sehen, und dennoch seine Desseins aus-

führen könne, im wiedrigen Falle aber sich zurücke ziehe, und
sich nicht in Gefahr setze, dem Feinde in die Hände zu fal-
len. Und damit er von einer solchen velertion sofort Nach-
richt erhalten möge, muß er seine bey sich habende Leute
zuln öftern nachsehen lassen.

8. 7 . Es muß auch eine solche Parthey sich auf so viel
Tage, wie sie ausbleiben will, mit nöthigen Vivror Verse-
hcn: Sollte aber derselben, wie durch ein etwa inisgeglück-
tes Unternehmen leichtlich geschehen kau, es an etwas ge-
brechen: So muß der commandirende OÆcier sich an ei-
nenr sichern und bedeckten Ort setzen, und durch einige De-
tachirte, jedoch zuverlaßjge Leute, das etwa benöthigte ein-
kauffeil oder hohlen lassen.

8.8. Ereignet es sich, daß er von einem Vorhaben des
Feindes, oder sonsten> einige Nachricht erhallt, welche dem
Generalen zu wissen nöthig ist: So muß er solches- durch
emtzelne, doch auf verschiedenen Wegen auszuschickende zu-

verlaß-
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verlustige Leute melden lassen; damit wenigstens doch einer
an Ort und Stelle komme.

§. 9. Und weil manchmal viel daran gelegen / die ohnge-
fehre Zeit zu wissen/ wenn eines oder das andere geschehen
möchte/ damit der Oeneral die etwa zu nehmende Messu-
res darnach einrichten könne; man aber sich nicht jederzeit
auf den mündlichen Rapport der abgeschickten Leute verlas-
fest kan: So ist sehr nöthig, daß sich ein solcher Ossieier

mit einer guten Uhr/ Feder, Dinte, und Papier versehe.
§. 10. Wenn auch der Partisan dergleichen Leute abschi-

cket, muß er alle Præcaution gebrauchen, daß die bey ihm
zurück bleibende nicht erfahren/ zu welchem Ende es gesche-
hen, die Abgeschickte aber muß er noch überdem insgeheim
berichten/wo sie ihm/ fals er sie zurück erwartet, antref-
fen, auch, wenn sie etwa aufgehoben werden, sich mitVer-
schweigung der ihnen aufgetragenen Commission verhalten
sollen.

§. 11. Hauptsächlich aber hat ein solcher Officier alle

mögliche Vorsicht zu gebrauchen, wenn er feindliche Par-
theyen, Fourageurs, Convois, oder dergleichen , überfal-
len und aufheben will, damit er sich solchergestalt verdeckt
xossire, daß er in seinen Absichten nicht gehindert, vielwe-
niger aber selbst coupiret werden möge.

§. 12. Dieses wäre nun, was bey allen Partheyen über-
Haupt in Acht zu nehmen ist.

Weil aber §.i. vondcnfteywilligev Partheyen gleichfals
erwehnet worden: So ist noch in Acht zu nehmen, daß man

von demjenigen, welcher dieselbe führen soll, gehörige Nach-
richt einziehe, ihn vvrhero wohl, und auf daß genaueste exa-

minire, mit einem gehörigen Passe versehe, und zu derglei-
chen Unternehmungen keinen gebrauche, welcher nicht dazu
geschickt, oder wohl gar, durch unbedachtsame Untcrnch-
mungcn, der Armée mehreren Schaden als Vortheil ver-

Ursachen könne.
e 4 §♦ rz.



72 Cap. ii. Von allerhand Ueberjallen.
§. i z. Weil aber bey Ausschickung einer Parthey es

hauptsächlich auch darauf ankommt, daß der commandi-
renäe OKcier alle Wege und Situation; auf das genaue-
sie wisse, um von allen Vorfallen proffiiren zu können:
So wird jedesmal demselben ein Partisan mit gegeben, wel-
chcr von allen diesen die genaueste Nachricht und Kund-
schaft hat, und folglich hierunter dem commandirenden
Officier mit Rath und That an die Hand gehen kan.

§. 14. Schließlich ist noch anzuführen, daß aus den Fc-
stungcn dergleichen Partheyen zwar ebenmäßig ausgeschicket
werden, man aber jederzeit die nöthige Præcaution gcbrau-
chcn müsse, solche mit so vielen Mannschaften zu versehen,
als zu demjenigen Dessein, wozu ste etwa gebrauchet tvcr-
den sollen, nöthig ist; und daß derjenige Officier , welcher
dieselbe führet, wie sehr er auch von der Treue und Zuver-
laßigkeit seiner Leute versichert ist, sich dennoch niemals dar-
auf verlasen, sondern jederzeit mißtrauisch seyn, und Haupt-
sächlich sich darauf legen müsse, bey seinen Untergebenen
sich zwar sehr beliebt zu machen, doch dabey zu rechter Zeit
in solcher Furcht und Autorite zu fetzen, daß er weder be-
sorgen dörfe, von seinen eigenen Leuten verrathen zu wer-
delt, viclweniger aber, daß man seine Ordre; übertrete, und
ihm, durch allerhand zu begehende Excesse, einigen Schaden
verursache.

Cap. in

Von allerhand Ueberfallen.
§. 1.

^förderst ist bey allen dergleichen Begebenheiten als
eine Genera! • Regul in Acht zu nehmen, daß man

deil vorhabenden Anschlag vollkommen einsehe, und sich
auf alle Hiebey etwa vorkominende Zwischen-Falle schon im

voraus
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voraus gefast mache; Ferner Laß man alle seine Sachen
sehr geheim anstelle, damit so gar keiner von seinen eigenen
bey sich habenden Leuten etwas davon in Erfahrung brin-
ge, was mau-auszuführen willens seye; und endlich, daß
man seine unter Handen habende Desseins unter einem an-

derweitigcn scheinbaren Fürwande zu bedecken, und sich
solchergestalt zu verhalten suche, daß, wenn ja der Feind
einige Nachricht erlangen möchte, er dennoch das eigentli-
chc Absehen nicht vermcrcken möge.

§. 2. Wann man nun zu dergleichen Unternehmungen
ausgehet, muß man, wahrendem March , auf das mög-
lichste eilen, die Vollziehung mit allem nur ersinnlichen
Nachdruck, Ordnung und Behendigkeit verrichten, und
bey dem ctwanigen Zurückziehen eine ungemeine Vorsicht
gebrauchen.

§. Z. Ferner muß man von der Beschaffenheit des Lan-
des, und dessen ctwanigen Gegenden, wie siarck diejenige
sind, gegen welche man etwas unternehmen will, ob der
Feind unachtsam und fahrlässig, oder auf seiner Hut sie-
he, und ob sie sich einigen Schutzes oder Beystandes
in der Nähe versprechen können, vor der Unternehmung,
eine genaue Kundschaft zuverlässig einzuziehen, sich alle
Mühe geben.

§.4. Nichtwcniger hat man auch alles dasjenige, in
soweit es die Umstände erlauben wollen, in Acht zu neh-
men, was in denen nechsivorhersiehenden Capiteln schon
ausführlicher vorgeschrieben worden, und hieselbsi zu wie-
Verhohlen, nur überflüssig seyn würde; Hauptsschlich
aber, daß der Angriff jederzeit sehr bru§yue geschehen
müsse.
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§. s. Ist das Unternehmen nun solchergestalt beschaf-

fen, daß man sich der List eines Hinterhaltes bedienen kön-
ne: So muß man den Ort/ woselbst man sich verbergen
will, vorhero wohl recvgnolciren; hiernechft von derjeni-
gen Seite dahin zu kommen suchen, die am wenigsten zu
sehen ist; und endlich einen solchen Platz erwehlen, wo

verschiedene Ausgange, sowohl zum Angreiften als zum
Zurückeziehen, befindlich sind.

§. 6. In solchen: Falle muß man auch viele Schildwa-
chen aussetzen, welche sich aber sehr verborgen halten müs-
sen, damit man nicht entdecket werde. Diese muß man

zum oftcrn vifitiren, auch auf jeden Zu-und Ausgang ei-
nige vetackements poüiren, welche sich beym Angriff
des Feindes auf den Hinterhalt in Ordnung zurücke zie-
hen, und es dadurch in die Wege richten muffen, daß der
Feind dahinwarts gerathen, aus seinem etwa habenden Vor-
theil verleitet werden, und folglich das vollem gelücken
möge.

§. 7. Weil aber alle dergleichen Unternehmen solcherge-
stalt beschaffen, daß man, in Ansehen der verschiedentlich
damit verknüpften Umstände, welche jedesmal die Sache
verändern, keine gewisse Maaß-lieguln setzen kan, wie
man sich bey allen etwanigen Vorfallen zu verhalten habe:
So komntt es hauptsächlich darauf an, daß zu Ausfüh-
ruug eines dergleichen Anschlages, ein solches Subjectum
ausgesuchet werde, welches das Vermögen besitzet, die
aufgetragene Commission rechtschaffen auszuführen; die-

ser aber dcmnechst folgende Oeneral - Reguln in Acht neh-
me, und dasjenige dcmnechst hinzu füge, was seine Con-
cluite, die gesunde Vernunft, und die Beschaffenheit der
Umstände, ihm bestens an die Hand geben können.
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§. 8. Was nun den Ueberfall eines befestigten Ortes
anbelanget: So geschiehet es sehr selten, daß man densel-
ben, so zu reden, mit dem Degen in der Faust wegneh-
men könne: Sondern es ist genung, wenn man ihn zu
einer solcher Zeit berennet und einschließet, da entweder die
Besatzung an und vor sich schwach, oder durch Ausschi-
ckung einiger starcken Commandor noch mehr gcschwachct
worden; nichtweniger, wenn es demselben an Ammuni-
tion und Proviant gebricht; und endlich wenn der Entsatz
zu weit entfernet, oder es dem Feinde gar unmöglich ist,
dergleichen zu vollführen.

%
%

§.9. Ware aber ein Ort nur bloß mit Mauren, und
keinen besetzten Aussenwercken versehen, oder nur zu Bede-
ckung des Landes, oder der Zufuhren, in der Eile befestiget
worden, so, daß man, ohne entdecket zu werden, an die
Thore kommen tönte: So wäre das bequemste Mittel ei-
ne Petarde anschrauben zu lassen, und so bald diese ihre
Wirckung gethan, ein mit Arten versehenes Detachement
von der Infanterie anrücken, das etwa noch im Wege
seyende Schuh-Gatter weghauen, und nachhcro die übri-
ge Mannschaften, um sich der Wache zu bemächtigen,
nachfolgen zu lassen.

' ♦ •’

§. 10. Nichtweniger könnte man gegen einen befestigten
Ort etwas unternehmen, wenn der in demselben befindliche
Commandant, mt der ihm obliegenden Pflicht und Be-
hutsamkeit etwas ermangeln lassen sollte, daß etwa die Tho-
re gar zu frühe, oder während einem starcken Nebel, geöfnet
würden;-ferner, wenn er, indessen daß von der Cavaiierie
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oder Infanterie Leute zum recognosoiren ausgeschicket wür-
den, die Brücken und Schlag-Baume nicht so lange wie-
der ausziehen liesse, bis solche zurück gekommen waren; oder
aber, daß gleich nach Oefnung der Thore, oder an den
Marckt-Tagen, Leute Hauffen-weisse, und ohne angehalten
und examiniret zu werden, ohngchindcrt eingelassen wür-
den. Denn bey so bewandtcn Umstanden könnte mau,
wenn die Lage des Ortes verstatten möchte, ein zu solchem
Unternehmen gnugsam starckes Corpz zu verbergen, einen
Ucberfall mit Gewallt vollziehen, zu einer solchen Zeit vcr-
kleidete Leute hinein gehen, die Wache überrumpeln, und
ohngesaumt nachhero die übrige Mannschaften folgen lassen.

§. ii. Sollte nun ein solches Dessein gelücken: So
muß man jedesmal in möglichster Eile sich des Commati-

danten, des Stadt-Kl-storr , und der Chefs der Regimen-
ter zu bemächtigen suchen, um hierdurch die Garnison, wel-
eher es sodann an der erforderlichen Ordre gebricht, um so
viel ehcuder in noch mehrere Unordnung zu bringen.

§. ir. Nichtwcnigcr muß mau in alle Wege zu verhü-
ten suchen, daß sich weder die Garnison, noch Bürgerschaft,
irgendswo versammle« möge; zu solchem Ende auch einen je-
den, dessen man nur habhaft werden kau, gefangen-das
Seitcn-Gewehr abnehmen, das Schieß-Gewehr entzwei)
schlagen, und alle Gefangene, unter einer sicher» Bewah-
rung, auf einen Haussen bringen.

§. i z. In den Strassen muß man zu solchem Ende die
Cavallerie, fals man deren bey sich hat, auf und nieder

ELtrouilliren lassen, dasjenige Thor sowol, welches man

überrumpelt hat, als auch den Marckt, oder andere sonst
etwa vcrhandene freye Platze in der Stadt, wo sich Leute
versammlen können, wohl besetzen, sich der übrigen etwani-
ger Pforten, und hauptsächlich, wo Baraquen für Die Gar
niscn verhandelt, auch dieser sich ebenmäßig zu bemeistem,
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und die daselbst befindliche Soldatesque gefangen zu neh-
men, suchen.

§. 14. Sollte die OarniPon aus den Häusern, vderFen-
stern, Hiessen, muß man ihnen mit Anzündung dererselben
drohen, auch solches, wenn es nicht unterbleibet, würcklich
ins Werck setzen.

§. i s. Nichtweniger muß man sich, vor allem andern, de-
per auf den Wallen befindlichen Canons» zu bemustern
suchen.

§. 16 . Im Fall aber das Unternehmen mißlingen sollte:
So muß man, nachdem man vorhcro die Lanonenzuvcr-
nageln, auch die Zeug-und Proviant-Jpdwfer in Brand zu
stecken gesuchet, seine Leute wieder versammlen , und sich
durch dasjenige Thor, welches man gleich Anfangs über-
rumpelt, wieder zurücke ziehen. Weßwegen man solches
wohl besetzet halten muß, damit man an der nachherigen
Retraite nicht gehindert, oder coupiret werden möge.

#

§. 17. Wollte man etwa ein Quartier aufheben: So
hat man nicht nur in Acht zu nehmen, daß dergleichen Un-

ternchmungen am sichersten bey dunckler Nacht, oder wc-

nigstens mit Untergang des Mondes, geschehen können,
sondern daß man hiczu sowol der Kavallerie als Infanterie,
welche letztere der Reuter, um desto eiliger an Ort und
Stelle zu kommen, hinten auf das Pferd nehmen kan, be-
nöthiget ist.

§. i8. Man versiehet sodann einige von der Infanterie
mit Äxten, um die etwanige Verpallisadirung, Schlag-
Baume, und dergleichen, desto ehender umzuhauen, und ei-
ne Oefnung zu machen.

§. 19. Sobald nun eine Oefnung gemachet ist, müssen
sofort einige Detachements von der Cavallerie und Infan

terie
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terie eindringen, wovon die erstem beständig patrouilliren»
und daß sich niemand versammlen möge, verhindern, die
letzter« aber, theils kotto fassen, theils alles durchsuchen,
und die Leute zusammen bringen müssen.

§. 20. Man hat nechstdcm dasjenige zu feiner Præcau-
tion in Acht zu nehmen, was, in fo weit es practicable
seyn möchte, in den nechst vorhergehenden §§, bey der Ue-
herrumpelung eines befestigten Ortes, errechnet worden.

§.21. Ausserdem aber muß noch das stärckeste Corps
von der Cavallerie, welches ausserhalb vor dem Orte hal-
tcn bleibet, beständig ringsherum Patrouillen ausschicken,
damit sich keiner hinten aus den Häusern retiriren, und aus
serhalb des Ortes sammlen und setzen möge.

§. 22. Was man an Gefangenen und Beute bekommt,
muß sofort und obngefaumt, nach besagter, ausserhalb sie-
hcn gebliebenen Cavallerie , in Sicherheit gebracht werden.

§. 2Z. Man muß aber mit Zusammenbringung der Beu-
te und Gefangenen um so eilfertiger zu Wercke gehen, da-
mit man, fals der Ort nicht zu behaupten wäre, selbige
dennoch in Sicherheit bringen, den Ort anstecken, und sich
demncchst in bestmöglichster Ordnung zurücke ziehen könne.

§. 24. Wäre man aber im Stande, das überfallene
QuarHer zu behaupten: So muß man wenigstens sich von
der Beute zu entledigen, solche an einem sichern Ort zu brin-
gen, und demnechjr, fals einiger Succurs ankommen möch-
te, selbigem zu wiedersiehen suchen.

%

§. 2s. Um einen Aussen- oder Vorposten in der Armee

aufzuheben, ist nicht wohl inöglieh solchen von fornen anzu-
greiften, es wäre dann, daß es der commancliremle OK-
der, welches doch schwerlich zu verinuthen, an aller etwa

erste-
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erforderlichen Vorsicht ermangeln lassen möchte, und also
das bequemste Mittel seine tellures solchergestalt einzurich-
tcn / daß man solchen bey Nachtzeiten, seit- oder hinterwärts
anfallen, und die gegen das Lager nur sparsam ausgesetzte
Schildwachen überrumpeln und aufheben könne.

§. 26. Hat man ein feindliches Commando, Partey,
oder dergleichen zu überfallen: So muß man entweder
solches vermittelst eines zu versteckenden Hinterhaltes, als
wohin man den Feind zu verleiten und aus seinem Vortheil
zu ziehen suchet, vollführen, oder aber dasselbe bey einem
Defilé, in einem Dorfe, oder wann es irgendswo Lende-
vous halt, und durch Aussetzung der erforderlichen Schild-
wachen sich nicht gnugsam praecaviret, überrumpeln und
brusquement angreiffen

,

§. 27. Eine Armöe in währendem March anzugreiffcn,
kan nicht anders geschehen, als mit einer gantzen Xrmöe,
und daß sodann die feindliche Oeneralite es au der nöthigen
Vorsicht und Ordnung ermangeln liesse, und nicht im
Stande wäre, sich zu setzen, und en Fronte aufzumarchi-
ren; als in welchem Falle man denselben vigoureufement
angreiffen, und von seinen etwanigen Confusions bestmög-
lichst zu proütiren suchen könnte.

§. 28. Wollte man aber, wenn sich der Feind zurücke
ziehet, demselben in die Arriere - Garde fallen / müßte es
geschehen, wenn er bey der unternommenen Retraite nicht

die
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die erforderliche l'i-Tcautiones in Acht genommen/ oder
aber die Arriere-Garde nachher» sich fahrlässig bezeigen,
und gar -u sicher zu seyn glauben mögte; nichtweniger,
wenn der Feind in Unordnung sich durch verschiedene Oer-
ter, und hauptsächlich veülös, zurücke ziehen, oder einen
Fluß paUiren müßte; angesehen man sodann, Hauptfach--
lieh, wenn die Armle, oder der größte Theil, schon hinüber,
oder nicht mehr im Stande wäre, sich wieder zurücke zu
ziehen, und die Arriere-Garde zu secondiren, ohnvermu--
thet, und mit aller Geschwindigkeit und Vigeur , dieselbe
überfallen, und von des Feindes Unordnung, und gar zu
grosser Sicherheit profitiren könnte.

§. 29. Uebcrhaupt aber kommt es bey solchen 8urpri5en

darauf an, daß die zmn Angrif bestimtc Trouppes durch
keinen gar zu weiten March entkräftet, auch ein gnugfames
Gorpz de Ueserve verbanden fcye, dieselbe, falls sie re-

poussiret nerden, zu tecondiren, und aufzunehmen; weil
dergleichen Unternehmungen weniger in der Absicht dein

Feind sonderlich, zu schaden, Äs vielmehr die Ehre der Ar-
mée zu befördern, und von des Feindes ctwanigen Fehlern
einigen Vortheil zu ziehen, angestellet werden.

-- -K

§. 3°. Ist man befehliget, die Fourageurs anzugrciffen:
So muß man sich in der Nahe an einen bedeckten Ort so
lange verborgen halten, bis dieselben ihre Fouragier-Bun--
de inachcn oder aufpacken, und die zur Bedeckung derselben
mitgegebene Gommandirte sodann nicht die gclwrige Auf-
mercksamkeit beobachten, oder sich gar verlauffen; sodann
aber ohnvermuthet anfallen, sofort sich der Pferde zu be-
mächtigen, auf dieselbe zu wcrffcu, und mit ihnen in best-
möglichster Ordnung sich zurücke ziehen, und in Sicherheit
zu kommen suchen.

Der-
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Dergleichen Unternehmungen sind noch besser insWerck

N stellen/ wenn die Courage aus den Schemen geholct
wird/ und man die Pferde vor dem Dorfe/ aber keine hin-
längliche Bedeckung dabev zurücke laßt. Man muß aber
sodann, wahrend ein Theil der Mannfchaften sich der

Pferde bemächtigen, mit dem übrigen Reste den Feind fo
lange ab- und aufzuhalten suchen/ bis man die erbeutete
Pferde in Sicherheit gebracht.

#
% # % %

§. Zt. Falls man die Bagage angreiften will: So ist
das Rathfamjre dergleichen zu unternehmen/ wenn der

Feind, ein - und anderer Ursachen halber/ sich von derselben
zu debarassiren sucht/ und folglich/ da sie von der Armée
entfernet/ so leicht kein Succurs zu vermuthen ist. Da
man dann in der Nähe eines Defilés, welches derselbe noth-
wendig passiren muß/ sich verstecken/ und sodann/ wenn die
Avant-Garde, nebst den mchrestcn Theil der Wagen/
dasselbe passiret, und also die hintersten nicht zu lecondiren
vermögend ist/ die Andere-Garde mit der Cavallerie

brufquement attaquiren, und indessen durch kleine zu de-
tachircnde Trouppes von der Infanterie die Strenge ab-
hauen, die Pferde abspannen, die Wagens plündern lassen,
und sich nachher» mit den etwa erbeuteten Pferden rc.

(
an

einen avantageuscn und sichern Ort en Ordre zurücke
ziehen kau.

§. Z2. Niehtweniger kan es geschehen, wenn man

nemlich, sobald die Bagage, oderGonvoi, in einem holen
Wege ist, sich solchergestalt vorhero placiret, daß man die
Avant - und Andere-Garde an beyden Orten mit der Ga-
vallerie zugleich attaquiren, und indessen die beyher mar-

cbirende kleine Detachements in den engen Weg von der
Infanterie angreiften- von einigen besonders dqzu beorder-

s teu
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ten Mannschaften aber die Strenge sofort abhauen lasien,
und den March der Hagage dadurch hemmen kan, bis man
den Feind repouckiret hat.

§. Z Z. Sollte man aber dem Feinde superieur, und in
einem solchen Stande seyn, daß man die Convoi in fteyem
Felde angreiften könne: So muß man von des Feindes
gemachten vilpolitions zuverläß-- und hinlängliche Nach-
richt einzuziehen bemühet seyn, seine Gegen# Dispositions
darnach einrichten , und einen jeden vor der Attaque deut-
lieh unterrichten, welches von den beyhermarchircnden klei-
neu Detachements er überfallen solle. Den Ueberrest der
Mannschaften muß man in z grosse Haussen abtheilen,
U.N die Avant - und Arriere - 6arcle, imglcichen das in der
Mitte etwa marchirende Corps amugreiffen, ausserdem
aber amssen einige kleine Irouppes

^

von der Infanterie,
UM sofort die Strenge abzuhauen, oder gar die Pferde
auszuspannen, ausgenommen werden, welche sich nachhero,
und sobald solches geschehen, ohngesaumt zurücke ziehen,
und zu einem der grossen Corps verfügen, oder aber mit
den abgespannten Pferden sich etivas zurück begeben, und
den Ausgang abwarten müssen.

<?. Z4. Ware es nun möglich, den Feind gänhlichPU
repousliren , und sich der Convoi zu bemächtigen: So
könnte »Mit nachhero die Pferde wieder anspannen, und
die erbeutete Wagen in Salvo zu bringen suchen; man hat
aber sodann alle nur ersinnliche Vorsicht zu gebrauchen,
um den Feind, falls er sich wieder sehen, und einen Angrif
wagen mögte, ab- und aufzuhalten.

§. 35. Weil aber dieses selten zu geschehen pfleget, und
dergleichen Entreprisen hauptsächlich dahin zielen, um dem

Feinde einigen Abbruch zuthun: So ist schon genung, wenn

man die Pferde zu conscrviren, und die Convoi in Brand
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zu stecken, oder aber die Wagen in Stücken zu hauen,
und zu plündern suchet. Es müssen aber dergleichen Plün-
derangen nicht eher verstattet werden, bis man von den;

Feinde keinen neuen Angrif zu befürchten, oder wenigstens
die erforderliche Klestures dagegen genommen hat.

-4-
4-

§. z6. Ueberhaupt aber ist bey dergleichen Ueberfallen in

Acht zu nehmen, daß man auf aller nur möglichen Art den

Feind, und ins besondere die beyhermarchircnde Detache-
ments verhindere, zusammenzustoßen; nichtweniger daß
man bey dem Abzüge das Erbeutete voran schicke, und

endlich auf alle Præcautiones sich gefaßt mache, falls der

geschlagene Feind sich wieder versamlen, und den Schaden
einzuholen sich erkühnen mögre.

f
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ERRATA.
i) In dem 2ten Theile des Infanterie-

Reglements.
Pag. 24. Ein. 27.8:28. für noch forne, lies nach fornen.

- so. - 28. für wissen laßen, lies 'Misten lassen
müsse.

» 62. - 7. für cammandirende, lies commandi-
rende.

^
^

- 77.- • 13. für Brigade, Majoren, lies Brigade-
Majoren.

- 87. - zr. für Sraabs-VKcier, lies Sraabs«
Officiers.

109. - 2. für hrer, lies ihrer.
- 129. - Z2. für gleifalls, lies gleichfalls.
- 130, - 6. für gehörige, lies gehörigen.
- 134. - Z. für im, lies in.
- 141. - 29. für feinen, lies seinem.
- i)8. - 31. für unglücklichen, lies Unglück«

lichen.

2) In denen Anmerckungen.
Pag. 3. Lin. 24. für solchen, lies solchem.

- 28. - 28.^29. müssen die Worte, besiermasien
bedacht seyn, ausgchrichen werben.

- 16. - 2. förderen, lies derer.
- 2z. - 28. für das, lies daß.
- 26. - Z Z. für Feinde, lies Feind.
- 46. - 32. muß das Wort, dadurch, ausgestri-

chcn werden.
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Bericht an den Buchbinder.
^>ie zum Zweyten Theile des Infanterie - Reglements

gehörige 4 Tabellen können, nach eines jeden Belle--
den, entweder wie Land - Charten eingeheftet, oder so, das
sie aufgeschlagen, und beym Durchlescn desto besser nachge-
sehen werden können, eingebunden werden.

Wie denn auch eines jeden Gutbcfinden anheim gestellet
wird, ob er alle Tabellen hinten, oder

Tab. I, - Pag. 19,
Tab. II. & III. beyde - Pag. 82.

UNd Tab, IV, - » Pag. 170,
einbinden lassen wolle.



 



 



 



 


